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Beſchreibung der Geſchichten

EUROPÆ ,
und anderer

Helt⸗ Theile,
Vor das Jahr 1709 .

FEFE
Reichsʒ⸗und Crayß⸗Geſchichte .

MRehtmals
ohnedurch
gehende
ſtucht vor⸗
gewtſene

YFJe alte Hiſtorien wurden in

dieſem neuen Jahr wiederum

geſpielet / und uͤber die beſſe⸗
re Kriegs⸗Verfaſſung gar
manches gerathſchlaget / oh ⸗8

Werſeſſung

bührends ins Werck gerichtet worden waͤre / ja
es hielt auch gar hart / ehe es einmahl zu gewohn⸗

licher Deliberation und einen darnach zumachen⸗
den Schluſſe gebracht werden konte / welches

er Wahrheit gemaͤß / zuerzehlen iſt / ob es

gleich etwa verdrießlichzuleſen fallen moͤchte . In

vorigen Jahrs· Geſchichten ſind etliche Reichs⸗

Chur⸗Braunſchweigiſche / und Engell⸗ auch

Hollaͤndiſche wichtige Erinnerungen vorkom⸗

men / auf welche nun eine Erklaͤrung abgefaſſet /

ne daß das beſchloſſene ge⸗

noch mehr aber eine Beſſerung bewieſen werden

ſolte . Zeitlich gnug brachte man ſolche Materi⸗

en in den gewoͤhnlichen Anſags⸗Zeddulbey dem

Reichs ⸗Convent , aber die Vornehmung der

Sachen blieb eine ziemliche Zeit hangen / ohn⸗

geachtetzu ſelbiger Foͤrderung allerley verſaͤumet
wurde . Weil die mehrerwehnte Erinnerungs⸗
Schreiben etwas weitlaͤufftig zu ſeyn ſchienen /
hatte man begehret / daß deren hauptſaͤchlicher
Innhalt in gewiſſe buncta zuſammen gezogen /

und dieſe denn zum Grunde anzuſtellender Be⸗

rathſchlagunggeleget wuͤrden. Das Directo -

rium verſtand und erbot ſich zu Abfaſſung ſol⸗

cher Puncta , die quch den 18 . Januarii bey dem

dumnnnn Rrichs⸗onvend bekant gemacht worden / da⸗

ugeſttt pjn gehende / wie die groſſen Ruͤckſtaͤnde wuͤrck⸗

lich beyzubringen / die ehemals bewilligte Arcil⸗

lerie anzuſchaffen / ob nicht eine abermahlige

Million Thaler zubewilligen / und alles in die

Wege zu richten ſey / daß einſt einmahl eine

Armee von 60 . biß 70 . tauſent Mann an den

Ober⸗Rhein geſtellet wuͤrde / was rechtes dar

mit gegen den Feind auszurichten / und einen

beſtaͤndigen Frſeden zuwege zubringen ? der

Vortrag deſſen allen / lautete nach folgenden
Formalien : Was zu gegenwartig⸗continuiren.
den ſchweren Reichs⸗Krieg fuͤr eine Armee ins

Feld zu ſtellen / anStuͤcken / ammunition , Fuhr⸗
werck / Geld und ſonſten zu præſtiren / und wie
dieſes beyzubringen / auch keineſublidial - oder

in anderer Potentien Sold ſtehende Mann⸗

ſchafft hierin paſſiren zu laſſen / und ſonſten
dißfalls / ratione der Ruͤckſtaͤnde verglichen
worden / ein ſolches ſeye ohne weitlaͤufftige Vor⸗

ſtellung aus denen vorherigen Reichs⸗Schluͤſſen /
denen Koͤnigl . Commiſſions ⸗Decreten / der

Generalitdt und exponirter Cxeyſen⸗ und Staͤn⸗
den Lamentation und hierauf erfolgten Vorſtel⸗

lungen dergeſtalt allenthalben zuverſichtlichen im

friſchẽ Gedaͤchtniß / daß es dem Reich eine ſchlech⸗
te Ehr und Reputation bey aller aämeclen
wuͤrde / daß von einigen auch maͤchtigern Crey⸗

ſen⸗ und Staͤnden des Reichs dieſen mit einan⸗

der errichteten Reichs⸗Schluͤſſen ſo ſchlechte

Folge geleiſtet / und einiger Orthen ſo wenig
die denen exponirten Mit Creyſen⸗ und Staͤn⸗

den ex vinculo ſocietatis ſchuldige Huͤlffe gebot⸗
ten / als bey vielen gehabten Gelegenheiten der

ſo hetrlich erfochtenen verſchiedenen Siegen ge⸗

gen den Feind von denen verlohrnen ReichsLan⸗
den in Elſaß / und ſonſten nichts recuperiret wer⸗

den wollen / darum in Comitüsden gantzen Krieg

hindurch doch beſtaͤndige Erinnerungen bekandt⸗
lich geſchehen waͤren ; was ſolches aber dem

In verſchle⸗
denen von
Ditectorio
tecommen -
dirten
Puncten

beatri Europæi XVIII . Theil . 0
4 Reſch— — . ＋



Beſchreibung
J17ον Reich fuͤr ohnwiederbringlichen Schaden be⸗

41

6

60

keits verurſachet haͤtte / und was ferner bey ſol⸗
chem Zuſtand zubeſorgen / wuͤrde gleich⸗
falls aus obangezogenem und aus dem den 28 .

Novem . dictitten Chur - Braunſchweig⸗ und am

19 . Decembris des letzt abgeholffenen Jahrs
per Dictaturam communicirten det Herrn Gene -

ral Staoten Schreiben zur Genuͤge zuerſehen
geweſen ſeyn . Nachdem es nun bey vorgeſtell⸗
ter der Sachen ſchlechten Beſchaffenheit zu der

gemeinen Reichs⸗Wohlfarth fuͤr jetzo nicht ſo⸗
viel um neue ausfuͤhrliche Reichs⸗Schluſſe zu⸗
thun / als wie man dermahlen des vorherigen
Innhalts zur ernſthafften Execution bringe / ſo
würde darüber zu deliberiren ſeyn ( zumahlen
wiſſend / daß einige Staͤnde weder an Mann⸗

ſchafft / Kriegs⸗Requilitis nochamGeld und fon⸗
ſten das geringſte / die verfloſſene Kriegs⸗FJaht
hindurch / beygetragen und ſo beygeſtanden / als

wann ſie dieſer Krieg am Obern⸗Rhein nichts
an gegangen haͤtte) und zwar / wie ratione Petiti
derjenigen Reichs Staͤnden nicht geſtellte Mañ⸗
ſchafft und andere Kriegs ⸗præſtanda , von &ihr
zu Jahr / von Anfang dieſes Kriegs bis zu End
der letztern Compagne anzurechnen / nunmehro
an Geld anzuſchlagen / dieſes auszurechnen und

zu demjenigen Ruͤckſtandzu ſetzen / was ein je⸗
der moroſer Stand an denen fuͤr Philippsburg
beliebten 6. Roͤmer⸗Monathen 300000 . fl.
zur Operations Caſſa und million Rhlr . noch
zum Theil oder gantz reſticte / beſonderlich da die⸗

ſes in denen letztern Reichs⸗Schluͤſſen feſtgeſtel⸗

let und von Koͤniglicher Maj allergnaͤdigſt ra⸗

tificiret worden / daß die Ruͤckſtaͤnde an Reichs⸗

præſtandis ohne Koͤnigl.Maj . und des Reichs

Conſens und Gutbefinden nicht moderiret oder

nachgeſehen/ ſondernzuallen Zeiten und Gelegen⸗
heiten ασꝗοuiret werden ſollen / aus welch erle⸗

genden Ruͤckſtand man dann guten theils / die

zukunfftigen Feldzug erforderliche Auslagen wol

mitbeſtreiten koͤnte : Dannob
Denen Staͤnden nicht freyzuſtellen dieſe
Ruͤckſtaͤnde entweder in ausrechnenden Geld

oder Mannſchafft zu præſtiren / undzuihrer hier⸗
uͤber ad Directorium Moguntinum zuthun ha⸗
bender Erklaͤrung ein Termin von 6 . Wochen /
von Reichs⸗Wegen anzufetzen ſeye / weilen die

Compagne zeitlich anzufangen / und dahero in
denen Verfaſſungs Sachen keine Zeit vom

Reich zu verabſaͤumen / wohl aber alles moͤg⸗
lichſt zum Feldzug zu maturiren waͤre / auch wie
und auf was Weiß

Allenfalls dieſe Gelder von Kayſerl . Majeſt .
und dem Reich zu exequiren / und ſolche ehender
hoher Generalität anzuweiſſen ſeyn / damit die

Ruͤckſtaͤnd nicht gar / wie vorhin ausbleiben /
und einige Reichs⸗Staͤnde nachbelieben in ſo
ſchweren Angelegenheiten / und per unanimia an⸗

gefangenen declarirten Reichs⸗Kriegen zu derer

nicht mehr eximiren und ſelbſt befreyen / ſondern

den moͤgen . Da aber einige die Stellung der

beede Schreiben mit deſto mehrererm Beſtand
Mitſtaͤnden hoͤchſten Schaden und Ruin ſich

dasjenige mit zuthun ernſtlich angehalten wer⸗

Reichs u . CEreyß⸗Gseſch .

neralitdt darauf verſichert werden konte / ſo
wird bey dem zukünfftigen Feldzug nicht wenig/
ſondern vornehmlich

Zu uͤberlegen ſeyn/ ob man dahier in Comirüs

nicht aufs neue ein an dem Ober⸗Rhein zuſteen
nothig erachtendes Corpo ,wenigſt auf etlich 60.
biß 70οοο Mann in die Reichs⸗Creyſe nach ei .
nem verfaſſenden ſchemate austheilen / und
durch ein Reichs⸗Gutachten dahin antragen

moͤchte/ daß die Reichs⸗Creyſe in 4. Wochen
Zeit hier in Comitüs ſich poſitive und zuverlaſſig

erklaͤren ſolten / daß zeitlich / zu End kuͤnfftigen
Aprilis , jeder ſein ihm alſo zutheilendes Contcin -

gent complet an die operations : Orth des Ober⸗
Rheins / ſo die hohe Generalität zeitlich zube⸗
nennen haͤtte/ effectivs und gewiß ſtellen wolte /
damit man ander hoffentlich vornehmenden ot —

tenſio - Operation daſiger Gegend und gegen

Straßburg nicht gehindert wuͤrde/ jedoch daß
durch dieſe neue Austheilung denen vorherigen
Reichs⸗Schluͤſſen der 120000 . Mann auch
dem Matricular Anſchlag nicht præjudiciret
werde ; auf daß aber ſothane Operationes deſto

00 —
Fortgang gewinnen moͤchten/ wurde

au

Vonnoͤthen ſeyn / daß die im Reichs⸗Schluß
vom 11. Martii 1704 . verwilligte Artillerie von
denen Creyſen / etwa nacher Franckfurth mit
erforderlichen Conſtablern und Handlangern
auchAmmunition inofftgemelter Stadt Franck
furth zuſomen gefuͤhret und geliefert / oder von

Chur⸗Braunſchweig in Zeiten dem Reich ange⸗

zeiget werde / was es an Stuͤck und Ammuni⸗

nion zuvorhabend⸗ und concerniren der Opera -
tion verlangen moͤge/ maſſen dañ auch vornehm⸗
lich dahin zugedencken ſeyn wiro / ob nicht

Zubeſtreitung der zum kuͤnfftigen Feldzuge un⸗

entbehrlichen Ausgaben / abermahlen einige
100000, . biß ein Million Rhlr . in Franckf . zuerle⸗

gen/ u. daraus noch einige 10οο Mañ Reutherey
zum Olenſt des Publici zuerhandlen und zuerhal⸗
ten von Reichs Wegen verwilliget werden moͤ

ge / um das Vorhaben der hohen Generalitaͤt
des mehrern zubefoͤrdern; auch Kayſerl . Moj .
durch ein hierüber ohne das abfaſſendes Reichs⸗
Gutachten allerunterthaͤnigſt zuerſuchen waͤren/
ſie allergnaͤdigſt geruhen moͤchten an der Poten —

tioren Hoͤffen ihre hoͤchſte Authoritqt durch

Schickung zu interponiten und an die Cteyſe
geſchaͤrffte Excitatoria ergehen zu laſſen / daß
man dieſen bevorſtehenden Feldzugunter goͤttli⸗
chen Segen mit Ruhm und Ruhe des gantzen
Roͤmiſchen Reichs und Beſten des gemeinen

Weſens am Obern⸗Rhein fuͤhren/ vom Feind
das verlohrne recuperiren / und deſſen mehrere
Sicherheit damit vermittelſt eines beſtaͤndigen
Friedens erhalten koͤnne: Nach welchem gefaſten
guten effectiven Reichs⸗ Schluß die oberwehnte

und nicht mit General · Conteſtationen beant⸗

wortet / Chur⸗Braunſchweig mit denen ho⸗
hen Allürten aber auch dardurch von geſambten

Roͤmiſchen Reich beſſer vergnugt und vetſichert
werden koͤnte.Mannſchafftwahlenſolten/ und die hohe Ce⸗

U Unvor⸗

—

—
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Feldzug am Obern - ⸗Rhein ins Feld zu ſtellen

Reichs⸗ u. Crchb⸗Goſch .

— Unvorgreiffliche Specification .
Was ein jeder Reichs⸗Creyß kuͤnfftigen

ohne Muͤhe vermoͤgte / ſalvisdeſuper erectis prio -

ribus Concluſis imperii & factis declarationi -

bus

Mann

Chur⸗Mayntz 8 — 20⁰
Chur⸗Trier — 800 .

Cuhur⸗Pfaltzincl . der Obern⸗Pfaltz und al⸗

len Landen — 6000.
Coͤlln — 2 — 1000 ,

Cæteri Status des Chur⸗Creyſes 300 .

10100 . Mañ

Boͤhmen 8

Ober⸗Sachſen
Oeſterreichiſcher

Fränckiſcher 9000 .

Schwaͤbiſcher — 10000 .

Ober⸗Rheiniſcher incl . mit Heſſen⸗
Caſſel — — 6000 .

Weſtphaͤliſcher 10000 .

Nieder⸗Saͤchſiſcher — roooo .

Bayeriſcher — 6000 .

Summa 80 100 . Mann

Der Innhalt dieſer Puncten war zwar im

Grunde der Sachen nichts beſonders neues /
das abermahlige Geldgeben ausgenommen /

dennoch aber ſchienen Ruͤckſtaͤnde darbey vor⸗

zukommen / daruͤber man die Gedancken derer

3000 .
6000 .

10O0O0O.

Creyſen o

Principalen vernehmen muſte / ehe man ſich bey
dem Reichs⸗Convent herauslaſſen koͤnte / des⸗

halben denn mit der Deliberation zu warten /
biß Iaſtructiones eingiengen / und wolte man

ſndeſſen zu Vornehmung einiger andern Sa⸗
che nicht ſchreiten / in der Meynung / durch die⸗
ſen Weg die baldige Abmachung beſſerer
Kriegs⸗Verfaſſung heraus zu bringen . Bey
ſich zu End neigendem Frebruario war von

Chur⸗Mayntziſchen Directorio die Anfrage ge⸗

ſchehen: Od nicht die benoͤthigte Inltructiones

eingelauffen ? darbey auch angezeiget worden /
wie noͤthig es waͤre gnugſam Volck an den
Ober⸗Rhein zuſammen zubringen / wo nicht

offenſivè doch wenigſtens deffenſive gehen und

die ſonſt eindringende Macht des Feinds abhal⸗
ten zu koͤnnen / zumahl da die Allürten derer

Teutſchen Traͤg⸗ und Saumſeligkeit wuͤrcklich
muͤde werden / und biß 9000 . in ihrem Solde
am Rhein geſtandene Voͤlcker hinweg und in

die Nieder⸗Lande ziehen / und ſie daſelbſt etwas
im Werck auszurichten brauchen wolten / auf

weſſen Erfolg dann die Ober⸗Rheiniſche Graͤn⸗

tzen des Reichs gar offen ſtehen / und dem Feind
leicht ſeyn wuͤrde ein groſes Unheyl anzurichten .
Dem mochte aber ſeyn wie ihm wolte / ſo kam

doch ſo viel heraus / daß keine Hoffnung vor⸗

handen / noch zur zeit nur die Berathſchlagun⸗
gen ſolcher Sachen mit einigem Fortgang an⸗

fahen zukoͤnnen . Chur Mayntzerinnerte doch
die Beſchleunigung ſoangelegentlicher Dinge
wiederhohlter zuverſtehen gebende ; es wuͤrde

DenckwuͤrdigerGeſaichte . 3

hauptfachlich darauf ankommen ; Wie dieSaͤun/ 1709 .
mige / barunter der mehrere Theil auch die maͤch/nerato er⸗

tigſte S taͤnde des Reichs waͤren / zu Preltirung ſunert
ihrer Præſtandorum angehalten werden koͤnten
und ſolten / da ſie darvon weder an Volck noch
Geld geſtellet oder gezahlet ? aber weil das

Werck auf eine Execution ankommen muſte / und
kein Mittel dergleichen mit Frucht vorzunehmen
abzuſehen war / muthmaffeten gar viele alſo

fort / es wuͤrde wiederum aus dem gantzen We /
ſen nichts thaͤtliches werden . Indeſſen wurde

auch dem Reichs⸗Convent ein Ermahnung⸗
Schreiben der Koͤnigin von Engelland bekant

gemacht / in welchem ſelbige erzehlte / was

GOck vergangnes Jahr fuͤr Sieg und Vor⸗

theil wieder den Feind verliehen / was fuͤr groſ⸗
ſe Summen das Parlament , zu Fortſetzung des

Kriegs und Erlangung eines ſichern und ehrli⸗
chen Friedens / bewilliget ; wie ſchmertzlich es

darbey getreuen und wohlmeinenden Allurten

falle zuerfahren / daß die Sachen am Ober⸗

Rhein ſo unachtſam gehandelt / die Graͤntzen
von noͤthiger Mannſchafft ohnvor ſichtig entbloͤ⸗

ſet / daruͤber das ſonſt ſchreckliche Teutſchland

ſeinen Feinden zu einem Spott und Gelaͤchter
wuͤrde / weßhalben ſich doch die Staͤnde des

Reichs eines beſſern beſinnen / auch ermuntern

laſſen moͤchten / alles in die Wege richten zu

heiffen / daß dem ſo ſchlaͤfferig gefuͤhrten Kriege /
mit beſſerm Nachdruck ein Ende gemacht / und

gewunſchter Friede erhalten wuͤrde ꝛc.

Wie nun / nach vorhin erzehltem / Chur⸗

WMayntz den 18 . und 20 . Febr . muͤndliche Anre⸗

gung einer beſſern Verfaſſung gethan / ſo wol⸗

te es bergleichen / um ſich auſſet allem Vorwurff

zu ſetzen und ſeinen Patriorſſchen Eyfer an Tag
zu legen / auch ſchrifftlich wiedethohlen und un⸗

ter der Hand herumgehen laſſen / daß alſo unterm

2 . dito denen Geſandten ſolcher Geſtalt zuwiſ⸗
ſen gethan wurde : Es waͤre vorhin erinnerlich / A55
was wegen des bevorſtehenden Feldzugs auf dasſſucer Ei .

Chur⸗Braunſchweigiſche und der Herrn Gene⸗tarion

ral⸗Staaten nachdruͤcklich Schreiben / denen

Reichs⸗Collegiis waͤrevorgetragen worden/ und
wuͤrden daruͤber als in einer vorhin von Reichs⸗
Wegen geſchloſſenen Sache / ſaͤmbtliche Ge⸗

ſandtſchafften zu deliberiren zuverſichtlich im

Stand ſeyn . Nachdeme nun auch aus Ihrer
Koͤnigl. Maj . in Engel . Ihrem an alle Reichs⸗
Creyſe erlaſſenen Circulat - Schreiben zu erſthen
geweſen / wie angelegentlich dieſelbe die Reichs⸗
Armatur und otfenſyOperation einſtimmig mit

Chur⸗Braunſchweig und dieſer Herrn Gene⸗
ral·Staaten recommendiren / und dann ferner

zur Nachricht verhalten bliebe / daß von dei

Reichs ⸗Armatur das Koͤnialiche Preufiſche
Wartenslebiſche CarabinerRegiment / dann
das Kuͤrſtlche Wolffenbuͤtteliſche Beveriſche

Regiment zu Fuß bereits abgangen / und ver⸗

lautete daß man in Holland darauf beſtehen

werde / die Wuͤrttenbergiſche Hauß⸗Trouppen
in Niederland zu ziehen / wie man auch die 3.

Fräͤnckiſche ſupernumerair . Regimenter zu Fuß /
wie auch die Onoltzbachiſche Gronadier-Ba—⸗
— lalllon
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tailllon und Eſcadron Dragoner gewiß verlie ,

ren wuͤrde / wann man dem lobl· Fraͤnck. Creyß
und dem Herrn Marggrafen von Onoltzbach
nicht ein neues eld⸗Sublidium zuwendenkoͤnte,
So würde darauff zugedenckenſeyn / nichtallein
wie die in Niederland gezogene Regimenter von

der Obern⸗Armee / und der wüuͤrckliche Abgang

des Wartenslebl . Carabiner . Regiments mit
dem Beveriſ . Regiment zu Fuß zu erſetzen/ die

Würtenbergiſ . Hauß⸗Trouppen mittelſt Ver⸗

ſicherung auf das freye Brod und freye Fou⸗
rage fuͤr die kuͤnfftige Campagne am Ober⸗

Rhein zu behalten / auch dem Fraͤnckiſ. Creyß und

Herrn Marggrafen von Onoltzbach latisfaction

zugeben / um ihre obgemeldte Leute am Ober⸗

Nhein Strohm zulaſſen / ſondern auch wie

uber die nocheinige wenige Cavallerie und einige

Bataillons mehrere beygebracht werden moͤch⸗

ten / in ſolcher Abſicht die hohe Generalitat ein
von dem Herrn Landgrafen von Heſſen Darm⸗

ſtadt zu des publici Dienſten otterirtes Regi⸗
ment zu Fuß ad 100 . Köpff guter Mann⸗

ſchafft und eine Eſcadron Lambergiſ . Noßtz
ner / gerne zu der Armee haben moͤchte/ wobey

aber zu erwegen / daß ſo viel Geld⸗Mittel vor⸗

handen ſeyn muͤſten/ der Campagnie vorfallen⸗
de Außgaben zu beſtreiten / worzu entweder ein

neuer kundus auszuwerffen / oder auf Mittel

und Wege gedacht werden muſte / wie / wie in

der erſten Vorſtellung ſchon enthalten / die reſti⸗

rende Geld⸗ Contingentia an denen 6. Roͤmer⸗

Monathen vor Philippsburg / denen 300οοfl .
nd Million Reichsthaler inzubringen / oder

wie ſonſten der gemeinen Sache befoͤrderlich zu

helffen und alles zur nuͤtzlichen Campagne und

Offenſiv· Operation dem publio zum Beſten zu

veranſtalten ſeye?? Uber das wuͤrde auch dah in

zuſthen ſeyn / daß die Artillerie Pferd aus de⸗

en Reichs⸗Creyſen angeſchaffet werden : Es

wuͤrde daher dem loͤbl. Reichs Convent und

einem jeden Stand in particulari zum Belieben

geſtellet / ſich über das vorhoͤrig und jetzt vorge⸗

ſtellte / zuverlaͤßig und in Zeiten zu erklaͤren / ob⸗

wann und was ein jeder Stand an ſeiner
Schuldigkeit wuͤrcklich zuſtellen / anzuſchaffen
und zu bezahlen gemeynet / ober wie ſonſten zu

demjenigen zugelangen ſeye / was an Mann⸗

ſchafft/ auch zur Operations - Caſſa an denen 6.

Roͤmer Monathen / an denen 300οοο . fl u. der

Million Reichsthaler und ſonſten denen Reichs⸗

Schluͤſſen zu folge / ein jeder Reichs⸗Stand

zu præltiren ſchuldig / und wohin er ſich ſeldſten

mit verbunden haͤtte / damit die hohe Genera⸗

lität darnach ihre Melures deſto beſſer nehmen
koͤnte ; und wann hingegen durch ſolche Un⸗

terlaſſung nichts unternommen oder die Armee

und Reichs⸗Lande einer ferneren Gefahr wie

vor einigen wenigen Jahren zum hoͤchſten Ver⸗

derb der treuen Reichs Stäͤnden und deren

armen Land und Leuten exponirt werden / Kay⸗

ſerl. Majeſt . und das Reich auch die hohe Al⸗

liirten wiſſen moͤchten / weme alsdann die

Schuld und das darob erfolgende Ungluͤck bey

Reichs u. Creyß Geſch

Liebe gegen das werthe Vatterland / Krafft der
Alliantz und ins Reichs publicirten Declaration
abzuwenden / euſerſt um ſo mehr von ſelbſten be⸗
muhet ſtyn wuͤrde / als es etwan um dieſe
Campagne noch zuthun / und in dieſer Verfaſ⸗
ſung / wegen ſehr avancirter Zeit / kein Moment

zu verabſaͤumen waͤre.

Man mochte ſich wohleingebildet haben / es

wuͤrden die Geſandſchafften inſtruiret ſeyn / ſich
über dergleichenherauß laſſen zu koͤnnen/ oder
ſich ermaͤchtigen lub

raro bas noͤthige vorhin be⸗
liebten Reich⸗Schluͤſſen gemäß / zubewiligen/
man erfuhr auch / daß dieſemnach die Sache im

Fuͤrſtlichen Collegio reproponiret worden / doch
blieb auch nicht verborgen / daß die Berath⸗
ſchlagung abermahlen unterblieben ſey/ wie ge⸗

faͤhrlich auch Veſterreichiſches Directoriumder⸗
gleichen Zaudern gemachet hatte ; Unterdeſſen
hatte doch das Corpus Evangelicum ein und an

ders unter ſich in Religions Sachen vorgenom⸗
men / und bey dieſem in einer den 19 . Iebr .
gehaltenen Conterentz die Brandenburgiſ Ge⸗ weeln

ſandſchafft umbſtaͤndlich vorgeſtellet / wie daß
unter dem Nahmen der Augſpurgiſ . Confes 84
ſions - Verwanden allemahl die Reformirte mitſar
verſtanden worden / und mithin auch in denen

Alt⸗Rondſtaͤdtiſchen Tractaten mitbegriffen
worden / deßhalben doch das geſambte Corpu⸗
Evangelicum denen Reformirten in Schleſien
mit einer Vorſchrifft an Kayſerl . Majeſt . zu
Ende an Hand gehen moͤchte/ daß ſelbige auch
ihr vor dieſem kundbahr in Schleſien gehabtes
oͤffentliches Religions ⸗Exercitium wieder her⸗

geſtellet erhielten . Dieſes alles zu befoͤrdern war

ein ſchrifftlicher Aufffatz / deſſen Auror der Bran⸗
denburgiſ . Geſande Henning zu ſeyn verfichert
wurde / herumbgegangen / um darzuthun / daß
die Reformirte beſtaͤndig unter dem Titul / den
Augſpurgiſ . Conkestions - Verwanden begrif⸗
fen geweſtn / und beſtunde Uberſchrifft und

Inhalt ged . merckwuͤrdigen Scripri in nachfol⸗

gendem :
Argumenta & rationes evidentes , daß Unter da Gruün

werden/ 5

4 G1l

dem Nahmen der Augſpurgiſ . Confeſionsfeblen
Verwandten / allemahl die Reformirte mitbe⸗

Jeſrunt

griffen werden / und alſo auch in denen we⸗nen

gen der Evangeliſ . in der Schleſien zwiſchen Aupdn ,

709.

——

1
K

10

Confelffiont
Kayſerl . und Koͤnigl. Majeſt . in Schweden/ Paweng
zu Alt⸗Ranſtadt aufgerichteten Articuln begeif⸗ vacomn
fen ſeyn .

920

1. Haben die Evangel . Reformirte ſowohl
als die Evangeliſchen Lutheriſche die A. C. mit

ſigniret / und ſeynd auch vor der Zeit an biß zu
dem Teutſchen Krieg beede Religtons⸗Verw .

Theile / wann man es mit dem Roͤm. Catholiſ .

zuthun gehabt / beyſammen geſtanden / ja es

hat Chur⸗Pfaltz damahls gar dirigiret .
2 . In dem Itiſtrum . Pacis VVeſtphalicæ , ſo

offt Evangel . und Cathol . einander opponiret
werden / geſchiehetalleinMeldung zweyer Re⸗

ligions⸗Berwandten Theile / als der Cathol .
und Augſpurgiſ . Cont . Verwandten / unterde
nen letztern abermahl auch die Reformirte ver·
ſtanden ſeyn / als Art .V. ſtehet gleich in prin⸗zumeſſen ſeye / welches ein jeder Stand aus

—
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cipio , utriusque Religionis Electore, Principes
& Status , welche formalien an vielen andern

Orthen repetiret werdenz quæcunque Monaſte -

ria &c . AuguſtæConfeſſ . Electores , Principes,
Status &c . So daſelbſt noch dreymahl wie⸗

derhohlet wird / und iſt conteſtabel , daß an

allen dieſen Orthen die Evangeliſ . Reformirte
Staͤnde / welche inſonderheit dergleichen Me -

diat· Stiffter und Guͤter im Reich nicht wenig
beſitzen und inne haben / nothwendig mitbe⸗

griffen ſeyn muͤſſen / es waͤre dann daß man

ſelbige von der Diſpoſition dieſer paragrapho -
rum ausſchlieſſen wolte / dergleichen zu ſagen
aber ſich noch zur Zeit niemand einfallen laſſen .
Was auch 8. 29 . von den freyen Reichs⸗Staͤd⸗
ten Augſpurgiſ . Conkeſſion ſtatuiret / daſſelbe
kommt eben wohl denen Reformirten zu gutem /
woran bißhero gantz und gar kein Zweiffelge⸗
weſen : Ferner begrieffet der §. 31 . und viele

folgende / ſo offt daſelbſt von Augſpurgiſ . Cont .
Verw. ſtatuiret iſt / und ihres Exercitii Religionis
Meldung geſchiehet / die Reformirte Conteſta -

tion, geſtalten ihnen bißhero die herausflieſſende
Jura & Beneficia niemahln conteſtirt worden /
daß ſie nicht unter die Augſpurgiſ. Conteſſions -
Verwanden daſelbſt zu rechnen waͤren/ und ſelbſt
in der Schleſien werden §. 38 . unter dem Nah⸗
men Principum Sileſiorum Auguſt . Confeſſ . ad

dictorum ſpecialiter die Fùrſten zu Bruͤg und

Liegnitz nominetenus mit angefuͤhret / welche
ia ohn ſtreitig der Evangeliſ . Reformirten Re⸗
ligion geweſen / und gleichwohl von der Aug⸗
ſpurgiſ . zu ſeyn erkandt worden . Ja man hat
ſelbe unter allen primo loco geſetzet / welche re⸗

ſtituiret werden můſſen / aus welchen Funda⸗
ment nicht allein gedachte Hertzoge / ſon⸗
dern auch ihre Unterthanen durch eine Execution

des Friedens ein würckliches Retabliſſe⸗

ment genoſſen haben . Geſtalten Kayſer Fer⸗

dinandus III . durch eine eigene den 7 . Martii
1654 . herausgegebene Declaration ein ſolches
erkennet / und beſtaͤttiget . Was ferner §. 39 .
de intercedentibus Auguſt . Conf. Statibus, item

§. 14 . de majori religionis libertate & exerci -

tio enthalten / quo nomine Aug. Conf . ordines

facultatem intercedendi ſibi reſervarunt ; zu de⸗
me allen haben / wie in tacto notorium nicht

allein die Evangeliſ . Lutheriſ . ſondern auch die

Coangellſche Reformirte concurriret / und ſeynd
alſo beede ſub termino Aug . Conf . Conſortium

begriffen . Es wird auch ſchwerlich jemand in

Abrede ſeyn wollen / was §. 43 . in illis locis

ec, enthalten/ und placidirt iſtl / daß ein

ſolches nicht eben ſowohl denen Evangeliß , Lu⸗
theriſ als denen Evangeliſ . Reformirten zu

Dergleichen auch von §. 46 .ſtatten komme .

47 . 48 . und 49 . zu ſagen iſt. Wann auch fer⸗
ner S. 50 . ſtehet : utriusque religionis Magiſtra -
cus Scc. Scc . ſo betrifft es die Reformirte
auch mit / ſonſt muſte es trium religionum heiſ⸗

ſen / und S. 5r . iſt es ja offenbahr / wann in

deputationibus numerus deputatorum ex utri -

usque religianis proceribus requiriret wird / daß
auch Reformirte darzu genommen werden / und

LThcatri Europæi XVIII . Theil .

Denckwuͤrdiger Geſchichte .
in Claſſe Auguſt . Cont . addictorum mitſtehen 1709.
Gleichwie ſie auch inter Auguſt . Cont . Status 5.

52 . gezehlet werden / wann es heiſſet daß Ca⸗

tholici & Aug. Conf . Status in duas partes ge -

hen / ſonſten wann Relormati nicht zu deſen
gehoͤrten/ muͤſten drey partes daraus werden . Die
uͤbrige Lvi des V. Art . davon Einmiſchung des

Cammer⸗Gerichts und Reichs⸗Hofraths ge⸗

handelt wird / ſeynd alle gleichfals ſo beſchaffen /

daß ſo offt darinnen der Augſp . Conk . Verw .
Meldung geſchiehet / die Reformirte unter de⸗
nenſelben verſtanden werden / wie dann in dem

§. 57 . exhibirten Schemate præſentationis Aſſeſ

ſorum Augſp . Conf . nicht allein Chur⸗Bran⸗
denburg und Pfaltz deutlich ſtehen / ſondern
auch in denen Circulis mixtis , wo Reformirte
Staͤnde ſeyn / ſelbige ſowohl als die Evangeliſ .
Lutheriſche an der præſentation participiren / als
da es univerſaliter und ſans exception wahr
iſt / und bleibet wo in gantzem Vten Art . des
Inſtrumenti pacis der Augſpurgiſchen Con -

fesſions - Verwanden gedacht wird / daſelbſt
werden allemahl die Evangeliſche Reformirtt
mit darunter comprehendiret . Und was brau⸗

chet es endlich viel Beweiſes der Art. VI. ge⸗
dachten Friedens⸗Schluſſes rechnet nicht allein
diſertis verbis inter illos die Evangeliſche Re⸗

formirte zu denen Augſpurgiſchen Contel . Ver⸗

wandten / ſondern ſtatuiret auch / ur quicquid
Juris aut beneficii cum omnes alii Conſtitũ -

tiones Imperii , tum pax religionis & publica
hæc transactio , in eaque deciſio gravaminum
cœteris Catholicis & Auguſtanæ Confeſſioni

addictis Statibus ttibuant , id etiam iis , qui
inter illos Reformati vocantur competere de -

beat . An welcher klaren und heitern Dilpo⸗
ſition den Reformirten begnuͤgen kan / was

auch von etlichen den Worten inter illos vor

eine Deutung gegeben werden will ; dann es

folget heraus unwiederſprechlich : wann die

Augſpurgiſche Confesſions - Verwande in der

Schleſien aus dem Religion oder Weſtphaͤli⸗
ſchen Frieden / zu gewiſſen Kirchen / Schu⸗
len / und andern Beneficiis ſecundum certum

ſtatum ein Recht haben / daß ſolches nicht nur

denen Evangeliſchen Lutheriſchen / ſondern auch
denen Evangeliſchen Reformirten zu ſtatten
kommen muͤſſe / und ihnen absque viola -

tione Inſtrumenti Pacis nicht verſaget / noch
vor enthalten werden koͤnne ; welches dann

auch Kayſer Ferdinandus III . in vorgedachter
Dero Declaration alſo verſtanden und exten .
diret hat : wie damahls vor einigen Jahren
von Eatholiſchen angefangen werden wollen

von dreyen Religions „ Verwanden Theilen

zu ſprechen / und die EbangeliſcheNefor⸗
mirte von denen Evangeliſchen Lutheriſchen in

oppoſitione ad Catholicos zu ſepariren/ haben
geſambte Evangeliſche Staͤnde ſich nicht allein

einmuͤthig dagegen geſetzet / ſondern auch ſo

gar dem damahligen Grantzöͤſiſchen Plenipo⸗
tentiario Monſicur de Chamois , der gleichfals
eine Diſtinction von ſolcher Art machen wol⸗

len die bekande Lyſta ſub Clauſula Risvvicenſi
5 ver⸗
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. vermeintlichen Comprehenſorum zurück ſtellen

laſſen / auch ſolche ehender nicht agnoſcirt
biß er in dieſen Punct latisfaction gegeben .
Was demnach in der Alt⸗Randſtaͤdtiſchen
Convention zwiſchen Ihre Kayſerl . Majeſtäͤt
und Se . Majeſt . dem Koͤnig von Schweden

denen Evangeliſchen Lutheriſchen unter dem

Nahmen und Begriff der Augſpurgiſ . Cont .

Verwanden zu guten ſtipulirt / und zugeſagt
worden / das muß auch denen Reformitten

von Rechtswegen und in eben der Maaß und

Vollkommenheit angedeyen / und dieſes auß
folgenden inconteſtablen Urſachen . (1)0 Weiln

univerſaliter und ohne Ausnahm die Evangel .

Reformirte zu denen Augſpurgiſchen Conkeſ .

Verwanden nach der Redens⸗Art und inten⸗

bien des Weſtphaͤliſchen Frieden⸗Schluſſes ge⸗

hoͤren/ ſo offt dieſe denen Catholiſchen entgegen

geſetzet werden. ( 2. ) Weiln Kayſer Ferdinan

dus III . dieſes ſelbſt alſo verſtanden und explici⸗
ret . ( 3. ) Weiln die Reformirte Fuͤrſten / in

der Schleſien / Bruͤg und Liegnitz ſambt ihren

Unterthanen expreſle unter ged . Nahmen be⸗

griffen worden . ( 4. ) Weiln dieſes Rerabliſſe⸗
ment den Augſpurgiſ . Conl . Verwandten in der

Schleſien wie es inged . enthalten / kein perlonal
privilegium geweſen / ſo mit Abgang der Suͤr⸗
ſten zu Bruͤg / Liegnitz und Munſterberg wie⸗

der cesſiren ſollen / ſondern daß auch die Uln⸗

terthanen hier Antheil gehabt / und Sicher⸗
heit dabey gefunden / und alſo man denen

Evangeliſ . Lutheriſchen eben wenig etwas ſchul⸗

dig geweſen waͤre; und kan es bey dieſen auff
keine bloſſe gratification an Heſterreichiſcher
Seits genommen werden / weiln gleich in dem

erſten Articul des Alt Ranſiaͤdtiſchen Ver⸗

gleichs die Obligation aus dem Weſtphaͤliſchen
Friedens⸗Schluß hierzu agnoſciret / und zum
Fundament geſetzet wird . Dannenhero auch

teits hieruͤber dero Intention dahin declariren

den den Augſpurgiſ Contel . Verwanden accor -
dire / wann gleich ſelbige mit Nahmen als Re⸗

formirten in dem Alt⸗Ranſtaͤdtiſchen Tractat

nicht ausgedrucket ſtuͤnden / geſtalten der Koͤ⸗

nigl . Schwediſche Miniſter Baron von Strah⸗

lenheim dieſes zu declariren / und Ihr . Koͤnigl.

Majeſt. Sentiment in denen Conterenzien gel⸗
ten zu machen expreſſe Ordte hieruͤber empfan⸗
gen; Wannnun dieſes Sr . Koͤnigl. Majeſt .
von Schweden eigene Meynung iſt / und ſie
die Evangeliſche Reformirte von dem Alt⸗Ran⸗

ſtaͤdtiſchen Tractat nicht auszuſchlieſſen begeh⸗
ren ; ſo werden hoffentlich ( 6. ) Ihro Kay⸗
ſerl . Majeſt . der Evangeliſ . Staͤnden Interces⸗

lion um ſo mehr in Conſideration ziehen und mit

enen Reformirten in der Schleſien / es nicht da⸗

bin deuten und einſchraͤncken laſſen / daß unter

dem Nahmen der Augſp. Confel . Verwanden ]

6 Beſchreibung

( J . ) Ihre Koͤnigl. Majeſt . von Schweden be⸗

laſſen / daß ſie die Evangeliſ . Reformirte unter
f

denen Augſpurgiſ . Contel . Verwanden mitbe⸗ jeſtaͤt in Schweden / u Alt Ranſtadt in Anno

griffen verſtunden / und alſo vor billich hielten // 1707 . errichteten Tractats vorkommen / daß
daßſie aller der Rechten und Privilegien mitzu⸗ ( wañ man ettwan ein und andern Orts auff dit

nieſſen haͤtten / welche der Weſtphaͤliſche Frie Gedancken fallen moͤchte / ob waͤre dasjenige

bieſe Reſonmten
Reichs .u. Creyß· Geſch

leſe Reformirte nicht ſolten begriffen ſeyn / no
der Rechten Beneficien und n
ſen haben/ welche man denen Evangel . Lutheriſ.
accordiret / ſo hoffentlich Ihre Koͤnigl. Majeſi .
von Schweden ſelbſt / als Principal - Compaci -
ſcent nicht zugeben werden / als deroſelbſten

ſambt dem gantzen EvangeliſLutheriſ . Weſen
daran gelegen iſt / daß obbenante drey Ebangel .
Lutheriſ . Reformirte Puiflances ob mehrged .
Alt⸗Ranſtadtiſchen Tractat, wordurch IhreKo⸗

nigl . Majeſt . von Schweden bey GOtt und
der gantzen Evangeliſ . Chriſtenheit ſo viel See⸗

gen/ ieb und Ruhm ſich erworben / feſt und mit
Nachdruck / wozu allemahl ein guter Wille ge⸗
hoͤret/ halten laſſen . Geſambtes Corpus Evan -

gelicum hatte ſich dieſes uͤberhaupt nicht koͤnnen
mißfallen laſſen / weil es unterm 23. Febr . die⸗
ſes Jahrs die gebetene Vorſchrifft an Kayſerl .
Majeſt . ausgefertiget und inſelbiger zumGrund
ihrer Intercesſion vorhin gemeldeten Satz gele⸗
get / daß Reformirte mit unter dem Haupt Na⸗
men der Augſpurg . Cont . Verwandten begrif .
fen Dergeneigte deſer beliebe es ſelbſten aus dem

Inhalt ſolches Schreibens zu ſehen/ der ſichin
dieſen Worten verfaſſet befunden :

Daß Euer Kayſerl . Majeſtaͤt die im Nah⸗
men und auff Befehl unſerer gnaͤdigſt⸗ und

gnaͤdigen Herrn Principalem auch Obern und
Committenten von Uns unterſchriebene / de
dato Regenſpurg den 10 . Martſi des 1708 .

Jahres an Euer Kayſerlichen und Koͤniglichen
Majeſtaͤt allerunterthaͤnigſt abgelaſſene Inter⸗

cCesſionales , die Augſpurgiſche Conteslions -
Verwandten in Schleſien betreffend/ allergnaͤ⸗

digſt auff⸗und annehmen wollen / dafur ſol⸗
len Euer Kayſerliche und Koͤnigliche Mayeſtaͤt

Lutheriſche
Schreiben
nuf den
Fülß den
Re formir
ten.

wir den allergehorſambſten Danck in tieffſter
Vnterthaͤnigkeit hiermit abſtatten . Nachbem

nun occaſione des in nur erwehnter allerge⸗
horhorſambſten Vorſchrifft angezogenen/ zwi⸗
ſchen Euer Kayſerlichen und Koͤniglichen Ma⸗

was in dieſer Alt⸗Ranſtaͤdtiſchen Conven⸗

tion , den Augſpurgiſchen Verwanden zu gu
ten paciſciret worden / bloß von denen Evan⸗

geliſchen Lutheriſchen zu verſtehen / auff die

Evangeliſche Reformirte aber nicht zu applici⸗
ren ; Soo iſt hierauff eines Theils gar zube.
kandt / wie ſowohl Artic . 7 . 6. t . Inſtrumentiſ

Pacis VVeſtphalicæ denen Evangeliſchen Reſor
mirten alle Jura und Beneficia , nichts davon

ausgenommen / ſo die denen uͤbrigen im Heil.
Roͤmiſchen Reich freygelaſſenen Religionen
zugewande Glaubensgenoſſen genieſſen / klaͤr⸗

lich zugeſtanden worden / als daß die Hertzogen
von Brug und diegnitz ſelbſt / welche der Evan⸗

geliſchen reſormirten Religion zugethan gewe⸗

ſen / in gedachten Weſtphaͤliſchen Frledens⸗
Schluß Art . 5t0 5. 38 . expreſſis Verbis

0ſtanæ Confeſſione addicti genennet werden / an⸗
dern
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F9s . ban Theils bey Errichtung des alt Ranſtaͤdti⸗ alle / nahmentlich wohl Chur⸗Saͤchſiſche Ge⸗

ſchen Tractats auch ſonſten Ihre Koͤnigl. Maj.
in Schweden allezeit und annoch beſtaͤndig und

um Uberfluß declatiren laſſen / wie unter denen

in dieſem Trackat benahmten Augſpurgiſchen
Confesſions Verwandten auch die Evangeli⸗
ſche Reformirte pari paſſu & gradu mit denen

Evangeliſchen⸗Lutheriſchen zuverſtehen / und

jenen ebenfalls was denen ſaͤmbtlichen A. Cont.
Verwandten zu faveur verglichen worden / zu⸗

gleich mit angedeyhen muͤſte . Dieſem allen nach
haben Ew . Kayſerl . und Koͤnigl. Maj . im Na⸗

men und auf ſpecial - Befehl unſer gnaͤdig⸗
ſter und gnaͤdigen Herrn Principalen auch O⸗
bern und Committenten / obſtehendes nicht
allein in allerunterthaͤnigſter Veneration vorſtel⸗
lig machen / ſondern auch Ew . Kayſerl . und

Koͤnigl. Maj allergehorſamſt belangen ſollen /
ſie allergnaͤdigſt geruhen wollen / bey ſo bewan⸗
den klaren Umbſtaͤnden die allergerechteſt Kay⸗
ſerl . und Koͤnigl. Verordnung ergehen zu laſ⸗
ſen / daß auch die Evangeliſch⸗Reformirte in
der Schleſien / wie die Evangeliſch⸗Lutheriſche
daſelbſt den wuͤrcklichen Etlect ſothaner Alt
Ranſtaͤdtiſchen Comventionzugleich mit genieſ⸗
ſen/ und alſo mit der laͤngſt ſehnlichſt verlangten
Gewiſſens⸗Freyheit dem Exercitio religionis ,
Kirchen / Schulen und andern / wie die Refor⸗

ante deſtitutionem erwieſen gehabt und beſeſſen/
conſolirt werden moͤchten.

Sothane allerhoͤchſte Kayſerl . und Koͤnigl.
Gnade werden ſaͤmbtliche A. C. verwandte Staͤn⸗
de / unſer gnaͤdigſt und gnaͤdige Herrn Princi -

palen auch Ober und Committenten / inſonder⸗
heit die darunter der Evangeliſchen⸗Reformir⸗
ten Religion zugethane mit ihren aller treu de⸗

voteſten Dienſten jederzeit zu demeriren es ſonſt
befliſſen ſeyn / und wir verbleiben in allem ſub⸗

miſſeſten Keſpect

Eu . Kayſerl . und Koͤnigl.
Majeſtat.

allerunterthaͤnigſt gehorſamſte

Der Augſpurgiſchen Contesſions -

Verwandten Churfuͤrſten/
Fuͤrſten und Standte / zu ge⸗
genwaͤrtigem Reichs⸗Tag
gevollmaͤchtigte Raͤthe /

Alelite und Geſan⸗
E.

Regenſpurg den 23 .
Febr . 1709 .

Erinnerlich iſt es / was vorigen Jahres vor

mirte ſolches nach dem Weſtphaͤliſchen Frieden

ſandſchafft ſelbſt nicht zufrieden / man wolte al⸗

ſo auch / was ! wie gedacht/ heraus kommen /
nicht durch Stillſchweigen gebilliget zuhaben
den Vorwurff tragen / deswegen erſchiene eine

andere Deduction , was das Directorium des

Evangeliſchen Corporis anbelangete / in welcher
es Sachſen eigentlich asleriret / das Principium :
Daßes allemahl dem Vorſfitzenden Proteſtiren⸗

den Churfuͤrſten zukomme ꝛc. nicht eingeſtan⸗
den / und Brandenburgiſcher Geſandſchafft
veruͤbelt wuͤrde/ von der Sachen ſchrifftliche
Ausfuͤhrungen bekant gemacht zuhaben / wie

man aus dem folgenden ſehen kan .

Von Anfang der Retormation an haben die

01. )

Gründe wi⸗

Kapſerl . Maj . die Catholiſchen Churfuͤrſten undder Han⸗
Staͤnde / ja ſelbſt der Papſt dem Churfuͤrſtentenburai⸗che aſſerta

zu Sachſen das Directorium in Religions⸗Sa⸗vor Sach⸗

chen eingeraumet / wobey Chur⸗ Pfaltz ſelbſtſſen .
ſich an Chur⸗Sachſen dißfalls addresſixet / und

andere der Augſpurgiſchen Contesſion - Ver⸗

wande Staͤndte ſind an alle Oerther / wo ſie
Chur⸗Sachſen hinbeſchieden gehabt / auch auſ⸗

ſer Reichstaͤgen erſchienen / und ihme alle Et⸗
fectus Directoriales gllein gantz unbedencklich
exerciten laſſen .

Iſt alſo ohne Grund / daß Chur⸗Pfaltz ie⸗

mals ex Capite des ſonſt im Reich juxta Auream

Bullam vor Chur⸗Sachſen habenden Rangs
das Directorium in Religions⸗ und Kirchen⸗
Sachen gefuͤhret ; dann man wird nicht einen

einigen beſſaͤndigen actum anzeigen koͤnnen / der

ohne Wiederrede in Religions⸗Sachen exerci⸗

ret worden / dahergegen unter andern auch auff
dem Convent zu Erfurth Anno . 1565 . Chur⸗
Sachſen ſeine Directorial - Jura gegen Chur⸗
Pfaltz maintenirt .

Dann obwohl Chur - Pfaltzbey Kayſer Ru⸗

dolphi und Kayſer Mathiæ glor . mem . Zeiten /

als damahliger vornehmſter weltlicher Chur⸗
fuͤrſt/ und hernach das Haupt bey der Halliſchen
Union ſich viel Authoritqt in gemeinen Reichs⸗
Sachen angemaſſet / hat dieſe Chur doch uͤber

Chur⸗Sachſen / mit der Direction in Evangeli⸗
ſchen Religions⸗Sachen nichts ettectuiren koͤn⸗

nen / vielmehr am Ende gebetten / Chur⸗Sach⸗
ſen wolte ſich mit in die Union begeben / und die/
ſo unter ſeiner Direction ſtuͤnden/ auch mit dazu
disponiren ; Und da Chur⸗Sachſen in die Pfaͤl⸗

tziſchen und anderer Reformirten Staͤndte Con⸗
ſilia nie gewilliget hat / ſondern viel⸗

mehr die Uniſten von ihren weitausziehlenden
Conſillis abgemahnet ; ſo iſt die Pfaͤltziſche
Anmaſſung eines Directorü in Religions⸗Sa⸗
chen nie zu einiger Krafft oder Conliſtentz kom⸗

men .

Zwiſchen der Zeit/ da die Boͤhmiſche Unruhe

behn, Gruͤnde von Regenſpurg aus zum Vorſchein angefangen / und zwiſchen derZeit /da der Trans⸗
ſun Corpote kommen/ um zu wiſſen / daß in Abweſenheit port der Koͤnigl. Schwediſchen Waſſen auff
knukelicedes Chur⸗Sächſiſchen Geſandtens das Di⸗ teutſchen Bodengeſchehen / iſt inEvangelicisviel

ſcectoriam Corporis Euangelici dem Chur⸗ vorgefallen / und hat das Chur⸗Hauß zu Sach⸗
Brandenburgiſchen zukomme/ und durch die⸗ ſen nie mehr Anlaufs / Sorgfalt / Muͤhe / Fleiß
ſen auch / bey ſolcherley Fallen / in der That und Koſten gehabt / vor die Evangeliſche Reli⸗

geubet worden ſen. Darmit waren aber nicht gion / als ebenin dieſem Periodo . Denn ſo gluͤck⸗
3 B 2 Lelig
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DBeſchreibung
ſelig als die Kayſerl . Waffen / und ſo geſchwaͤcht
der Evangeliſchen Staͤnde ihre Kraͤffte zu dieſer

Zeit immer geweſen ſeyn moͤgen / hat es

doch an Correſpondentz / Zuſammenſetzung
friedliebender / und den ſchweren Zeiten conve⸗

nablen Conſiliorum , Demonſtrationen / und

moͤglichen defenſions ⸗Milttlen nicht gefehlet/

daß alſo das Chur⸗Saͤchſiſche Directotium ein

üͤber die Maaß muͤhſames und koſtbohres Wer⸗

cke / dabey aber demEvangeliſchenWeſenſehr er⸗
ſprießlich geweſẽ / wie die Ackapublica gnug zeigs.

Daß ſich Status Evangelici ſo ſchlechter dings

zu Koͤnig Guſta Adolphen in Schweden glor .

mem. nicht geſchlagen / ſondern Churfuͤrſt Jo⸗

hann Georg 1. zu Sachſen / glorwuͤrdigſten
Andenckens / vorher als Direckor des Status Ev-
angelici im Reich / nachdem ſeine Theologi die

Auͤgſpurgiſche Contesſion , und den Religions⸗
Frieden mit geiſtreicher Feder vorhero vertheidi⸗
get / und die Kriege des Herrn gleichſam allein

gefůhret hatten / alle EvangeliſcheChurfüͤrſten/

Fuͤrſten und Staͤnde nacher Leipzig in ſeine

Stadt convociret / und allda eine defenſiv -
Buͤndnußerrichtet / der Koͤnig in Schweden

aber den Churfurſten zuSachſen als das Haupt
der Evangeliſchen erkennet habe / ſolches iſt

weltkuͤndig .
Es wird hergegen nicht erwieſen werden koͤn⸗

nen / daß der Schwediſche Groß⸗Cantzlar Och⸗
ſenſtirn ſich des Directorü inter Evangelicos in
ReligonsSachen zum Præjuditzd esChurfuͤr
ſtens zu Sachſen angemaſſet / und die proteſti⸗
enden ihm ſolches geſtattet haͤtten. Zwar iſt ei⸗

nes ewigen Ruhms werth/ es hat ſich auch

nachhero die Belohnung dafuͤr gefunden / daß
der Koͤnig die Religion / und teutſche Freyheit
zuretten / dem Kayſer den Krieg angekuͤndiget /
und deßhalber hat ihme das Directorium in

Kriegs⸗Sachen wie billig gebuͤhret ; als aber

auch wegen bræpotentz der Koͤnigl. Waffen / und
aus Beyſorg einer groſſen Kexolution bey dem
Kayſerthumb / und der Teutſchen Freyheitviele
proteſtirende Staͤnde / und Chur⸗Sachſen fuͤr⸗
nehmlich bald ombrage machten / der Koͤnig
auch beyLuͤtzen / ſein helden Leben endigte / hoͤ⸗

rete auch dieſes Waffen⸗Directorium bald auf /
und hatte Ochſenſtirn zu Dreßden ſchlechtes

Gehoͤr mit ſeinem Vorſchlag / da hergegen

Ehur⸗Sachſen ſein Directorium auf dem Con⸗

vent zu Heylbronn zu behaupten ſuchte / ge⸗

ſtalt bañ auch teſtantibus Actis in den Præambu -

lis u dieſem Convent mit angereget worden/ daß
die Schwediſchen das DircctoriumChur⸗Sach⸗
ſen wohl laſſen wuͤrden / und wurde auch die

Ochſenſtirniſche Direction bey denen obern

4 . Creyſen ſehr eingeſchraͤncket . Nach der

Noͤrdlingiſchen Schlacht kam es zum Prager

Frieden / und mit dem Heylbronniſchen Bund

zum Ende / dabey ſich denn abermal euſſerte /
was das Chur Saͤchſiſche Directorium bey dem

Reich vor Krafft haͤtte .

Auf dem Reichs⸗Tag zu Regenſpurg hat die
Churfürſtiche Sächſiſche Geſandſchafft in
puncta Gravaminum und anderen Religions⸗

Frantzöſiſchem Bunde ſtunden / und von Kay⸗
ſerl . Maj . zum Reichs⸗Tag nicht beſchrieben
waren / bey Chur⸗Sachſen ihr Negotium , he⸗
ſonders der Religion wegen / als welche durch
Ausſchlieſſung von denen Reichs⸗ Atlaren/
Nachtheil empfinden doͤrffte / angebracht / und

die Vermittelung geſucht / auch iſt in dem
Reichs⸗Fuͤrſten⸗Rathoͤffentlich angezeiget wor ·
den/ daß die Kayſerl . Maj , mit Ihro Churfüͤrſtl.
Durchl . zu Sachſen deßhalben Communication
gepflogen habe / obwohl dieſelbe aus Beyſorge
wegen der nicht allen angeſtandenen Prager
Friedens einige mißvergnuͤgende Discourle hoͤrẽ
muſten/ ſich ſothaner Direction mehr geeuſſert/
und die Nothdurfft durch Dero Herrn Vekttern
zu Sachſen Altenburg verrichten laſſen .

Ob bey denen Weſtphaͤliſchen Friedens⸗
Tractaten der Hertzog zu Altenburg das Dire⸗

ctorium bey den Evangeliſchen Staͤnden ver⸗

gebens atlectiret habe / ſtellte man an ſeinen
Orth / weiß ſich aber ex actis doch ſo viel zu erin .
nern / daß Churfuͤrſt Johann Georg der erſte
zu Sachſen/ nach der groſſen Erfahrung die Sr .
Churfuͤrſtl . Durchl . in Reichs⸗Sachen erlan⸗

get / Ihrer Convenientz gemaͤß nicht befunden /
ſich in die Directorial· Verdrießlichkeiten einzu⸗
laſſen / ohne daß ſie der beſſern Zuſammenſitzung
derer Evangeliſchen verſichert wuͤrden / daruͤber /
und daß ſie des Kayſers und Reichs⸗Hoheit und

Reputation , gegen der frembdẽ Lronen damahli⸗
ger Deſſeins , ſaint der Freyheit des Vatterlands /
allein zum Zweck fuͤhreten/ ſie von ihren eige⸗
nen Religions⸗Verwanden und Beneficirten /
nicht geringen Wiederwillen haͤtten. Jedoch ha⸗
ben der Kayſer / die Catholiſchen Churfuͤrſten
und Staͤnde / ja die Cronen ſelbſt / das Chur⸗

Saͤchſiſche Directorium in der That agnocciret /
und wann in Evangeliſchen Sachen etwas mit
denen Kayſerl . oder denen beeden Cronen / oder

auch anderer Staͤnde Geſanden / Bottſchaff
ten / und Syndicis zu conferiren geweſen / hat
es weder Chur⸗Brandenburg / nach Magde
burd / als deſſen Votum nochviel Anſtoß hatte/

nach Sachſen Altenburg gethan / ſondern es

ſeynd die Deputati hierzu ex Corpore k /
angelicorum verorꝭ net geweſen .

Zu denen Friedens⸗Executions⸗Tractaten
hatteChur⸗Sachſen

erheblichellrſachen / den Ge⸗

neral Major / Freyherrn von Trondrof gegen

Nuͤrnberg abzuſenden / zu deme ob diverſitatem
religionis die Evangeliſche Chur⸗ und Fuͤrſten
wol kein Vertrauen gehabt haben wuͤrden wann

geiſtl . und Kirchen⸗Sachen allda waͤren tracti⸗
ret worden / da nun der Executions - Receſſ in
Muͤnde fuͤhret/ was man zu Nuͤrnberg verabhan⸗
delt / iſt daraus zugleich offenbahr / daßes keines
Directoris bedurfft habe.

Aber bey dem folgenden Reichs⸗Tag Anno)

geſamte Evangeliſchen Chur⸗undFuͤrſten mehr
als zu wohl / daß es noͤthigſey / ſich wieder ein
Haupt

zuerbitten / und daß alte Chur⸗Saͤchſiſ .

— — — — — . . — r —— ——————————————

Reichs :u. Creyß⸗Seſch
Sachen / würckſſch dirigiret / und haben diee/ — —
nige Evangeliſche Furſten / ſo in Schwediſund 1705 .
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Reichs⸗ und Craͤyß⸗Geſch.

Directorium zur Actwitaͤt wieder herzuſtellen:
Es ſendeten demnach dieſelben aus ihrem
Mittel , aus vorher in des Magdeburgiſchen

Abgeſandtens Quartier genommener Abrede,
eine Deputation von 8. Perſonen zu denen

Chur⸗Saͤchſ. Geſandten , und lieſſen, ohner⸗
acht daß dieſe ſich gegen den Aufftrag des Vi -

rectorii entſchuldigten ,nicht nach ,mit Bitten
und Vorſtellungen , biß ſich der Churfuͤrſt be⸗
wegen ließ , ihrer mehrmals beſchehenerBitte
und Vertrauen , woruͤber z8. Evangeliſche , und

darunter die Chur ⸗Brandenburgiſche und
Chur⸗Pfaͤltziſche Vota abgeleget wurden , ſtatt

zu geben , darauf denn die erſte Zuſammen⸗
kunfft derer Evangeliſchen , im Chur⸗Saͤchſ.
Logiament am 22 . Julii 167 ; 3. erfolget iſt ;
zwar haben ſich weder Chur⸗Sachſen , noch die
ihn zum Haupt erſuchende Chur⸗ und Fuͤrſten ,
activè und paſſivè eine glebæ addictionem da -

bey zu Sinn kommen laſſen , als welche ex -

preſſion der Teutſchen Freyheit disconvenable

iſt , gleichwol haben ſie dem Churfuͤrſten zu

Sachſen alle die honores gegoͤnnet ,und dieſes

hohe Hauß, bey einem nun weit ins zweyte
Seculum hinein geubtem Directorio, wieder zur

Activitaͤt auf ſolche Art gebracht , immaßen

Ihre Chur⸗Fuͤrſtl . Gnaden zu Maͤyntz das

Birectorium im Reich , und beſonders bey dem

Corpore Catholicorum zu fuͤhren pflegte .
Was maßen Chur⸗Sachſen keinen Reichs⸗

oder Deputations - Convent unbeſchickt gelaſ⸗
ſen, davon reden die Reichs⸗Acta , und alſo hat
ſich kein Mangel ereignet an Verſorgung
derer Evangeliſchen Reichs⸗Sachen „ es iſt

auch keiner derer Herren Chur⸗und Fuͤrſten
von der Proteſtantiſchen Religion , ſo impa -
cient geweſen , daß wenn die Chur⸗Saͤchſiſche
Geſandtſchafft , wegen Abruffung oder einer

kurtzen Reiſe , oder Unpaͤßlichkeit halber , ver⸗

hindert worden , der nachfolgende ſich ſo fort
des Directorii angemaſſet , und dieſes muͤhe⸗
ſame und dem Chur⸗Hauſe zu Sachſen Gut⸗
und Blut⸗koſtende Directorial : Ammt ,ſo fort

an ſich ziehen , und ein Mowentaneum in ho⸗

ras revocabile , daraus machen wollen , und

daß die Vicaria Adminiſtratio eben noth⸗
ſaͤchlich den nachfolgenden treffen muͤſſen, da⸗

von geben die Acta derer vorigen Reichs⸗Con -
venten keine Nachricht .

Solte nun gleich die Begierde zu denen Di -

rectorial Verrichtungen bey dem jetzigen
Reichs/ Tag dahin operiret haben , daß bey ei⸗

ner kleinern Ablentz des Chur⸗Saͤchſ. Geſand⸗
ten der nachfolgende Chur⸗und Fuͤrſtl. Ge⸗
ſandte etwas entreprenniret : So wird doch
das Corpus , und alſo der fuͤrnehmſte Evan⸗
geliſche Churfürſt darinn nicht bewilliget, noch
ſich quoad hunc Actum ſeiner Directorial -

Befuͤgnuß entaͤuſſert oder verluſtig gemacht
haben : Man weiß noch keine Exempel , daß
die Evangeliſche Staͤnde uͤber den Mangel
an der Directorial · Gebühr geklaget , oder iplo
facto durch Eintrettung in eine neue Interims -

Direction einen Churfuͤrſten zu Sachſen ent⸗

Denckwuͤrdiger Geſchichte . 0

ſetzet haͤtten; wird man die Actus , wos ob

zu Rathhauſe oder im Quartier ? wann ? in

weſſen Beyſeyn ? mit was etlect und luccels

der Comparition und Beſchickung der Dickta —

tur ? ſelbige geſchehen , magis ſpecificè vortra⸗

gen , wird man darauf auch beſondere Relle .

ction machen .
Was aber die allegirte Actus anbetrifft ,ſo

hat zwar der Herꝛ von Marenholtz , der Chur⸗
Brandenburgiſche Geſandte Anno 1664 . und

1665 . in der Furſtl . Mecklenburgiſchen Ehe⸗
Sache , und wenigen andern , mit denen uͤbri⸗

gen Geſandtſchafften communiciret , es geben
aber die Acta , daß ihn der abreiſende Chur⸗
Saͤchſ . Geſandte , Herꝛ D. Strauch , darum er⸗

ſuchet ; geſtalten dann ſo wol der Fuͤrſtl. Alten⸗

burgiſche Abgeſandte , als der damalige Chur⸗
Saͤchſ. Secretair Traugodt Dieterich , Anno

1674 . da der Fuͤrſtl . Magdeburgiſche Abge⸗
ſandte , Her : D. von Jena , dieſen Actum zu
Behauptung eines Juris ſuccedanei allegiret ,
ausdruͤcklich widerſprochen , und daß der Herꝛ
von Marenholtz , als Subſtirutus des Chur⸗
Saͤchſiſchen, die Expedition gethan habe , ange⸗
deutet , wie dann mehr als einmal geſchehen ,
daß Ihre Churfuͤrſtl . Durchl . zu Sachſen Dero
votum imChurfürſten⸗Rath dem Chur⸗Bran⸗
denburgiſchen Geſandten , mit Vorbewuſt ihres
gnaͤdigſten Churfuͤrſten und Herꝛn, auffgetra⸗
gen / auch von Chur⸗Sachſen mit Chur⸗Bran⸗
denburg über dergleichen , die Evangeliſche
Staͤnde betreffend , an ſie gebrachten Sachen ,
freundlich communiciret worden , und alſo
dergleichen Actus wol nichts beſſers interiren
koͤnnen .

Annor674 . hatſich gedachter von Jena zum
erſtenmal , wiewol nicht ohne conteſtation eines

groſſen Keſpects gegen Churfl . Ourchl . und mit
vieler moderation obmoviret ,weilChur⸗Sach⸗
ſen , nach dem Exempel Dero Herꝛn Vaters , zu
Regenſpurg und Oßnabruͤck , dem Füͤrſtl . Go⸗

thaiſchen Geſandten D. Orehern relcribiret ,er
ſolte die zu Dreßden angebrachte Sache , Loͤ⸗

wenſtein contta Loͤwenſtein, mit den Evangeliſ .
Geſandten berathſchlagen , mit dem Anfuͤhren ,
wenn die Chur⸗Saͤchſiſche Legation vacire , ſo

Hübnſez
die Direction dem Chur⸗Branden⸗

urgiſchen , und nach ihm Pfaltz⸗Lautern , ohne
daß es einem weiter unten ſitzenden Abgeſand⸗

ten im Fuͤrſten⸗Rath communiciret werden

koͤnnte, es fuͤhrete dann ein ſolcher auch das

Chur⸗Saͤchſiſche Votum zugleich mit , wel⸗

chen falls er alles willig eingexaͤumet haben
wolte ; da er nun auf den in der Mecklen⸗

burgiſchen Sache eingegangenen Actum ſich
bezogen , hat ihme ſo wol der D . Dreher , als

auch der Chur⸗Saͤchſiſche Legations⸗Se -
cretarius , deutlich widerſprochen , und wie es

Anno 1664 . warhafftig ergangen , rewon -

ſtriret ; zwar hat der Altenburgiſche ſich bey
dieſer Chur Brandenburgiſchen Prætenſion

retiré bezeiget , und nach Hof referitet , iſt
aber , nebſt mehr andern , auch nicht erſchie⸗
nen , daß die andere Geſandtſchafften dem

Theatri Europæi XVIII . Thell . C Herꝛn
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Herzn von Jena ſo weit beygepflichtet , daß

ie Dr . Dreher dehortiret hätten „ davon

chweiget deſſen Bericht gantz ſtille , meldet

aber viel mehr , daß nachdeme der Dr . von

Jena die Lowenſteiniſche Sache auffgehalten ,

er bey ihm Erinnerung thun laſſen , und zur

Antwort bekommen , ſie waͤre in den Händen

des Braunſchweig⸗Zelliſchen , welcher ihm

Dr . Srehern auf fernere Nachfrage wiſſen

laſſen , er wollte ſich darein nicht mengen ,

noch zur Sache ſprechen , biß es der Vi⸗

rection halber ſeine Richtigkeit haͤtte , es

würde auch der von Jena weiter in dieſer

Sache nichts vornehmen : Die geſammten

daß Ihre Chur⸗Fuͤrſtl. Durchl . zu Sachſen ,
die Vacante Legation bald ergaͤntzen moͤchten,
aus welchem weder ein Unfug noch Behaup⸗
tung im Contradictorio erſcheinet .

gantz anders /und folgender maſſen : Als man bey

tens railonniret , was zu thun ſeye ? da viele

gravamina derer Evangeliſchen ſich gehaͤuffet ,
und hochnothwendig waͤre, ſelbige zuſammen

zutragen, und bey der Koͤniglich⸗Schwediſchen
Friedens ⸗Mediation zu recommendiren ; da

denn einige in Vorſchlag gebracht , man haͤtte

die Chur⸗ Brandenburgiſche Geſandtſchafft ,
als den naͤchſtfolgenden , darum zu erſuchen ,

andere haben folches fuͤr unthunlich erachtet ,

und fuͤr Schweden⸗Brehmen , einige fuͤr die

Chur⸗Säaͤchſiſchen Haͤuſer , nach Anleitung
der alten Exempel , ihre Gedancken eroͤffnet ,
alle aber , und die Ehur⸗Brandenburgiſche
ſelbſt , dafuͤr gehalten , es ſeye zu warten ,

biß der Chur⸗Saͤchſiſche wieder kommen ,

oder die Vacanz erſetzet wuͤrde ; Als jedoch
die Chur⸗Brandenburgiſche den 29 . Ockobr .

ſolchen Jahrs ein Stadt ⸗Wormſiſches Me⸗

moriale , mit welchem der Gevollmaͤchtigte ,

ein Raths » Freund zu Regenſpurg , vorge⸗

eilet , zur dictatur gebracht , ſeynd der Chur⸗

Saͤchſiſche , Brehmiſche , Weymariſche , und

die ſo genanndten Chur⸗Opponenten relp .

zuruͤckgelaſſene Amanuenſes ddbeynicht erſchie⸗
nenz vielmehr hat der Chur⸗Saͤchſ. Legarions⸗
Sectetarius dagegen geſprochen , und hat von

dem Chur⸗Brandenburgſ . die modeſte Ver⸗

ſicherung erhalten , es ſeye keines wegs zum

præjudiæ des Chur⸗Hauſes zu Sachſen ange⸗

ſehen , ſondern die Noth habe es erfordert ,zu
dem habe Chur⸗Brandenburg einige Ackus

vor ſich , die von Chur⸗Sachſen nicht wider⸗

ſprochen worden , es waͤren mehr Sachen vor⸗

handen , dabey ex mora periculum, Ihre Chur⸗

Fuͤrſtl . Ourchl . haͤtten ihm oͤffters befohlen ,
ſolche reifflich mit den Evangeliſchen Geſand⸗

ſchafften zu uͤberlegen , und zum Schluß foͤr⸗

dern zu helffen , nachdem er aber berichtet

wurde , daß Ihre Chur⸗Fuͤrſtl . Ourchl . zu

Sachſen mit naͤchſtem dero Geſandſchafft
wuͤrden erſetzen laſſen , ſo haͤtte er ſeinem gnaͤ⸗

Evangeliſchen Geſandtſchafften wuͤnſchten ,

Ber Vorgang de Anno 1669 . verhaͤlt ſich ,

beſage der Chur⸗Saͤchſiſchen Archivs⸗Acten ,

Abweſenheit des Chur⸗Saͤchſiſchen Geſand⸗

digſten Churfuͤrſten und Herꝛn gehorſamſt re⸗
keriret , was maſſen um gutes Vertrauen mit

Ihro Churfuͤrſtl . Durchl . zu Sachſen zu un⸗

terhalten , auch die expedienda alsdann viel⸗

leicht mit mehrerm Nachdruck am beſten ge⸗

than ſeyn durfften , wenn man alles ſo lange
ruhen lieſſe , biß Ihrer Churfürſtl . Durchl . Ge⸗

ſandter wuͤrde angelanget ſeyn. Was aber

inſonderheit die ungedultige expreſſion des

Schwediſch⸗Brehmiſchen Geſandtens anbe⸗

trifft , die iſt nicht gegen das Chur⸗Saͤchſ .
Directorium , ſondern gegen den Chur⸗Bran⸗
denburgiſchen Geſandten , und daß dieſer je⸗
nen gleichſam daruͤber conſtituiren wollen ,
daß er einen andern zur Dictatur bey dem

Wormſiſchen Memoriale geſchicket haͤtte, ge⸗

richtet geweſen , und er ſich dißfalls keiner der⸗

gleichen imperieulen , ſondern freywilligen Di -

rection des Chur⸗Hauſes Sachſen accommo⸗

diren wollen . Es iſt auch hierbey nicht zu ver⸗

geſſen , was maſſen der Holſtein⸗Gluͤckſtättiſche
zur ſelbigen Zeit, wider dieſe des Chur⸗Bran⸗

denburgiſchen Anmaſſung geſprochen, und daß

man mit ſolcher Voreilung denen Evange⸗
liſchen nur ſchaden wuͤrde , mit vielem Eyffer
vorgegeben .

Was aus dem Lehmanno und Arumæo , zu
Beweiſung des Chur⸗Pfaͤltziſchen Directorii ,
als vorſitzenden vor Chur⸗Sachſen angefüh⸗
ret werden wollen , gehoͤret mehr zu denen

Haͤndeln der damaligen Union , und zeigen die
Acta publica , was die Objecta geweſen, derer
Zuſammenkunfft und Handlungen . In Po -

liticis hat man Chur⸗Pfaltz , als dem vorſitzen⸗
den unter den weltlichen Churfuͤrſten das Di -

rectorium ſo lange geſtattet , als gute Pa⸗

triotiſche Conlilia worden ; als aber
wider die Kaͤyſerl . Majeſtaͤt und die Reichs⸗
Verfaſſung Alliantzen geſchmiedet worden ,

hat zwar Chur⸗Pfaltz und die Unürten , durch,
Schickung Fuͤrſt Chriſtians von Anhalt , und

anderer , Ihre Churfuͤrſtl. Durchl . zuSachſen ,
und die ihm zuſtehende Fuͤrſten und Staͤnde,
invitiret , aber keinen Beyfall , weniger Bey⸗
tritt , ſondern ſtarcke Gegen⸗Remonſtrationes
erhalten , uͤber welchem hernach die unſelige
Boͤhmiſche Morus ausgebroehen . Das Le⸗

ſeript Churfuͤrſt Chriſtians des Dritten , de

Dato Oreßden den 4 . Decembr . 1602 . an ſei⸗
ne Geſandte zu Regenſpurg , Caſparn von

Schoͤnberg und Dr . Rorarium , haͤtte wohl
vollſtaͤndig allegiret werden ſollen , denn es

lauten die kormalia alſo : Was denn letzt⸗

lich das Directorium anlanget , deſſen ſich die

Chur⸗ Pfältziſche in den Reichs⸗Sachen ohne

Unterſcheid angemaſſet , ob wir wol nicht ge⸗

meynet , ſo viel die Politica anlanget , ihnen

daſſelbe ſtreitig zu machen , oder derowegen

einigen Einhalt zu thun , ſondern ſeynd viel⸗

mehr geneiget , neben denſelben in allen bil⸗

ligen Sachen umzutretten ; So koͤnnen wir
ihme doch auch das Directorium in Religion⸗
Privat⸗oder Geiſtlichen Sachen nicht ein⸗

raͤumen, vielweniger aber geſchehen laſen⸗
—
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ihr auf ihr Erfordern , in Religions⸗
ESachen, zu ihnen euch verfuͤget, oder euch
dißfalls mit ihnen vergleichet . Wir ſind
auch berichtet worden , daß es der Chur
Sachſen abgeordnete Raͤthe , auf unterſchied⸗
lichen Reichs⸗DTaͤgen, wie auch Anno 1694 .
und 1697 . alſo gehalten haben ; derowegen
ausführlich anbefohlen worden, ſich dagegen
zu entſchuldigen , und ſolches gaͤntzlich abzu⸗
ſchlagen. Aus dieſer abgemuͤſſigten Arzeige
iſt augenſcheinlich offenbar , was es von An⸗

fang der Retormation biß hieher mit dem Di⸗

rectorio unter denen Evangeliſchen Staͤnden

für eine Bewandnuß gehabt , und mit was

Angelegenheit die Churfuͤrſten, Fuͤrſten und

Stände der unveraͤnderten Augſpurgiſchen
Confeſſion und Reformirter Religion dem

Chur⸗ Hauſe zu Sachſen bey dem vorigen
Reichs⸗Dag die wieder Antrett »und Fuͤh⸗
rung ſothanen Directorii recommenditet und

uͤbergeben haben . Ob nun um deß willen ,
daß bey Vacanz der Churfuͤrſtl . Saͤchſ. Ge⸗

ſandſchafft , in Sachen , die keinen Verzug lei⸗

den , der naͤchſtfolgende Churfürſt oder Fuͤrſt,
ſich der Annehmung und Dictirung eines Me —

motials , oder auch einer Conlultation und

Schluſſes darüber anmaſſen , und gleichwol ,
daß dieſe Sublidial - Verrichtung dem Chur⸗
Saͤchſ. Juri Directotiali keinen Verfang oder

Præjudia gebaͤhren ſolle, öffentlich conteſtiret

wird , noͤthig geweſen ſey, eine ſchrifftliche
deduction auszubreiten ,und vielerhand odio -

ſa , und der Warheit entgegen ſtehende Um⸗

ſtaͤnde mit einzumiſchen , ſolches wird jeder
Unpartheyiſcher leichtſamlich erkennen ; denn
wie das hohe Chur - Hauß zu Sachſen das
Publicum oder das allgemeinſame Anliegen

dern wird , wenn es in comitiis deren votum

nicht führen laſſen , dergleichen calus ſich noch
nie ereignet , oder die Evangeliſchen Sachen
zu dirigiren , erhebliches Bedencken tragen ſolte ,
das muͤhſame Directorial - Ammt zu fuͤhren,
wie Anno 1647 . 1648 . 1650 . und 1653 . ge⸗
ſchehen , da gleichwol das hohe Chur⸗Hauß
zu Brandenburg ſich der Direction nicht un⸗

terzogen hat , als haͤtte der Glimpff und an⸗

dere Gelegenheit der jetzigen Conjuncturen
wol erfordert , wenn ja der Wolfarth des

Corporis durch eine kurtze Abweſenheit des

Chur⸗Saͤchfiſchen Geſandtens einige Ge⸗

fahr zuſtoſſen koͤnnen, und es von der groſſen
Noth geweſen , mit Genehmhaltung anderer

Evangeliſchen Staͤnde das Subſidiarium Di⸗-

rectorium zu fuͤhren , ſelbiges ſonder derglei⸗
chen beſchwerliche deductiones und ſugge -
ſtiones einsweilen zu übernehmen , und zu ad⸗

miniſtriren .

Dergleichen Vorſtellungen ohngeachtet , ge⸗

Dure , ſchahe es doch noch dieſes Jahr den 22 . Junii ,
bürgnere, daß fie ſich in Abwveſenheit des Chur⸗Saͤchf.
krungeli . Geſandtens , in dem Hauſe des Chur⸗Branden⸗
ertcele burgiſchen einfanden , und unter deffen Dire⸗

Corio verſchiedene wichtige Dinge (z. E. ) eintall Saxo-

Doch di.
tigitet
Chur⸗

des Corporis Evangelicorum gar nicht hin⸗

an die Evangeliſche Miniſtros im Haag abzulaſ⸗
ſendes und die Beobachtung der Religions⸗
Angelegenheiten bey erfolgendem Friedens⸗
Schluß recommendirendes Schreiben , die

Hebung derer Naſſau Siegeniſchen Reli⸗
gions⸗ Beſchwerden , u . ſ. w . berathſchlag⸗
ten , davon zu ſeiner Zeit und Ort und

Stelle , das mehrere erfolgen wird . Hier
muͤſſen wir erzehlen , wie es nun weiter mit

vorhabender Krieges⸗Verfaſſungs⸗Materie
ergangen . Den 1. Martiü ware in dem Fuͤrſt⸗
lichen Collegio doch zu einer wuͤrcklichen
Deliberation geſchritten , von Oeſterreich die

Ablegung ſeines voti , biß zur Endigung
derer in Wien annoch fuͤrwaͤhrenden Krie⸗

ges Uberlegungen , verſchoben , ſonſten durch
andere die Beybringung derer groſſen , vore

nemlich bey denen botenrioribus ſich finden⸗
den Ruͤckſtaͤnde , die Ausfinde und Anwen⸗

dung hierzu dienlicher Mittel , erinnert , dar⸗

bey auf eine Kaͤyſerliche Beſchickung ſolcher
moroſen Staͤnde angetragen , von Magde⸗
burg auch inſonderheit dieſes angezeiget wor⸗
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nico , gbex⸗
mals .

den : Es waͤre die letztere Campagne unter

augenſcheinlichem Segen , und faſt miracu -

loſen Beyſtand des Allerhoͤchſten , in denen

Spaniſchen Niederlanden mit einem ſo glo —
rieuſen Succels gefuͤhret worden , und die

gerechte Waffen der hohen Allürten haͤtten
gegen den Feind ſo groſſe und wichtige
Dinge ausgerichtet , daß man die Sache
kaum vor Wunder glauben koͤnnte ; Es
ſeye freylich zu wünſchen geweſen , daß
man auch an dem Ober⸗Rhein⸗Strohm ,
dem Feind mit gleicher korce auf den Leib

gehen , und denſelben der Orthen etwan in die

Enge treiben koͤnnen, um ihm deſtomehr eine

auffrichtige und rechtſchaffene Begierde zu
einem railonnablen und beſtaͤndigen Frieden
hierdurch zu inſpiriren . Gleichwie man aber

zu GOe hoffen muß, es werde unter deſ⸗
ſelben allwaltender ſtarcker Hand dasjenige
in zukuͤnfftiger Campagne durch eine vigou⸗
reuſe Verfaſſung erſetzet werden , was man

dißmal aus bekannten Verhinderungen nicht
zu eflectuiren vermocht ; So haͤtten ſie den

Sehluß gefaſſt , nicht allein dero in Italien
bißhero gehabtes Corpo von 8000 . Mann
ſo fort wieder zu completiren /und ſolches bey
des Herrn Hertzogen von Savoyen Armee

in Dauphine , oder wohin dieſelbe ſonſten ihre
Operationes richten werden , employiren zu
laſſen , ſondern ſie wollten auch die 17000 .

Mann , die ſie bereits wuͤrcklich in denen Nie⸗
derlanden ſtehen haͤtten , annoch mit Fooo .
Mann verſtaͤrcken, und ſolcher geſtalt diß
Jahr ein Corps von 22000 . Mann in denen

Niederlanden ins Feld ſtellen , ſo gegen den

allgemeinen Feind agiren ſoll. Welchem nach
Ihre Koͤnigl . Maj . zu Kaͤyſ. Maj , und dero

geſambtenHn. Mitſtaͤnden das gute Vertrauen
trligen , ſie wuͤrden hieraus ders redliche Pa⸗
triotiſche intention erkennen , und von ſelbſt
Ihro Koͤniglichen Majeſtaͤt gern zuſtehen ,

Magde⸗
burg ent⸗
ſchuldiget
ſich beym
Reich/ we⸗
gen nicht
geſtellter
Mann⸗
ſchafft am
Ober⸗
Rhein ,
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daß ſie dadurch allen obligationen , in welchen ſie
des gegenwaͤrtigen Kriegs halber ex auocun⸗

que cafite & fundamento ſtehen koͤnnten , ein

uberflüſſiges Genůgen thaͤten, maßen ſie ſolcher
geſtalt , wenn man dero Trouppen in Italien
und Niederlanden zuſammen rechnete , wuͤrck⸗
lich mit z oo . Mann wider den gemeinen
Feind agirten . Es waͤre zwar Ihro Koͤnigl.
Maj . inditferent geweſen , ob dieſe Dero Troup

pen an dem Ober⸗Nhein , oder anderwaͤrts

Dienſte thun ſolten ; da aber die jungſte Cam -

pagne gewieſen , daß am Ober⸗Rhein , was

man auch deßhalben fuͤr gute Intention ge⸗

führet , wenig auszurichten , hingegen aber

Ihro Majeſt . die Koͤnigin von Groß⸗Britan⸗
nien , und die Herren General⸗ Staaten Ihrer
Koͤnigl. Maj . Trouppen nach denen Nieder⸗

landen verlanget , ſo haͤtten ſie auch ſo guten
und maͤchtigen Alltirten , auf welche ohne dem

die groͤſte Laſt des Kriegs ankame , hierunter
nicht aus Haͤnden gehen wollen , und hofften ,
daß unter goͤttlichem Segen durch dieſe Sr .

Koͤnigl. Maj . Alliantz gedachter beyden bouil —

ſancen glorieuſe Deſſeins ſo viel mehr wuͤr⸗

den befoͤrdert, und zum intendirten heilſamen
Zweck koͤnnen gebracht werden .

Auf die proponirte Special - Puncten , haͤtte
man noch keine Inſtruction erhalten .

So war von dieſem maͤchtigen Stande

am Ober⸗Nhein wenig oder nichts an Bey⸗

ſtand zu hoffen , und muſten die daſiger und

anderer Orten dem feindlichen Anfall exponitte
Staͤnde mit einem mehrern Unmuth gewahr

werden , daß ihnen groͤſten Theils von denen

uͤbrigen die Laſt allein auf dem Halſe gelaſ⸗
ſen werden wolte . Wuͤrtenberg hatte ſich da⸗

bey gar nachdrücklich heraus gelaſſen , indem

man erfuhr, daß ſein votum auf naͤchfolgen⸗
dem Schlag gelautet :

Was Ihre Churfürſtl . Durchl . zu Braun⸗

chweig⸗Nmeburg , nebſt denen Hochmoͤgenden
Herren General . Staaten durch Schreiben an

das geſambte Reich gebracht , und nun durch
die daruͤber gefaſte Puncten in deliberation

omt , iſt eine alte Klage , welche man den noch
waͤhrendengantzen Krieg uͤber gefuͤhret, in der

That aber niemals gehoben worden . Nun

zat es zwar wenig Anſehen , daß an denen

Orten , wo der Haupt⸗Fehler ſtecket , die Ma -

eimen ſich ſolten geaͤndert haben , und man ſich
mjetzo ein mehrers/als vormals , darnach moͤchte
eichten koͤnnen ‚ weilen aber denen in den

Krieg hinein gezogenen , hernach abandonnir -
en Graͤntz⸗Ständen , nach erlittenem unſaͤg⸗
ichem Schaden , das Waſſer gegen den

Mund ſteiget , ſo koͤnnen ſie keine Gelegenheit
vorbey gehen laſſen , zu zeigen , woher der

Mangel kommen , und was bey deſſen un⸗

gluͤckſeliger continuation zu gewarten ſeye ,
da denn offenbahr an dem Tage lieget , daß ,

obſchon ein jeder zu einer Krieges ⸗Macht

von 20000 . Mann ſeine Gebuͤhr in dem

Reich zu ſtellen , ſich verbunden , jedoch eini⸗

gen conſiderableſten Reichs „ Landen die

Schuldigkeit zum Reich entweder gar nicht ,
oder doch gar ſchlecht , nach bloſſer Conss⸗

nienæ præſtiret andere aber die Gebühr groͤ⸗
ſten Theils auſſerholb Teutſchlandes gefußret,
da doch ein jeder ſeue Pflicht hauptſachlich
auf das Reich Deutſcher Narion hat : Ulnd
wenn ein gemeiner Krieg erklaͤret,, folglich ei⸗

ne gewiſſe Anzahl Voͤlcker auffzuſtellen , re .

lolvinet wird , ein ſolches vornemlich auf die

Bedeckung Deutſchlandes , wider den gemei⸗
nen Reichs⸗Feind , und recuperation derje⸗
nigen avulſorum Imperii ſich verſtehet , welche
zur Sicherheit unentbehrlich , und in Feindes
Haͤnden ſo viel Veſtungẽ ſind , wodurch Teutſſch⸗
land in gefaͤhrlicher Gefangenſchafft gehalten ,
mithin ein groſſer Theil deſſen dem Reich in⸗

util gemacht wird , nicht aber ein bloſſes enga⸗

gement der exponirten Staͤnde, und daß die⸗
ſelbehernach den Krieg gegen einen præpoten⸗
ten Feind allein ausfuͤhren ſolten ; auſſerhalb
Deutſehlandes conqueſten zu machen , und

Deutſche Voͤlcker contra communem hoſtem ;

auch in die Frembde zu fuͤhren, iſt zwar billich ,
gut , und in ſeiner Maaß auch noͤthig, ein ſolches
aber ſolte allein vom Uberfluß der gemeinen
Neichs⸗Verfaſſung ,oder da ſich der nicht fuͤnde,
durch beſondere Trouppen derjenigen geſchehen ,
die durch dergleichen auslaͤndiſche expeditiona⸗
les ihre beſondere Abſichten und particular
Vortheile haben, mit dem geraden Wieder⸗

ſpiel , wie die leidige Erfahrung biß auf dieſen
Tag gezeiget ,da man an ſtatt , die Waffen in
hoſtico zu etabliren , den Feind zu befahrenderf
gaͤntzlicher averſion , in die vilcera Imperii ein⸗

dringen laſſen , die willige getreue Staͤnde
bloß zuſtellen der hohen Generalitaͤt , beſonders
der commandirenden Generalitaͤt , groſſen An⸗

laß gegeben , und von den ſo hoch angelege —⸗
nen conſiderablen avulſis , gleich als waͤre dar⸗

an nichts gelegen , mit VerluſtBreyſach, nichts
wieder erobert , ausgenom̃en daß die Stadt und

Veſtung Landau , unter , GOtt gebe lange regie⸗
render Kaͤyſ . Maj . hoͤchſtem comando , und ſelbſt
eigener tapffern Anfuͤhrung , mit Dero groͤſtem
Ruhm dem Feind zweymal wieder genommen

worden ; ſonſt habe wenig von 1679. an , biß
dieſe Stunde, diß⸗und jenſeits Rheins/poulſiret
werden köñen ; wer aber auf die Nimwegiſ . und

Ryß wickiſ . Handlung zuruͤckſehen, und ſich erin⸗

nern wil , wie Teutſchland da im Getraͤnge geblie⸗
ben, und die Zech zahlen muͤſſen, der wird zum we⸗

nigſten geſtehen muͤſſen, daß es ein groſſer hazard

ſey/ alles nur auf gewiſſe Lractaten ankommen zu

laſſen . Niemand wolle uͤbel deuten , was hier mit

kundbarer Warheit angefuhret wird , nachdem
denen voraus gelegenen Staͤnden , und denen

von GO ihnen anvertrauten unſchuldigen
Unterthanen , alles daran gelegen iſt , vielmehr
wolle man doch ein ſorgfaͤltiges Aug auf das

Teutſche Vaterland wenden , und erweiſe ſelbi⸗

gem vor inſtehende Campagne , woran nun
das mehreſte zu hafften ſcheinet , noch einige

Reichs⸗ / und Crayf⸗ Geſch

Liebe, in reiffer Erwegung , daß ja eines
jeden Haupt⸗ und Grund⸗ Weſen darauff

beruh⸗
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Ioh . beruhet / welches mit alen hißher faſt allein
( 7 ßſodachtenden Neben Dingen nothwendigda⸗

bin fallen muͤſte daß es mit Teutſchland zu

boͤſen Euſſern gienge :
Bey dergeſtalten Dingen war ſchlechte

Hoffnung auch nur zu einem gemeinſamen

Concluſo gelangen zu koͤnnen/ da ohne dem kund

wurde / es waͤren die Meynungen im Colle -

g10 ebenfals unterſchieden / und ſey alles der⸗

geſtalt gethan / daß die Abfaſſung eines Schluſ⸗
ſes ungemein ſchwer/ wo nicht gar unmoͤglich
fallen doͤrfſte . Mitlerweil gieng die Zeithin/

Und die Oeffnung des Feld⸗Zugs kam immer

naͤhender herbey/ verſchiedene amOber⸗Rhein
geſtandene Trouppes ſtellten ihren Abmarſch
anderswohin an / niemand wuſte woher die Er⸗
ſetzung des Abgangs kommen ſolte welches al⸗

les dem Vatterland ſo ſchimpff⸗ als ſchaͤdlich/
deſſen Allürten aber ſfehr verdricßlich war / deß⸗

wegen ſich auch die Herren Staaten nicht ent⸗

halten koͤnnen ihr Leydweſen uͤber ſolcherley
Anſtalten dem geſambten Reich bekant zu ma⸗

chen / durch abermahliges Schreiben / welches
dero Reſident unterm 23 . Martii uͤbergab/ mit

beygefuͤgter nachſtehenden weitern Vorſtellung .

Pne , Ihre Hochm . die Herrn Gentral Staaten

behaennn der Vereinigten Niederlanden haben dem Un⸗
wanna ,

terſchriebenen die Ehre gethan / ihr abermah⸗

liges an eine hochloͤbl. Reichs⸗ Verſammlung
erlaſſenes Schreiben / welches er hiemit ehrer⸗

biethigſt intinnüret / ihme zu fertigen zu laſſen /
mit ausdruͤcklichem Befehl / den Innhalt deſſel⸗

Hochmoͤgenden Schreiben fernerweit die foͤr⸗
derlichſte und maͤchtigſte Zuruͤſtung zur Abſicht

hat / welche dieſelbe nebſt andern ihren Hohen
Allitrten von dem Heil . Roͤm. Reich zu dem

herbtnahenden Feldzug in obbemeldtemSchrei⸗
ben verfaſter maſſen / um ſo mehr verlangen / als
hre Hochmoͤg . nebſt Ihrer Majeſt . der Koͤni⸗
gin von Groß⸗Brittanien / um ihren bevorſte⸗
henden Eklorten deſto gröͤſſern Nachdruck zuge⸗

ben / ſich auffs neue ſchier mit unerſchwinglichen
Koſten / zu Verſtaͤrckung ihrer Macht / mit⸗

telſt Ubernehmung einer ſo conſiderablen An⸗

zahl Trouppen / wie nunmehro weltkuͤndig

ift / engagirt haben / und ſolches um der Ur⸗

ſach und des Augen Wercks willen / wie in

mehr angeregtem Schreiben ihrer Hochmoͤg .
ſo ausfuͤhrlich und gruͤndlich ausgedruckt ſſt /

daß von dem Unterſchriebenen nicht wohl fer⸗

ners etwas ohne Wiederhohlung hinzugefuͤ⸗

get werden kan.
gegenwärtig mit der Anzeig begnuͤgen/ daß / da

die Feinde ihre gröͤſte Macht von allen Enden /
und auch von Obern⸗Rhein nach den Nieder⸗

landen gezogen haben / und daſelbſt wie bereits

geſchehen / ein uͤber groſſe und kormidable

Macht zuſammen bringen / niemand verhof⸗
fentlich wird in Abrede ſeyn wollen / daß es ihrer

Moj der Koͤnigin von Groß⸗Brittanien / und

ihrer Hochmoͤg. wuͤrde ſehr ſchmertzlich fallen
muͤſſen/ dafern dem Feind am Ober ⸗„Rhein
nicht eine ſolche Diverbon gemacht werden ſolte /

hfecatri Europæi XVIII . Theil.
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ben zu lecundiren ; gleichtwie nun jetztged. ihrer

Alſo will derſelbe ſich auch fuͤr

als neben denen Unternehmungen der andern 1703 .

hohen Alliirten erfordert wird / um denſelben zu

Verſchwaͤchung ſeiner ſo entſetzl. Machtin denen

Riederlanden zu zwingen/ damit alſo die wroſſ
und herꝛliche Vortheile welche daſelbſt gegen

denſelben in verwichener Cam pagne durch ſoviel

Gut und Blut erfochten worden / nicht allein be⸗

hauptet / ſondern auch unter GOttes Seegen

durch mehr andere /zu Auswuͤrckung eines 5
putirlichen und langwierigen Friedens verfolget

werden moͤgen/ womit der Unterzeichnete ſchlek

lich die Ehre hat / ſich mit Ehrerbietung und

Warheit zu nennen .

Uberſetzte Copie ihrer Hochmoͤg. Schreibens / Bev uber⸗

an die hochlob . Reichs⸗Verſammlung . ·
Wir haden zu End letzter Campagne Euer Schreibens

Churfuͤrſtl. und Fuͤrſtl . Durchl . Durchl . und

denenſelben / als welche das gantze Reich repræ⸗

ſendiren / in mehrern vorgeſtellet / was fuͤr groſft

Urſachen / wir und andere hohe Allürte haͤtten

Uns zu beklagen / daß ineinem gemeinen Krieg /
welcher vor die Freyheit und Sſcherheit des

Reichs ſo wohl / als anderer Koͤnigreiche und

Staaten gegen Franckreich gefuͤhretwird / gleich·
wol von des Reichs wegen nicht nach Proportion

der groſſen Macht / ſo daſſelbe hat / und desjeni⸗

gen/ was wir und andere hoheAllürte beytragen /
contribuirtt werde / und haben annebens ange⸗

zeiget / wie nothwendig es waͤre/ daß die Sachen

an Seiten des Reichs / und zumaln der maͤchtig⸗

ſten Creyß und Staͤnde / welche weniger als an⸗

dere gelitten / mit mehrerer Gleichheit fuͤrs Zu⸗

kuͤnfftig angegriffen / und abſonderlich inZeiten
die noͤthige lelures zn Anwendung mehrerer Ef -

fecten gegen die folgende Campagne genommen

werden moͤgtenWir haͤtten billig verhofft / daß
ſothane unſerekepræſentation , benebenſt dem gu⸗

ten Exempel ihrer Maj . der Koͤnigin von Groß⸗

Brittanien und unſer Seits als die wir beſchloſ⸗

ſen haben / unſere vorige Macht annoch mit einer

conſiderablen Anzahl von Trouppen zu vermeh⸗

ren / ſolchen Eindruck wuͤrde gegeben haben/
daß guch von Seiten desReichs die erforderliche
Anſtalt zudem bevorſtehen enFeldzug denKreig

mit mehrerm igueur als vorhin zu fuͤhren/ wur⸗

de gemacht und zu ſolchem Ende die Reichs Ar⸗

mee mit mehrern Trouppen / durchBeybringung

der abgehenden Conringentien / verſtaͤrcket und die

zu Oflenſiven Kriegs⸗Opetationen benoͤthigte
Behufnuͤſſe in Zeiten würden zufammen ge⸗

bracht worden ſeyn . Wir koͤnnen aber nicht ber⸗

gen / daß wir zu unſerm groſſen Leydweſen biß

hieher noch nicht haben vernehmen moͤgen/ daß

von Seiten des Reichs einige Zuruͤſtungen ge⸗

macht worden / um mit mehrerer Macht/ als im

vorigen Jahr zu agiren / da die Reichs⸗Armee
nicht im Stand geweſen/ dem Feind einigen Ab⸗
bruch oder einige Action von Nachdruck zuthun.

Tage / weiln die Feinde als denen ſolches unver⸗
Die Wuͤrckungen hievon legen ſich allbereit

borgen / und die alſo wiſſen / daß / ſo lang kei

mehrerer Ernſt bezeigt / und kein mehrers Ge⸗
wicht von Seiten des Reichs beygebracht wird/

am Obern⸗Ahein für ſie nichts zu fürchten ſeye/
2 ¹ —



—

——

—

———

2

—

—
——

4
Iſoh ihrt Ttouppen von dannen weg / undnach de⸗

————

nen Niederlanden ziehen/ um mit einer groͤſſern/
von allen Ecken her zuſamen gezogener / und bey
einander gefügten Mannſchafſt / daleloſt ihr

Deſſein , mit Nachdruck ins Werck zu richten/
und wann moͤglich den im nächſt abgewichenen

und vorigen FJahren erlittenen Schaden zu re⸗

pariye Wir überlaſſen es dem hochweiſenUrtheil

Eu . Churfuͤrſtl .und Fuͤrſtl . Durchl . Durchl .
und denenſelben/ wie nachtheilig es fur diegemei⸗
ne Sache ſeye/ und wie ſchwer und ſchwertzlich
esunts wuͤr defallen muſſen / wann wir die gantze

Macht des Feindes auf uns aukommen / und

zugleich die Sache am Obern⸗Ahein / aus Man⸗

gel gnugſamer Trouppen / und noͤthiger Zube⸗

hoͤrung/ auſſer Stand ſehen muͤſſen / weder von

der Schwäche des Feindes / da derſelbe ſei⸗

ne meiſte und beſte Voͤlcker von dem gantzen

Teutſchland weggezogen / zu protitiren Iunoch

um denſelben zu obligiren / einen Theil ſeiner

Trouppen aus denen Niederlanden wiederum

abzuſenden / und ſeine dieſer Ends beyſam⸗

men gezogene Macht wieder zu vertheilen / da

im Gegentheil / wann die Reichs⸗Armee in

behoͤrigen Stand gebracht wuͤrde / nach ſo

groſſen und gluͤcklichen Succeſſen / womit der

allmaͤchtige GOtt die Waffen der hohen Al⸗
lüirten im verwichenen Jahr geſegnet hat/ wur⸗

de gehoffet werden moͤgen / daß unter fernerer

Hüulffzund Beyſtand GOttes ein⸗ oder andern

HYrts die erlangte Vortheile wuͤrden vermehret /
und die Feinde zu ehrlichen und billichen Con —

ditionen kinſten gebracht werden können . Wir

koͤnnen nicht zweiffein / daß Euer Churſuͤrſtl.
und Fuͤrſtl . Durchl. Durchl . und dieſelde eben

ſo gern / als wir ſehen moͤchten/ daß die Sa⸗

chen / welche wir gegen Franckreich gemein ha⸗
ben / vorwerts / und nicht wiederumb zuruck

giengen ; alldieweil aber dieſes nicht verhofft

werden kan / wo ein jeder / ſo dabey inreresſirt /
nach Maaß ſeiner Macht nicht gleichfals dazu

contribuirt / und an Seiten des Reichs / aus ;

genommen die jenige Staͤnde / welche ihre Con⸗

tingentien voͤllig geſtellet / und deren Eyfer bil⸗

lich zu ruhmen iſt / ein vieles daran enttichtet /

und billich ein mehrers erwartet werden muß ;

ſſo finden wir uns aus Eyſer / und zum Dienſt
ffuͤr das gemeine Beſte / und in Verſpuͤrung /

daß die Laſt uns in die Laͤnge zu ſchwer fallet /

da wir nicht beſſer von Stiten des Reichs ſe⸗

cundiret werden / ſo durch ein und anders ge⸗

drungen Eu. Churf. undFuͤrſtl.Durchl. Durchl—
ſund dieſelbe abermahls freundlichſt / und inſtaͤn⸗

digſt zu erſuchen / ſie wollen die noͤthige Ordres

verfuͤgen / und dahin Vorſehung thun / auff

daß gegen kuͤnfftige Campagne die Reichs⸗Ar⸗

mee completer zu Feld gebracht / und mit de⸗

me / was dazu noͤthig / verſehen werden moͤge /

guch ſowohl die zuruͤck gelegene Creyß und

Staͤnde /als diejenige / welche durch die Kriegs⸗

Drangſaalen bereits viel gelitten / und der Ge⸗

fahr am näͤchſten exponirt ſeynd / ihre Schul⸗

diakeſt beybringen / und ein jeder nach Ver⸗

. . . .

worden iſt / wahrgenommen / und der Krieg
mit gemeinſamer Macht dergeſtalt fortgeſetzt
werden moͤge/ daß ein gutes End davon erlan⸗
get werde. Wir ſeynd hitrauf nicht allein ei⸗
ner gewuͤrigen Relolution , ſondern auch
des Effects derſelben gewaͤrtig/ und wiewir
uns zur Unterhaltung guter Freundſchafft und
Correſpondentz erbieten alſo bitten wir
GOtt ꝛe.

Verfaſſung zugelaſſen/ verfehen ſollen / daRay⸗
ſerl . Majeſf . ſelbſt denen Dingen ein Gewicht
durch ihre Vorſtellung und Bezeigung zuge⸗

ben ſich bemuͤheten/ alſo / nebſt der Vermeldung/
was ſie uͤber die gewoͤhnliche und hergebrachte
Rechte des Reichs gethan / geſambte Staͤnde

zu Bewürckung mehrmahlen ſelbftbeliebter
und fuͤr billlch abgeſchloſſener Schuldigkeit der·
geſtalt Reichsvaͤtterlich ermahnten :

Maßen / obſchon das hochloͤbliche Chur

Maynytziſche Reichs⸗Directorium bey juͤngſt⸗
veranlaſten Deliberationen uͤber bie nicht nur

von Ihro Churfuͤrſtl. Durchl . zu Braunſchw .
Luͤneburg / ſondern auch von denen Hecren
General⸗Staaten der Bereinigten Niederlan⸗

landen an das allhier verſamblete Reich ein⸗

gelangte Schreiben von ſelbſten die Noth

durfft mit ruͤhmlichen Eyfer beobachtet / und

worauff von Seiten des zu Veranſtaltung

kuͤnfftigen Feldzugs zu reflectiren ſey/ ad deli

berandum vorgeſtellet haͤtten/ dannoch biß an

hero die verhoffte Außmachung ſolch wichtigen

Wercks unterblieben : Derowegen haben Ihr —

Reichs u Creyß⸗Beſch
Zeit in welcher der Feind zumWeichen gebracht 170

Aber einmahl die Warheit geſaget / inErwat /duger g.
tung / was es helffen wuͤrde / deſſen man ſich Larken
doch endlich / wann es anders TeutſchlandsWerhut

Die Roͤm. Kayſ . Maj . unſer allergnaͤd.Herrſ⸗
haben ſich mit mehrern referiren laſſen / welcherſal . Auf,

40. f

Kayſerl . Maj . es durch dero allhieſige höchſt

anſehnliche Kayſerl . Commiſſion der Churfuͤr⸗
ſten / Fuͤrſten und Staͤnde zu ſchleuniger Be

wirckung nochmahlen deſto angelegentlicherem
pfehlen wollen / je naͤher nun die Zeit der Mi

licar - Operationen vor der Thüͤr/ und der Fein⸗

ſich derſelben/ ſobaldmoͤglich / ſeiner Gewonheit

nach zu bedienen nicht verabſaͤumen werde / mit

der alliergnaͤdigſten Erinnerung / daß was diß⸗

fals des Heil . Roͤm. Reichs Nutzen / Wohl⸗

fart und Sicherheit / auch deſſelben und der

gantzen Teutſchen Nation Ehr / und Reputa·
tion erforderte / ſolches auch von denen auß /

waͤrtigen Allürten ſo klar vor Augen geleget
worden waͤren / daß Ihro Kayſerl . Majeſtt
davon etwas mehr anzuregen Bedencken truͤ⸗

gen : Sie hätten aber ohngeachtet dero biß an·
hero ſo offt wiederhohlten Inſtantzien / Erſuch⸗

und Anmahmungen nicht uͤberall den erwuͤnſch⸗

ten Effect gehabt / jedoch zu einem jeden ge⸗

treuen Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Stand das

ungezweiffelte Vertrauen / daß er bey gegen⸗
wärtiger Bewandnuß der Sach ror und bey
ſich ſelbſten / ſeine dem Reich zutragende Pflicht⸗
und Schuldigkeit erwegen / und anben beber⸗

moͤgen ihre Contingentien vermehren / dammit die

1
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gigen würde / daß wann nicht alle Glieder und

ſonderlich die maͤchtigere und furnehmere zur

Conſervation und Aufrechthaltung desallſchon
ſehr geſchwächten Corporis Imperii einmüthig

und kraͤfftig/ nicht der Ordnungnach / ſondern

ein jeder nach ſeinem alleinigen Gutbefinden /

und ohne ſich an die gemeine Concluſa zukehren /
concurriren / oder ſich der Huͤlff oder Subordi⸗

nation gar entziehen wollen / das Reich von

ſeinen vielfaͤltigen ſonſt heilſamen Concluſis und

Verordnungen mehr Schaden u. Schande als

Durhele und Ehre haben/ nie keine genugſa⸗

me Kraͤffte zum Wiederſtand / geſchweige zu

Necuperirung des Verlohrnen zuſammen brin⸗

ſondern unvermeidlich bald gantz auseinander
zerfallen wuͤrde. Was Ihro Kayſerliche Maj .
im nechſtberwichenen und vorhergehenden Jah⸗

Tag habende Geſandſchafften / wann es zur an⸗

derer Auffmunterung dienen koͤnte / auff Ver⸗

langen zuzeigen .
ſerlichen Orts haͤtten im vergangenen Jahr im

Eingang des Feldzugs mit Hälff der auswaͤr⸗

tigen Allirten zwey Armeen im Reich zu for -

miren verhofft / daß ſich aber die Conjunctur
berändert / auch nicht alle auß dem Reich er⸗

wartete Trouppen erſchienen / ſo haͤtten ſie auf

Erſuchen gemeldter dero hohen Allürten einen

Theil dero Voͤlcker deſto ohnbedencklicher nach

denen Niederlanden marchiren laſſen / indeme

ſie wahrgenommen / daß ſie mit den Fhrigen al⸗

lein etwas nachdruͤckliches vorzunehmen / zu

ſchwach und auſſer Stand eines vorſichtig und

tapferen Commando , Eingangs hoͤchſtged. Ih .
Churfuͤrſtl . Durchl . zu Braunſchweig⸗Lune⸗

burg das Reich von einem feindlichen Ulder⸗

fall zu bedecken und zu ſchirmen / annoch zu

laͤnglich und ſtarck gnug geweſen ; eben

alſo aber und weilen noch ungewiß / was fuͤr

Trouppen am Ober⸗Rhein zuſammen zu brin⸗

gen ſeihen / inſonderheit aber auch weilen allen

einlauffenden Kundſchafften nach / der Feind
faſt von allen Orthen feine Macht nach denen

Niederlanden wende ; und deßhalben die Al⸗

liirte noͤthig finden / daß umb nicht allein die

Operationes am Rhen / in nechſter Cam -

pagne ſondern weiter fortſetzen zu koͤn⸗

nen / das diſſejtige Kriegs⸗Heer allda viel⸗

mehr zu verſtaͤrcken als zu ſchwaͤchen ſeye/ lie⸗

ſen Ihre Kahyſerl . Majeſtaͤt nicht allein ermel⸗

de dero Trouppen ſelbiger Orrthen noch zur

Zeit verbleiben / ſondern auch neben noch

zwehen ans Italien zuruͤck kommenden Regi⸗

mentern eines auß dem Reich dahin gehen .

Gleichwie ſie aber dieſes letzteremit ſo vielem

Fuß⸗Volck wiederum erſetzen / auch wuͤrck⸗

lich zwey neue Regimenter anwerben lieſen/
und dabeneben relolviret / und befohlen hat⸗
ten / daß nicht allein ermeldte aus Italien im

Anzug begriffene Regirzenter / im Fall bey ih⸗
rer Annaͤherung gegen den Rhein ſich der Br⸗

theneinige Sefahr euſſern ſolte / alsdann all⸗
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da verbleiben / und ſeldige adwenden helffen /

ſondern da wieder Verhoffen Noth ſeyn moch⸗

te / des Herrn Printzen von Savoyen Hoch —
fuͤrſtl . Durchl . mit allen unter dero Com

mando ſtehenden Theils dero eigenen Kayſerl .

Theils an Ihro Kayſerl . Majeſtaͤt ſobeld u⸗

bernommenen Trouppen / denen exponirten
Staͤnden ohne Verzug zu Hulff eilen ſolten ;
alſo wuͤrden ſie auch / wann ſonſten die Obere
Armada von denen Ständen des Reichs alſo

verſtaͤrcket wuͤrde / daß ſie mit denen Ihrigen
etwas hauptſaͤchliches unternehmen und aus⸗

fuͤhren koͤnte ? ſolches mit noch mehrern derd

Trouppen aus Niederland angehen und befoͤr⸗

gen / ja endlich gar nicht mehr beſtehen koͤnnen/ dern helffen .

ren zum gemeinen Beſten am Volck und Geld
contribuiret / wuͤſten dero allhier beym Reichs⸗

Sie dero allerhoͤchſten Kay⸗

Unterdeſſen wolte gleichwol die unvermeyd⸗
liche Nothwendigkeit erheiſchen / daß gemelde
Armada am Ober - Rhein wenigſtens in dem

Stand / worinnen ſie ſich im vorigen Som —⸗

mer befunden / wiederum hergeſtellet / und zu
dem Ende Regimenter ſamt denen Branden

burgiſ . Onoltzbachiſchen Auxiliar - Trouppen
beybehalten / auch Wolffenbüutteliſche Regi —
menter u. andere wiederum erhandelt wuͤrden ;

Und weiln ſowohl zu ſolchen als zu andern no⸗

thigen Kriegs⸗Ausgaben / ein neuer Geld⸗
Fundus noͤthig ; als zweiffelten Ihro Kayſerl .
Majeſtaͤt nicht / Churfuͤrſten / Fuͤrſten und

Stande wurden hierzu abermahlen einen pro⸗

portionirter Betztrag / von etwan einer Mil —

lion Reichsthaler zuverwilligen keinen Anſtand
nehmen / wovon Ihre Kayſerl . Mafjeſtaͤt ſich
dann eben ſo wenig als im vorigen Jahr aus⸗

ſagen wolten . Nachdemmahlen aber auch
einmahl nicht zu verantworten wäre / doß

dergleichen Laſt nur auff etliche willige Staͤn
de fallen / andere aber ſich deſſen entſchuͤtten /
oder in Abtrag ihres Antheils allzulang und

ſaumſeelig verbleiben ſolten ; So verlang
ten Ihre Kayſerliche Majeſtaͤt auch der

Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Stände Gedan —
cken allergnaͤbigſt zu vernehmen / wie ſoſche Zu⸗
ruckhaltige gleichwohlen zu zeitlicher Præſti —

rung ihrer Schuldigkeiten / ſowohl was das

gegenwaͤrtige und kuͤnfftige/ als das verflof
ſene belangte / zu bewegen und zu vermoͤgen
ſeyn moͤchten. Uber welches alles / gleichwie
ſie derſelben Meynung ehiſt erwarteten / alſo
erſuchten ſie auch dieſelbe ſambt und ſonders
allergnaͤdigſt / daß ein jeder nechſtens bey dem

verſammleten Reich ſich deutlich erklaͤren wöl⸗
te / was er an Volck bey der Reichs - Ar⸗
mee gegen Aprilis zuſtellen Vorhabens ſeye/
damit alsdann von Reichswegen denen ho—
hen Allürten auff ihr Zuſchreiben nicht nur

mit Worten / ſondern auch in der That
gezeiget werden könne / was das Reich zu

ſeinem und ihrem Beſten in bevorſtehenden
Feldzug zuthun entſchloſſen habe .

Hierauff trieb das Ditectorium dil

Sache umb ſo viel deſto embſiger / da alſo
Kayſerlicher Mazeſtät das Lob eines treuen

—. — Ehleks
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1709. Eyfertrs vot das Vatterland / nach wie vor

gegeben werden konte . Den 26 . Marti ließ es
derohalben zu Rath anſagen / daauch im Für⸗
ſten Rath das Directorium nicht ermangelt die

Wichtig⸗ und Nothwendigkeit der Sachen
umbſtaͤndlich denen Geſandſchafften zu Gemu⸗

the zu fuͤhren / im Nahmen ſeines allerhoͤch⸗

ſten Principals anzuzeigen / ſolcher wolle / ha⸗

bender Freyheiten ohngeachtet / zu abermah⸗

liger Million Thaler das ſeine beytragen /
doch unter Bed ' ngung daß andere ein gleich⸗

mäß ges thaͤten und ſich durch Ihro Kayſerl.
Majeſtaͤt Beyſpiel aufmuntern lieſſen / die da

mit Beſchwerung ihrer Unterthanen und Er⸗
ſchoͤpff⸗ auch Verſchuldung ihres Frarii ſo
groſſe Armeen im Reich / Italien / Neapolis

und denen Niederlanden gehalten ; an welchem

letztern Orth ſie auch dieſes Jahr ihre Voͤlcker

noch ſtehen laſſen / auch ein Regiment vom

Rhein dahin ziehen / doch den Abgang ander⸗

weitig erſetzen wollten / undſo weiter. Die andere

Stände mochten ſich auf ihre ſonſt abgelegte
Vota bezogen / und die Willige der Mehrere des

Fuͤrſtlichen Collegii gar ſtarck erinnert haben/
es wuͤrde vieler weiter Berathſchlagung nicht
beduͤrffen / wenn nur die Porentiores moroſi
noch das Ihre thun wollten . Den 30 . dito

war das Chur⸗Mayntziſche Directorium ſchon

wieder hinter der Sachen hergeweſen / denen

Furſtlichen Geſandſchafften zuvernehmen ge⸗

bende / was Geſtalt von Sr . Churfürſtlichen
Durchl . zu Mayntz er den gnaͤdigſten Befehl
erhalten haͤtte / die Ausmachung der Kriegs,
Materien auf alle Weiſe zu pouſliren und keine

Feyertage zu attendiren / zumahlen man geſi⸗

cherte Nachricht haͤtte⸗ daß der Duc de Bourgo-
gne und der Marſchall de Harcgurt mit einer
groſſen Armee zeitlich an den Ober⸗Rhein
kommen / und daraus zu ſchlieſſen daß der
Koͤnig in Franckreich dieſen Hertzog gewiß
nicht dahin ſchicken wuͤrde / wann er nicht
reſolviret waͤre / etwas groſſes gegen das

Reich zu unternehmen ; und weil es haupt⸗
ſaͤchlich darauf ankomme/ daß man ſich uͤber
die in der den 26 . pallato gehaltenen Propoſition
enthaltenen / auch im Anfang dieſer Relation

gemeldte 3. Puncta ſpecialius heraus laſſen/
mithin ſich bemuͤten moͤchte/ die im Ruͤck⸗

ſtand begriffene Stande zuvermoͤgen ſo⸗

wohl ratione præteriti als futuri ihre Schul⸗
digkeit leiſten / und wie dieſe bißhero ihre

Trouppen gegen Bezahlung hergegeben /
alſo ſelbige nunmehro auf einmahl ſolche aus

Lieb gegen das Vatterland gratis an den O⸗

bern⸗ Rhein ſchicken moͤgten. Hierauf hat

man ſich nochmahls auf ſeine den 1. und
16 . Martii abgelegte Vora bezogen/ und will

erwarten / was auf das Kayſerliche Commis -

ſions - Decret vor Inſtruction einlangen moͤg⸗
te ; auſſer dem man ſich zu nichts oblgi⸗
ren oder denen hohen Herrn Piincipalen
votiren koͤnnte / und wie im Fuͤrſt⸗

lichen Collegio wenig waͤren / die ihre Præ -

ſtanda nicht Præſtiret und ſolches nicht
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hin es nur an denen dotentioribus und
ſonderlich im Churfuͤrſtlichen Collegi

haffte / alſo man dahin zu ſehen haͤtte /
wie aus ſelbigen ein gutes Concluſum zu⸗
bringen / und auf ſelbiges hauptſaͤchlich an⸗
kaͤme/ welches man dem Chur ⸗Mayntzi⸗
ſchen Directorio zwar angezeiget / aber von
demſelben nichts anders in Antwort erhal .
ten / als daß er es ad referendum nehmen /
und hiernechſt des Churfuͤrſtlichen Collegi
Reſolution , weilen dermalen nicht alle Chur⸗

1
755 Herrn Geſande zugegen / eroͤffnen

wollte .

Man weiß nicht ob es geneigtem Leſer
verdrießlich fallen moͤchte/ ſo offte gleichſam
einerley zà hoͤren; man muß doch aber wei⸗

ter anzeigen / daß das Reichs Directorium

nicht ungeduldig werden / oder die Haͤnde
ſincken laſſen wollen / auf die endliche Be⸗
obachtung des mehrmahln erinnerten immer
weiter zu treiben / ſintemahl es den F. April
abereinſt denen Geſandſchafften zu Gemü⸗
the gefuͤhret / daß weilen an ein⸗ und an⸗

derm Ort es etwan die Meynung gehabt
haben moͤchte/ ob waͤre dasjenige / was man

ein⸗ und andernmahl in der Kriegs⸗Mate⸗
rie vorgeſtellet / und ſonderlich / daß der Duc

de Bourgogne mit einer unter ihme dem Mar⸗
ſchall d' Harcourt habenden ſtarcken Armet
an den Rhein⸗Strohm kommen / und eht
man diſſeits ſich verſehe / die Operationes
gegen die der Gefahr am meiſten exponirte
Creyſe vornehmen wuͤrde / nur zum Schre
cken und deßwegen geſchehen / daß man ſich
deſto ehender zu Abſchickung der Coneingen
tien entſchlieſſen moͤchte; dieſem aber ſolchet
zubenehmen / haͤtten Ihro Churfuͤrſtliche
Durchleucht zu . Mayntz ihme mit heutigen
Ordinaire zugeſchicket/ was Ihro vor zuver
laͤßige Nachrichten deßwegen weiter 0men waͤren / nehmlich es waͤre der Herr Ge
neral Feld⸗ Marſchall Freyherr von Thuͤn
gen / von ſeiner bißherigen Kranckheit wie⸗
derum recomwaleſciret/ und wuͤrde nun auf
einige Zeit auf ſeine Herrſchafft Freuden⸗
thal gehen ; dieſem nun waͤre von dem Ge⸗
neral Feldzeug⸗Meiſter Herrn Baron von

Neuberg / die durch Kundſchafft eingeholte
zuverlaͤßige Nachricht zu kommen / daß vor⸗

gedachter Duc de Bourgogne und Marſchall
de Harcourt mit einer Armee von 45000 ,

Mann in dem Elſaß und an dem Rhein⸗
Strohm zu ſtehen kommen wuͤrde . Und

obwohln anfaͤnglich haͤtte verlauten wollen /
daß ein groſſer Theil der der Endes
geſtandenen Frantzoͤſiſchen Trouppen nach

denen Spaniſchen Niederlanden gangen
waͤre / ſo koͤnte er gewiß verſichern /

daß davon kein Antheil marſchiret /

ſondern ſaͤmtlich an der Saar und

Moſel / unter dem Marſchall de Vi -

vant waren ſtehen blieben ; Er Chur⸗
— — 2
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Mayntziſche wolte / daß man ſich doch die⸗
9
5

ſes Wercks des nothleidenden
landes und ſonderlich der exponirten Crey⸗

ſen/ ſo das Ihrige pro publico treulich ge⸗

und Scrificiret / mit beſſerem Ernſt

als bißhero geſchehen annehmen / und die

Vatter⸗

than /

weitentlegene Starns potentiores zu Rettung

ſhrer getreuen Mitſtande ihre Reichs ? Con⸗

ungentien forderſamſt abſchicken / oder wo

das nicht geſchehen koͤnte / an ſtatt der

ſchuldigen Mannſchafft das Geld erlegen

moͤchte damit man davon andere und

ſonderlich die Fuͤrſtliche Würtenbergiſche
und Fraͤnckiſche Supernumerair - Troup⸗

pen erhandlen und beybehalten koͤnte / dann

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

f

wann dieſes nicht geſchehe / und dieſe

Mannſchafft mit welcher und denen andern

Contingentien man doch noch auf der De -

kention ſich haͤtte halten koͤnnen / auch von

dem Rhein weg gehen ſolte / die Reichs⸗

Armee kaum 15000 . Mann / ohne die in

denen Graͤntz⸗Feſtungen / Freyburg / Phi⸗
lipst urg / und Landau liegende Garniſonen
ausmachen / und man nicht im Stand

ſeyn wird / der Feindlichen Macht zu reſiſti -

ren . Welches alles die Hochfürſtliche Co -

ſtantz und Wuͤrtenbergiſche Geſande beſtaͤt⸗
tiget / und den elenden Stand zubehertzigen
inſtaͤndigſt recommendiret ꝛc. Ob nun woh

les / was vor⸗ und dißmahl vorgeſtellet wor⸗

den / in der Wahrheit und hoͤchſten Billig⸗

keit beſtehe / und der Sache gerne gerathen

ſehen wolten / ſo hat man ſich doch noch⸗

mahln auf die von denen gnaͤdigſten Drin⸗

cipalen erwartende Inſtructiones bezogen /
da die willige Stande meldeten / daß es

nur an denen Reſtantiariis und Potentioribus

haffte und daß man ſelbige hierzu zu

vermoͤgen auf Mittel und Wege bedacht

ſeyn moͤchte . Worauf der Chur⸗Branden⸗

burgiſche gemeldet / daß er ſolches alles zum

oͤfftern Seiner Koͤniglichen Majeſtät aller⸗

unterthaͤnigſt referiret / aber keine andere

genommenen Concert her /

Maͤnnlich erkant und begriffen “ daß al⸗

17
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der Reſtanten vorhin bewilligte Gelder

eingegangen . Es wuſte aber niemand ein

kräfftig Mittel vorzuſchlagen / wie dieſe
mit ohnfehlbarem Nachdruck herbey zubrin⸗

gen ; ſondern man behalff ſich mit denen

weit ſichtigen Redens⸗Arten : Man wol⸗

le ſich die jenige Mittel mitgefallen laſſen /

die am zulänglichſten darzu erachtet werden

würden ꝛc. welches wohl ſo viel hieß / als

an Erfind⸗ und Applicirung dergleichen Mit .

tel delperirtt oder verzweiffelt haben . Dar⸗
bey kam auch vor / daß am Ober ⸗ Rhein

ehender Voͤlcker abgehen / als etwa ver⸗

mehret werden würden / da auch Pfaltz

— —

1809 .

deren wegnahm und Preuſiſcher Geſandſchaffteneſcul⸗
weiter kund machte :

ſtuͤnden
ie Jahr / und wuͤrden in heuriger Cam -

pagne noch mit 6ooo . Mann Hubtſüdi -

al oder in anderer Alliirten Sold und

Pflichten ſtehenden Ihro Koͤniglichen Ma⸗
jeſtät eigenen Auvilſar — Trouppen verſtär⸗
cket / daß aber dieſelbe oder ein Theil hier⸗

von nicht nach dem Ober ⸗ Rhein gienge /
ſondern in ger achten Niederlanden auf diß

Jahr agiren ſollten / das kaͤme erſtlich

aus dem mit denen hohen Herrn Allirten
welches ſich

jetzo nicht mehr aͤndern liefe ¶ und dann

folgten Seine Koͤnigliche Majeſtaͤt hierin⸗

nen dem eigenen Exempel Kayſerlicher
Majeſtaͤt welche durch Detachirung Ihrer
Regimenter vom Obern Rhein nacher

Braband gnugſam zeigten / daß man den

Krieg mehr an dieſem letztern als jenem Ort

fuͤhren / und ſeine meiſte korces dahm

kehren muͤſte ; Und weilen uͤber das Ih⸗

ro Kayſerliche Majeſtaͤt ſich erklaͤrten / daß

ſie / auf den Fall dahier oben die Gefahr

anwachſen ſollte / Ihro Durchleucht den

Printz Eugenium von Savoyen / mit ſeine

unter habenden Mannſchafft hierauff ziehen

wollten / ſo wuͤrde es um ſo weniger Seiner

Antwort darauff erhalten haͤtte Tals daß

das Concert mit denen hohen Herrn Alli -

irten ſchon gedroffen und ſolches nicht ge⸗

aͤndert werden koͤnte ; wie dann Seine

Koͤnigliche Majeſtaͤt jetzo wiederum 5000 .

u ihren bereits in denen Niederlanden ſte⸗

henden Trouppen ſchickten.

Koͤniglichen Majeſtaͤt Trouppen der Orthen
bedoͤrſſen / als wo ohne dem die Gefahr ſo

groß nicht ſeyn muͤſte/ als ſie wolle gemachet
werden / ſonſten wuͤrde man ja ſoviel tauſend

Mann / die bereits daſelbſt ſtuͤnden/ von dan⸗

nen nicht ab⸗ und nach denen Niederlanden
gezogen haben ; Es würden hoffentlich der
Allirten Waffen in Flandern auch dieſes

Ihro Koͤnigliche datſch0

Majeſtaͤt Trouppen 17000 . Mann furcknal
allbereit in denen Niederlanden vie⸗ter

viederhohl⸗

Jahr dein Jeind ſoviel zu ſchaffen geben / daß
felbiger hierüber ſeiner Oftenſiy - Operation
am Obern⸗Rhein wohl vergeſſen / und ſeine

Detachements bald wieder zurück rufen doͤrffte/
die Er ohne dem aller Apparence nach / mehr

um die Alürte irre / als in Hoffnung groſſe

Conqueten zu machen / herauf marchiren

lieſſe.

Onalte
Das Fuͤrſtliche Collegium hatte , nach

Bibeler abermahliger Erinnerung Oeſter⸗Reichiſchen

Treitation Directorü, die ad Nauſeam usque angeregte

Reichs⸗ Ktiegs⸗ Angelegenheiten den

29 . April in Berathſchlagung gezogen /
und war es meiſt bey dem alten ſchon vor⸗

hin gemeldeten geblieben / da etliche ſich/
wenn andere durchgehends ein gleiches thaͤ⸗
ken / zu Abfuͤhrung ihrer Quoten an

einer neu anzulegenden Million Thaler Summa / die Sachen lieffen nicht nachſe Gt an⸗

verſtanden /be etliche ſich erklaͤret / das Wunſch des bedrängten Vatterlandes undſecren
ie Beytragen zu wollen / wenn derer darinnen vorliegendenCreyle

und wurde
Thcatri Europæi XVIII . Theil . E nach
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nach eingetretenem May⸗Monath ebenfalls
kund / daß dickerwehnte Kriegs⸗Materie auch

in dem Fuͤrſtlichen Collegio vorgeweſen/ dabty
ſich aber ergeben / es wüͤrde das vollige Con⸗

tingent dieſts Collegii dieſes Jahr wohl eben

nicht am Ober⸗ Rheln zu ſiehen kemmen / da

Trier ſich mit der Unvermögenheit Mann⸗

ſchafft ſtellen zu koͤnnen entſchuldiget / Pfaltz
und Brandenburg Ihre Contingentia gröſten
Theils in Niederlanden anwenden zuwollen/
bezeiget . Doch hoffete man an erſtern Orten

etwa 12000 . Mann beylaͤufftig ins Feld zu⸗

bringen / darzu Mayntz 2000 . Boͤhmen 4000 .

Pfalt bey 2000 . Hannover ſein volliges Con -

cingent an 4000 . Mann gaͤbe . Anlangende eine

neue Geld⸗Bewilligung ſey man darzu ver⸗

ſtandetz wenn vorhin die Reſtanten an denen

ehemaligen Bewilligungen gezahlet worden ꝛc.

Von denen Fuͤrſtlichen Entſchlieſſungen konte

weiter nichts dargegen gemeldet werden / als

daß auf den erſten obiger Deliberations -

Puncte nichts zuverlätziges / auſſer derer vor⸗

liegenden Creyß weitre Continuation ihres

bißherigen Exrraordinair - Eyfers ausgefallen /
und man bey den Zeiten erboͤtig waͤre / bey neu⸗

er Million zu concurriren / wenn alle derglei⸗

chen thaͤten / oder / wenn alte Schulden einge⸗

gangen . Chur⸗Mayntziſches Directorium

hatte verlanget / dieſe Mater ie nochmals in Pro -

polſition zu ſlellen / ob man einſt zu einem recht⸗

ſchaffenen thatigen / und nicht bloß papiernen

Schluß gelangen / und ſonderlich bey dem z.

Punct einen fuͤglichen modum exquendi moro -

los in Vorſchlag bringen koͤnte. Kayſerlicher

Principal - Commiſſarius war um die Zeit im

Begriff eine Cur⸗Reyſe ins Baaden Baad

zu thun / tecommendirte aber vorher nochmals

die Ausmachung der ſo lang in Deliberation ge⸗

ſtandenen Kriegs⸗Materie . Da nun den ro .

May im Fuͤrſtlichen Collegio es zu abermahli⸗

ger Beſprechung gekommen / hatte Magdeburg

ſich auf ehemaliges bezogen / anfuͤgende / wie

Er ſolchem nun um ſo viel deſtomehr inheriren

müfte / als Ihre Koͤnigliche Majeſtaͤt ſelbſt
in einem Schreiben aus Oranienburg den 23 .

April Kayſerl. Majeſtaͤt vorgeſtellet / und ge⸗
ſich

denno klaget / wie ungurlich Ihro geſchehe / wann ſie
juſtificixt

bey Deroſelben und dem Reich aiſo angegeben
wuͤrden / als ob ſie bey dieſem Krieg / die Haͤn⸗

de gleichſam in den Schooß legten und zu Con -

ſetvation des Reichs weniger als andere Staͤn⸗
de beytrügen / da doch Ihre KoͤniglicheMaj .

wann man nur zu Creyß⸗Taͤgen kommen / und

Dero Contingentien recht calculiren wolte / gar

leicht wuͤrden zeigen koͤnnen/ daß ſie das Ihrige
an Volck / wo nicht doppelt doch gewiß uͤbrig

complet ſtelleten / auch wegen des Geld Bey⸗
ktrags hierzu aus dero Landen ſoviel anwendeten /
als kaum jemand anders im Reich nach propor -

tion ſeiner Lande thue : Dann daß wann Ihrer
Koͤniglichen Majeſtaͤt immer vorwerfſe / es waͤ⸗

ren dieſe Trouppen Subſidial - Trouppen / wel⸗

che von denen hohen Allürten uͤbernommen /

und als ob ſolche bezahlt wuͤrden / darinn wa⸗

Beſchreibung Reichs Ul. r cyß⸗Seſch
ren einmal die Staͤnde gar uͤdel und zu milde 1709.
berichtet ; zwar laͤugneten Ihre Koͤnigliche
Majeſlaͤt nicht / daß ſie hievon ein Corps von

Jooo . Mann an Engelland und den Staat

überlaſſen / die auch in ſolcher Puillancen Sold
ſtunden allein es waͤre auch nicht weniger uͤber⸗
all bekant / daß Ihre Koͤnig iche Majeſtaͤt über

obige 000 . Mann noch 8000 . in Italien /
und 12000 . in den Spaniſchen Niederlanden
bißhero beſtaͤndig gehabt / und lieſſen noch
darüber dieſes Jahr 600 . Mann fliſcher

Trouppen dahin gehen / welche drey letztete

Corps gantz und gar nicht in der Allürten Ver⸗

pflegung / ſondern in der Ihrigen ſrůnden /
auch von denen Allürten ſelbſt vor auxiliat⸗

Touppen erkand wurden ; geſtalten der jeni⸗
ge Beylrag ſo zu derſelben Subliſtentz von ge⸗
dachten Allürten gereichet wuͤrde/ ſich nicht
viel hoͤher belauffen duͤrffte/ als was Ihrer
Koͤniglichen Majeſtaͤt eigene jetzo in Braband

ſtehende Trouppen bekaͤmen /ſo daß Ih⸗

re Koͤnigliche Majeſtaͤt wohl mit Wahrheit

ſagen koͤnten / daß wann ſie das gantze Adjuro

zuſammen rechneten / ſelbiges nicht den 4.

Theil deſſen ausmachte / was Ihro dieſe

Leute zu unterhalten koſteten . Uber das wü⸗

ſten Ihre Koͤnigliche Mapeſtaͤt ſich eben kei .

ner Reichs⸗Schluͤſſe zuerinuern / die præ⸗

cile haben wolten / daß alle Staͤnde ihre

Contingentien nothwendig an den Obern
Rhein ſchicken muͤſten/ vielmehr waͤre denen

ſelben und der natuͤrlichen Billigkeit gemaß
daß ein jeder Stand begehren koͤnte / es

moͤchte ſein Contingent vornehmlich an ſol⸗

chen Orthen gebrauchet werden / allwo zu⸗

gleich ſeiner eigenen Landen Sicherheit hier —

durch proſpiciret werde / aus welchem Zun⸗

dament einige vornehme Staͤnde ihre Con —

tingentien in ihren Landen und Veſtungen

gar zuruͤck behalten haͤtten / weilen ſie
deroſelben zu ihrer Bedeckung ſelbſt beno

thiget / wie vor einiger Zeit der gantze

Weſtphaͤliſche Creyß gethan . Nun ſeye ja
bekant / wie Ihrer Koͤniglichen Majeſtal
Cleviſche Lande ſiruiret / und daß im Anfang

dieſes Kriegs der Duc de Bourgogne mit ſei,

ner gantzen Macht darinn und in dero dor⸗

tigen Reſidentz / ja ſelbſt vor den Thoren der

Veſtung Weſel geſtanden / auch alles mit

Feuer und Schwerdt verheeret / da inzwi⸗

ſchen in denen Obern ⸗Creyſen nicht

ein Pferd zu ihrer Huͤlffe waͤre ge⸗

ſattelt worden / ſondern Ihre Koͤni⸗

gliche Maj . haͤtten ſelbſt ihre Kräff⸗

ten daran ſtrecken und blos mit Got —

tes Beyſtand ohne Huͤlff / ſo we⸗

nig aus dem Reich / als von andern
Allürten / die feindliche Garniſons aus Gel⸗

dern und Rheinberg delogiren und Ebneſich
— —
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1705 . ſich Ruhe ſchaffen muͤſſen/ washalben es Ihto
1

nicht zu verdencken / wann ſie gerne dero Ar⸗

mie à portec haͤtten / um ſich derſelben be⸗

dorfftgen falls in gleicher Gefahr gebrauchen
zu können . Uber das halten Ihr . Koͤnigliche

Najeſt. dafuͤr/ wann nur die obere Creyſe das
IFhrige insgeſambt vollkommentlich ſtelleten /
wozu Kabſerl . Maj . allein wegen dero Oeſter⸗
reichil . Contipgents in Krafft des bekandten Al -
ſoclation -Tractats und nachgehends gemachter

Repartition uber 2000οf . Mann herzugeben /

und daß hieran nimmer fehlen ſolte / zugeſat ha⸗
den / daß aus denen Untern⸗Creyſen mehrere

Trouppen dahin zuziehen/ und dieſelbe ſolcher⸗
geſtat von noͤthiger eigener Defenſion zu ent⸗

blöſen nicht noͤthig Endlich ſtuͤnden Jh-Kayſerl .
Maj . Trrouppen in denen Spaniſchen Nie⸗

derlanden / mit Approbation und auff inſtän⸗

von Groß⸗Brittanien und der Herrn Gene⸗

ral . Staaten / und liße ſich das Concert

nicht mehr fuͤr diß Jahr aͤndern/ ſeye auch

nicht zuvermuthen / daß dieſe beyden Poten⸗
tzen ſolche Mannſchafft ſo inſtäͤndig wurden

⸗„ verlangt / auch gar fuͤrnehmlicheTractaten dar⸗

über geſchloſſen haben / wann ein ſolches dem

gemeinen Weſen und Reich insbeſonder ſo

nachtheilig waͤre/ wie es ſcheinet / daß man es

4
machen wolte .

bnn Wie nun dieſes das alte Lied war / ſo blie⸗

ben die ubrige Staͤnde auch auff ihren verſchie⸗

denen ſich bißher geaͤuſert habenden Meynun⸗

gen / daß es aberm ahl zu keinem Schluß zu brin⸗
gen / und / da auch dergleichen ausgefallen waͤre/
noch kein Mittel erſonnen war die Saumſeligen

zu deſſelbigen und anderer vorhin gemachten
wircklichen Erfuͤllung hinlänglich anzuhalten.
Da nun den 15. May abermals von der Kriegs⸗
Berfaſſung geſprochen worden ( hatte ſich
Braunſchweig⸗Zell mit einem Vorſchlag / die

Reſtanten einzutreiben und die Nachlaͤßigen an⸗

zuſtrengen / dergeſtalt vernehmen laſſen : Man

wäre im Reich und vom beſten Theil von Eu⸗

ropa gegenwaͤrtig in einem uͤberausſchweren
Krieg gegen einen ſo gar maͤchtigen Feind be⸗
griffen / daß aller jetzt gegen denſelben Allürter
Puillancen zuſammen geſetzte groſſe Efforts ſol⸗

chem kaum gnugſamenWiederſtand leiſten koͤn⸗
ten / und in lpecie auch das Roͤm. Reich alle

ſeine Kräffte noͤthig haͤtte / ſeiner Vorgewalti⸗
gung ſich zu erwehren / wie dañ noch letzthin das

Exempel von 1707. gezeigethaͤtte / wie bald die⸗
fer ſtarcke Feind/ wañ man es aus noͤthigerGegẽ⸗
Anſtalt mangeln lieſe / mitten in Teutſchland ein⸗

tringen / und alles zu Boden werffen koͤnte : daß

in dieſer Noth alle und jede Mitglieder des

Reichs das Ihrige beyzutragen ſchuldig waͤren /

ſolches gebe die Vernunfft und natürliche

Obligation aller derjenigen die in einem Corpo -
re Civili, Eſtat und Reich ſtuͤnden und begriffen

wären ; Es wären darunter durch die Reichs⸗

Concluſa ſolche Anſtalt und Verfaſſung ge⸗

macht / daß/ wann ſolcher nachgegangen wuͤr⸗

ſchweiglſ.

Vorclag
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Moroſi
inzuhalten.

diges Begehren Ihrer Majeſt . der Koͤnigin

de/ man im Reich vor der Feindlichen Macht 1765 .
ziemlich geſichert / und die uͤbrige hohe Alliirte
mit demſelben content ſeyn koͤnten ; weil es a⸗

ber leyder nun dahin kommen / daß einige Mit

glieder des Reichs dem Vutterande nichts
weiter præſtiren wollen / als was ihnen ſelbſt

beliebte und gefalle / ja einige wohl gar das von

ihren Land⸗Staͤnden zum Behuff des Reichs

zuſammen gebrachte vor ſich behielten / und ad

ulus anwendeten / alſo haͤtte man

auch einige Jahr geſehen / daß kaum der,

dritte Theil deſſen was vom Reich reloloiret /
auffgebracht worden / und daher die Reichs⸗

Virfaſſung in ſolchen Verfall kommen / daß

faſt kein Eſtat mehr darauff zu machen / noch
das geringſte damit auszurichten wäre . Die⸗

ſes ſetzte nun das Reich de Præſenti bey

Freund und Feinden in Verachtung und

in die hoͤchſte Gefahr / und in Futrurum in ſol⸗

chen Zuſtand / daß woferne ſelbigemnicht re⸗

mediret werden koͤnte / nothwendig die voͤllige
dillolution des Reichs darauf erfolgen muͤſte;

Mann haͤtte billig vor die hohe Haͤupter/ von
denen hiebey zureden ſeyn moͤchte allen ge⸗

buͤhrenden Relpect ; allein ſolches koͤnte nicht

hindern / daß man ſich ſelbſten und das Vat⸗

terland zu retten ſuchte / und nach euſſer⸗

ſtem Vermoͤgen dahin trachten müſte / daß
ein jeder/ der de Commodis Reipublicæ participi -
ren wolte / auch die Ogera 8e Incommoda

mittragen / nicht aber jene allein vor ſich

nehmen / dieſe aber andern auffweltzen wolte /
als bey welchem Vorhaben man nicht zu⸗

ſammen beſtehen kan ; ſondern die Compa -

ges Imperii aus einander gehen müͤſte; Es

waͤre um dieſem Ungluͤck vorzubauen ein⸗ und

andere gute Fuͤrſehung geſchehen / und ſon⸗

derlich auch verordnet worden / daß bey die⸗

ſer allgemeinen Noth / wegen keiner Privat⸗

Creyſe oder anderer Angelegenheit / Hindernuͤß
oder Irrung die ſchuldige Contingentien an
Mannſchafft oder andern Præſtandis zuruͤck
behalten werden ſolten / da nun dieſes
alles nichts helffe / noch diejtnigen / ſo des

Vatterlands Nothſtand ſich biß dahin ent⸗

zoͤgen / bewogen werden moͤchten / ſel⸗

ben das ihre zuleiſten / und es nun an

dem waͤre / daß ſo viele der Gefahr am

meiſten exponirte Mit Staͤnde / ob ſie

gleich das ihre bißhero ſo treulich ja

ein mehrers als ſie ſchuldig ſeyn und ver⸗

moͤgen/ geleiſtet haͤtten/ bloß wegen anderer

Mitglieder Faute und renitentz zu Grunde ge⸗

hen / ſo muͤſten nothdringlich andere Keme⸗
dia qusgeſonnen werden / die einen jeden

zu ſeiner Schuldigkrit compelliren koͤnten /

oder man muͤſte damit einig ſeyn / daß das

Vatterland zu Grund gehen ſolte : Wer der

letztern Meynung nicht waͤre / würde ſich

nicht zu wieder feyn laſſen / daß alle Mem⸗

bra Impetii quovis modo und ſolchergeſtalt

conſtringitet wůrden / daß niemand ſich ſeiner

Schuldigkeit enziehen koͤnte.

SolchenZweck nun zu erreichen / koͤnte

E2 ſolgende
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folgende Mitiel gebrauchetweiden / daß

nehmlich alhier zu Regenſpurg eine Deputa -

cion von ſechs oder acht Perſohnen aus den

dreyen Collegus verordnet und ſelbiger ein

Præſes von Kayſtrlicher Majeſtät zugeordnet
wüͤtrde / vor welcher ein jeder Reichs⸗ Stand
vom 10 . Auguſti dieſes 1709 . Jahres zu

lquidirten und zu erweiſen habe/ daß er die

Geld⸗ Præſtanda militaria , nemlich die ſechs
Roͤmer Monathe Behuff der Reichs⸗

Gräntz Feſtungen / die Quote zu denen 300000 .

Gulden ſo 1707 . und zu der Million Reichs⸗

Thaler ſo Anno 1708 . Bthuff der Opera -
tions - Caſſa , vom Reich gewilliget wor⸗

den / und um ubrigen ferner die Volcks⸗

Hulffe voͤllig abgetragen und geleiſtet / oder
woran es bißhero gefehlet / in dieſem Jahr
erſetzet habe / deßfals dann eine Specinca -

cion, was au Cavallerie oder Infanterie / auch

an was Orth oder unter wem ſelbe geſtellet /
nebſt denen Atteſtatis der Gentralitaͤt / wor⸗

unter die Voͤlcker gedienet / einzubringen ſeyn

würde . Vor Ablauff des Jahrs / ſoll Kayſer⸗

licher Majeſtaͤt und dem Reich reteriret und

per dictatutam publicam allen Collegiis kund

gemacht werden / wer dieſes alſo prættiret

habe oder nicht . Es ſoll auch ſolthe Depu —
tion zum Etfect gebracht werden / obſchon et

wann cer Friede mit Franckreich inzwiſchen

erfolgen moͤchte . Wenn nun befunden wird/
daß jemand das Seine nicht gethan / ſoll

Derfelbe primo in pœnam tripli verfallen
ſeyn und ſolches nach Gefälligkeit über kurtz

oder lang zu exequiren dem Reich bevor blei⸗

ben ; Sccundo folle dererſelben Statuum mo —

Et jura , Anwartungen / Expectautzen / Erb⸗
Verbruͤderungen / Actiones und Prætenſiones

an anderer Staͤnde Perſohnen und Lande /
ſiwe illi moroſi ſint , ſive non , und es moͤgen

ſolche Actiones oder Prætenſiones bereits ge⸗
richtlich eingefuͤhret / oder auch von Kayſerli⸗
cher Majeſtaͤt confirmiret ſeyn oder nicht /
damit catliret und auffgehoben ſeyn / und ſie

und ihre Kinder dazu adwittiret werden . Ter⸗
tio hingegen ſoll keine Exceptio , Diſpenſa
tio noch Abſolutio ,wie ſie auch Nahmen ha⸗

ben / und erdacht werden koͤnte / ſtatt ha⸗

ben / auſſer daß Katione Schweden es bey

dem mit Kayſerlicher Majeſtät zu Alt⸗Ran⸗

ſtadt in Sachſen errichteten Kecels hierunter
für dißmahls bleiben kan : In ſpecie ſoll die

Exceptio nicht gelten / daß man auſſer Reich

dieſes oder jenes præſtire oder præſtiret ha⸗

be / maßen dem Reich nichts angehe / und

die in der Kriegs⸗Materie gemachte Reichs⸗

Schluͤſſe dardurch nicht erfuͤllet wuͤrden / wann

dieſer oder jener Stand anderwertshin auſ⸗

ſerhalb Reichs und zwar gegen Bezahlung
Trouppen ſchickte / ſondern die Reichs⸗

und alſo eines jeden Reichs Standes

Schuldigkeit erfordert / daß man dem Reich

immediate , und auff eigene Koſten ſein

Contingent zuzuſchicken / und zu unterhalten

bättee Od nun wobl faſt alle auff der

Beſchreibung

Vorſchlag Theils poſitivs Theils ſub rato

ſecundireten / ſo haben doch die mehreſte
von der Fuͤrſtlichen weltlichen Banck denſel⸗
ben wegen der anbey vorgekommenen ver⸗
ſchiedenen Umbſtaͤnden / ſo beſchaffen befun⸗
den / daß ſie ſich ohne Special - Ordre 17
über nicht wohl haben herauß laſſen koͤnnen /

ſondern ſelbigen vor allen Dingen ihren gnä⸗

ie Herren Principalen , umb de⸗
ren lnſtruction einzuhohlen / zuzuſchicken vol
noͤthig erachtet .

355 3 5 9

konte .

Abthuung dieſer ſo hart druckenden Be⸗
ſchwerden / Ihro Preußiſche Maj . ſich/ auch

wegen denen in ſolchen Creyſen liegenden Lan⸗
den / zu keinen Reichs bræſtandis wiittr

verſtehen wuͤrde . So ſehe man auch nicht

wie und warum man Preußen zwingen wolte

ſeine Trouppen præcisès agn Obern⸗Rhein zu⸗
ſtellen / da andere / die ſich darzu in gewiſ⸗
ſer Zahl durch beſondere Allociations - Tractaten

anheiſchig gemacht / die ihre von dannen weg⸗

beruffen ( wormit wohl auff Kayſerl . Majeſt .

gelſllichen Banck ſitzende Seſandte dieſen

und Pfaltz geſtichelt geworden: ) Dieſen geſche⸗
hen keine ſolche Vorwuͤrffe / man inquirirte
nicht / und begehrte nicht ſo genau zu wiſſen
was Contingentien oder Subſidial - Trouppen
waͤren / man ſchriebe ihnen nicht vor / wohin
die Mannſchafft ohnvermeidlich geſtellet wer⸗

den ſolte / man ruͤckte einandet die Pouceurs

auff / die er von ſeinen guten Alliirten ex pa
cto empfinge / es wuͤrde kein Wort darüben

geſprochen / obgleich jemanden / ohne derer

Staͤnde Vorwiſſen und Befragen / die Præ⸗

ſtationaller Reichs⸗Præſtandorum den gantzen
Krieg uͤber nachgelaſſen wuͤrde ; ( welcherley

Kayſerl. Maj . an Schweden zuzuſtehen ſich

durch die Noth / / und ein groſſer Unheil im

Reiche zu vermeyden/ veranlaſſetgeſehen. ) Weñ
es aber an Ihro Kayſerl . Majeſt . von Preuſſen
kaͤme/ ſo wolte allemahl gleich eine Inquiſition
angeſtellet werden / vorwelcher dero Reichs⸗Con -
tingentien durch die Muſterung gehen ſolten/ da

man ſich doch wohl verqnuͤgen laſſen moͤchte uͤ⸗

berhaupt zuwiſſen / daß Ihr. Koͤnigl . Maj meh

als 8000 . Mann bey dieſem Krieg im gelde
haͤtten. Gegen den Braunſchweig ⸗Zelliſche

Vorſchlag de modo exequendi , muſte man ſe
biger alle Nothdurfft vorbehalten / weil ſie ohne
dem alſo beſchaffen/ daß man faſt zweiffeln mů⸗
ſte / ob die Reichs⸗Grund⸗Geſetze und derer
Staͤnde Freyheit ein ſo ſtrenge Ordnung leh⸗
den koͤnten / indem es gewiß die Rechte Medig
cogendi nicht waͤren / da ſie weiter andere Media

cogendi beduͤrften/ undwodurch dasReich indie
euſerſte Zerruͤttunggeſetztwerdenmochte / in

welchem

Reſchs uũ·Creyß⸗Geſchz

709 ,

Alſo war ein Vorſchlag geſchehen / e
noch im weitem Felde ſelbigen ins Werck bu815 4
richten / daß man kein Ende davon erſehen sntnen

Maggdeburg hatte / bey andrer Gele ung“
genheit / abermahln die Haltung Ober⸗und drn
Nieder⸗Saͤchſiſchen Crevßß⸗Taͤgegetrieben Serlag
unter dem Bedeuten / daß bey fernerer Nicht⸗Kenſuunt ,

—
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ꝙwelchem es auch ncht Herkommers / daß man ſambt dem Reichs⸗Stadtiſchen aber darauffbe⸗
ddie Stände und ihre Kinder ſo gleich aller Ju - ſtanden / nicht ehender neue Geld⸗Gaben mit

ſtiam- Hoheiten und Gerechtigkeiten / ebenals anzugehen / biß die Ruͤckſtaͤnde derer vorigen al⸗

ob ſie ſchon declarirte Reichs⸗Achterwaͤren / ver—
ten abgefuͤhret worden waͤren / welche nicht zu

luſt ' g erklare / zum wenigſten haͤtte man an dem vergleichende Meynungen dann dem Reichs⸗

Hannoveriſchen Hof Anno 1674 . dieſe brinci⸗ Gutachten gewoͤhnlich zu inleriren waren ⸗daß es

pia nicht gefůhret / nocheinen ſolchen Eyffer ge⸗ unterm 7. Juni auff nachſtehenden Schlag zum

habt / um welche Zeit das Reich nur die Neu - Vorſchein kame . Als man in allen dreyen

tralität mit guten Quartieren hatte erkaufen Reichs - Collegis ſo wohl die Chur⸗Braun⸗

muͤſſen/ an ſtatt daß dergleichen ſcharffe Media ſchweigiſ . am28 . Novemb . und der Herrn Ge⸗

cogendi damahls wohl noͤthiger / und den neral Staaten am 19 . Deceb . des 1708 . auch

Reichs⸗Conclulis auch Conſtitutionibus weit am 24 . Martii und 27 . May dieſes lauffenden

donformer geweſen wären . Gegen dieſes hat Jahres dictirte Schreiben / als auch am 2 F.ejusd.
Branſchweig⸗Zell vorgeſtellet / daß die ins menlis & ann per Dictaturam publicam Chur⸗
Mittel gebrachte Vorſchläg / dieſe ſaumſelige fuͤrſten/ Fuͤſſten und Staͤnde des Reichs com⸗

Staͤnde zu ihrer Gebuͤhrnuß anzuhalten / Me - municirtes Kayſerliches Commiſſions - Decret ,

Ja innocentia waren / und fuͤhrtendie deßfalls neben verſchiedenen vonChur - Mayntziſchen und

vermeindte Gefaͤhrlichkeiten nicht mit ſich. anderen Staͤnden beſchehenen Keprælentationen

Wegen Haltung der Hber⸗und Nieder⸗Saͤch⸗ durch ordentliche Verträg in behörige Delibera -

ſiſchen Ereyß⸗Taͤgen / beziehe man ſich auff das non gezogen und daraus vorgeſtellet /was Ge⸗

jenige / was fuͤrungefehr vor einem Jahr von ſtalten Ihro Kayferliche Majeſtaͤt nach dero

dem Schwediſch - Brehmiſch - und Braun⸗ unermüdeten allerhöchſten preiß⸗wuͤrdigſten

ſchweig⸗Wolffenbuͤtteliſchen Geſandten vorge - Eyfer und vaͤtterlicher Vorſorg dem geſambten
ſtellet worden : die jetzige Necolfität und Gefahr Reich zum Beſten / dafuͤr gehalten / und ihres
extraditten die moram , ſo ein Ereyß⸗Convent ſallerhoͤchſten Orts fuͤr noͤthig befunden / daß
mit ſich fuͤhrete/ und was man letztlich im Mag⸗ zu Betrachtung der verſchiedentlich errichteten

deburgiſchen Monito vom An . 1674 . anzuzeigen Reichs⸗Schluͤſſen und Verordnungen man mit

kein Bedencken getragen / ſolches gaͤbe dem genugſamen Kraͤfften / dem declaritten Reichs⸗

Chur⸗Hauß⸗Braunſchweig keinen Vorwurff ; Feind Widerſtand zu nehmen / das vom Reich

zumahlen Ihro Churfuͤrſtliche Durchl . Hoch⸗ verlohrne recupernen / zu ſolchem Ende in de⸗

ſeel. Herrn Vatters Churfüͤrſtl. Durchl . in ge⸗nen Reichs⸗Oneribus gleiche Buͤrden tragen /
dachtem FJahr 1674 . zu Rettung der Teut⸗und kein Stand fuͤr dem andern ſich davon exi⸗

ſchen Vatterlandes Freyheit und Ehr / ſich mit wiren / bevorab ſolte man die erfochtene groſſe

Ihro Kayſerlichen Majeſtaͤt / der Cron Spa⸗Vortheile nicht verliehren / ſondern weiter ſort⸗

Nien / und denen Herrn General Staaten in al⸗ zuſetzen ſich bemuͤhen / und deßwegen das Krie⸗

liantz eingelaſſen / auch in folgendem 1675 . ges⸗Heer mehr verſtaͤrcken/ als ſchwaͤchen/ we⸗
Jahr dero wider den Reichs⸗Feind gefuͤhrtes ei⸗ nigſtens / daß das voriger Campagne am Ober⸗

genes Corps / mit denen von ihres Herrn Bru⸗Rhein geweſene Mannſchaffts⸗Quantum wie⸗

dern Weyland Herrn Hertzogen Georg Wil⸗ der mit allen Reqihris dahin geſtellet / und zu

ſhelms Durchl . hochloͤbl. Andenckens / in hoher ſolchem Abfehen die Wuͤrtenbergiſche Supernu —

Perſohn commandirten anſehnlichen Trduppen [ merair - Regimenter / ſambt denen Branden⸗

conjungiret / den Koͤniglich - FrantzoſiſchenMar⸗burg⸗ Onoltzbachiſchen beybehalten / und an

ſchallen Crequi, und deſſen gantzen Macht außer⸗ſtatt der zuruͤck gegangenen Preuſiſchen und

leſener Trouppen bey der Kuͤtzinger Bruͤcken ge⸗ - Wolffenbuͤtteliſchen Regimenter /andere wie⸗

ſchlagen / und die StadtTrier wieder erobert. der erhandelt werden muͤſten / auch daß zu die⸗

60 W Das ſahen barrioriſche Augen als betruͤbte ſem Zweck und anderer Kriegs⸗Ausgaben ein

Cöndl““ und ſolche Dinge an / da allerhand Vorwand ſneuer Geld - ⸗Eundus von etwa einer Million

W5 ergriffen werden wolte/ um nicht der gemeinen Fthlr . ohneAnſtand verwilliget / und mit de⸗

nuCht. Sachen / nach Erheiſchung ihrer Nothdurfft / nen Ruͤckſtaͤnden von denen fuͤr Philippsburg

ens di . ſondern mehr nach eigener Convenientz / beyzu⸗verwilligten E Roͤmer⸗Monathen à/ die An⸗

ſerkenn d . treten oder nicht . Endlich wolte es doch zu no 1757 . zur Operations — Caſſe beliebte

Schluſſen in der ſo lang in Deliberation geſtan⸗zαοοοοσ . fl. und Anno 1708 . zur Campagne
denen Sache gedeyhen / indem das Churfürſtl . retoloirte Million Rthlr . bezahlt/ wieaber ſolche
den 11 . May ausgefallen / das Fuͤrſtliche und von denen Morolis Statibus behgebracht werdne

Reichs⸗Staͤdtiſcheauch bald hernach erfolget / könten ein Modus exequendi Ihr . Kayſerl .
und in denen meiſten Puncten keine ſonderliche Majeſtaͤt allerunterthaͤnigſt vorgeſchlagen / und

Ungleichheit gefunden / alſo deſto ehender ein ſein jeder Creyß und Stand deutlich erklaͤren

gemeinſames Concluſum derer drey Reichs⸗Col - moͤchte/ was er an Volck bey der Reichs⸗Ar⸗

legien heraus⸗ und zum Stande gebracht wor⸗ mee medlio Aprilisſtellen würde / und dieſes in

den / nur daß man wegen der neuen Geld⸗Be⸗ der Thatund nicht mit Worten . Damit auch

willigung verſchiedener Meynung geblieben / denen HohenAlliirten gezeiget werde / was das

da Churfürſtlichs Collegium ſolche ſchlechter Reich zu ſeinem und ihrem Veſten
in angehen⸗

dings zugeſtanden haben wollen / das Fuͤrſtliche dem Feldzug zuthun entſchloſſen ſeye ;

Theatri Europæi XVIII . Theil . K So !



1709 . So iſtnachreiffer dieſer Sachen Uberlegung
dafuͤr gehalten und geſchloſſen worden / daß
Ihro Kayſerliche Majeſtaͤt vorderſt wegen dero

unermuͤdeten allerhoͤchſten Vorſorg fuͤr das
werthe Teutſche Vatterland / zu der gemeinen
Sache Beſten der ſchuldigſt allerunterthaͤnigſte
Danck / wie hiemit beſchiehet / zu erſtatten .
Und gleich wie alle Churfuͤrſten / Fuͤrſten und

Stände ſich Anno 170 . den 17 . Novembris

durch einen von Kayſerl . Majeſtaͤt ratificirten

Reichs⸗Schluß / zu einem zulaͤnglichenReichs⸗

Schluß Quanto , zu Fuͤhrung dieſes gegenwaͤr⸗
tigen Kriegs verbuͤndlich gemachet / daſſelbe
auch in alle Reichs⸗Creyß repartiret / und belie⸗

bet / daß ſolches unter hoher Generalitaͤt Com -

mando , an Orth und Ende / in und auſſerhalb
dem Reich / wo es vonnoͤthen / marſchiren koͤn⸗

te und ſolte / und die entlegenen denen expo⸗ -
nitten Creyßen auff einige Koͤſten ohnentgeld⸗

lich aſſiſtiren / und geſambter Hand die Feinde
bekriegen / und das Verlohrene recuperiren /
auch keine Entlegenheit oder ſonſten ein und an⸗

dern Stand von ſeiner Obliegenheit entſchuldi⸗
gen ſolle; In dem von Kayſerl . Majeſt ratiticir⸗

ten Reichs⸗Schluß vom 11 . Martii 1704 . aber

ferner ausfůͤhrlich beſchloſſen / und von Kayſer⸗
licher Majeſt . denen Staͤnden des Reichs kund

gemachet worden / wie es mit Verpflegung der

Reichs⸗Voͤlcker / deren Sommando , Marſch /
mutueller Hülff / Proviant / Mazazin / Am -

munition , Stück / Quartier / Beyfuhr der

Requiſiten / der Reichs⸗Trouppen Anweiſung
an die Hohe Reichs - Generalitaͤt / deren Ver⸗
flichtung / Muſterung / Erſetzung der von ein
oder anderm Reichs⸗Creyß fuͤranderen mehr an⸗

wendender Unkoſten und Schaͤden / auch Bey⸗
trag der benoͤthigten Gelder / Anſchaffung der

Schiff⸗Bruͤcken und ſonſten zuhalten / und aber⸗

mahlen in denen ratificirten / nachgefolgten und

vorigen anderen Reichs - Schluͤſſen 6. Roͤmer⸗
Monath fuͤr Philipsburg / und zur Operations -
Caſſe 30000 . fl. beliebt / in den von Kayſerlicher
Majeſtaͤt beſtaͤttigten Reichs - Schluͤſſen vom

17 . Febr . und vom 25 . May 1709 . aber hoͤchſt⸗
verbuͤndlich ferner beſchloſſen worden / daß die
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Mannſchafft an dem Obern⸗Rhein und keinem
andern Orth unter Ihr . Churfuͤrſtl. Durchl . zu

Braunſchweig Commando ad loca operatio -
num , welche Sie benennen wuͤrden/ geſtellt /
und die Unter⸗Subtidien oder auch ſonſten ander⸗
werts ſtehende Mannſchafft / fuͤr kein Reichs⸗
Contingent derer Staͤnden des Reichs paſſiret /
die Ruͤckſtaͤnd an Mannſchafft und andern
Kriegs⸗kequiſitis und Præſtandis , auch die da⸗

mahls in 4 . Wochen zu zahlen aufferlegte Geld⸗
Retardaten ( worunter die Anno 1708. beliebte
Million Rthlr . mit verſtanden ) ſo ein oder an⸗
derer Reichs⸗Stand den gantzen Krieg hin⸗
durch zu leiſten und zu zahlen ſchuldig / und ent⸗

weder gar nicht / oder nicht voͤllig entrichtet /
oder præſtiret / davon nicht loßgegeben oder ent⸗

lediget / ſondern all ſolcher Ruͤckſtand von

Reichs⸗wegen dergeſtalt vorbehalten worden / rigem Jahr verglichener Million Rlhlt. zur

daß ſolcher ſowohl jetzt durante bello , als hier⸗
nechſt nach erfolgtem Frieden gelegenheitlich/ dem
Reich zum Beſten eingetrieben werden ſoll /
auch dahin angetragen worden / daß die Creyß⸗
Taͤg im Oberund Nieder⸗Saͤchſiſchen Creyß
auff der Staͤnde Verlangen wieder gehalten
werden koͤnnen .

Alſo haͤtte es bey allen deme / was damahls
ſchonin errichteten von Kayſerl Majeſt allergnaͤ⸗
digſt ratificitten Reichs⸗Schlüſſen enthalten
ſein unveräͤnderliches Verbleiben ; allermaſſen
denn ſolche auch in allen ihren Pbunctis & Clauſu -

lis anhero wiederholet / und im geringſten darin⸗
nen nichts denenſelben modo quocunque dero -

giret werden ſolten ; es zweiffelte auch die ge⸗
ſambte Reichs⸗Verſammlung nicht / wann

Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnde denen darin⸗
nen enthaltenen / auch von Kayſerl . Majeſtaͤt
und denen Hohen Allürten / wie weniger nicht
Ihr . Churfuͤrſtl. Gnaden zuMayntz / und mehr
andern Staͤnden gethanen oͤffternErrinnerun⸗
gen Platz geben / und die ihnen gebuͤhrende
Reichs⸗Præſtationes in Zeiten an Mannſchafft /
Geld / Stuͤck / Ammanition , und ſonſten lei⸗

ſten / es wuͤrde unitis viribus & auxiliis dem

Feind aller Orthen mit rechtem Ernſt genugſam
begegnet / und groſſer Abbruch gethan / die
Avulſa ab Imperio auch leicht recuperiret wer⸗

den / worzu die Liebe des Vatterlandes und die

von allen Orthen hervorſcheinende Gefahr / um

alle exoonirte Reichs⸗Creyß und darinnen gele⸗
gene treue Staͤnde mitzu erretten / die entlegene
maͤchtigere Staͤnde von ſelbſten auffmuntern
und bewegen wuͤrden/ welche / wann ſie gleich
denen exponirten ihre Reichs⸗Contingentia an

Mannſchafft an den Obern⸗Rhein marſchiren /
und mit operiren lieſſen / ſo wuͤrde es anderer

Trouppen nicht vonnoͤthen haben . Wie ſie

dann hierbey durch die obangefuͤhrte/ und die⸗

ſen jetzt errichteten neuen Reichs ⸗Schluß ver⸗

bunden bleiben / und ferner gehalten zu ſeyn ge⸗

achtet werden / ihre Contingentia in completen
voͤlligen Muſtermaͤſſigen Stand ad loca opera -
tionum anden Obern⸗Rhein unter Ihr . Chur⸗

fürſtl . Durchl . zu Braunſchweig Commando

und Ordre / ohne Zeit⸗Verluſt / alsbalden zu ſtel⸗
len / und nach dem Reichs⸗Marſch⸗Keglement
dahin um ſo ſtaͤrcker anmarſchiren / und auff ih⸗
re Koſten mit operiren zu laffen / als der Feld⸗
zug bereits aller Orthen ſeinen Anfang nehmen

olte .
Es iſt auch beſchloſſen / daß die ruͤckſtändi⸗

ge beliebte Geld⸗Contingentien von allen Staͤn⸗

den des Reichs ohne Unterſcheid undVorzug
ſub pœna executionis nach völligem Inhalt
der obangefuͤhrten

11
beyden von Kayſerl .

Majeſtaͤt ratificirten Reichs⸗Schluͤſſen/ zu Be⸗
ftreitung der Operations - Unkoſten und Ausla⸗
gen / nach des Heil . Roͤmiſchen Reichs Stadt

Franckfurth eingeſchickter Delignation . an denen
chemahls verwilligten 6. Roͤmer⸗Monathfuͤr
Philipsburg der 300000 . fl. und der in letzt⸗vo⸗

Kriegs⸗

Reichs⸗und Ereyß⸗Geſch·

1709 .
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T5o9. Ktiegs⸗OpcrarioneCalflen hin und wieder noch licher Streich vom

ausſtandig / würcklich eingebracht/ und mit ſol⸗
chem Geld die vorſeyende Kriegs Operationes
beſtriten werden ſollen ; wann dann dieſe Nach⸗
ſtande wuͤrcklich eingebracht waͤren / wuͤrde ſich
zeigen/ ob noch eine fernere Bewilligung von⸗

noͤthen ſeye / welchenfallß man darzu nicht unge⸗

neigt waͤre / wann man vorhero genugſame
Verſicherung haͤtte / daß ein durchgehendes
Werck daraus gemachet werden / und ſich nie⸗

mand davon eximiren wolte .

Ferner ſind zwar auch einige Vorſchlaͤg/
wie die Ruͤckſtaͤndhafftenſaͤumige Staͤnde zu

Befolgung obangezogener und anderer in Mate -

tia belli ergangener von Kayſerl . Majeſtaͤt rati⸗

ficirten Reichs⸗Schluͤſſe / vornemlich zu Stel⸗
lung ihrer Mannſchaffts ⸗Contingentien / und

Nachtragung der an oberwehnten vom Reich
bewilligten Geld⸗Summen / noch ausſtaͤndi⸗
gerQuoten vermoͤgt werden koͤnten/ ins Mittel
gebracht worden . Weilen aber nochzur Zeit
nichts ſchluͤßliches darin gemacht oder concludli —

ret / ſo wuͤrde demnechſt allererſt an Ihro Kay⸗
ſerliche Mayjeſt . deßwegen das mehrere allerun⸗
terthaͤnigſt gebracht werden / und ob ſchon man

der Zuverſicht lebet / es wuͤrden alle Churfuͤrſten/
Fuͤrſten und Staͤnde des Reichs ihre Contin -

gentia in allen præſtandis ohne Unterſcheid noch
in Zeiten an dem Obern⸗Rhein zu denen von

Seiner Churfuͤrſtlichen Durchl . zu Braun⸗
ſchweig benandten locis operationum anmarſchi⸗
ren und ſtellen / auch die ruͤckſtaͤndigeund etwa

noch ferners von geſambtem Reich bewilligende
Gelder in Zeiten zahlen laſſen / damit man bey
anſcheinenden Friedens ⸗Conjuncturen noch in
bevorſtehender bon GOtt hoffender gluͤcklichen
Campagne , den Feind zum beſtaͤndig⸗ reputir⸗
lichen Frieden bezwingen / und einen guten Theil
des vom Reichvor Zeiten verlohrnen / zu deſſen
kuͤnfftiger mehrerer Sicherheit recuperiren / und

bey bevorſtehenden Friedens⸗Handlungen das

Seinige zu des Reichs Wohlfarth und Ehre /

dannzu billiger ohne dem Reichs⸗Schluß⸗auch
Alliantz⸗maͤſſigen indemniſation , der durch die⸗
ſen Krieg hin und wieder erlittenen hoͤchſtem⸗
pfindlichbeſonders groſſen Schaͤden / rechtſchaf⸗
ſen mit ſprechen koͤnne ; weil aber hierbendie
Kayſerliche allerhoͤchſte Authoritaͤt bey denen
Stäaͤnden zu interponiren das beſte etlectuiren
wüuͤrde / als waͤre obiges alles an allerhoͤchſtged.
Se . KayſerlicheMajeſt . in geziemenden Relpect
zu bringen / und dieſelbe / wie hiermit beſchiehet/
allerunterthaͤnigſt zu erſuchen / daß Sie aller⸗
mildeſt geruhen moͤgten / an die Reichs⸗Creyß
in genere , und die darinnen / ſonderlich im

Ober⸗und Nieder⸗Saͤchſiſchen Ereyß geſeſſene
mãchtigere Status ermeßliche und nachdruͤckliche
Ercitatoris , zu præſtirung eines jeden Schuldig⸗
keit/ nach Inhalt obangefuͤhrten/ zuthun / daß ſie
ſich nicht zu Schulden und Verantwortung
kommen laſſen moͤgten/ daß durch dieſen fernere
Unterlaſſung demReich / oder wenigſtens den
exponirten Reichs⸗ Creyſen einiger ungluͤck⸗
— — — iigreig

Feind / und zwar noch zu
Enddiefes Kriegs zugefuͤgt werde / und waͤren
minmehr die Chur⸗Braunſchweigiſche und der
Herrn General Staaten obangezogone Schrei⸗
ben hernach zu beantworten . Signatum Re⸗
genſpurg den 7 . Juni 1709 .

Churfuͤrſtl. Mayntziſche
Cantzley .

Kurtz vor Ausfertigung dieſes Reichs⸗
Gutachtens / waren die Herrn General⸗Staa⸗
ten gleichſam rechtunwillig worden / daß es bey
dem Reich mit einer beſſern Verfaſſung ſo gar
nicht fort / und die Sache zu Nichts werden

wolte Der Reſident Morbaigne erhielt alſo ei⸗

nen deis Reich geſtellten Brieff vom 5. May
datirk / mit Ordre / ſelbigen dem Reichs⸗Con -
vent zu übergeben / und dabey etwas nachdruͤck⸗
liche Vorſtellung zu thun / daßdochendlich ein⸗
mahl ſo vieles Zuſchreiben derer Allürten / in beſ⸗
ſere Betrachtung gezogen / und den darinnen ent⸗

haltenen Ermahnungen ein wuͤrckliches Gehoͤr
gegeben werden moͤchte . Benahmter Reſident
ließ es an ſich keines wegs fehlen/ uͤberreichte
das Schreiben / hielt den Staͤnden vor / daß
dergleichen wohl mehr als zwantzig mahl
uͤberlieffert / und doch der Zweck darmit nicht
erreichet worden / zu dem man ſich doch nun ein⸗
mahl ernſt⸗thäͤtlich legen moͤchte/ u . ſm . wie
der Leſer aus folgendem ſeinem Anfrag und an⸗

gefuͤgten Staatiſchen Schreiben felbſt alles er⸗

ſehen kan :

Eshaben die Hochmoͤgende Herrn Gene⸗
ral Staaten der vereinigten Niederlanden ſich
durch ihreunterm 20 . Novemb . des juͤngſtabge⸗
wichenen / und 8 . Martii des lauffenden Jahrs /
an dieſe Hochloͤbl . Reichs⸗Verſammlung er⸗

laſſene Schreiben / und ſonſt mehr als zu 20 .

wiederholten mahlen der wichtigen Kriegs - An⸗
gelegenheiten halben gegen Franckreich / zumah⸗
len aber und ſpecialiter die jetzt obhandene Cam -

pagne betreffend/ erklaret / welche gar nah ein
oder andern Orts groſſe / und an die Hohe Al -

lürte empfindliche Begebenheiten verurfachen
doͤrffte/ wofern man nicht dem Exempel Hoch⸗
gedachter Herrn General Staaten der vereinig⸗
ten Niederlanden zufolge / und der natuͤrlichen
Pflicht / wie auch denen theils aus der Reichs⸗
Kriegs⸗Declaration , theils aus hierauff ein⸗
ſchlagenden Reichs⸗Schluͤſſen / theils auch Al⸗

ſociations · und Allianz· Tractaten entſpringen⸗
den Engagements gemaͤß / ſich am Obern⸗

Rhein eufſerſt angreiffet ; Ihro Hochmoͤgen⸗
heiten declariren ſich ſolcher wegen in ihrem hie⸗
neben gehenden Schreiben abermahls auffs
neue / und auff eine ſolche Weiß / welche weder

von Freund noch Feind / mißbilliget werden kan/
angeſehen man noch im Krieg begriffen iſt. Sol⸗
le nun der Fried vor die ſaͤmbtliche Hohe Allürte
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gut ausſchlagen/ ſo muſſen dieſelbe auch ſämbt⸗

Reſchvon
Holland
aͤbermahls
teptochirt

mit einem
Schreiben /
daß mehr
als 20.
Schreiben

nichtsge⸗
frucht et /
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709 . lich dazu unwiederſprechlich contribuiren ; ſol⸗

ches dependirt nun groſſen theils mit von dem

Römiſchen Reich / welchen die See⸗Potenzen

ſun die exponirte Creyſe / nebſt einigen andern /

mit Rechtzuſprechen / und umher zu ſchauen / zu

ruffen / ſagende : Wir ſtehen wiederum bereit

und vor das Reich . Concuirite magni Princi-
pes Viti , eoncutrite Potentes , concurtite Fœde -

rati , Amici , Conſanguinei ,ut pax bona &c . We⸗

nigſt iſt ja dieſes der Zweck des Kriegs an Sei⸗
ten derjenigen / welche detenſwẽ , ſo als die Na⸗

tur dictirt und erfordert / ihre natuͤrliche Erhal⸗
tung ſuchen / wider Willen deren / die gleich⸗
ſam als ungeartete Menſchen die offenſi⸗ - Waf⸗

fen / mit Unterdruckung und Umkehrung der

Socictãt / guter Treu und Glaubens / und alles

deſſen / was auch ſelbſt die civiliſirte Voͤlcker je⸗
derzeit fuͤr heilig gehalten haben und noch hal⸗

ten / einzufuͤhren trachten ; der Unterſcherbene
endiget hiemit / und hat die Ehre / ſich iller
Ehrerbietigkeit zu nennen ꝛc. ꝛc. ꝛc.

Hochwuͤrdigſte Durchlauchtigſte ꝛc. Wir
koͤnnen nicht Umgang nehmen / die Inſtantien /

ſo Wir den Winter zu zweymahlen gethan / da⸗
mit

von Reichs wegen / und zumahlen an Sei⸗
ten der maͤchtigſten Staͤnden / welche am we⸗

nigſten gelitten / in jetzt bevorſtchender Cam -

pagne mehrere Efforten zu Fortſetzung des ge —

meinen Krigs vorgekehrt werden moͤchten / hie —
mit wiederum zu erneuren ; Wir moͤgen die

dißfalls hiebevor mehrmahls allegirte Urſachen
nicht anhero wiederholen / indem Wir Uns

verſichert halten / daß Eur . Churfuͤrſtl . und

und Fuͤrſtl. Durchl . Durchl . und dieſelbe nicht
in Abrede ſeyn koͤnnen / daß von vielen Staͤn⸗
den des Reichs biß hieher noch nicht ein ſolches

Gewicht / als eine gute Proportion erfordern
will / contribuiret noch beygebracht worden :

Wir finden Uns aber gemuͤſſiget / an Eur .
Churfurſtl . und Fuͤrſtl. Durchl . Durchl . und

dieſelben vorzutragen / was maſſen die gegen⸗

waͤrtige Conjunctur und Beſchaffenheit der

Sachen / unſers Urtheils ſo important iſt / daß
ſelbige beſonderer Reflexion verdienet / und ein

guter oderuͤbler Ausſchlag des Kriegs / naͤchſt
Gottes Seegen / groſſen theils von denen Etfor -

ten / welche die Hohe Allürte insgeſambt / und

ein jeder ins beſondere / anwenden werden / und

die erlangte Vortheile zu verfolgen / dependiren
wird . Eur . Churfuͤrſtl . und Fuͤrſtl . Durchl .

Durchl . und dieſelbe werden zweiffels frey ver⸗

nommen haben / was Geſtalt der Koͤnig von

Franckreich hat gut finden koͤnnen / den Herrn
Narquis de Torſi anhero zu ſenden / um einige
Friedens⸗Propoſitiones zu thun / wovon an die

allhier beflndliche Miniſtros der Hohen Allürten

unſer Seits getreulich Nachrichtgegebeniſt : Un⸗

terdeſſen vermeinen Wir/ wie daß man um dieſer
der Feinde euſſerlichen Bezeigung willen / als ob

ſie zum Frieden zu tretten geneigt waͤren / keines

wegs in denen noͤthigen Anſtalten / um in gegen⸗

dencklichen Ernſt und Nachdruck fortzufeten /
matt werden / ſondern vielmehr alle Kraͤfften da⸗

zu vermehren muͤſſe: Geſtalten Wir dafür halten/
daß wann allerſeits die Armeen zugleich ins Feld
gebracht / undſo viel moͤglich/ verſtaͤrcket wer⸗
den; ſolches das naͤchſte und bequemſte Mit⸗
tel ſeyn wird / die Feinde zu Anerbietung ſolcher
Conditionen / worinnen alle Hohe Allürte ihre
billig⸗mäͤſſige Vrrgnuͤgung und Beruhigung
finden moͤgen / zu bewegen / oder durch Fortſe⸗
tzung der uͤberkommenen Avantage dieſelbe dazu
zu noͤthigen / und alſo zum Ende des Kriegs zu
gelangen . Wir koͤnnen nicht zweiffeln / Eur .
Churfuͤrſtl. und Fuͤrſtl . Durchl . Durchl . und

dieſelbe werden nach dero hohen Weißheit das

groſſe Intereſſe , ſo das Reich hierbey hat/ er⸗

wegen / und Wir erfuchen hiemit freundlich
und inſtaͤndig / Sie geruhen derowegen auch in

dieſer importanten Gelegenheit mehrern Effort

zu thun / und zu ſorgen / daß die Reichs⸗Ar⸗
mee am Obern⸗Rhein je eherje beſſer mit ſo viel

mehrern Trouppen / als immer moͤglichiſt /
verſtaͤrcket / und mit allen noͤthigenBehuffnuͤſ⸗
ſen verſehen werden moͤge / nicht allein um die

feindliche Inwaſiones abzuwenden / ſondern auch
weil die Gelegenheitſolches erfordert / otlenſivs

agiren zu koͤnnen . Wir wollen hoffen und ge⸗

waͤrtig ſeyn / daß Eur . Churfuͤrſtl . und Fuͤrſtl.
Durchl . Durchl . und dieſelbe / inſonder⸗
heit diejenigen / welche dazu am meiſten im

Stande ſeynd / die groſſe Angelegenheit dieſer
Sache / nebſt denen folgenden / der Behoͤrde
nach zu betrachten / und folglich an Seiten des

Reichs gleichfalls dasjenige / ſo den Krieg zu ei⸗

nem guten und gewuͤnſchtenEnde zu bringen noͤ⸗

thig / werde beygetragen werden / womit Wir
Uns fernerhin zu Unterhaltung aller guten

Freundſchafft und Correſpondentz erbieten ꝛc.

Dieſes Schreiben wolte doch mit andern
vorhergegangenen / ſonderlich in der Vorſtel⸗
lung des Hollaͤndiſchen Reſidentenangezogenen /
beantwortet ſeyn ; obwohlen die Herrn Staa⸗
ten am liebſten geſehen / wenn in der That er⸗

folget / zu was ſie ſo offt wiederholter maſſen
ermahnet hatten . Denen wurde aber in deren

Beantwortung nicht nur communicirxet / was

beym Reich abermahlen abgeſchloſſen worden ;

ſondern auch zu Gemuͤthe gefuͤhret/ daß bey ihrer
Armee in denen Niederlanden / manche Reichs⸗

Contingent - Trouppen ſtunden / und neuerlich
dahin gezogen worden / deßhalben doch Sie / die

Herrn General Staaten / deren Zuruͤckſchickung
an Ober⸗Rhein beſoͤrdern helffen/ oder / da ih⸗
nendieſes wegen gemachten Concerts nicht gele⸗
gen / Sie ſo anſehen moͤchten / als ob ſie am

Ober⸗Rhein ſtuͤnden/ damit uͤbrigen Staͤnden/
die das Ihre dahin ſtellen / die Schuld nicht

beygemeſſen würde / zumahl da manch mächti⸗

ger Stand nichts præſtirte / ſondern durch Tra -

ctaten Befreyung daran erlanget haben wolte ꝛc.

Alles mehrern Inhalts / wie das an dieHerrn
Staaten abgelaſſene Schreiben hier nachfolgend
fernerweit ausweiſet :— Campagne den Krieg mit allem er⸗

Reichs⸗und Creyß⸗Geſch . T

1709.
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Reichs⸗und Crayt - ⸗Geſch .

Wir habenaus Eur⸗ nögenden d

allhieſige allgemeine Reichs ⸗Verſammlung ſo
nuc, wohl unterm 20. Novemb . vorigen / als 6. Mart .Nei

wottet /

—
509.

und 15 . May dieſes lauffenden Jahrs abgelaſ⸗

ſenen Schreiben mehrern Inhalts erſehen / was

geſtalten dieſelbe nach geendigter gloriolen letzte⸗
ren Campagne erinnert / wie viel an Prolequirung

des erlangten groſſen Vortheils der gemeinen
Sach gelegen / daß alle Anſtalt und Ellort zu ei⸗
ner Ottenfiy - Operation auch am Obern - Rhein
dermahlen gemachet / und zu ſolchem Ende die

Reichs⸗Armeeverſtaͤrcket / von denen entlegenen
und andern Reichs⸗Creyſen und Staͤnden / ſo

das ihrige bißhero entweder gar nicht / oder nicht

compelt præſtirt / die Reichs Contingentia auch

beygeſtellet / und mit einem torwidablen an allen

kequiſitis wohl verſehenen Kriegs Heer/
alſo mit geſambter Macht derdeclarirte Reichs⸗
Feind aller Orthen / unangeſehen der otterirten
Friedens - Conditionen angegriffen/ und zu ei⸗
nem billig⸗beſtaͤndigen Frieden / und Beruhi⸗

gung Europæ , gezwungen werden moͤchte: als

welches dasjenige Mittel ſeye / den Feind zu

Anerbiethung ſolcher Conditionen / worinnen

alle hohe kriegende Theile ihre billig -mäͤſſige
Vergnuͤgung und Beruhigung finden moͤchten/
zu bewegen / auch zu dem EndedesKrieges zu

gelangen . Gleich wie nun forderiſt dem All⸗
mächtigen GOtt der ſchuldigſte unendliche

Danck zu erſtatten / daß Er der kriegende Theile

gerechte Waffen ſo gnaͤdiglich geſeegnet / und

um ferner⸗kräfftigen Beyſtand unablaͤſſig zu

bitten und anzuruffen ; Alſo habe Nahmens
unſerer hoͤchſt und hohen Herren Principalen /

Committenten und Obern / wie Eur Hochmoͤ⸗

gende zu dieſen fuͤrtrefflichen Victorien zu gratu⸗

liren / und dero hiebey bezeugenden ferneren Ey⸗

fer zu Fortſetzung des erlangten Vortheils /

hoͤchſtens anzuruͤhmen; finden auch mit Eur .

Hochmoͤgenden ſelbſten das beſte Mittel zu ſeyn/
um zu einem fichern reputirlichen und beſtaͤndi⸗

gen Frieden und Endſchafft des Kriegszu gelan⸗

gen / wann der Feind aller Orthen mit rechtem

Ernſt angegriffen wuͤrdEe . Wir haben dahero/
wie den gantzen Krieg hindurch bekandtlich ge⸗
ſchehen / alſo auch anjetzo abermahl behoͤriger
Orthen geziemende Vorſtellung gethan / die
Schuldigkeit denen Reichs⸗Schluͤſſen gemaͤß /

an den Obern⸗Rhein zu præſtiren / damit man

obigen Zweck nach allerſeitigen Intention erlan⸗

gen koͤnne; zu welchem Abſehen dann abſonder⸗
lich die entlegenere und maͤchtigere Reichs⸗

Creyße und Stände / wohin Eur . Hochmoͤ⸗
gende antragen / auch ermahnet worden / mit

ihrer Huͤlff und Contingentien nicht zuruͤck zu
bleiben / der Hoffnung / es werden unſere hoͤchſt
und hohe Herren Principalen / Committenten

und Obere dem anjetzo abermahl errichteten
neuen Reichs⸗Schluß zufolge / zumahlen auff
Kayſerl . Majeſtaͤt an die Reichs⸗Creyße erlaſ⸗
ſende wiederholte Excitatoria , das Ihrige zu
der gemeinen Sache Beſten / und Erlangung des

zu hoffenden beſtaͤndig ⸗reputirlichen Friedens /
Theatri Europæi XVIII. Theil .

enckwuͤrdiger Geſchichte .

Hochmoͤgenden an voͤllig und willig in Zeiten an den Bbern⸗Ichein
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wuͤrcklich pra ſtiren und beytragen / welches
dann meiſt von dem unter Kayſerl . Majeſt . und

denen Hohen Allirten / auch dero und des
Reichs Generalität nehmenden Concert der

Operationen / ſo Wir verſchiedentlich den Krieg
hindurch von hieraus bekandtlich recommendi⸗

ret / dependiren muß . Es werden Eur . Hoch⸗
moͤgenden auch von ſelbſten erkennen / daß die

in vorjaͤhrigem glorieuten Feldzug erhaltene
groſſe Vortheile uͤber die Cron Franckreich / von

einer groſſen Anzahl viel 1000 . Kayſerlicher und

Reichs Mannſchafft ( ſo vom Rheinſtrohm /
nach genommenem Concert , in die Niederlan —
de commandirt geweſen ) mit erfochten worden /
mithin das Roͤmiſche Reich an denen groſſen
Victorien / eroberten feſten Plaͤtzen und Landen /
groſſen Theils billig mitzunehmen hat . Eur .
Hochmoͤgende werden dahero von ſelbſten ver⸗

nuͤnfftig ermeſſen / daß am Obern - ⸗Rhein keine

Ottenſiv - Operation den vorigen Feldzug vorge⸗
nommen werden koͤnnen/ welche auff Gutbe⸗

finden der Hohen Generalitaͤt zu concertiren

von Reichs wegen derſelben uͤberlaſſen geweſen
iſt ; und nachdeme die in den Niederlanden ge⸗
ſtandene Mannſchafft daſelbſt den gegenwaͤrti⸗
gen Feldzug blieben / und ferner mit operiren
ſolle / dahier zugleich von verſchiedenen / auch
entlegenen Reichs⸗Staͤnden bey vielfaͤltig be⸗

ſchehenen nachdruͤcklich ernſtlichen Erinnerun⸗
gen / die beſtaͤndige Anzeige geſchehen / daß ſol⸗
ches mit Eur . Hochmoͤgenden/ theils voͤlligen
Reichs⸗Creyßen / theils deren meiſten Staͤn⸗
den concertirt und tractixt worden ſeye / und

dann einige vom Feind notoris noch beſtaͤndig
detinirt / einige andere maͤchtigere Staͤnde
4 præſtationibus & oneribus publicis eximirt /
und zum Thil durch Tractaten entzogen worden /
ſo daß das gleich bey Anfang dieſes Kriegs vom

Roͤmiſchen Reich relolvirte gantze Mann⸗

ſchaffts ⸗Quantum nicht complet allemahl her⸗
geſtellet worden ; ; weil aber hierdurch der Ar⸗
mee am Obern⸗Rhein ein nahmhafftes Reichs⸗
Quantum ab/ der Armee in den Miederlanden
hingegen ein auff viel 1000 . hinaus lauffendes
an Mannſchafft zugehet / und damit der gemine
Sache gleichwohl gute erſprießliche Dienſte
durch ſolcher Geſtalt beygeſtellte Reichs⸗Huͤlffe
geleiſtet werden ; ſo haben Wir Nahmens
mehr hoͤchſt⸗ und hochgedachter unſerer Herrn
Principalen / Committenten und Obern / ein

ſolches Eur . Hochmoͤgen nachrichtlich nicht
verhalten / anbey hiemit erſuchen ſollen / ſie be⸗

lieben moͤchten / die Sache bey ſolcher Be⸗

wandtnuͤß in die Wege mitrichten zu helffen /
daß daferne die Haupt⸗Operationes in den Nie⸗

derlanden wieder vorzunehmen waͤren / die

Reichs⸗Armee am Obern - Rhein gleichwohl
in den Stand geſetzet wuͤrde / gegen den Feind
genugſam agiren zu koͤnnen / oder doch ſolche
in gedachten Niederlanden ſtehende Reichs⸗

Contingentien dahin billich anzuſehen / als ob ſie
auch an dem Obern - ⸗Rhein wuͤrcklich agit⸗

2 ten /
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ten / mithin das Reich vorgemeldter maſſen
an denen in mehrbeſagten Niederlanden erhal⸗

ten / und nun noch erfechtenden Vortheilen /
ſeinen Theil 3¹ behoͤriger Satisfaction und In -

demniſation gebuͤhrend haben und erlangen
moͤge. Nachdem man ſonſten auch vernom⸗

men / wie von Eur . Hochmoͤgenden in dero letz⸗
teren anhero abgegebenen Schreiben ſelbſt mit

angefuͤhret wird / daß die Cron Franckreich zu
dem Frieden zu incliniren ſich anlaſſe / auch
durch den Marquis de Torſy und Præſidenten

KRotulle Friedens - Vorſchlaͤge thun laſſen ;
So haben Eur . Hochmoͤgenden Nahmens des

geſambten Roͤmiſchen Reichs Wir hiemit in

Zeiten zugleich auch mit erſuchen ſollen / Sie
ſich gefallen laſſen moͤchten / auff die Sicher⸗
heit des Reichs / welche die ihrige in allen Zu⸗
faͤllen ſelbſt fuͤrs kͤnfftige mit ſeyn wird / in fer⸗
nern Friedens ⸗Begebenheiten zu rellectiren /
deßwegen hiernechſt das mehrere von Kayſerl .
Majeſtaͤt und Reichs wegen mit Eur . Hochmoͤ⸗
genden wird conterirt werden / wann es zu den

Friedens⸗Handlungen mit der Gnade GOt—
tes kommen ſolte ; Eur . Hochmoͤgende belie⸗

ben aber zu ihrer eigenen Securität in Prælimina -

ribus hierauff mit anzutragen / und feſt dabey zu
beſtehen / daß die Avulla Imperü wiederum

hergebracht werden / in reiffer Uberlegung daß
Kayſerlicher Majeſtaͤt und das RoͤmiſcheReich/
ſambt den Hohen Allürten fuͤr kuͤnfftige Zeiten /
auſſer ſolcher Reſtitution nimmer in der Ruhe
ſeyn kan . Und dieſes iſt / was auff dero ober⸗

wehnte Schreiben zur beliebten Antwort unver⸗

halten ſollen . Und Wir verbleiben nebſt treuen

Erlaſſung zu GOtt / und Fortſetzung alles gu⸗

ten Vernehmens und weiterer vertrauten Car -

reſpondentz ꝛc. ꝛc.

Die Hollaͤndiſche Staaten wolten auff
dieſes Reichs⸗Schreiben die Anwort gar nicht
lange ſchuldig bleiben / gaben Sie noch vor Aus⸗

gang dieſes Juyü - Monaths ab / ihr Reſident
hatte Ordre ſie zu uͤberlieffern / worbey er zu⸗

gleich eine Probe ablegte / was die Hollaͤnder
vor gute Rechenmeiſter / da er dem Reichs⸗

Convent hercalculirte / wie viel man ſich zu ſtel⸗
len anheiſchig gemacht / davon den noͤthigen
Abgang / wegen weggefallener Reichs⸗Lande
u . ſ. w. abzog / und bewieß / daß doch das behoͤ⸗
rige Facit nicht heraus kam / und viel daran

noch gleichſam vorſetzlich fehle deductis dedu -

cendis . Sein Anbringen hiervon war gefaſ⸗
ſet / wie die Folge zeiget : Was Ihro Hoch⸗
moͤgende die Herrn General Staaten der verei⸗

nigten Niederlanden an die Hochloͤbl . Reichs⸗
Verſammlung wegen des gegenwaͤrtigen Zu⸗
ſtands der Sachen in Europa / und der Noth⸗
wendigkeit einer vigoureuſen Fortſetzung des

Kriegs abermahlen gut befunden haben / und
was maſſen der Koͤnig von Franckreich / die
mit deſſelben Miniſtris im Haag concertirte /
und zu Pappier gebrachte Preliminar - Friedens⸗
Articul zu approbiren / und zu ratificiren ge⸗

deroſelben Schriben / welches der Unterſchrie⸗
bene ſich die Ehre gibt / an Eur . Hochloͤbliche
Reichs⸗Verſammlung hiermit in aller Ehrer⸗
bietigkeit zu præſentiren / und gleichwie derſelbe
ausdrüͤcklich befelchet iſt / den Inhalt deſſen nach
der Sachen Wichtigkeit und in Behör zu le —

cundiren ; alſo ſoll er mit behoffentlich mehrer
Genehmhaltung dieſes Hochloͤbl. Reichs⸗Con -
vents die Ehre haben / ſich gegen daſſelbe Nah⸗
mens und von wegen ſeiner Herrn Principalen
hauptſaͤchlich uͤber zwey Puncta etwas genauer

und ausfuͤhrlicher hierbey heraus zu laſſen .
Als man im Jahr 1702 . von Kayſerlicher

Majeſtaͤt und des Heil . Roͤmiſchen Teutſchen
Reichs wegen beſchloſſen hat / Franckreich mit

120000 . Mann auff eigene Unkoſten in Con -

junction mit denen See⸗Machten und uͤbrigen
Hohen Alliirten zu bekriegen / hat man vonſol⸗
cher Kriegs⸗Verfaſſung die Kepartition / und

nachhin das weitere / ſo damit verbunden / wel⸗

ches allhier beſtens bekandt iſt / ausgemachet /
und ſolches zu dem Ende / um eine Monarchiam

recuperiren zu helffen / welche behauptet
wird / unwiederſprechlich dem Durchlauchtig⸗
ſten Ertz⸗Hauß Oeſterreich vor GOtt und der

unpartheyiſchen Welt zuzuſtehen. Wie nun

bey beſchehener Eintheilung des obgemeldten
Kayſerlichen und Reichs - Kriegs⸗Staats / das

Reich inſeinem gantzen Begrieff / nehmlich in
10 . vollkommenen Reichs⸗Creyßen angeſchla⸗
gen worden / da doch zur Zeit ſothaner Reparti⸗
tion der gantze uͤbrige vermeintliche Theil des

Burgundiſchen Crayßes gaͤntzlich in feindlichen
Haͤnden / und von denen Rheiniſchen Crayßen
gleichfalls anſehnliche Stuͤcke / entweder durch
den Feind occupiret / oder doch demſelben mit

Contribution unterworffen geweſen ; und dann

nichts deſtoweniger Seine Kayſerliche Maje⸗
ſtaͤt und das Teutſche Reich vor der gantzen
Welt declarirethat / wider Franckreich auff ei⸗

gene Koſten mit r20000 . Mann an allem

noͤthigen wohl verſehen / Krieg fuͤhren zu wol⸗

len / laut Eingangs angezogenen von Kayferl.
Majeſtat contirmirten Reichs⸗Schluſſes / vom

Jahr 1702 . und zwar obberuͤhrter maſſen zu

Wiedererlangung der Spaniſchen Monarchie /
und folglich zu Wiederherſtellung der Balance

von Europa ; ſo folget ja allerdings / daß man

an Seiten der See - Machten und uͤbrigen Ho⸗

hen Alliitten mit Fug und Recht von Seiner

Kayſerlichen Majeſtaͤt und dem Reich hat glau⸗
ben und gewaͤrtig ſeyn koͤnnen / daß die abge⸗

hende Quanten wegen des oberwehnten ver⸗

meintlichen Reſts des Burgundiſchen und derer

Antheile der Rheiniſchen Crayßen zu mehr be⸗

ſagten t20οο . Mann / durch Seine Kayſer⸗
liche Majeſtaͤt und die uͤbrige Reichs⸗Crayſe

mittelſt einer Subrepartition unter ſich wuͤrden

ausgefunden haben / um ſolcher Geſtalten das

Totum der offterwehnten 12000 . Mann elle⸗

ctivè auffzuſtellen ; allermaſſen dannauchvon
wegen Seiner Kayſerlichen Majeſtaͤt hoͤchſtlob⸗

lichen

Reichs⸗und Creyß⸗Geſch .

weigert hat / ſolches erhellet des mehrern aus 1709.
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ſchen Andenckens ſolcherhalb bey allhieſiger Nun wird dem Leſer das nebſt dieſer
%, Reichs⸗Verſammlung alsbald nach ergange⸗ ] Calculation eingereichete Schreiben deſto leich⸗

nem vorermeldten Reichs⸗Schluß vom Jahr terzuverſtehen ſeyn / wie es in dieſen Terminis

1702 . die noͤthige Remonſtrationes , wiewohl abgefaſſet heraus kommen :

vergeblich geſchehen.
Wenn demnach nun von obigen 120000 .

57
Schreiben
abermablb
Ermab⸗
nusg ans

W Reich
Hochwürdigſte / Durchlauchtigſte ꝛe.

Mann die Quoten des vermeinten Burgundi⸗

ſchen und eines Theils der Rheinſchen Crayſe /
ſo unter feindlicher Bottmaͤſſigkeit oder Con -

tribution gelegen / abgezogen werden / welche

ſich vielleicht ungeſaͤhrlichmehr oder weniger auf

20000 . Mann belauffen moͤgen / ſo reſtiren

gleichwohl annoch rooοο . Mann ; dieſe nun

nirgend anderswo als zum Theil in Italien /
und am Obern⸗Rheinſtrohm / oder auch zum

Theil in denen Niederlanden / wenigſtens al⸗

ler Apparentz nach/ ſich befinden ; geſetzt dann /

aber nicht zugeſtanden / daß in denen Nieder⸗
landen 200ο . Mann befindlich waͤren/ wel⸗

che fuͤr bloß Kayſerliche und Reichs⸗Contingen -
tien ſolten paſſiren koͤnnen/ wie imgleichen / daß
die Teutſche Armee am Obern - Rhein wuͤrck⸗

lich 30000 . Mann ſtarck waͤre / und endlich
daß auch in Italien 20000 . Mann Teutſcher
Trouppen eintzig auff Koſten Ihr . Kayſerlichen
Majeſtaͤt und des Reichs wilitirten / ſolcher
Geſtalt / als ob die See⸗Machten keinen

Pfenning darzu contribuirten / ſo findet man

doch in allem nicht mehr als 700ο . Mann .

Aberdgeſetztauch ferner / jedoch gleichfalls nicht
zugegeben / daß gar die offtbeſagte 120000 .

Mann mit denen erſorderlichen Kequititis nach
Inhalt der Reichs⸗Schluͤſſe durchaus geſtellet
wuͤrden / da man ſiehet / daß die Ettorten / ſo
man thut / ( ſagen die See⸗Maͤchten / ) wegen

der uͤbergroſſen Macht der Feinde nicht hinlaͤng⸗
lich ſeyn ; warum ſolte man von Kayſerlicher
Majeſtaͤt und Reichs wegen Schwierigkeit
machen / die Seinigen eben ſo wohl als Groß⸗
Brittannien und der Staat der vereinigten
Niederlanden thut / zu vermehren . Solchem
nach erachten Ihro Hochmoͤgende / daß es der⸗

mahlen mehr als jemahls darauff ankomme /
und man biß jetzo vergeblich wuͤrde gekrieget ha⸗
ben / dafern man nicht durch Anwendung der

aͤuſſerſten Kraͤfften von allen Seiten unter Got⸗

tes Seegen den Koͤnig von Franckreich bahin
zwingen moͤchte / ſo wohl die mehrgedachte
Spaniſche Monarchie / ſambtallen deroſelben
Dependentien zu reſtituiren / als auch uͤber diß/
ferner alles dasjenige abzutretten / was zu voll⸗

kommener Sicherheit Ihro Kayſerlichen Ma⸗
jeſtaͤt / des Heil . Roͤmiſchen Teutſchen Reichs /
und dero geſambten Allürten erfordert wird .

D ir Shrſe endiget —
— 665 ———mit aller Ehrerbietung unausſetzlich Eur. Hoch⸗

loͤblichen Reichs⸗Verſammlung

Regenſpurg den

28 . Jun . 1709 . zu allen angenehmen Dienſten
bereitwilliger Diener

Moyſes de Mortaigne .
— —- —õ ——

Wir haben anheut Eur . Chur⸗und Fuͤrſtl.
Durchl . und derſelben freundlichen Antwort⸗

Schreiben / auff Unſer wiederholte Vorſtel⸗
lung uͤber den gegenwaͤrtigen Zuſtand der Sa⸗
chen / und der Nothwendigkeit mehrerer Ettor -

ten von Seiner Kayſerlichen Majeſtaͤt und des

Reichs wegen zu Fortſetzung des gegenwaͤrti⸗
gen Kriegs gegen den gemeinen Feind anzuwen⸗
den / wohl empfangen / und daraus nichts an⸗

ders / als mit vieler Annehmlichkeit / die beſon⸗
dere Keflexiones vernehmen koͤnnen/ welche
Eur . Chur⸗und Fuͤrſtl . Durchl . und dieſelbe ha⸗
ben belieben wollen / auff oberwehnte Unſere
wohlgemeinte Vorſtellung / ſo Wir aus Eyfer

vor das gemeine Beſte / undzu deſſen Beſoͤrde⸗
rung an Eur . Chur⸗ und Fuͤrſtl. Durchl . und

dieſelben von Zeit zu Zeiten gethan / ergehen zu

laſſen ; Wir wollen verhoffen / daß die Reichs⸗
Schluͤſſe und Anmahnungen Seiner Kayſer⸗
lichen Majeſtaͤt und der loͤblichen Reichs⸗Ver⸗
ſammlung an die Creyß und Staͤnde / inſon⸗

derheit die maͤchtigere / welche bißhero das we⸗

nigſte præſtirt haben / von gewuͤnſchtem Etfect

ſeyn werden / und ſolchem nach ein jeder von

denen Staͤnden nicht allein ſein Concingent /
ſondern auch nach Maaß ſeiner Macht üuber das

noch ein uͤbriges zu Fortſetzung des gemeinen
Kriegs contribuiren werde ; dieweilen aber Eur .

Chur⸗und Fuͤrſtl. Durchl . und dieſelben unter

denen Urſachen der Schwaͤche der Reichs⸗ - Ar⸗
mee am Obern⸗Rhein ſpecialiter mit anziehet /
daß ein Theil derer zu obbeſagter Reichs⸗Armee
gehoͤrigen Trouppen in denen Niederlanden ge⸗

brauchet werde ; ſo koͤnnen Wir nicht umhin /
Eur . Chur⸗und Fuͤrſtl . Durchl . und denenſel⸗
ben darauff zu Gemuͤth zu fuͤhren / daß obwohl
im verwichenen Jahr einige Trouppen / ſo zur

Reichs⸗Armee gehoͤren / nach denen Nieder⸗

landen gezogen worden ; gleichwohl ſo viel

Wir vermeinen / wann ſchon ſelbige Troup⸗

pen / ( ſo viel deren eigentlich der Reichs⸗Ar⸗
mee zugehoͤren/ und worunter diejenigen nicht

begriffen waͤren / welche in Ihro Majeſtaͤt
von Groß⸗Brittannien / und dieſes Staats

Sold uͤberlaſſen / oder vor welche andere an⸗

ſchnlicheAvantage undDouceut gelaſſen werden )
mit denen uͤbrigen die am Obern⸗Rhein ge⸗

blieben / zuſammen gerechnet / und gar auch
die Contingentien deren Landen / welche ſich un⸗

unter feindlicher Macht befinden / abgezogen
werden / nochein vieles an dem Quanto erman⸗

geln werde / darauff die Reichs⸗Armee zu An⸗

fang dieſes Kriegs / vermoͤg der Reichs⸗Schluͤſ⸗
ſe iſt angeſetzt geweſen / auſſer daß da Ihro
Groß⸗Brittanmiſche Majeſtat / und Wir von

Schrzu Jahr unfür Krrchs⸗Machtermehru
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1709 . haben Wir mit Fug von Seiner Kayſerli⸗ hin wegfallen wuͤrde ; weßwegen dann auch

ſchen Majeſtät und dem Reich / welche ſo ſehr
als jemand bey dieſem Krieg intereſſirt ſeynd/
hätten moͤgen gewaͤrtig ſeyn / es werde an

Seiten hoͤchſtgedachter Seiner Kayſerlichen
Majeſtaͤt und des Reichs nichts weniger ge⸗

than worden ſeyn/ als daß durch dieſelbe Mann⸗

ſchafft / welche beſagter maſſen in verwichenem
Jahr von dem Obern⸗Rhein nach denen Nie⸗

derlanden gekommen / und zuFolg denen ge⸗

machten Concerten / auch wiederum daſelbſt

auch zugleich klar / daß nach Maaß obberuͤhr⸗
ter Mannſchafft / ſo aus dem Reich aus denen

Niederlanden abgangen / die Feinde auch von

den ihrigen am Obern - Rhein eine groͤſſere An⸗

zahl nach jetztbeſagten Niederlanden gezogen ha⸗
ben / ſo daß in ſofern die dortige Reichs - Ar⸗

mee verringert worden / die ſeindliche Macht
auff den Graͤntzen des Reichs ſich nach Propor⸗
tion gleichſam vermindert / dergeſtalt / daß wo

ſonſt bey der Reichs⸗Armee keine Contingen -
tien / noch die noͤthige Requiſita ermangelt haͤt⸗
ten / dieſelbe im verwichenen Jahr eben viel

wuͤrde im Stande geweſen ſeyn / ottenſiv zu

agiren / als wenn alle nach denen Niederlanden

abgegangene Trouppen am Obern - Rhein ver⸗

blieben waͤren / indeme ſolchenfalls der Feind
ebenmaͤſſig mehrere Macht daſelbſt wuͤrde ge⸗

halten und hingebracht haben : Jedoch Wir
achten vor unnoͤthig / hieruͤber in eine weit⸗

laͤufftigere Diſcuſſon zu tretten / dieweilen es

allein darauff ankommet / daß einjeglicher der
Hohen Allürten ſeine aͤuſſerſteKraͤffte anſtrecke/
um den Krieg / welcher vor die gemeine Si⸗
cherheit und Freyheit gefuͤhret wird / mit

gemeinſamer Macht fortzuſetzen / worinnen

Wir verlangen / daß von Seiner Kayſerli —
chen Majeſtaͤt und dem Reich / Ihrer Maje⸗
ſtaͤt von Groß - Brittannien / und unſerm
Exempel nachgefolget werden moͤge. Eur .

Chur⸗und Fuͤrſtl . Durchl . und dieſelben wer⸗

den nach dero Weißheit gar leicht urtheilen /
daß ſolches nun wiederum mehr als jemahls zu⸗

vor / noͤthig ſeye / nachdem Franekreich die
Præliminar - Articulen / welche mit deſſen Mi —

niſtris , denen Herren Marquis de Torcy und

Præſidenten Rouille allhier concertiret / und zu
Pappier gebracht worden / um zu einem Fun⸗
dament der Handlung und zu Erlangung eines

General - Friedens zu dienen / geweigert hat/ zu
approbiren und zu ratificiren / und ſolches vor⸗

nehmlich unter dem Vorwand / den 37 . Arti⸗
cul jetzt beruͤhrter Præliminar · Puncten nicht ad⸗

mittiren zu koͤnnen / welcher Articul jedoch von

der alleraͤuſſerſten Wichtigkeit / und worinnen
die gantze Krafft des Wercks beſtehet / weilen /
wo ſolcher weggenommen würde / zugleich auch
dardurch dasjenige / worinnen die gantze Si⸗
cherheit der Execution , und das vornehm⸗
ſte Fundament des Friedens / als welches die

— von Spanien iſt / gelegen / mit⸗

miliciren ſollen / die Reichs - Armee einiger
maſſen geſchwaͤchet worden . Es iſt aber dabey

Reichs⸗und Creyß⸗Geſch.

vondenen Miniſtris Seiner Kayſerlichen Ma⸗
jeſtat und Ihrer Koͤniglichen Majeſtät von,
Groß⸗Brittannien ſo wohl / als unſer Seits
einmuthiglich geurtheilet worden / daß die diß⸗
falls gemachte Schwierigkeiten nicht angenom⸗
men werden koͤnten/ indem man ſich dardurch
exponiren wuͤrde/ den Krieg in Spanien / und

denen daran dependirenden Landen continui —

ren zu muͤſſen/ welches aber mit der Abſicht
einesGeneral⸗Friedens ſtreitig iſt / da inzwi⸗

ſchen Franckreich die Fruͤchte des Friedens ge⸗

gieſſen / und ſeine Kraͤffte recolligiren wuͤr⸗
de . Wann dann nun durch dieſe Verweige⸗
rung der Approbation , und durch die Zurüuͤck⸗
beruffung der Frantzoͤſiſchen Miniſtrorum , die

Feinde die Unterhaltung / um zu einem Gene—⸗
ral⸗Frieden zu gelangen / abgebrochen haben/
und alſo nichts anders uͤbrig bleibet /als
den Krieg mit Vigucur fortzuſetzen / in Erwar⸗
tung des Seegens von GOtt dem Allmächti⸗
gen / uͤber die Waffen der Hohen Allürten ;

So erſuchen Wir hiermit nochmahls ſehr
freundlich und inſtaͤndig / Eur . Chur ⸗und

Fuͤrſtl . Durchl . und dieſelben wollen ſich unab⸗

laͤſſig dahin bearbeiten / damit die Reichs⸗Ar⸗
mee am Obern - Fhein mit Trouppen / ſo
viel thunlich / verſtaͤrcket / und mit dem noͤthi⸗
gen Behuffnuͤſſen verſehen / auch die darzu be⸗

willigte Geld⸗Mittel auffgebracht / und die

fernerweit beduͤrfftigeconlentirt werden moͤgen /

auff daß mehrbeſagte Reichs⸗Armee in Stand
gelange / um nach Gelegenheit der Sachen /
ſo wohl ott - als defenlivè agiren zu koͤnnen/
und wann ſolcher Geſtalt von allen Seiten mit

gleicher Vigueur agiret wird / durch GOttes

Huͤlffe und Beyſtand / ein guter und erwuͤnſch⸗
ter Friede / worinnen das Reich und alle Hohe
Allürte ihre billich -maͤſſige Sicherheit finden
moͤgen / erlanget werden koͤnne. Womit Wir
endigen ꝛc.

Im Haag den 17 . Jun . 1709 .

Nebſt dem an die Herrn Staaten ge⸗

brachten / und vorſtehender maſſen beantworte⸗

ten / ſchrieb der Convent auch an Chur - Braun⸗
ſchweig / dieſem von vorhin mitgetheilten
Reichs⸗Schluß und Inhalt des an die Herrn
Staaten geantworteten / Nachricht zu geben/
und zugleich verſichernde / daß die Geſandtſchaff⸗
ten an guten Erinnerungen bey ihren Principa -

len es nicht ermangeln laſſen wolten / da⸗
mit denen gemachten Schluͤſſen ein gehöoͤrig⸗
wuͤrckliches Genuͤgen geſchaͤhe. Die Worte
des Schreibens ſind dieſe :

Aus Eur . Churfuͤrſtlichen Durchlaucht an

allhieſige Reichs⸗Verſammlung abgelaſſenen
Schreiben vom 1. Oetober letzt abgewichenen
Jahres / haben Wir weitern Inhalts verſtan⸗
den / was bey dem letzteren Feld⸗Zug am
Obern⸗Rhein bey der von Ihro commancir⸗

—

—
1705 7.

Das Rucch
ſchreibt
Antworten
Chur·
Brann ·
ſchweig.

ten
— — —
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Reichs⸗und Crayß⸗Geſch .

Winter⸗Poſtirung eingerichtet / und was zu

bevorſtehender Campagne an Mannſchafft /

Kriegs-Zuruͤſtungen und Geld / anzuſchaffen

und zu praſtiren / Eur . Churfuͤrſtl. Durchl .

zum Beſten der Sachen / aus beſonderem

Eyfer für das Teutſche Vatterland / Churfür⸗
ſten und Staͤnden des Reichs zu deſſen De⸗

tenſion und Erlangung eines beſtaͤndigen repu⸗

irlichen Friedens eingerathen und vorgeſtel⸗

let .
Nachdeme nun dieſes alles an unſere hoͤchſt

und hohe Herrn Principalen / Comwmictenten

und Hbere unterthaͤnigſt berichtet / und die diß⸗

falls oͤffters beſchehene Reprælentationes auch

umbſtaͤndlich zu verſchiedenen mahlen releriret /
und uͤber die Sache ſelbſten dahier vielmahls

deliberiret / auch endlich concludiret wor⸗

den ;
So haben nochmahls deroſelben Eurer

Churfuͤſtlichen Durchl . wegen des in letzterer

Campagne gefuͤhrten dero ruhmwuͤrdigſten
Commando , der am Obern - Rhein geſtande⸗

nen Reichs⸗Armee / und damit von denen cx⸗

ponirten Reichs⸗Staͤnden abgehaltenen allge⸗

meinen Feindes / Wir den ſchuldigſten Danck

hiermit abſtatten / und zugleich conteſtiren ſollen /
daß ſaͤmbtliche Churfuͤrſten / Fuͤrſten und
Staͤnden des Reichs / Eur . Churfuͤrſtlichen
Durchlaucht wegen dieſer hohen Bemuͤhung

und getragener Vorſorge / hoͤchſtens verbun⸗

den verbleiben / und in andern Vorfallenhei⸗
ten es gegen dieſelbe und Dero Churfuͤrſtliches

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

IſtenReichsArmee vorgangen / auch wie die Durchlaucht belieben indeffen mit Kayferlicher 1709.
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Majeſtät und denen Hohen Allürten / die in
gegenwaͤrtiger vorſeyender Campagne vorneh⸗
mende Otf - und Detenſiy - Operationes zu des
Dublici Dienſt / ſonderlich aber auch mit ohn⸗
ſchwer zu concertiren / was fuͤr Mann⸗

ſchafft an Obern - Rhein marſchiren / und da⸗

ſelbſt und in den Niederlanden zu Bezwingung
des Feindes wilitiren und operiren ſollen / wo⸗

hin man in der Antwort an die Herrn General⸗

Staaten von Reichs wegen gleichfalls angetra⸗

gen hat .
Es belieben Eur . Churfuͤrſtliche Durch⸗

laucht auch aus denen Anlagen gnäͤdigſt mit

mehrerm zu vernehmen / und von dero Geſandt⸗
ſchafft das ſernere ſich referiren laſſen / was

wegen der heurigen Campagne , ſo wohl an

Kayſerl . Majeſtät vor ein Reichs - Gutachten

erſtattet / als an erſtgedachte Herrn General

Staaten von Reichs wegen gealſtwortet wor⸗

den / davon man einen gedeylichen Ettect von

Churfurſten und Staͤnden / auch denen Hohen
Allürten ſich getroͤſtet / und zugleich wuͤnſchet/
daß unter Yttes Seegen Eur . Churfuͤrſtliche
Durchlaucht einen gluͤcklichen Feldzug haben/
und alſo mit Kecuperirung der Avulſorum

vom Reich zu dero hoͤchſten Glory und Nach⸗

ruhm / auch Wohlfarth des Vatterlandes

Teutſcher Nation / wie die voͤllige Confidentz

zu deroſelben von geſambtem Reich geſtellet iſt/
gegen den declaritten allgemeinen Reichs⸗Feind
obſiegen moͤgen .

4

Hauß hinwieder zu verſchulden / und zu er⸗

kennen ſich angelegen ſeyn laſſen wollen /

worzu Gelegenheit zu finden / Sie ſich erfreuen

werden / ſtellen auch das gute Vertrauen zu

Deroſelben / und erſuchten hierdurch Eur .

Churfuͤſtliche Durchlaucht ferner / daß Sie

Belieben tragen moͤchten/ das Ihro auffgetra⸗

gene Commando ,bey der angehenden Campagne

über die am Obern - Rhein zuſammen ſtellende

Armee / bald wieder anzutretten / zu ſelbiger

ſich unſchwer zu verfuͤgen / das benoͤthigte zu

veranſtalten / und zu beſorgen / damit dem

Feind nach Gutbefinden zubegegnen / und einen

reputirlich⸗ beſtandigen Frieden mit erwerben

zu helffen . Es werden unſere hoͤchſt und ho⸗
he Herren Principalen / Committenten und

Oberen zuverſichtlich auff den neuen errichteten

Reichs⸗Schluß / und erfolgende Kayſerliche

Excitatorig das ihrige in allwege zu præſtiren

und zu bezahlen / aus eigenem Antrieb und Lieb

gegen ihr Teutſches Vatterland zu der ge⸗

meinen Sach Beſten / zumahlen bey dieſer ge⸗

genwaͤrtigen Conjunctur , da man von der

Cron Franckreich groſſe Avanrage ſich bey

deſſen uͤblen Zuſtand promittiren kan / von ſelb⸗

Die im Haag vorgeweſene Friedens⸗In Haag
Handlung ( von deren eigentlichen Ergehen / die oe un

Niederlaͤndiſche Geſchichtenachzuſehen ) moch⸗ deus⸗Hand⸗

te wohl ein und den andern traͤge gemacht ha⸗ lang

ben / das Seine beſſer zu thun . Der Hber⸗

Rheiniſche Creyß hatte zeitlich ſeine Gedan⸗

cken auff die Beobachtung der Nothdurfft bey
ſich ereignenden Negotiationen ſolcher Art ge⸗

richtet / wie Ihm auch am meiſten dran gele⸗
gen / die Wiedererlangung des durch die Cron

Franckreich ihm abgeriſſenen / zu ſeiner Ver⸗

wahrung zu erlangen . Deßhalben Er auch gar
bald bey Chur⸗Mayntz der Sachen Erinne⸗

rung gethan / und auff eine Conterentz derer

Aſſociirten Creyſe angetragen / ſo auch derglei⸗
chen patriotiſch veranlaſſet / daß ſie den May
mit dieſer Propoſition durch Mayntziſche Ge⸗

ſandtſchafſt in Heylbron eroͤfcfnet worden :

Gleichwie man von Seiten der vier Allo - Averanlaſſet

cürten loͤblichen Reichs⸗Creyſen / als Chur⸗Pio diſcen
Rhein / Francken / Schwaben und Ober⸗Conerel .
Rhein bißhero zu Fortfetzung des Krigs / com-Ccſft . e
municato Conſilio, alle moͤgliche Aſliſtentz gegen
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die feindliche Waffen einander geleiſtet ; alſo
will es ſich geziemen / und allerdings die Noth⸗

ſten eyferig bemuͤhet und gefliſſen ſehn . Wir
wollen von hier aus nicht unterlaſſen / be⸗

ſtändig fernere und oͤfftere Vorſtellung zu thun ⸗

daß die ruͤckſtäͤndige Gelder angeſchaffet und

bezahlet werden moͤgen . Eur . Cburfürſtliche

Theatri Europæi XVIII Theil .

durfft erfordern / daß / da gemeldte feindliche

Waffen durch goͤttliche Huͤlff und Gnad der⸗

geſtalt geſtuͤrtzet / daß man ſich bald zu einem

guten Frieden Hoffnung machen kan / man

nunmehr auch (dabeſonders denen bißhe⸗
HI rigen
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1709 . rigen Nouve len nach / es mit denen im Haag

vorſeyenden Friedens⸗Tractaren Ernſt zu wer⸗

den ſcheinen will / einander fernerweit behülffli⸗
che Hand leiſten / und dahin hauptſaͤchlich ſich
berathſchlagen / auch vertraulich communici -

2
ren thue / wie dasjenige / was Seine Kayſer⸗

liche Majeſtät und die bende See⸗Potentzien /
oberwehnten vier loͤblichen Creyſen / in krafft
derer bekandtlich zu Noͤrdlingen unter einander

errichteten Allianz· - Tractaten/ in puncto Redinte -

E Circulorum , ſo heiliglich verſprochen /

nunmehr zum wuͤrcklichen Stand gebracht wer⸗

welches dann auch bekandtlich dieden moͤge :
ekan

Urſach wordurch Ihro Churfuͤrſtliche Gna⸗
den zu Mayntz / mein gnaͤdigſter Herr / zu

Veranlaſſung gegenwaͤrtigen Congrellus bewo⸗

gen worden / und mir anbey gnaͤdigſt befohlen
haben / alles / was der Sach nur immer

erſprießlich erſcheinen moͤchte/ mit beytragen zu
helffen / in ohngezweiffelter Hoffnung / man

werde allerſeits loͤbliche Geſandtſchafften auch
mit dergleichen Inttruction verſehen / und ſo fort
ſich beſonders angelegen ſeyn laſſen / in obge⸗
meldtem Negotio Redintegrationis als einer Ge⸗

meinſchafftsũ⸗Sache allerſeits Kraͤfften zuſam⸗
men zu ſetzen / alle gute Contilia mit einan⸗

der vertraulich zu pflegen / und ſothanes Nego -
tium aller dienlichen und vermoͤgenden Orthen
gleichſam mit einem Sinn und Mund / beſt⸗
moͤglichſt zu treiben und zu beſoͤrdern / da be⸗

ſonders / wann man ſich jemahlen dazu die

Hoffnung hat machen koͤnnen/ esgewißlich an⸗

jetzo die rechte Zeit und Gelegenheit iſt / in wei⸗

terer der Sachen Contideration , als nicht nur

dieſer vorliegenden loͤblichen vier Reichs⸗Crey⸗
ſen / und darmit des gantzen Roͤmiſchen Reichs /
ſondern auch deſſen hoher Allürter Sicherheit
allerdings daran hangen thut / welches Sie
dann auch / wie Wir zu GOtt hoffen wollen /
gar wohl begreiffen / und ihr ſo verbuͤndlich ge⸗
gebenes Wort / zumahlen in Betrachtung der

ſo treulich und uͤber die Gebuͤhr von oͤffters be⸗

ſagten vier Creyſen geleiſteten Huͤlffe / und zum
Troſt dero faſt gaͤntzlich auffgeopfferten Land und

Leuthen / Platz finden laſſen werden ; und nach⸗
dem obbeſagte Friedens ? Tractaten dem Ver⸗
laut nach taͤglich mehr und mehr ihren Fortgang
gewinnen thun / daß wann auch ſchon die wuͤrck⸗

liche Abthuung der Præliminarien zubefoͤrchten/
als worinnen doch mehrberuͤhrte bancten der

Redintegration allerdings eingeſchloſſen werden

muͤſten/ und ſonſt darmit hart ablauffen doͤrff⸗
te ; ſo wird kein Augenblick mehr zu verabſaͤu⸗
men / ſondern dem Werck alle ſchleunige Hand
anzulegen ſeyn / darzu ich dann meine wenige
Perſon mit hierbey vorzeigender Vollmacht
von Ihro Churfuͤrſtlichen Gnaden / meinem

gnaͤdigſten Herrn / als des loͤblich Chur⸗Rhei⸗
niſchen Creyſes Ausſchreibenden Fuͤrſten/ hier⸗
mit gebuͤhrend legitimiren / dero beſondere
Sefaͤlligkeit an beliebter Beſuchung dieſes von

Ihro veranlaſten Congrels conteſtiren / und an⸗

bey von deroſelben an allerſeits loͤblicheGeſandt⸗

ſchafften einen gnadigen Gruß ablegen wollen
und ſollen / en Varticulier meine Dienſterge⸗
benheit zugleich bezeigende / und mich zu dero
hochſchaͤtbaren Propenſion und Amitié dar⸗

mit empfehlendꝛc.

Nach dieſer alſo gethanen Chur⸗Mayntzi⸗
ſchen Propoſition , ſchritt man zu Uberlegung
derer wichtigen / bey anſcheinender Friedens⸗
Handluna zubeobachtenden Dinge / und hatte
ſolche in Proponendum gebracht / die hauptſaͤch⸗
lich auff Ergaͤntzung derer durch Franckreich zer⸗
riſſenen und geſtuͤmmelten Creyſe giengen / wel⸗
che ja /als eine Erſetzung des zugefuͤgten Scha⸗
dens / zum billigſten waͤren. Die Proponen⸗
da lauteten alſo :

I .

Obnicht bey denen bevorſtehenden Friedens⸗
Tractaten auff alle moͤgliche Weiß / in Krafft der
bekandten mit Ihro Kayſerlichen Majeſtaͤt und

denen beeden See⸗Potentzien / von denen vier

vordern Reichs⸗Creyſen zu Noͤrdlingen errichte⸗
ten Alliantz /auff die kedintegration deren von der

Cron Franckreich zergliederten Obern⸗Creyſen /
Vel in totum , oder wenigſtens in tantum anzu⸗
tragen ?

-

II .

Worinnen gedachte Redintegration vel in to -

tum vel in tantum ſpecialiter reſpectu jeden Crey⸗
ſes beſtehen ſolle ?

III .

Ob dieſe Sach durch jeder deren vier Allocür⸗

ten Creyſen beſondere oder eine gemeinſchafftli⸗
che Geſandtſchafft in dem Haag zu negotüiren /
oder aber dieſelbe zu Erſpahrung groſſer Koſten /
ſonſten an vermoͤgenden und vertrauten Orthen
zu recommendiren ſey ? und wann mehr
beſagte Redintegration weder in tantum noch in

totum zu erlangen /

IV .

Was alsdann zu thun/ damit von Seiten der

berührten Creyſen man dem erſtlichen feindlichen
Anlauff nicht gar zu ſehr exponirt ſey/ fort de⸗

ren Uberfallung und Ruin nicht ſtets vor Augen

ſehen / und fuͤr ſo viele auffgewendete Millio⸗
nen Koſten / ſich in was conſolirt empfinde .

7

Ob nicht auch der Satistaction und Redamni -

fication , wovon in den von oͤffters ernannten

Creyſen den Kayſerlichen / Engellaͤndiſchen und

Hollaͤndiſchen Geſandten zu Noͤrdlingen un⸗

term 22 . Mart . 1702 . uͤberreichten Articuln
( als dem Fundament der NoͤrdlingerAlliantz)— —

ad

Reichs⸗und Ereyß⸗Geſch .
— —
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fafft Keſo-

d Creyß⸗Geſ .

bey ſolcher intencitten Negotiation zu gedenckene

Bey gepflogenen Berathſchlagungen er⸗

gab ſich ſo viel / daß die Redintegration derer ge⸗

ſtimmelten Obern⸗Creyß / und die Beybrin⸗
gung derer durch Franckreich abgeriſſenen maͤch⸗

tigen Stuͤcke allerdings geſuchet / deßhalben an

Ihro Kayſerliche Majeſt auch Engell⸗und Hol⸗
land geſchrieben / von dieſem auch an den Nie⸗

der⸗Rheiniſch - Weſtphaͤliſchen Creyß Nach⸗
richt / um das dem gantzen Reiche gemeinnuͤtzige
Werck unterſtuͤtzen zu helffen / gegeben / und /
biß man ſich einer eigenen Geſandtſchafft vergli⸗
chen / der im Haag ſchon tubliſtirenden Chur⸗

Mayntziſ . und Wuͤrtenbergiſchen / des Wercks

Treibung ad ĩnterim auffgetragen werden ſolte /

beſagediẽſes Receſſes :

Kund und zu wiſſen / nachdeme es aber⸗

mahlen zu einer Conkerentz zwiſchen denen vier

Aſſociirten loͤblichen Reichs - Creyſen / als Chur⸗
Rhein / Francken / Schwaben / Ober⸗Rhein /
zu Beſorgung deren bey dem durch die Göͤttli⸗

che Huͤlffe und Gnad anſcheinenden lieben Frie⸗
den gemeinſamer Nothdurfft dahin veranlaſſet /
und dann ſothane Conterentz den 13 . fuͤrwaͤh⸗
renden Monaths May / vermittelſt oberwehn⸗
ter Pcopolition eroͤffnet worden / daß man ſofort
fur gut befunden und reſolviret habe :

Ad Prop . I .

Und zwar wegen der in ſothanem Proponen⸗
do enthaltener Quæſtion An ? zumahlen keinen

Anſtand zu nehmen / ſondern das zu ſuchen ha⸗
bende Redintegrations - Geſchaͤfft / auff alle

moͤgliche Weijß bey Ihrer Kayſerlichen Majeſt .
ſo wohl als betden See - Potentzien / fuͤr⸗und an⸗

zubringen / auch ſo viel ſich immer thun laͤſſet/
zu pouſſiren ; Geſtalten dann

Ad Prop . II .

Das Haupt⸗Werck an ſich ſelbſt betreffend /
reſolviret worden / dieſe loͤblich gedachte Creyſe
nicht allein / ſondern auch des gantzen Roͤmi⸗
ſchen Reichs / ja verbundener See - Potentzien
ſelbſten / zu einer allgemeinen Tranquillitaͤt ab⸗

zielendẽ Angelegenheit per literas an allerhoͤchſt⸗
gedachte Kayſerliche Majeſtät und mehrberuͤhr⸗
te See⸗Potentzien gelangen zu laſſen / davon

auch dem loͤblichen Weſtphaͤliſchen / als einem
mit⸗Aſſociirten loͤbl. Creyß / vertraulich Com -

munication zu thun / auff daß derſelbe / zu
dieſer importanten Sach / und zu deren Befoͤr⸗

1 5
die Hand mit anlegen moͤge; So dann

Ad Prop . III .

Wird jeder deren vier Allocürten loͤblichen

DenckwuͤrdigerGeſchichte.
adS. . gedacht wird / wenigſtens pro Admini : ¶ Creyſen ſehen / durch beſondere Geſandtſchaff⸗
culo , und zu do mehrer Poutbrung der obge - ten in dem Haag / oder wo ſonſt noch die

dachten Redintegration , als der Haupt⸗Sach Friedens⸗Tractaten abehandelt werd en moͤch⸗

31

ten / ihre Nothdurfft nach denen bey gegen⸗

waͤrtiger Conferentz mit einander verabredeten

Principiis zu beſorgen ; alldieweilen man aber

noch nicht wiſſen kan / wie bald etwan derglei⸗
chen beſondere Geſandtſchafft erfolgen doͤrff⸗
te oder koͤnne/ und damit ja in der Sach nichts
verabſaͤumet werden moͤchte/ da zumahlen dem

Verlaut nach die Friedens⸗ Vræliminarien

ſchon faſt ſo viel als abgethan werden ſollen ;
So iſt fuͤr gut angeſehen worden / dieſes Ked .

integrations - Geſchaͤfft Ihro Churfuͤrſtlichen
Gnaden zu Mayntz / und des Herrn Hertzogens

zu Wuͤrtenberg Hochfüͤrſtlichen Durchlaucht ,
dermahlen in dem Haag lubliſtirenden Miniſtris

per literas ſchleunigſt zu recommenditen ; deſ⸗
ſentwegen auch an hoͤchſtgedachte Chur⸗ und

Fuͤrſten / das behoͤrige geziemend gelangen zu

laſſen . Und weilen man

Ad Prop . IV .

Noch in guter Hoffnung ſtehet / dergleichen
Fatalitat nicht bey dem inſtehenden Friedens⸗
Schluß / gleich wie bey dem naͤchſt⸗vorigen
zu erfahren / ſolglich mehr angezogene Kedinte -

gration , wo nicht in totum doch in tantum zu er⸗

halten 3 ſo hat man die Relolution auff dieſes
Proponendum quartum in ſuſpenſo gelaſſen /
darbey aber darvor gehalten / wann ja gemeldte

Fatalitdt beſonders uͤber die Afſocüürte Creyſe ver⸗

haͤnget/ und ſie ſo dileonlolirt aus dieſem Krieg
gehen ſolten / kein anders Mittel uͤbrig zu

ſeyn / als auff die Fortſetzung der gegenwaͤrti⸗

gen Alliantz / und die Auffrichtung auch die Con .

timurung des perpetui militis , wie weniger nicht
auff zulaͤngliche Beſatzung der vorliegenden ve⸗
ſten Plaͤtzen / und dero genugſamen Beſorgung
nebſt Conſervation der Linien zu gedencken .
Schließlichen und

Ad Prop . V.

Iſt zwar der Satisfactions· und Damnifications -

Punct in allewege in denen Noͤrdlinger Allianz -

Tractaten fundiret / wann aber etwan in gemeld⸗
ten Præliminaribus die Haupt⸗Sache damit zu

pouſſiren / und allenfalls bey denen Tractaten

ſelbſt dieſe Prætenſion moͤglichſt zu ſuchen / ſo
wird zu ſolchem Ende ein jeder der Allocür -

ten Creyſen ihre abſchickende Geſandtſchafft mit

der dißfalls noͤthigen Information und Annota -

tion auff allen Fall verfehen laſſen .
Urkund dieſes alles iſt gegenwaͤrtiger Ab⸗

ſchied viermahlen ausgefertiget / und von aller⸗

ſeits gevollmächtigten Herrn Abgeſandten un⸗

terſchrieben und geſiegelt worden . So geſche⸗

hen Heylbrunn den 15 . May 1709 .

Man communicitte hernach unter denen Al⸗

ſocürten Creyſen gar fleiſſig / wie einesjeden
Forde⸗
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ſan Kayſerl —
Majeſt . ge .

Conſiliis und Auxiliis handeln / folglich unter Sorgfalt von ſelbſten allergnaͤdigſt vorkehren
bracht / ( oo⸗ Goͤttlichem Seegen deſto ehender dengewuͤnſch⸗laſſen ; Wir haben aber doch unſerer obliegen⸗
derlich was
die Barriere

des Reichs
betrifft /

ten Zweck erlangen moͤchte; was aber an Kayů⸗

ſerl . Majeſt . die gerechteſt geſuchte Kecintegra -
tion deren geſtimmelten Creyſe allergnaͤdigſt
foͤrdernzu helffen / gebracht worden war / be⸗

ſtund in dieſen Terminis :

Aller - Durchlauchtigſter / ꝛc. ꝛc.

Eur . Kayſerl . Majeſtaͤt geruhen allergnaͤ⸗
digſt / in allertieffeſt geziemender Veneration

fuͤrbringen zu laſſen / wie daß man von Seiten
der Aſſocürten vier vordern Reichs⸗Creyſen / als

Chur⸗Rheiniſch / Fraͤnckiſch / Schwabiſch
und Ober⸗Rheiniſchen / zu Beſorgung der

gemeinen Nothdurfft dahier zuſammen getret⸗
ten ſeye / alldieweilen von allen Orthen her /

reichen Waffen / dahin vermoͤgt und gebracht
worden ſey / daß dieſelbe ſchon wuͤrcklich in dem

Haag / durch einen beſonders abgeſchickten / ſol⸗
che Friedens ⸗Propoſitiones thun / und Eur .

Kayſerlichen Majeſtaͤt / wie auch der Koͤnigli⸗
chen Majeſtaͤt von Groß - Brittannien / und

deren Herrn General Staaten Miniſtris uͤber⸗

reichen laſſen / welche nicht in Præliminaribus

Gehoͤr gefunden haben / ſondern auch ſothane
Prælimioaria faſt ſo viel / als abgethan ſeyn ſol⸗
len . Wann nun aber allergnaͤdigſter Koͤnig

digſt erinnerlich ſeyn wird / wie daß vor gedach⸗
te vier Creyß / dazumahlen als gegenwaͤrtiger
ſchwerer Krieg ſeinen Anfang nehmen wollen /
nicht nur zu der zwiſchen Eur . Kayſerlichen Ma⸗

jeſtät und beeden See - Potentzien getroffenen
Alliance nacher Noͤrdlingen eingeladen / und

in ſothane Alliantzauff⸗ und angenommen / ſon⸗
dern denenſelben auch vor wuͤrcklich beſche⸗
hener Eintrettung / und auff deren ausdruͤckli⸗

chen Bedingnuß / allerſeits heiliglich zugeſagt /
und von Eur . Kayſerlichen Majeſtaͤt ratificiret
worden / daß nemlich unter andern hauptſaͤch⸗
lich auff die Ergaͤntzung der Obern - Reichs⸗
Creyſen / und Wiederherbeybringung der de⸗

nenſelben entzogenen anſehnlicher Mit⸗Glie⸗
dern Staͤdt und Landen / folglich auff deren
Reſtitution in vorigen Stand wohl Achtung
genommen / deßwegen beſtmoͤgliche Sorg ge⸗

tragen / auch alle Mittel vorgekehret / wie we⸗
niger nicht von keinem dergleichen Contoœderir -

ten / einige Paruiculier - Fiedens⸗Tractaten ein⸗

gegangen / ſondern conjunctim abgehandelt /
und nicht ehender als biß eine ſolche Keſtitution

und Kedintegration , wo es moͤglich/ erhalten /
oder wenigſtens mehrerers als bißhero der Secu -

ritàt der Aſſkcürten Creyſen prolpicirt ſeyn wuͤr⸗

und Herr ! Ihro ungezweiffelt annoch allergnaͤ⸗

den Schuldigkeit zu ſeyn erachtet / und darmit

zugleich unſerm auffhabenden Befehl nachkom⸗
men ſollen / Eur . Kayſerl . Majeſtaͤt Nahmens
mehrgedachter vier Creyſen allerinſtaͤndigſt und
allerunterthaͤnigſt zu erſuchen und zu erbitten /
Sie allergnaͤdigſt geruhen wollen / dero aller⸗

hoͤchſt und maͤchtige Hand uͤber obberuͤhrte
Noͤrdlinger Allianz - Tractaten zu halten / da⸗

mit nicht allein ſothaner Tractatuum Eftect, nach
ihrem woͤrtlichen Verſtand / erreichet / folglich
alle von dem Roͤmiſchen Reich durch die feindli⸗

che Cron Franckreich vor / durch / und nach
dem Muͤnſteriſchen Friedens⸗ Schluß abgeriſ⸗
ſene Ort und Lande reſtituiret / ſondern auch

zu voͤlliger Unterbrechung und Daͤmpffung ge⸗

dachter feindlicher Cron / der allgemeinen Frey⸗
und allerdings zuverlaͤſſig verlautet / daß die heit des gantzen Chriſtlichen Kuropæ, und be⸗
feindliche Cron Franckreich / durch Goͤttliche ſonders Eur . Kayſerlichen Majeſtaͤt glorwuͤr⸗
Hulff und Beyſtand / vermittelſt Eur . Kayſer⸗ digſten Ertz - Hauſes von GOtt geſeegneten
lichen Majeſtät und dero Hohen Allürten ſieg⸗¶hoͤchſtenWachsthum ſo mißguͤnſtig / und ſo lan⸗

ge Zeit aller Welt bedrohlich pochender Gewalt /

eine Barriere von der Schweitz an / mit Ein⸗

ſchlieſſung der dem Roͤmiſchen Reichzu reſtitni⸗

render Orthen und Landen / auch Lothringen

biß auff die Moſel und Saar / und von

dannen weiters nach der Maaß durch die Spa⸗

niſche Niederlande / biß ans Meer gezogen /
und dieſelbe noch ferner unter Continuation der
bißherigen gemeinſchafftlichen Huͤlffs⸗Verbuͤn⸗
dung genommen / und ſicher geſtellet werden

moͤchte; anerwogen / wohin oͤffters ernandter

feindlicher Cron Franckreich Zielund Meynung
gerichtet ſey / hat leyder ! die Erfahrung mehr
als zu viel gegeben / indeme dieſelbe bey allen
mit ihr auffgerichteten Frieden / am wenigſten
die allgemeine Ruhe / ſondern deren Interelle

zur Abſicht genommen / auch darnach ſothane
Frieden interpretirt und ausgeleget / ſo ſort ſich

anbey ſeiner Macht prævalirt / deſſen klares
Exempel vor Augen liegen thut ; als bekandtlich
die Koͤniglich Frantzoͤſiſche Cammer zu Metz die

ſogenandte Keuniones auff die Bahn gebracht/
welche Cammer unterm brærext des Dominii

Directi , ſo dem Biſchoff zu Metz / Loul und Ver⸗

dun , auff einige von verſchiedener Staͤnden des

Reichs beſeſſenecanden ehemahlenzugekommen /

ſothane Staͤndezu wahren Unterthanen zu ma⸗

chen / ſich gewaltthaͤtig unterſtanden / daß/
wann vielleicht gegen beſſeres Vermuthen vor
angezogene Biſchthuͤmer dem Roͤmiſchen Reich

nicht ſolten reſtituiret werden / wenigſtens end⸗
lich doch der ſo extendirende Nexus Feudalismit
klaren / und nicht zweydeutigen Worten vollig
auffgehoben werden muͤſte ; Geſtalten die in
dem Reyßwiſchen Frieden annullicte ſo genandte
Reuniones nichtſo wohl von dem Nexu Feudali
ſelbſt / als nur von dem abuſu Dominii Directi
nach der Frantzoͤſiſchen bekandten Art / konten
genommen / interpretirt / bey Ghelkede / geſchloſſen werden ſolle z und traͤget man

22N
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Forderung / nach bevorſtehendemSchluffe ein⸗ zwar keinen Zweiffel / Eur. Kayſerliche Maſe⸗
gerichtet werden wolte / darmit man fein unitis ſtät werden dero allerhoͤchſte Reichs väterliche
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von Prolitirt / ſofort darmit Urſach zu einem abgehandelt / und zur Derſicherung ſothaner

neuen Krieg geſuchet werden / alſo daß / wann

mehrberuͤhrte Kedinregration nicht wuͤrcklich be⸗

ſchahe / auch uͤber ſo viel friedbrüchige / und

auff die Umreiſung frembder Landen allein ge⸗

richt und trachtender Intention obberuͤhrter maſ⸗

ſen gleichſam der Zaum nicht angeleget wird /
kuͤnfftighin nichts anders zu hoffen und zu be⸗

fahren / dann daß ſothane feindliche Cron den

erfolgenden Frieden kaum erkalten laſſen / und

ſogleich denſelben wiederum durchallerley Zwie⸗

ſpalt zu ſchwachen ſuchen / darmit die gemeine
Ruhe verſtoͤhren / nach wenig Zeit erhohlten

Kraͤfften / die benachbarte Lande abermahl feind⸗
lich anfallen und verheeren / und die weiters

entfernete / und ihren Ruin nach der Ordnung
vor Augen ſehende / GOtt gebe aber auch als⸗

dann dieſen feindlichen Antaſtungen ſattſam
gewachſene / zu uͤberziehen und zu uberwaͤltigen /
euſſerſt trachten / folglich alle Chriſtliche Poten⸗

zien nothdringlicher Weiſe wiederum in einen

neuen Krieg verwickeln werde / welchem zu be⸗

foͤrchtenden Ubel und Nachtheil vorzubiegen/
die Goͤttliche Guͤte Eur . Kayſerlichen Majeſtaͤt
und dero Allürten gerechteſten Waffen dermah⸗
len eine ſolche Gelegenheit gnaͤdiglich verleyhen /
ſo / wie jedes Cordate Gemuͤth erkennen wird /
ſich ſchwerlich mehr jemahlen wiederum ereignen
wird . Welchen conſiderablen Umſtaͤnden nach/
dann Eur . Kayſerl. Majeſtaͤt aus dero ſelbſt ei⸗

genen Welt⸗kuͤndigen ſJuſtitz⸗Eyfer / in Be⸗
trachtung der Noͤrdlinger Allianz - Tractaten /
ſo dann aus Reichs vaͤtterlicher Liebe und Atle⸗

ction dero getreuen Staͤnden / wie weniger
nicht zur Auffrechthaltung der allgemeinen Secu -

ritdt / ſo die Alſocürte Crayſe hauptſaͤchlich diß⸗
falls intendiren thun / ihren ſo gerechten Ver⸗

langen / in Anſehung deren dieſen gantzen ſchwe⸗
ren Krieg uͤber/ auch uͤber die Gebuhr ſo treu und

ohnermuͤdet / ohne einiges Particulier -Interefle ,
ſondern zur allerhoͤchſten Auffnahm und Ver⸗

gröſſerung dero glorwuͤrdigſten Ertz - Hauſes
geleiſteter Huͤlffe/ mithinzur Conlolation dero⸗

ſelben faſt voͤllig auffgeopfferten Land und Leu⸗

ten einen allergnaͤdigſten Beyfall geben / und ſo

fort dieſes ſo importante Friedens ⸗Geſchaͤfft/
auch dero allerhoͤchſten Orts allergnaͤdigſt poul⸗
ſiren und befördern laſſen / mithin deroſelben
Miniſtris , welchen ſie ſothane Negotii - Beſor⸗

gung anvertrauen / allergnaͤdigſt auffgeben und

committiren werden / auff daß dieſe abſonder⸗
lich in Præliminaribus , die Friedens⸗Tractaren
auff oben beruͤhrte Reſtitution und Barriere ohn⸗
ausſetzlich einzurichten ſuchen / darauff behar⸗
ren / und ein ſolches allerdings per Conditionem

ſine qua non ausbedingen / ſo dann mit mehr
beruͤhrten Aſſocürten Creyßen / dermahlen in

dem Haag / oder ſonſten bey denen Friedens⸗
Tractaten ſich einfindenden Räthen und Ge⸗

ſandien dißfalls alle gute Conilia vertraulich

pflegen / wie auch alle huͤlffliche Hand leiſten/
abſonderlich aber / da unter Faveur einigen
Stillſtandes etwan die Friedens⸗Conditiones

Theatri Europæi XVIII. Theil .

Abhandlung einige Orte in denen Niederlan⸗

den an Seiten der Hohen Allürten vom Feind
verlangt / auch erhalten werden wuͤrden / eben⸗

maͤſſig am Obern⸗Rhein auff dergleichen Se —

curitãt / zu Folge der mehrangezogenen Alliantz⸗
Tractaten / als in krafft deren oͤffters gedachten
loͤblichen Creyßen alle gemeinſchafftliche Huͤlffe
und Sicherheit verſprochen und zugeſaget wor⸗

den / antragen / und allerdings darauff beſte⸗

hen moͤgen ; Eur . Kayſerliche Majeſtaͤt befoͤr⸗
dern dardurch die Auffrechthaltung dero ge—⸗

treuen Standen / die Keſtabilirung der allge⸗
meinen Ruhe / und ders ſelbſt eigenes hohes
Intereſſe , vermehren auch dabey bey der ſpaͤten
Nach⸗Welt dero allerhoͤchſte Glory und

Ruhm / welchen Sie ſich allbereit durch die biß⸗
hin ſchon geſchehene Daͤmpff⸗und Niederle⸗

gung der ſo groſſen feindlichen Macht und Ge⸗

walt allerhoͤchſt ruhmwuͤrdigſt erworben haben ;
Wormit Eur . Kayſerl . Majeſtaͤt mehrbeſagte

Creyße in derd allerhoͤchſtem Kayſerlichen

Schutz und Schirm / Wir in allerunterthaͤ⸗
nigſtem Kelpect verharren ſollen und wollen .

Htylbronn den 13 . May 1709 .

Nicht weniger ernſtlich recommendite man

die Ergaͤntzung derer durch Franckreich verkuͤrtz⸗
ten Reichs - Lande denen beyden Allürten See —

Potentzien / und ſchrieb an Holland / auch mu⸗

tatis mutandis an Groß⸗Brittannien / was

der geneigte Leſer ſelbſt des mehrern aus dem hier
nachgeſetzten / zu erſehen beliebe .

Hochmoͤgende Herrn General Staaten
der vereinigten Niederlanden !

Wann denen von allen Orthen einlauffenden
Nouvellen Glauben beyzumeſſen / ſo will ver⸗

ſichert werden / daß die feindliche Kraͤfften

durch Goͤttliche Huͤlffe und Beyſtand / vermit⸗

telſt dero HohenAllürten / und beſonders Eur .

Hochmoͤgenden ſtarcke Waffen / dahin ge⸗

bracht worden / daß die feindliche Cron Franck⸗
reich auch ſchon wuͤrcklich daſelbſt in dem Haag
einige Friedens⸗Propolitiones thun / und ſol —

che Seiner Kayſerlichen und Koͤniglichen Ma⸗

jeſtat in Engelland / wie auch Eur . Hochmoͤ⸗
genden Minittris uͤberreichen laſſen .

Nun geruhen dieſelbe bey ſolchen Umſtaͤn⸗
den / und da dem fernern Verlaut nach ſotha⸗
ne Propoſitiones nicht nur zu denen Friedens⸗
Præliminarien Gehoͤr geſunden haben / ſondern

auch ſolche Præliminatia faſt gaͤntzlichabgethan

ſeyn ſollen / ſich beliebendlich zu erinnern / der

bekandten Noͤrdlinger Allian⸗ - Tractaten / ſo

Eur. Hochmoͤgende nebſt hoͤchſtgedachter Kay⸗

ſerlicher und Koͤniglichen Majeſtaͤt mit denen

Aſſocürten vier loͤblichen Reichs ⸗Creyſen /
als Chur⸗Rhein / Francken / Schwaben und

Ober⸗Rhein / auff beſchehene derſelben ſpeciale

Einladung eingangen / und derjenigen Condi -

1 tionen

auch denen
St aaten
kecommen⸗
dirxrt /
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tionen / welche loͤblich ernandte Creyße ſich da⸗

mahls zuvor ausdruͤcklich bedungen / auch aller⸗
ſeits vermittelſt erfolgter Ratification , verbund⸗
lich zugeſagt / empfangen haben/ wie nemlich
unter andern hauptſaͤchlich auff die Ergaͤntzung
der Obern⸗Reichs⸗Creyßen / und Wiederher⸗

beybringung der denenſelben entzogenen an⸗

ſehnlichen Mit⸗Gliedern / Staͤnden und Lan⸗

den / folglich auff deren Keſtitution in vorigen

Stand wohl Achtung genommen / deßwegen

beſtmoͤglichſteSorge getragen / auch alle Mit⸗
tel vorgekehret / wie weniger nicht von keinem

der Herrn Contœderirteneinige Particular- Frie⸗
dens⸗Tractaten eingegangen / ſondern conjun⸗
ctim abgehandelt / und nicht ehender / als biß

eine ſolche Keſtitution und Redintegration , wo

es moͤglich/ erhalten / oder wenigſtens meh⸗
rers / als bißhero der Securitaͤt der Allocürten

Creyßen prolpicirt ſeyn wuͤrde/ geſchloſſen wer⸗

den ſolle . Und obwohlen man ſich zu Eur .

Hochmoͤgenden GemuthsBilligkeit und recht⸗
lichen Neigung allerdings die Hoffnung machen

thut / ſie mit denen andern Hohen Allürten von

ſelbſten dero ſo heiligen engagirten Treu und

Glauben / Stand halten wuͤrden ; So ha⸗
ben Wir jedoch aus lpecialem Befehl unſerer
Hohen Herrn Principalen und deroſelben fuͤr

obbenandte loͤbliche Creyße tragender billich und

ſchuldiger Sorgfalt halber Eur . Hochmoͤgen⸗
den angelegentlich erſuchen ſollen und wollen /
dero hohen Orts moͤglich daran zu ſeyn / und

deroſelben ſtarcke Hand dahin zu biethen / da⸗

mit nicht allein obberuͤhrter Noͤrdlinger Alliantz⸗
Tractaten Effect , nach ihrem woͤrtlichen Ver⸗

ſtand /erreichet / ſo fort alle von dem Roͤmiſchen
Reich durch die feindliche Cron Franckreich /
vor / durch / und nach dem Muͤnſteriſchen Frie⸗
dens⸗Schlußabgeriſſene Orte und Lande reſti⸗

uiret / ſondern auch zu voͤlliger Unterbrech⸗und
Daͤmpffung gedachter feindlichen Cron der all⸗

gemeinen Freyheit des gantzen Chriſtlichen Eu -

ropæ ſo mißguͤnſtiger / und ſo lange Zeit aller

Welt bedrohlich gehender Gewalt / eine Barrie -

re von der Schweitz an / mit Einſchlieſſung
deren dem Roͤmiſchen Reich zu reſtituirenden

Orthen und Landen / auch Lothringen / biß
auff die Moſel und Saar / und von dan⸗

nen weiters nach der Maaß / durch die Spa⸗
niſche Niederlande / biß ans Meer gezogen /
und dieſelbe noch ferners unter Continuation der

bißherigen gemeinſchafftlichen Huͤlffs⸗Verbuͤn⸗
dung genommen / und ſicher geſtellet werden

moͤchte; anerwogen / wohin oͤffters ernandter

feindlicher Cron Franckreich Zielund Meynung
gerichtet ſey / hat leyder ! die Erfahrung mehr
als zu viel gegeben/ indemedieſelbe bey allen mit

ihr auffgerichteten Frieden nicht / und am wenig⸗
ſten die allgemeine Ruhe / ſondern deren Interelle

zur Abſicht genommen / auch darnach ſothanen
Frieden interpretirt und ausgeleget / ſo ſort ſich
anbey ſeiner Macht prævalirt / deſſen klares
Exempel vor Augen liegen thut ; als bekandtlich
die Koͤniglich FrantzoͤſiſcheCammer zu Metz / die

ſo genandte Neunones auff die Bahn gebracht / 1709.
welche Cammer unterm Prætext des Dominüi
Directi , ſo denen Biſchoffen zu Metz / Toul und
Verdun , auff einige von verſchiedenen Staͤnden
des Reichs beſeſſene Lande / ehemahlen zuge⸗
kommen / ſothane Staͤndezu wahren Untertha⸗
nen zu machen / ſich gewaltthaͤtig unterſtan⸗
den / ſo daß vielleicht gegen beſſeres Verhoffen /
vorangezogene Biſthuͤmer dem Roͤmiſchen
Reich nicht ſolten reſtituiret werden / wenig⸗
ſtens endlich doch der ſo extendirende Nerus Feu⸗
dalis mit klaren / und nicht zweydeutigen Wor⸗
ten / voͤllig auffgehoben werden muͤſte ; Ge⸗

ſtalten die in dem Ryßwiſchen Frieden annul -

lirte ſothane Reuniones nicht ſo wohl von dem
Nexu Feudali ſelbſt / als nur von dem Abuſu

Dominii Directi , nach der Frantzöoͤſiſchen be⸗

kandten Art / koͤnten genommen / interpretirt /
beyGelegenheit darvon prolitirt / ſo fort damit

Urſach zu einem neuen Krieg geſuchet werden /
alſo daß / wann mehrberuͤhrte Redintegration
nicht wuͤrcklich beſchehen / auchuͤberdiß ſolcher
ſriedbruͤchigen / und auff die Umreiſſung fremb⸗
der Landen gerichteten und trachtenden Inten⸗

tion , obberüͤhrter maſſen der Zaum nicht ange⸗

leget wird / kuͤnfftig nichts anders zu hoffen und

zu befahren / dann daß ſothane feindliche Cron
den erfolgten Frieden kaum erkalten laſſen/
und ſo gleich denſelben wiederum durch allerley
Zwieſpalt zu ſchwaͤchen ſuchen / damit die gemei⸗
ne Ruhe zerſtoͤhren / nach in weniger Zeit er⸗

holten Kraͤfften / die benachbarte Lande aber⸗
mahlen feindlich anfallen und verheeren / auf
die mehrers entfernete / und ihren Ruin nach der

Ordnung vor Augen ſehende / Gott gebe aber

auch alsdann dieſen feindlichen Antaſtungen ge⸗

nuaſam gewachſene / zu uͤberziehen und zu uͤber⸗

waͤltigen/ aͤuſſer ſttachten / und das gantzeChriſt⸗
liche Europam nothdringlicher Weiß wiederum

in einen neuen Krieg verwickeln werde .

Welchem zubefuͤrchtenden Unheil und Ubel

vorzubiegen / die Goͤttliche Guͤte der Hohen
Alliirten gerechteſten Waffen dermahlen eine ſol⸗
che Gelegenheit gnaͤdiglich verliehen / wel⸗

ches jedes Cordate Gemuth erkennen wird / ſich
ſchwerlich jemahlen wiederum zu ereignen ;
Wannenhero Wir keinen Zweiffel nehmen /
Eur . Hochmoͤgende werden dieſes alles behertzi⸗
gen / und aus luſtiz , in Betrachtung der Noͤrd⸗

linger Allianz - Tractaten / ſo dann aus Lieb der
gemeinen Ruhe / welche die loͤbliche Allo -

ciirte Creyſe hauptſaͤchlich dißfalls imendiren

thun / deroſelben ſo gerechtſamen Verlangen /
in Anſehung ihrer dieſen gantzen ſchweren Krieg
uͤber/ auch uͤber die Gebuͤhr ſo treu und uner⸗

muͤdet geleiſteten Huͤlffe / und zu Conſolation

derſelben faſt voͤllig auffgeopfferten Land und
Leuten / allen Beyfall geben / und ſo fort die⸗
ſes ſo importante Friedens⸗Geſchaͤfft / mit zu

ſammengeſetzten Kraͤfften der Hohen Allürten

ten beſtmoͤglichſt poultren und befordern laſſen

mithin dero Miniſtris , welchen Sie ſothanes
Negotii Beſorgung anvertrauet / nachdruckſam

1 — 22＋-—
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auffgeben und committiren werden auff daß die⸗
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ſelbe abſonderlich inbræliminaribus der Friedens⸗
Tractaten auff oben bemeldte Reſtitution und

Bartiere ohnausſetzlichalles einzurichten ſuchen /

darauffbeharren / und dieſes allerdings pro Con-
ditione ſine qua non ausbedingen / ſodann mit
mehrberuͤhrten Alſocürten Crayßen daſelbſt in

dem Haag ſich einfindenden Miniſtris dißfalls
alle gute Conſilia vertraulich pflegen / und ſonſt

dabey alle behuͤlffliche Hand leiſten / abſonder⸗

lich aber da unter Faveur einigen Stillſtandes

etwan die Friedens⸗Conditiones abgehandelt /
und zur Verſicherung ſothaner Abhandlungen

einige Ort in denen Niederlanden an Seiten der

Hohen allürten vom Feind verlanget / auch er⸗

halten werden wuͤrden / ebenmaͤſſig am Obern⸗

Rhein auff dergleichen Securitaͤt / zu Folge der

mehr angezogenen Noͤrdlinger Allianz - Tracta -
ten / als in Krafft deren den offters gedachten
loͤblichen Creyßen ſolche gemeinſchafftliche Huͤlf⸗
fe und Sicherheit verſprochen und zugeſaget
worden / antragen / auch allerdings darauff
beſtehen moͤchten. Eur . Hochmoͤgende vermeh —⸗
ren dardurch den Ruhm / welchen Sie ſich bey
aller Welt / wegen bißheriger Auffrechthaltung
der allgemeinen Sicherheit ohnſterblich erwor⸗

ben haben / und Wir empfehlen dieſelbe in die

ſtarcke Protection des Allmaͤchtigen in geziemen⸗
der Verharrung .

Heylbrun den 13. May 1559 .

Dieſem Schreiben / um huͤlffliche Hand⸗
bietung zu Wiedererlangung des abgeriſſenen /
war ein Boſtſcriptum beygefüͤget / des Inhalts :
Daß man dochnicht eine fernere Abreiffung ver⸗

haͤngen/ ſondern gegen andringende Macht des

Feindes / denen vorliegenden Creyſen / die das

Ihre ſo redlich gethan / beyſpringen moͤchte/
und dieſem nach hieß es im P . S . 5

Auch Hochmoͤgende Heryn General

Staaten !
Iſt bey allhieſigem Congrels vorkommen /

wie daß der Feind ſich mit ſeiner Macht aller⸗

dings nach dem Obern - Rhein wenden thue/
und daſelbſten ſeine aͤuſſerſte Kraͤfften zur Um⸗

ſtuͤrtzung dieſer Allocürten vier Obern - Reichs⸗
Creyßen employren / ſo fort eine Haupt⸗Diver⸗
lion zu machen / ſuchen wolle ; Bbwohlen nun

zwar erwehnte Creyße ſich auff die inſtehende
Campagne mit all dem jenigen / was von Reichs
Schuldigkeit wegen ſo wohl / als der in lireris

von ihnen erfordert werden kan / ja mit einem

mehrern noch fertig und bereit gemacht/ daß man

gleichfalls nur auff den Fingerzeig einer Hohen

Generalitätwarten thut / dieſes alles aber einer

ſolchen Gewalt nichthinlaͤnglichſeynwill . So
geruhen Eur . Hochmoͤgende oͤffters gedachte
Creyße fernerweit dero hohe Hulff emfinden zu

laſſen/ damit ihnen in ſolcher andringenden groſ⸗
ſen Noth nicht nur von den andern Reichs⸗
Creyßen die Reichs⸗ſchuldige Huͤlffe / ſondern

oͤffters angezogener Noͤrdlinger Alliantz halben /

auch von andern der Alldoclations : maffge Bey⸗
ſtand geleiſtet / und Sie nicht anjetzo allererſt /
da dieſelbe die gemeine Sach ſo auffrecht erhal⸗
ten helffen / dem Feind zum Raub uͤberlaſſen
werden moͤchten. Und Wir verbleiben ur in Lit .

13 . May 1709 . ꝛc. Der Inhalt deſſen wurde

auch von dein Aflociations - Congreſs an Chur⸗
Mayntz berichtet / mit Bitte / die Sicherſtel⸗
lung derer Creyße gehoͤrigen Brts foͤrdern zu
helffen ꝛc. 2

Die Erſuch⸗Schreiben / daß Chur⸗Mayntz
und Wuͤrtenberg ihren im Haag habenden Ge⸗
ſandtſchafften / dem von Stadian und Heſpen /
erlauben moͤchten / ſich mehrangeregtem Redin -

tegrations -Geſchaͤffſt zu unterziehen / wurden

auch abgelaſſen / und hernach gedachten Geſandt⸗
ſchafften ſelbſt die Sache geziemend auffgetra⸗
gen / um ſie an Ort und Stelle zu bringen / nah⸗
mentlich auch die See⸗Potentzien zu bewegen/
Allociations- maſſig treu und nachdrucklich bey⸗
zutretten . Man hatte ſich auch an Seiten de⸗

rer vier Aſſociirten Creyße / noch bey andern

mächtigen Gliedern des Reichs / dißfalls um

Aſſiſtentz beworben / und auch bey Schweden /
als Hertzogen von Brehmen / deßgleichen Garant

des Weſtphaͤliſchen Friedens ſein Anliegen be⸗
kandt gemacht : darauff aus der Koͤniglichen
Cantzley dieſe Nachricht und gute Vertroͤſtung
unterm 29 . May dieſes Jahrs an den Zweybruͤ⸗
ckiſchen Geſandten beym Ober - ⸗Rheiniſchen

Creyße eingelauffen :
1

Wir finden / daß die vier Creyße foͤrderiſt
und fuͤr allen Dingen gantz befugt ſeynd / beh
denen Friedens⸗Tractaten admittirt zu werden /
oder zum wenigſten daß Ihro Angelegenheiten
von dem Kayſer und den See - Potentzien / als
ihren ſpecial Bunds⸗Verwandten / auffs aller⸗

beſte und nach aller Moͤglichkeit befoͤrdert wer⸗
den moͤgen . Und iſt Ihro Koͤniglichen Ma⸗
jeſtaͤt Envoye in dem Haag / der von Palmquiſt /
von Uns ſchon beordret / dieſes zu unterſtuͤtzen;
die See⸗Machten habenſich auch allbereits dar⸗
zu gantz geneigt und willig erklaͤret / und kan

derſelbe denen Herrn Creyß⸗Abgeſandten verſi⸗
chern / daß Sie ſich zu erwehntem Envoye
Palmquiſt aller moglichen Alliſtence hierinn
falls zu verſehen haben / an welchon Sie ſich auch

ſicher aacrolſinen koͤnnen .
Der Ober⸗Rheiniſche Creyß erhielt inſon⸗

derheit bey Chur⸗Pfaltz Erlaubnuß /ſich deſ⸗
ſen im Haag ſeyender Geſandtſchafft / nebſt der

Zweybrüuckiſchen / bey Abhandlung vorkom⸗

mender Friedens⸗Puncten / gebrauchen zu moͤ⸗

gen / um ſein/ mit andern gemein 5 40auch ſonderbahres Begehren / zu eklangen .
Was ſonſt von denen Allocürten Creyßen mehr
gedachten hohen Geſandtſafften zu verrichten
üͤbertragen woͤrden war / iſt leicht aus denen an

Kayſerliche Majeſtat / auch Engell⸗ und Hol⸗

land erlaſſenen / oben aber beygebrachten
Schreiben zu ermeſſen : Man ſahe aber wohl /
daß ſchwerlich dieſes alles zu erhalten ſeyn doͤrff⸗
te / und benachrichtigte die mehr gedachte Ge⸗

—
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ſandtſchafften / wie man dißfalls nachzugeben
bereit ſey / in dem es / Nahmens dererAſſociir-
ten Creyße / in dem an den Herrn Grafen von

Stadian erlaſſenen Aufftragungs⸗Brieff hieß:

Wir haben zwar in mehrberuͤhrtem Schreiben

auffdie voͤllige Rettitution deſſen / was Franck⸗
reich vor / durch / und nach dem Münſteriſchen
Friedens⸗Schluß dem Römiſchen Reich ent⸗

zogen / angetragen / nachermahlen aber dieſes
mehr zu wuͤnſchen/ als zu hoffen / ſo wird man

endlich zur noͤthigen Sicherheit auff die Keſti -

tution des Obern⸗ und Untern⸗Elſaſſes / ſambt
Breiß⸗ und Sundgau / wie weniger nicht des

Biſthums und der Stadt Straßburg / auch
Demolirung aller deren aufſm Reichs Grund

und Boden vom Feind auffgebauter / und von

ihm etwan behaltender Fortrellen / derwegen
und darauff beſtehen muͤſſenꝛc .

Das Schreiben der vier Aſſocürten Creyß
an den Weſtphaliſchen / war auch ausgeferti⸗
get / und hernach in dieſen kormalien abgegan⸗
gen :

Unſern ſonders hochgeehrten Herren wird al⸗

lerdings erinnerlich ſeyn / was von Fhro Kayſerli⸗
chen Majeſtaͤt ſo wohl als denen beeden See⸗
Potentzien / in Krafft deren bekandten Noͤrdlin —

ger Allianz. Tractaten / denen anfaͤnglich ſo wohl
Aſſocürten vier vordern loͤblichen Reichs - Crey⸗
ſen / als dem hernach accedirten loͤblichen Weſt⸗
phaliſchen Creyß in puncto Redintegrationis
Circulorum beſag Art . 8. bemeldter Tractaten

verbuͤndlich zugeſaget worden . Nachdem aber

nun aller Orthen her/ und faſt zuverlaͤſſig ver⸗

lauten will / daß die in dem Haag vorſeyende
Friedens - Tractaten in Præliminaribus ſchon
gleichſam ſo viel als abgethan ſeyn ſollen / und

zubeſoͤrchten / daß wann bemeldte Redintegra -
tions Puncten nicht noch in beruͤhrte Prælimina⸗

rien eingeſchloſſen werden / man ſich hernach dar⸗

zu wenig Hoffnung machen doͤrffte; ſo hat man

an Seiten der loͤbl . gedachter naͤchſt aneinander

gelegenen vier Creyßen / eine unumbgaͤngliche
Nothdurfft zu ſeyn erachtet / ſchleunigſt zuſam⸗
men zu tretten / und dieſe gemeinſame Angele⸗
genheit nach Moͤglichkeitzu beſorgen / gleichwie
die hierbey in Copia eingeſchloſſene Schreiben
an Ihro Kayſerliche und Koͤnigliche Majeſtaͤt
in Engelland / wie auch die Herrn General

Staaten der vereinigten Niederlanden die hier⸗
unter fuͤhrende Intention des mehrern zu verneh⸗
men geben werden / von welchem Wir alſo un⸗

ſern ſonders Hoch⸗und geehrten Herrn vertrau⸗

liche Communicationthun / und dann auch nicht
zweiffeln wollen / man werde nicht weniger von

Seiten eines loͤblichen Weſtphaͤliſchen als mit

Aſſociitten Creyßes / dieſe gemeine Sache mit

zuſammen geſetzten gemeinſamen Kraͤfften / aller

dien⸗ und vermoͤgenden Orthen mit pouſſiren
und befoͤrdern helffen ; Geſtalten Wir dieſelbe
um dißfalls bey dero gnaͤdigſten und gnaͤdigen

Herren Principalen / auch Obern und Com -

mittenten ihre vermoͤgende und gute Officia zu

amployren / hiermit dienſtfreundlichſt erfuchen
thun ꝛc. ꝛc.

Nachdem Francken vor ſich erfahren / daß
man in dem Reichs⸗Concluſe in der Kriegs⸗met
Materie den Puncten von Wiederbringung des bangeh
abgeriſſenen / und Erſetzung des vom Feind zu⸗ Snt
gefugten Schadens mitberuͤhret / nahm es da⸗ dabtn
hero Gelegenheit / dem Reichs⸗Convent vor⸗ weiden.

zutragen / daß man dieſes und dergleichen auch
in Anſehung des Fraͤnckiſchen Creyſes und deſ⸗
ſen Glieder bewürcken helffen wolte / und gab
darob dieſesein :

Aus dem unterm 12. Junii ad dictat . gekom⸗
menen Reichs⸗Concluſo , haben Wir mit

ſonderbahrem Veronuͤgen erſehen / daß Eur .
Hochwuͤrd . Excell und unſere hochgeehrteſt auch
hochgeehrte Herrn bereits dahin vorſichtig re —

flectiret / wie bey heurig⸗bevorſtehender Cam -

pagne dem Feind zulaͤnglich begegnet / und der⸗

ſelbe etwan dardurch zu einem beſtaͤndigen repu⸗

tirlichen Frieden bezwungen / ſo fort ein guter

Theil des vom Reich vor Zeiten verlohrnen / zu

kuͤnfftiger mehrerer Sicherheit / recuperiret
werden moͤge/ und wie man bey anhoffender
Friedens⸗Handlungen das Seinige zu des

Reichs Wohlfarth und Ehr / dannzu billiger
Reichs⸗und Allianz Schluß⸗maͤſſigerlndemni⸗
ſation der durch dieſen Krieg hin und wieder er⸗

littenen beſonders groſſen Schaͤden/ rechtſchaf⸗
ſen mitſprechen koͤnne. Gleich wie es nun eine

ohne diß offenbahre und bekandte Sache iſt/
was in ſpecie der loͤbl . Fraͤnckiſ. Creyß bey ſotha⸗
nen Conjunctuten ſo wohl vom Feind als vom

Freund hat uͤberſich ergehen laſſen und ertragen

muͤſſen / und wie hart vornemlich die an der Do⸗
nau naͤchſtgelegene Herrn Staͤnde / benantlich /
aber der Hoch⸗Stifft Aichſtadt mitgenommen /

und daß deſſen arme Unterthanen / ſo zu ſagen/
auff Marck und Bein ausgeſogen worden/ alſo
zwar / daß laut der bey einer hoͤchſt⸗anſehnlichen
Reichs⸗Verſammlung ſchon vor geraumer Zeit
in Druck gegebenen Delignation , goch die Be⸗
ſchaͤdigung/ uneingerechnet der bißherigen wei⸗

teren Vermehrungen / ſich auff 90863 5. fl . be⸗

lauffen doͤrffte / auch daß man ſonſt durchge⸗

gehends das Seinige / was zu einem vigourcu⸗
ſen Wiederſtand an Volck und Mittel erfordert
werden kan / und zwar guten Theils ohne

Schuldigkeit / mit gaͤntzlicher Abſchwaͤchung
der Kraͤfften vor andern Reichs⸗Creyßen redlich
beygetragen und hoffentlich dardurch nicht min⸗
der / als andere Hohe Allürte der Indemniſation

oder Satisfaction halben conſiderirt zu werden/

verdienet habe ; Als finden wir Uns veranlaſ —

ſet / Eur . Hochmoͤgend. Excell . und unſere hoch⸗
geehrteſt auch hochgeehrte Herrn mittelſt deſſen

angelegentlichſt zu erſuchen / Sie wollen bey et⸗

wan hiernaͤchſtzu denen Friedens⸗Handlungen
abſchickender Reichs⸗Deputation ſothane dieſes
loͤbl. Fraͤnckiſ . Crayßes Verdienſte und erlittene
vielfaͤlktige Drangſalen / welche man / wie be⸗

reits obangeregter maſſen vom Hoch⸗Stifft
Aichſtaͤdt geſchehen / noch ſpecitcẽ anzuzeigen

und
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und beyzubringen erbiethig iſt / nicht auſſer Au⸗

gen zu ſtellen / ſondern in Inſtructione auff deſ⸗

ſen Schadloßhaltung oder ſonſt auff andere zu⸗

langliche Mittel bedacht ſeyn / wie geſambten

Reichs wegen denen Damnificatis und beſonders
dem oberwehnten Hoch⸗Stifft Aichſtaͤdt / wel⸗

cher etwan auch noch Vorſchlaͤge darzu an Han⸗
den zu geben wiſſen wird / cum effectu geholf⸗
ſen werden koͤnne/ damit ſie indieſem allgemei⸗

nen Reichs⸗Krieg / daviele andere der Gefahr

nur von ferne zu geſehen / und oͤffters an ihrer

Reichs⸗Schuldigkeit nicht wenig haben erwin⸗

den laſſen / nicht allein die victima ſeyen / ſon⸗

dern zu ihrer wieder empor Helffung geſambten
Reichs wegen der Schaden nach billigmaͤſſiger
Proportion erſetzt werden moͤge; Welches ge⸗

rechte Begehren hoffentlich um ſo baldigen Platz
finden wird / als Wir unter Goͤttlicher hohen

Obſicht jederzeit ſeyn und verbleiben .

Der Ober⸗Rheiniſche Creyß gedachte ſich
auch in Zeiten zu proſpiciren / oder vorzuſehen /
darmit die Wiederherbeybringung des ihm ab⸗

geriſſenen / ja in denen Preliminaribus eines ab⸗

zuſchlieſſenden Friedens / feſtgeſtellet / und nicht

ſchlechthin die ehemahlige Munſter⸗Nimweg⸗
und Ryßwickiſche Friedens⸗ Schluͤſſe zum

Grunde der Handlung geleget werden moͤchten.

Er machte dieſem nach in folgendem
Eine gruͤndliche Vorſtellung bekandt /

Warum die wenige Fuͤrſten und Staͤnde/ wel⸗

che von dem zergliederten Ober⸗Rheiniſ. Creyß
noch uͤbrig ſind/ in groſſen Sorgen ſtehen/ wann

bey denen bevorſtehenden Præliminar · Friedens⸗
Tractaten die Reſtitution des Ober ⸗und Unter⸗

Elſaſſes / ſambt der Stadt Straßburg / und

allen daran und darinnen gelegen / ſo alten als

neuen Veſtungen / und uͤbrigen Appertinentien

nicht zum Voraus / als eine Conditio ſine qua

non ſimpliciter bedungen und feſtgeſetzet / ſon⸗

dern die Muͤnſteriſch⸗Nimwegiſch⸗und Ryß⸗

wickiſche Friedens⸗Schluͤſſewieder Verhoffen
abermahlen zum Fundament geleget werden /
Sie Fuͤrſten und Staͤnde nicht allein vor ſich
mitten in dem Frieden keines Friedens geſichert/
ſondern auch alle vorliegende Creyße eben derſel⸗
ben Gefahr beſtaͤndigexporirt ſeyn und bleiben

werden ; Und zwar ſo iſt

1

Ohne dem Welt⸗kuͤndig / was vor anſehnli⸗
che Provintzien / Fuͤrſtenthůmer und Landſchaff⸗
ten von dem hiebevor ſo maͤchtig geweſenen
Ober⸗Rheiniſchen Creyß nach und nach abge⸗

gangen / nicht allein die Biſthuͤmer Metz / Toul

und Verdun ( des Hertzogthums Lothringen vor

jetzo nicht zugedencken ) ſondern auch das gantze

Ober⸗und Unter⸗Elſaß / ſambt der Stadt
Straßburg und anderen darinnen und daran ge⸗

legenen Veſtungen/ theils mit offenbahrer Ge⸗

walt / theils durch Liſt und unzaͤhlbahre widrige
ungegruͤndete verkehrte Auslegungen / der dar⸗

auff nach und nach erfolgter Friedens⸗Tractaten /
zu ſich geriſſen ; Maſſen

Theatti Europæi XVIII . Theil .
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II .

Nur mehr als zu viel bekandt / was dieſe Cron
inſonderheit aus dem Muͤnſteriſchen Friedens⸗
Schluß de Anno 1648 . hier zuvor Anlaß ge⸗
nommen / und wie verkehrt deſſelben S. S. primo

quod ſupremum Dominium &c . Joʒ textio Impe -
rator &c . 7ʒ und teneatur Rex Chriſtianiſſimus

&c . 81 ſchon An . 166 2. unter andern wegen der

Metz⸗Toul -und Verduniſchen Lehen - Sache in -

terpretiret / und Krafft derſelben diejenige imme —

diat Fuͤrſtenund Staͤnde / welche etwas von der⸗

gleichen / obſchon auſſer dem Diſtrict der dreyen
Biſthuͤmer Metz / Toul und Verdun , auff des

Reichs unmittelbahren Grund und Boden /
auch in deſſelben undiſputirlicher Juriscliction ge⸗

legenen Lehen - Stuͤcken recognoſciren / fuͤr
FrantzoͤſiſcheUnterthanen halten wollen / da doch
laut S . o . primo quod ſupremumDominium &c .

von Reichs wegen an beruͤhrten Biſthuͤmern an

dieſe Cron weiter nichts / als was in derſelben
Diitricten gelegen / cediret ; auch uͤber dieſes S . ) .

teneatur Rex Chriſtianiſſimus &c . die Reichs⸗
Immedietät vor obgemeldte Reichs ⸗Stäͤnde

ausdruͤcklich relerviret / und uͤber dieſes aus denen

Actis , welche von An . 1667 . biß 70 zu Regen⸗
ſpurg bey dem damahlen in dieſer dehen - Sache

eligirtem Arbitrio vorgekommen / klaͤrlich erwie⸗

ſen iſt / daß an eine dergleichen Ceſſion bey denen

Muͤnſteriſchen Tractaten von Niemanden / ja
von denen Frantzöͤſiſchen Miniſtris ſelbſten nicht

einmahl gedacht / weniger ſo anſehnliche vermoͤ⸗

gende Fuͤrſten und Staͤnde der Frantzoͤſ. Souve⸗

rainitàt unterwuͤrffig gemachtworden ; Hierbey
aber iſt es noch lange nicht geblieben / ſondern die

Frantzoͤſ. unbillige Prætenſionesauff dem Weſt⸗

phaͤl Frieden ſeynd nach dem Nimweger gar da⸗

hin extendirt worden / ob ſeye der S. tercio Impera .
tor &cc . 73. welcher doch nur von der Ceſſion des

Landgraviatus ſuperioris & inferioris Alfatiæ ,
und anderer daſelbſt bemerckter / dem glorwuͤr⸗
digſten Hauß Oeſterreich zugehoͤrigerJurium, .
handelt / auff die Ceſſion des gantzen Elſaſſes
und aller darinnen gelegenen Fuͤrſtenthuͤmerund

Landen zu verſtehen / da S. 8 7 . tencatur Rex Chri -

ſtianiſſimus &c . aber nur pro forma fuͤr die lange
Wiile dahin geſetzet / auch die in ſine deſſelben
befindliche wenige Worte : lta tamen ( welche
doch nur auff die vorhergegangene dvos 7o . und

ʒ zu verſtehen ) ohne dem gleich wiederum cel⸗

irt und auffgehoben ; geſtalten dann auch lender !

erfolget / daß bald nach ermelotem Nimwegiſ .

Frieden nicht allein Straßburg mit Gewalt oc⸗

cupiret / ſondern auch die mehreſte von Hochge⸗

dachten Staͤnden eben durch dieſen Weg ge⸗

zwungen worden / unter dem Frantzoſiſ. ſupremo

Dominio mit ihren Landen und Leuten entweder
zu ſeuffzen/ oder von denenſelben gar hinweg in
das Elend gejaget zu werden / der vielen Frantzöſ .
Reunionen ; Dependentien und Appertinentien
zu geſchweigen / ſo nach jetztbeſagtem Nimwegiſ .

Frieden / durch welchen die Cron Franckreich al⸗

ſes / was dieſt aus dem Weſtphaliſchen / mit der

hoͤchſten Unbilligkeit / wider deſſen klaren Buch⸗

ſtaben/
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1709 . ſlaben / Inhalt und Derſtand prærendirt / vor

vollkommen contirmirt und befeſtigt gehalten /

Strohmweiß hervor gebrochen / und weit uͤber

die Elfaſſer Graͤntzenmit Inticirung aller benach⸗
barten ReichsLanden hoͤchſt⸗ gefaͤhrlich hinaus
gelauffen . Was mun

Nach dem Ryßwickiſchen Frieden / welchen
der Koͤnig in Franckreich nicht beſſer/ als die vor⸗
hergehende / verſtanden und ausgeleget / erfolget /
und wie fatal der Urſprung und die Quelle dieſes

Frantzoſ. Wachsthums nicht allein dem geſam⸗
ten Reich / ſondern auch allen deſſen Hohen Al -

lürten bey dieſem letzteren annoch wahrenden
Krieg gefallen / auch was die Cron Franckreich
dardurch fuͤr einen unſaͤglichen Vortheil in die

Haͤnde bekommen /denſelben zu vollkommener
Behauptung der Koͤnigl . Spaniſ . Succeſſion

nicht allein auszufuͤhren/ ſondern auch/ da GOtt

nicht abſonderlich gewachet haͤtte/ einen gar groſ⸗
ſen Diſtrict von gantz Teutſchland Sr . Koͤnigl.
Souverainitdt unterwuͤrffig zu machen / das lie⸗

get Sonnenklar an dem Tag / und waͤre ein ſehr

geringe Hoffnung damahl zu Rettung Teuſch⸗
lands / ohne die Huͤlffe übrig geweſen / welche die

Hohe Allürte / nemlich Engell⸗und Holland/
durch Anfuͤhrung ihrer Armeen aus denen Nie⸗
derlanden biß mitten in das Reich / zwar mit ſehr
groſſem Gluͤck und Succels , jedoch auch nicht
ohne hoͤchſtgefaͤhrliche Hazard , dem Reich und

deſſen Armee großmůthig geleiſtet / und dadurch
ſo wohl die Frantzöſiſ . Melures in ſo weit gebro⸗
chen / als ſich auch ſelbſten gegen dieſe Koͤnigl.
Præpotentz etwas ſicherer geſetzet haben . Dem⸗

nach nun auch der
Ralunden

Vernunfft

Nichts noͤthiger ſeyn will / als dergleichen ge⸗

ſaͤhrliche Quellen des Frantzoͤſiſ . Wachsthums

anjetzo / da es die rechte Zeit iſt / zu ſtopffen / auch
uͤber dieſes kein beguemeres Mittel ausgeſonnen

ſwerden kan/ der Hohen Allürten hohen vernuͤnff⸗
tigen Intention gemaͤß/ die Frantzoͤſiſ . Præpotenz ,
reſp. aller Allütten / mithin auch des Reichs ad

Terminos moderatiores zu bringen / und ein ſi⸗
cheres Ægquilibrium in Europazu ſtifften/ als die⸗

ſe Cronzu Wiederhergebung desjenigen zu obli -

giren / was dieſelbe auff obige unbillige Weiſe
gewaltthaͤtig an ſich gezogen / bevorab das Reich /
inſonderheit die vorgelegene Creyße / niemahlen
in Sicherheit ſeyn werden / es werden dann / wo

nicht gar die Biſthuͤmer Metz/ Toul und Verdun ,

dochzum wenigſten das gantze Ober⸗und Nie⸗
der⸗Elſaß ſambt der Stadt Straßburg / und al⸗

len in und an dieſem Land gelegenen ſo alt⸗ als

neuen Veſtungen / wiederum heraus gegeben/
die biß anhero unter dem Frantzoͤſiſ . Zwang ge⸗

ſtandene Reichs⸗Fuͤrſten / Grafen und Staͤnde
wiederum in ihre vollkommene lmmedietaͤt geſe⸗

tzet / dieMetz⸗Toul· und Verduniſchen Lehen aber/
welche auff des Reichs unmittelbahren Grund
und Boden gelegen/ und von verſchiedenen Fuͤr⸗
ſten / Reichs⸗Grafen und Staͤnden mit voll⸗

2 . —
Immedietdͤt / Superiotitàt / und

Reichs⸗Freyheit aber von vielen deculis her re⸗

cognoſciret und beſeſſen worden / mit Auffhebung
des Nexus Feudalis , denen Staͤnden entweder
als Eigenthum / oder als Reichs⸗Lehen uͤberlaſ⸗
ſen ; Als iſt

V

Keine geringe Hoffnung zu ſchoͤpffen/ wann

dieſe hoͤchſt⸗importante Sache bey denen jetzigen
Tractaten von hoher Hand in Zeiten recommen⸗

dirt und vorgeſtellet wuͤrde / daß es ohne Frucht
nicht wohl abgehen / auch obberuͤhrte hoͤchſtnoͤ⸗

thige Keſtitution keines wegs auff die vorher be⸗

gangene Muͤnſteriſ . Nimwegiſ .und Ryßwicki⸗
ſche dißfalls unglücklich interpretirte Friedens⸗
Schluͤſſe / ſondern bey denen Præliminar - Tra -

ctaten ſelbſt zum Voraus / um ſo mehr als eine
Conditio ſine qua non feſtgeſetzt werden wuͤrde/
je verbundlicher gleichwohl das zwiſchen Engell⸗
und Holland eines / und denen exponirten
Reichs⸗Creyßen andern Theils An . 1502 . zu

Noͤrdlingen auffgerichtete Particulier·Fœdus da⸗

hin gehet / daß kein Friede / wie die kormalia lau⸗

ten : niſi communicatis conſiliis ,ac antequam reſti -

tutis in priſtinum ſtatum mentionatis Statibus , Ci-
vitatibus & Provinciis perDictaturam Circulorum
Redintegratio obtenta fuerit , geſchloſſen werden

ſolte ꝛc. und zwar ein ſolches um ſo mehr / weilen

jetztgedachte zum mehriſten exponirte Creyße /
als Chur⸗Rhein / Francken / Schwaben und

Ober⸗Rhein / ihres Orts / die ſchuldige Præſtan⸗

da durch den gantzen Lauff des jetzigen Kriegs
nicht allein vollkommen / ſondern auch darüber

præſtirt ; Auch
VI

Gar ein groſſes Intereſſe vor die Hohe Allür⸗

te / inſonderheit vor die vereinigte Niederlaͤndi⸗
ſche Provintzien / als welche dem Rhein zum

naͤchſten gelegen / darunter verſiret / daß derglei⸗
chen mächtige auff dieſen Strohm ſtoſſende
Landſchafften / wie das Ober⸗und Unter⸗Elſaß
ſambt der Stadt Straßburg iſt / in welchem
zumahlen gantze Armeen gehalten/ und die be⸗

nachbarte Staͤnde unverſehens alle Moments

uͤberfallen werden koͤnnen/ in der Frantzoſiſchen
Bottmaͤſſigkeit keines wegs gelaſſen / ſondern
dieſer Strohm ſamt allen der angelegenen Chur⸗
und Fuͤrſten/ gegen alle Frantzoͤſiſ . Gewalt und

Prætenſiones bey der guten Gelegenheit feſt und

ſicher geſetzt / und dardurch alle Occalion zu

kuͤnfftigen Kriegen mit abſonderlicher Sorgfalt
aus dem Weg geraͤumt werde / bevorab da alle
der Cron Franckreich benachbarte / inſonderheit
die Herrn Staaten Generales einen ſo groſſen
Dittrict von Landleuten zu Vermehrung der

Koͤnigl. Frantzoͤſiſ. Macht unmoͤglich mit zu⸗

ſammen gelegten Haͤnden anſehen / und dahero
gar leicht zu einer ſolchen Zeit in einen Ktieg
verflochten werden koͤnten / wo die Allianz mit
anderwaͤrtigen fern entlegenen Potenzien biel⸗

leicht nicht in denen jetzigen / ſondern gantz Ler⸗

minis (wie verſchiedene Exempel aus denen vor⸗

hergegangenen Zeiten davon Nachticht geben
koͤnten) ſtehen moͤchten/ einfolglich dieallerſei⸗

tige — — —
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Dieſe Conſiderationes wurden an Chur⸗
Mayntz gebracht / mit der Bitte / auff deren In⸗

halt patriotiſch nachdruͤcklichzu reflectiren / und

folglich gleicher Geſtalt dahin behulfflich zu ſeyn/
daß der Ober⸗Rheiniſche Creyß / zugleich auch
das Ertz⸗Stifft Mayntz in eine voͤllige Sicher⸗
heit geſtellet wurde . Man ſtellete ſie auch Kay⸗
ſerl . Maj . vor / und begleitete ſolche mit einem

Schreiben / daß Sich ſolche gefallen laſſen wol⸗

te / darauff allergnaͤdigſt huͤlffliche Rellexion zu
machen . Die Evangeliſche Glieder mehrge⸗
dachten Creyßes / hatten erzehltes Anliegen auch
an Preuſſen und Chur⸗Braunſchweig / dane⸗
ben aber auch noch dieſes gelangen laſſen / daß
ſolche zwey Hohe Haͤupter die Abſtellung der

Ryhwickiſchen Religions. · Clauſul mit zu treiben /
geruheten . Preuſſen ließ ſich in Wieder⸗Ant⸗
wort vernehmen / daß das erſte gar vernuͤnfftig /

das andere aber hoͤchſtnoͤthig ſey / verſicherte /
man ſolte in dem auff ſelbiges geſetztes Ver⸗
trauen nicht fehlen / indem es Sich die Conler -

vation des Reichs und der Religion beſtaͤndig
angelegen ſeyn laſſen wuͤrde/ wie es dergleichen
bißher beym Reich / und bey denen Alliirten be⸗

zeiget / auch dem von Schmettau / als ſeinem im

Haag ſich findenden Abgeſandten deßhalben
wiederhohlte Inſtructiones ertheilet ꝛe. Auff
gleichen Schlag lautete dem weſentlichen In⸗
halt nach / was Chur⸗Braunſchweig auf gedach⸗
tes Anbringenzuruck geſchrieben / und iſt bey de⸗

nen Holl⸗oder Niederlaͤndiſ . Geſchichten zu fin⸗
den / was unter andern auch wegen Puncten bey
denen Friedens⸗Tractaten vorkommen und ge⸗
handelt worden ſey / ob gleich aus der Sachen
nichts geworden . Denen Reichs⸗Geſandten
mochte es indeſſen zu Regenſpurg bedencklich
vorkommen ſeyn / daß man von dieſer ſo wichti⸗
gen Sache ſo gar nichts /diegantze Zeit ihrer
Abhandlung uͤber / an den Reichs⸗Conventge⸗
bracht . Nach eingetrettenem Junio hatte man

ſich im Füͤrſtl. Collegio deßhalben zu regen ange⸗
fangen / mit dem Vorſtellen / man haͤtte billich
bey dem Chur⸗Mayntziſ. Directorio anzufragen /
wie doch die Sachen dißfalls bewandt waͤren/

nachdem ohne das verlauten wollen / ob haͤtte

man im Churfuͤrſtl . Collegio ſchon von einer an⸗

zuordnenden Reichs⸗Deputation geſprochen .
Die Directoria hatten erſtlich nicht gern dran ge⸗
wolt / dergleichen Anfrage zu thun / doch war es

endlich von Saltzburg / auf mehrers Zureden / ge⸗
ſchehen / da aber die Antwort ziemlich ſtumpff /
und dahin ausgefallen : Er / Chur⸗Mayntziſcher

Directorial. Geſandter habe/ weil das Churfl .
Collegium gleichmäͤſſig wegen der Sachen bey
Ihm angefraget / an ſeinen Principal geſchrie⸗
ben / und werde bey eingehender Inſtruction , ſel⸗
biger nachzuleben / nichs ermanglen . Bald hier⸗

auff / und zwar den g . Junüzeigte Oeſterreich an /

es ſey einkommen / was zwiſchen den Allürten
und Franckreich bißher an den Friedens⸗Preli⸗
minarien tractirtt geworden / und ſolte bald com -

— — werden / darmit man den Articul ab
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Seiten des Reichs notificute / in welchem von
der Reſtitution der Stadt Straßburg und des

Elſaſſes paciſciret geworden . Man war Wil⸗
lens / davon auch von einer Deputation zu ferne⸗
rer Friedens⸗Handlung alſo fort zu ſprechen /es
wurde aber noch ausgeſetzt / biß noch eine Poſt
eingelauffen / die dann mitbrachte / daß ſich al⸗
les zerſchlagen / und Franckreich ſelbſt das durch
ſeine Bevollmaͤchtigte Abgehandelte nichtrariti
ciren / oder genehm haben wollen . Der Inhalt
derer Præliminarien war doch / in Anſehung
Teutſchlands / ſo gethan / daß man ſich darbey
an denen Rhein - Gräntzen keine binlaͤngliche
Sicherſtellung verſprach / und faſt unwillig an
ein und andern Orten war daßdie deßhalben im

Haag geſchehene / und in den Niederlaͤndiſ . Ge⸗
ſchichten zufindende Erinnerung / nicht beſſer Ein⸗
gang gefunden . Man vernahm auch/ es ſey
durch das Directorĩum bey dem Reichs⸗Convent
gegen Ausgang des Junii angetragen worden :

wie daß eine hohe Nothdurffterfordern wolte / bey
dem kuͤnfftighin reaflumirten Præliminar - Frie⸗
dens⸗Tractaten vor des Reichs lntereſſe und Si⸗
cherheit zu ſorgen / und zwar um ſo mehr / als in
denen abrumpirten Præliminarien wahrgenom⸗“
men worden / daß durch die darinnen gemachte⸗
Barriere , weder des Reichs / noch der Allürten “
Sicherheit fuͤr das kunfftige beſtehen köͤnte/ und⸗
dahero dafuͤr gehalten / nicht undienlich zu ſeyn /
wann man von Reichs wegen Ihro . Kayſ . Maj .
allerunterthaͤnigſt erſuchte/ allergnaͤdigſt zu ge⸗
ruhen / dero im Haag ſubſiſtirenden hochanſehn⸗
lichen Geſandtſchafft allergnaͤdigſt auffugeben /
daß ſelbige ſich des Reichs Inrereſſe dergeſtalt
eyffrig angelegen ſeyn laſſen / damit demſelben
bey denen kuͤnfftighin reaſſumirenden Præli —

minar· Friedens⸗Tractaten zu ſeiner Sicherheit
beſſer / als man in denen abrumpirten wahrge⸗
nommenen / proſpiciret / und eine genugſame Bar -
riere geſchaffet werden moͤchte/ welches Anſu⸗
chen man ebenmaͤſſig an die Herrn General
Staaten / in einem an ſelbige ablaſſenden
Schreiben / zu thun haͤtte .

Gleichwie man nun Fuͤrſtl . theils ſich ſolches
Vorhaben hatte gefallen laſſen / und es ſelbſten
vor noͤthig zu ſeyn erachtet / alſo war das Chur⸗
Mayntziſche Directorium erboͤthig/ dieProjecten
gedachter Schreiben auch eines Reichs⸗Gutach⸗
tens zu machen / und zu eommuniciren / woruͤber
die Deliberationes ,nach oben vorgeſtelltem Plan /
anzuſtellen ſeyn wuͤrden . Uber dieſes hatte man

ſchon im Fuͤrſtl . Collegio Uberlegungs⸗Puncte

—
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des Friedens halber vorbracht / die da als ein Ge⸗

heimnuß denen Geſandtſchafften verſiegeltzuge⸗
ſendet / doch gar bald bekandt geworden / daß
ſie hernachgeſetzter maſſen gelautet :

1. Waͤre eine in wenig Perſonen beſtehende
Reichs⸗Deputation ad Tractatus Pacis futuiæ zu
teſolviren / ſo in 2 . Churfürſten / 2 . Fuͤrſten/
und 2 . Staͤdten beſtehen koͤnte .

2 . Dieſe waͤre mit einer Reichs⸗Vollmacht
und Inſtruction zu verſehen ; es haͤtten aber die

deputirende Churfuͤrſten / Fuͤrſten und 43
4K 2 in

Dißfalls
wegen dts
zukünffti⸗
gen gefaſte

Vorſchlaͤge.
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3. Nach denen abrumpirten Præliminarien

keinen Characterem zuzulegen; und nachdem kein

Mediatorbey dieſen Friedens⸗Tractaten vorhan⸗
den / ſo iſt

4 . Zu reſolviren / bey weme ſich die Subdele⸗

legati zu legitimiren ? wobey zur Nachricht die⸗

net / daß im Haag die Allürte beſchloſſen / daß
die Legidmation in Circulo , in Anweſenheit der

dreyen Hohen Allüirtenzu produciren / und nach⸗

gehends in einen Kaſten zuſammen zu legen waͤ⸗

ren ; Ob nun hierinn mit der Reichs - General⸗
und eines jeden depuritten Standes ſeinem Sub -

delegirten Rath mitgebenden ſpecial Voll⸗
macht / ein Unterſcheid zu machen / daß mit je⸗
ner obverſtandener maſſen / mit dieſer aber dem

Stylo Imperii gemaͤß zu verfahrenẽiſt zuuberlegen .
Die Handlung betreffend / wird im Haag

dafuͤr gehalten / daß die mund ⸗und ſchrifftliche
Begehren an die drey Hohe Allürte zu bringen/
welche alsdann mit Franckreich daruͤber conteri -

ren ſolten . Und dieſes die Auslaͤndiſche betref⸗
fende : Was aber die Reichs - Angelegenheit
concernire , ſolches wuͤrde wohl bey denen Kay⸗
ſerl . erinnert werden muͤſſen/ worůͤber ein Schluß
zur Reichs⸗Inſtruction zu faſſen ſeyn wird / ſon⸗
derlich wie der Modus tractandi mit der Reichs⸗
Deputation ſeyn ſolle / daß nicht abermahl cum

ludibrio exterorum , wie vormahs zu Ryßwick
zu des Reichs Schaden er⸗

olge .
6. Uber die Materialia Inſtructionis , wird

auch vornemlich zu deliberiren ſeyn / nachdem
man in denen abrumpirten Præliminarien geſe⸗
hen / daß durch die darinn gemachte Barriere we⸗

der des Reichs / noch der hohen Allüirten Sicher⸗
heit fuͤrs kuͤnfftige beſtehen koͤnne; dahero dann

zu gedencken waͤre / wie man ſolche zu erlangen /
und was fuͤr limites dermahlen / ohn viel zu rracti⸗

ren / durch die Waffen zu erfechten / vermeine : wie

dann auffeine unlimitirte Keſtitution des Ober⸗
und Untern gantzen Elſaſſes / Sundgau / aller

darinn gelegenen Staͤdt und Veſtungen / der

bræfecturæ Provincialis ,zu dencken / mit denen ro.

vereinigten Staͤdten / Biſthuͤmern/ Straßburg /
Metz / Toul und Verdun , und mit allen darinn

gelegenen Reichs⸗Lehen / der Ritterſchafft / Bur⸗
gund / Franche Comté , mit Saar - Louis und

Thionville , des gantzen Hertzogthums Lothrin —
gen / wie es vor der Regierung Henrici des III .

die Hertzoge von Lothringen beſeſſen / ohn wel⸗

ches weder das Reich einen Nutzen / noch der

Hertzog von Lothringen Ruhe haben / auch dem

Reich nicht das geringſte zu preſtiren vermag /
daß alſo der Cron Franckreich in obgedachten
Provintzien kein Land noch Leut oder Gerechtſa⸗
me gelaſſen / oder dergleichen der Cron incorpo -
rirt verbleibe / ſondern ſelbe alles dieſes mit denen /

was in dem Inſtr . Pacis Weſtphal . derſelben zum

Beſten geſchloſſen / Kayſerl . Maj. und dem Reich
wieder cediren und abtretten ſolle . Es wird aber

Stand zu kommen / dieſes vom Feind mit Ge⸗
walt zu erlangen / und die Hohe Allürte zu bewe⸗

gen / dem Reich deſto kraͤfftiger zu obigem Abſe⸗
hen bey kuͤnfftigen Friedens⸗Handlungen zu al⸗

ſiſtiren / und was ſonſten noch ferner in die

Reichs⸗Inſtruction fuͤr Materien und Puncten
zu Kayſerl . Maj . und des Reichs Beſten / auch
des Reichs Ehre / zu bringen / waͤre von einem

jeden Stand zu erinnern / damit man

7 . Hierinnen zeitlich einen Schluß machen/
und ſolchen an Kayſerl . Maj . mit dem Begeh⸗

ren allerunterthaͤnigſt bringen koͤnte / damit auff
die Endigung der mit Verwunderung des gan⸗

tzen Reichs von denen Hohen Alliirten ſo ſchleu⸗
nig / ohne Communication mit dem Reich ge⸗

machten Præliminarien Pacis , und darinn nicht

genugſam ſtipulirten / anjetzo auff eine mehrere
Sicherheit angetragen werden koͤnne ꝛc. ꝛc.

Die Berathſchlagungen uͤber dieſe Puncte /
und in Vorſchlag gebrachte Schreiben / folgten

ſo bald nicht / da man fuͤr rathſam gehalten/ et⸗

was zu warten / biß die Kayſerl. Principal Com -

miſſarii gqnkommen waͤren/ die da unter Wegens
waren / und den 17 . Julii wuͤrcklich wiederum

in Regenſpurg eintraffen / des andern Tages de⸗

nen Chur⸗und Fuͤrſtl . Geſandtſchafftenihre An⸗

kunfft norificiren lieſſen / dargegen ſie von ſolchen

durch abgeſchickte Secretarios bewillkommet /
Ihro auch nach und nach von denen Geſandt⸗
ſchafften auffgewartet worden . Sie lieſſen gleich
des andern Tags ein Commiſſions· Decret dicti -

ren / in welchem von denen vorgeweſenen Frie⸗
dens⸗Handlungen die Nachricht enthalten / und

was etwa bey deren Wiederhernehmung zu be⸗

obachten ſeyn moͤchte/ dem Reichs⸗Convent zu
bedencken gegeben war / nach Außweiß des fol⸗

enden :

Des Heil . Roͤm Reichs Churfuͤrſten / Fuͤr⸗
ſten und Staͤnden iſt allerdings unverborgen/
welcher Geſtalt vor kurtzer Zeit ſich einige Fran⸗

tzoͤſiſ. Miniſtri in Holland eingefunden / und all⸗

dorten Friedens⸗Vorſchlaͤge gethan ; ſobald nun

die Roͤm. Kayſerl . Maj . unſer allergnaͤdigſter
Herr davon Nachricht erhalten / haben dieſelbe
dero geheimen Rath und Oeſterreichiſchen Hof⸗

Cantzlern / Herrn Grafen Philipp Ludwig von

Sinzendorff / dahin abgefertiget / um dabey

Dero und des Reichs Intereſſe zu beobachten /
und Ihro / damitSie geſtalten Dingen nach/
ſambt dem Reich / die Nothdurfft zeitlich erwe⸗

gen und vorkehren koͤnten / von der Beſchaffen⸗
heit ſolcher Friedens⸗Propoſitionen / zuberlaͤſſi⸗
gen Bericht zu erſtatten . Es hat aber derſelbe
bey ſeiner Ankunfft im Haag die allſchon bekand⸗
te Præliminaria zu kuͤnfftiger allgemeiner Frie⸗
dens⸗Handlung zwiſchen Ihrer Kayſerl. und zu

Groß⸗Brittannien Majeſtät / auch denen Herrn
General Staaten der vereinigten Niederlanden
und dann der Cron Franckreich / vor das Reich

ſo wohl / als unter ſich auff dem Schluß und all⸗

bereit ſo weit abgeredt gefunden / daß ſeinen da⸗hiebey dermahlen vonnoͤthen ſeyn/ ſich mit Stel⸗

Foͤrnlich
von zergan/
geuen Prr⸗
liminat-
Friedens⸗
Handlun⸗
Jen geee
bene Rach
licht/

burch Cem⸗
miſſions-·
Dectet ,
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bey gethanen Erinnerungen /theilskeine / theils

nicht die verhoffte Statt mehr wiederfahren wol⸗

len / weniger Ihr . Kayſerl . Maj . die Zeit verblie⸗

ben / daß Sie denſelben inltruiren / oder ſich mit

dem Reich dero Verlangen und Vorhaben nach/
in einer ſo hochwichtigen Sach vorhero haͤtte

vernehmen / und die Nothdurfft berathſchlagen
koͤnnen. Ob nun zwar ermeldte Preliminaria

von denen Kayſerl . Miriſtris , um ſich von denen

Bunds⸗ Genoſſen nicht abzuſondern / und in

Betrachtung der offen gelaſſenen weitern Hand⸗

lung / fuͤrnemlich aber in dem Abſehen mik un⸗

terſchrieben worden / damit die Cron Franckreich
nicht nur zu vorlaͤuffiger Abtrettung der fuͤr das

Reich darinnen bedungener Vortheile verbun —

den werde / ſondern auch wann wegen der / daſ⸗

ſelbe / und die hohe Bunds - Genoſſen unter ſich

betreffenden Puncten/ zwiſchen denenſelben hier⸗

naͤchſtens etwas verglichen werden ſolte / ſich de⸗

mezu widerſetzen / oder derenthalben neue Morus

anzufangen / keinen prætext haben moͤchte / ſo

haben dannoch Ihre Kayſerl . Maj, gleich An —

fangs billiches Bedencken getragen / ohne vor⸗

gangene Communication und Einſtimmung der

Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnden ſich der Ge⸗

nemhaltung halber heraus zu laſſen / welches auch

anjetzo um ſo weniger erfordert wird / nachdeme

der Koͤnig in Franekreichzeither / widerdie von ſei⸗
nen Miniſtris gegebene Hoffnung / deren Karitica -

tion verweigert ; ja gemeldte ſeine Miniſtros qus
denen Niederlandenabgeruffen / und dieſe Hand⸗

lung abgebrochen / mithin Ihre Kayſerl . Maj .
und das Reich / die Zeit wieder erlantet haben/
ihre bey kuͤnfftigem Frieden zu beobachten haben⸗
de gemeinſame Angelegenheiten und Intereſle

unter ſichzu erwegen und abzureden . Es haben
dannenhero allerhoͤchſtgemeldte Ihre Kayſerl .

Maj . der Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnde

vernuͤnfftige Meynung und Gutachten uber er⸗

wehnte Præliminaria allergnaͤdigſt erfordern
wollen / was bey etwa hiernechſt wieder verfaſ⸗
ſende Præliminar - und Haupt⸗Tractaten des

Friedens / von wegen des Reichs und deſſen
Glieder / in deren Angelegenheiten / gegen die

Cron weiter zu beobachten / oder zu begehren waͤ⸗

re / als woruͤber mit ermeldter Cron beſonders

zu tractiren / und dasjenige / ſo etwan die hohen
Alliitte unter ſich abzuhandlen haben / davon ab⸗

zuſondern kommt / damit dem feindlichen Theil /
ſich in des Reichs oder der Allürten innerlichen
Sachen / wie er ohne das jederzeitzu ſeinem Vor⸗
theil ſuchet / deſto ungeſcheuter zu miſchen / aller

Anlaß und Gelegenheit ein fuͤr allemahl abge⸗

ſchnitten bleibe . IhreKayſerl. Mai . verſichern
Churfuͤrſten und Staͤnde insgeſambt / und jeden
abſonderlich allermildeſt / daß darunter von dero⸗

ſelben und nach dero allergnaͤdigſten Befehl /
von Ihrer zum Friedens⸗Werck abordnenden

Geſandtſafft nichts werde unterlaſſen werden /

ſo zu des Reichs und werthen Vatterlandes /
auch jeden Stands Beſten erſprießlich und im⸗

mer moͤglich ſeyn mag ; es koͤnnen auch hiebey

Ihre Kayſerl.Maj . wohlmeynend zu beruͤhren

nicht umhin / daß nachdeme die Erfahrung zum
oͤfftern gegeben / wie wenig bey denen offentlichen
Berathſchlagungen vieler nicht allezeit gleichge⸗
ſinnter / die ſo nothwendige als ſchuldige Ver⸗
ſchwiegenheit gehalten worden / Churfuͤrſten /

Fuͤrſtenund Staͤnde und deren Raͤthe / Bott⸗
ſchafften und Geſandte / in dieſem groſſen und

wichtigen / aller Heyl und Wohlſarth beruͤhren⸗
den Geſchaͤfft / ſich nicht nur die Geheimhaltung
uͤberall angelegentlichſt empfohlen ſeyn laſſen/
ſondern auch zu mehrer Behutſamkeit ihr abzu⸗

legen gedenckende Vora oder einander eroͤffnete

Meynung / wo bevorab man Staffelweiß zu

gehen/ noͤthig ermeſſen ſolte / alſo furſichtig ab⸗

faſſen und enge halten werden / damit nicht

durch deren unzeitige Ausbreitung die Hand⸗

lung hernach allzuſchwer / wo nicht gar unmoͤg⸗

lich fallen moͤge. Ob demnach Churfuͤrſten
und Staͤnde bey denen kuͤnfftigen Præliminar -

Friedens⸗und deſſen Haupt⸗Tractaten / des

Reichs allgemeine und ihre beſondere Angelegen⸗
heiten / dero Kayſerl . Geſandtſchafft anvertrauen /
oder welches Ihro eben gleich ſeyn wird / eine

Reichs⸗Deputation ad locum Congreſſus abord⸗

nen wollen / ſolches ſtellen Ihre Kayſerl . Maj .
dero Gutbefinden anheim / erinnern nur / und

erſuchen dieſelbe allergnaͤdigſt / daß ſiein dem letz⸗
tern Fall / mit dißmahliger Beyſetzung aller et⸗

wa habenden Competenzen / die Deputation ſo

enga ' s immer moͤglich/ faſſen / und dazu keine

andere / als geuͤbte/ und bey jedem depurnenden

Stand allein in wuͤrcklichen Pflichten ſtehende
Raͤthe / ohne weitern Character , mit einer des

Reichs Herkommen nach/ vergleichender voll⸗

kommenen Inttruction ſubdelegiren / ſuͤrnemlich
auch dieſelbe / der Legitimation halber / an das

üͤblicheReichs Herkommen weiſen / und hierun⸗
ter nichts neuerliches ſuͤrbringen oder zulaſſen
moͤge / damit des Reichs als eines in Haupt und

Gliedern beſtehenden Corporis , innerlich gute

Verſtaͤndnuß und Einigkeit der Gemuͤther / de⸗

nen Auswaͤrtigen / bey welchen man deßwegen
in nicht geringe Verkleinerung gerathen / gezeu⸗

get / in loco Congreſſus alle vor dieſem / nicht

ohne groſſen / biß auff den heutigen Tag leyder

noch empfindenden Nachtheil und Schaden /
ſich ereignende Strittigkeiten vermeidet / mithin
das Friedens⸗Werck durch die Reichs Depula -

tion nicht mehr gehindert als befoͤrdert ·noch de⸗

nen Hohen Allürten zur Voreil⸗oder Trennung

Fug und Anlaß gegeben werde . Dieſem heilſa⸗
men Abſehen kan ſich auch ein jeder deſto leichter

fuͤgen/ als nebſt der Reichs⸗Deputatian gleich⸗
wohl beſondern / ſonderlich denen jenigen Staͤn⸗

den / deren Angelegenheiten für andern in die

Friedens⸗Handlung einlauffen / bevorſtehet / da

ſie wollen / eigene Miniſtros dahin abzuordnen /

dieſelbe jedoch von Ihr . Kayſerl . Maj . und des

Reichs wegen nothwendig zu ermahnen ſeyen/
ſolchen falls die etwa mitgebende Vollmachten /
nicht wiederum / maſſen wohl vor einigen Zeiten

geſchehen ſeyn mag / alſo einzurichten / als wann

weder Sie Reichs⸗Staͤnde/ noch ihre

Theatri Europæi XVIII. Theil⸗

beſitzende
E Lande !
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1709 . Lande / worum oder um deren Gerechtigkeiten es

zu thun / Reichs⸗Lande waͤren ; ſondern derge⸗

ſtalten / damit auch daraus ſo wohl / als aus allem

uͤbrigen ihrer und der ihrigen Verfahren / die

Verknuͤpffung mit Ihr . Kayſerl . Maj . und dem

Roͤm. Reich / worauff ihre wahre Hoheit und

Heyl beruhet / erkennet werden moͤge. Ihre
Kayſerl . Maj . verſehen ſich dieſer und mehr an⸗

derer wohlbedencklicher Urſachen halber aller⸗

gnaͤdigſt/ Churfuͤrſten und Staͤnde werden die⸗

ſe dero aus Reichs⸗vaͤtterlichem Gemuͤth und

Vorſorg zu des Reichs und einesjeden Standes

Beſten herruͤhrende Erinnerungen wohl bezei⸗

gen / und Ihro mit dem uͤber ein und anders er⸗

wartenden reiffen Gutachten ohne Zeit⸗Ver⸗
luſt an die Hand gehen / immittelſt aber / und vor

allen Dingen ein jeder ſeine Reichs⸗Schluß⸗
maͤßige Contingentia ſo eyffriger ihm angelegen
ſeynlaſſen / als gewiſſer / daß von dieſem allem An⸗

ſehen nach/ letzten Feldtuge / der Ausſchlag des

bevorſtehenden Friedens / mithin das beſtaͤndige
Wohl und Weh des werthen Teutſchen Vat⸗
terlandes meiſtentheils dependiren werde / und

ohne rechtſchaffenen und nachdruͤcklichen Ge⸗

brauch der Waffen / wenig oder nichts beſſers
fuͤr das Reich und deſſen Sicherheit zu hoffen
ſtehet . Der Hochwuͤrdigſte / Hochgebohrne
Fuͤrſt und Herr / Herr Johann Philipp / der

Heil . Roͤmiſchen Kirchen / Tit . St . Sylvettri
Prieſter / Cardinal / Biſchoff / und des Heil .
Roͤm. Reichs Fuͤrſt zu Paſſau ꝛc. ꝛc. offt aller⸗

hoͤchſtgedachter Ihr . Kayſerl . Maj . unſers aller⸗

gnaͤdigſten Herrns geheimer Conterentz⸗Rath /
und zu dem allhier verſammleten Reich bevoll⸗

maͤchtigter Principal - Commiſſarius , haben in

Folge daruͤber empfangenen allergnaͤdigſten Be⸗

fehls / ſolch Ihr . Kayſerl . Maj . preißwurdigſte
Iutention , Gutbefinden und Wohlmeinung / der
Churfuͤrſten und Staͤnden des Reichs anwe⸗

ſenden fuͤrtrefflichen Raͤthen / Bottſchafften
und Geſandten / hiermit eroͤffnen wollen / re —

commendiren auch ſolch des gemeinen wertheſten
Vatterlandes hoͤchſte Angelegenheit nach ihrer
Wuͤrde / und gegenwaͤrtiger Notherheiſchung
in allen und jeden Puncten nachdruͤcklichſt und

innigſt / und bleiben in ſolcher Hoffnung Ihre
Hochſuͤrſtliche Eminentz denenſelben mit allem

freundlich geneigt und gnaͤdigem Willen ſtets
wohl zugethan ꝛc. ꝛc.

Hacelses] Dieſem war noch ein anders beygefüget / in

Gulachten welchem das obige Reichs⸗Gutachten / doch
confmirtſtwas die diſerepante Meynung in Puncto neuer

Geld⸗Anlagen betraff / nach dem Sinn des

Churfuͤrſt. Collegi dahin confirmiret wurde /
daß man ſich auff noch ausſtehende Reſte nicht

verlaſſen koͤnte ; ſondern billichſich zu mehrerm
und neuen Beytrag bequemen muͤſte / wo an⸗

derſt dem Vatterland Rettung und Heyl ge⸗
ſchaffet werden wolte . Der geſambte Inhalt
des Decrets war alſo gefaſſet :

Vourch an⸗ Die Roͤm. Kayſerl . Maj . unſer allergnaͤdig⸗

Camenh. ſter Herr / haben aus dem unterm 17ten naͤchſt
ſons . Docret , verwichenen Monaths datirten / und Ihro ge⸗

horſamſt eingeſchickten onclulo der 3. Neichs⸗
Collegien mit mehrermallergnadigſtverſtanden /

/

was Churfürſten und Staͤnde auff das jungſt
an die Reichs⸗Rerſammlung wegen zeitlicher
completer Stellung der Reichs⸗Contingentien /
Einbringung der ruͤckſtaͤndigen Præſtationen /
auch Vorſchlagung eines dahin gegen die ſaum⸗
ſeelige zulaͤnglichen Modi exequendi , und Be⸗
willigung eines neuen Geld⸗Beytrags erlaſſe⸗
ne Kayſerl . Commiſſions - Decret , wie auch auff
die von Ihrer Churfuͤrſtl . Gnaden zu Mayntz /
auch Churfuͤrſtl . Durchl . zu Braunſchweig und

andern Staͤnden des Reichs / mit lobwuͤrdigem
Eyfer und Lieb zu dem nothleidenden Vatterland

beſchehene Vorſtellungen / geſchloſſen / und an

Sie in Unterthaͤnigkeit gutachtlich gebracht ha⸗
ben : Ihro Kayſerl . Maj . ſind mit denſelben
einig / und thun hiermit allergnaͤdigſt beſtaͤttigen/
daß / gleichwie es bey denen vorigen Reichs⸗
Schluͤſſen / Krafft deren ein jeder Stand ſeine
Mannſchafft an denen von Ihr . Churfuͤrſtlichen
Durchl . zu Braunſchweig - Luͤneburg / vermoͤg
des auffgetragenen Commando , benandten Or⸗

ten / nicht aber ohne vorhero zwiſchen des Reichs
und der Allüirten Generalitaͤt gepflogenes Con -

cert anderswo zu ſtellen hat / auch die unter Sub⸗

ſidien oder ſonſt hergebende Mannſchafft fuͤr
kein Reichs⸗Contingentzu paſſiren / noch das je⸗

nige / was ein oder anderer Stand an Volck /
Geld oder andern Requiſiten annoch ruͤckſtaͤn⸗
dig / loßzugeben/ ſondern dem Reich vorzubehal⸗
ten / und ſo wohl hiernaͤchſt als nach erfolgtem
Frieden / als jetzt durante bello beyzutreiben/
nicht weniger die Creyß⸗Taͤge im Ober⸗ und

Niederſaͤchſiſ. Creyß auff der Staͤnde Verlan⸗
gen wieder zu halten ſeyn / ſein unveraͤnderliches
Verbleiben hatz alſo Xrafft dieſes neuen Reichs⸗
Schluſſes alle und jede Staͤnde ohne Unter⸗

ſcheid nicht nur ihre ſchuldige Mannſchafft in

completen muſtermaͤſſigen Stand / mit denen

vom Reich gut befundenen Requiſitis ad loca

Operationum unter mehr hoͤchſternandter Ihr .
Churfuͤrſtl. Durchl . zu Braunſchweig⸗Luͤne⸗
burg Commando , falls zwiſchen Ihro und der

Alliitten Generalitaͤt nicht ein anders abgeredet
worden / ohne Zeit⸗Verluſt zu ſtellen / ſondern
auch die ruͤckſtaͤndige Geld⸗Anlag forderſamſt
nach des Heil . Reichs Stadt Franckfurth ſub

pœna Executionis zu erlegen / oder ſonſten in an⸗

dere rechtmaͤſſige Wege erweißlich zu præſtiren
haben : Ihre Kayſerl . Mʒajeſtaͤt werden auch zu
ſolchem Ende unterthaͤnigſt eingerathener maſ⸗
ſen Ihre Authoritaͤt zu interponiren / und nicht
nur an die Reichs in genere , ſondern auch an die
darinnen / ſonderlich in denen Ober⸗und Nie⸗
der⸗Saͤchſiſchen Creyßen geſeſſene maͤchtigere
Status fernerweitige Excitatoria ergehen zulaſſen
ohnermanglen . Nachdemmahlen es aber biß

anhero daran nicht gefehlet/ theils Staͤnde auch

ſich mit deme / daß keine Creyß⸗Taͤge gehalten
werden / zu entſchuldigen fortfahren / ungeach⸗
tet vermoͤg voriger Reichs⸗Schluͤſſe / ſolches
keinen von ſeiner Schuldigkeit befreyen / und die

Hülff/ —
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Hulffe / welche von dergleichen Crayß⸗Conven - auffmuntern / und alſo die Reichs⸗Armada in

ſan herflieſſen ſolle / dieſes Jahr dem Reich ſo ſden Stand ſetzen helffen werden / womit die

wenig zu ſtatten kommen kan ; ſo wird gleich⸗
wohlen von Reichs wegen auff einen zulängli⸗
ſchen Modum , wie denen Reichs⸗Schluſſen
nach denen jetzigen Umſtaͤnden / die bißherige
Krafft und Nachdruck gegeben werden koͤnne/
ferner zu gedencken/ und Ihr . Kayſerl. Majeſt.
lieb ſeyn / wann Ihro des Reichs Churfuͤrſten
und Staͤnden zugleich gutachtlich an Hand ge⸗

ben / wie die Schwierigkeiten / wodurch die

Ereyß⸗Verſammlungen in gedachten Ober⸗und

Nieder⸗Saͤchſiſchen Creyßen biß hieher gehin —
dert worden / gehoben / und die Circular - Deli -

berationes dein alten Herkommen gemaͤß/ allda

wiederum in ordentlichen Gang gebracht werden

moͤgen. Was ubrigens die vorgeſchlagene
abermahlige Bewilligung einer Million Thlr .
angehet / muͤſſen Ihr . Kayſerl . Majeſt .in Be⸗

trachtung der Nothwendigkeit und gegenwaͤrti⸗
ger Conjuncturen / da ohnmoͤglich ohne Gelder /
entweder mehrere Mannſchafft erhandelt / oder

auch mit der jenigen / welche vorhanden / die ge⸗

ringſte Operation vorgenommen werden kan/
des Churſuͤrſtl . Collegii Meynung beyfallen /
und dieſelbe dahin allergnaͤdigſt approbiren /
daß wenigſtens zum Anfang 3. von der vorge⸗

ſchlagenen Million Thlr . zu denen andringlich⸗
ſten Nothdurfften und Ausgaben von allen und

jeden Staͤnden / womit es nach der Anleitung
voriger Reichs - Schluͤſſe zu halten / ohne Un⸗

terſcheid beygetragen werde . Und obſchon
Fuͤrſtl. und Staͤndl . Seiten nicht unbillig ver⸗

langet wird / daß das jenige / ſo vermoͤg der von

der Stadt Franckfurth eingeſchickten Detigna⸗

25 an denen bißhero verwilligten Geld⸗An⸗

lagen hin und wieder annoch ruͤckſtaͤndig iſt/
vorhero wuͤrcklich eingebracht / und aus denen

Reichs⸗Verwilligungen nicht ein lauter Wort —⸗

Wetchſel / ſondern ein durchgehendes Werck ge⸗

macht werde / gleichwie demnach in vorigen
Reichs⸗Schluͤſſen heilſamlich vorgeſehen / daß
wegen eines oder andern Saumſeeligkeit oder

Verzugs / die uͤbrig getreue Staͤnde der gemei⸗
nen Noth ſich nicht entziehen ſollen / zudem auch

gegen die Saͤumige ratione præteriti die Execu⸗

tion ſo gar auch nach dem Frieden vorbehaltenz
Alſo verſehen ſich Fhro Kayſerl . Majeſt . zu allen

und jeden / das Vatterland liebenden Staͤnden

gnädigſt daß Sie in Behertzigung deſſelben
Ehr und Noth zu obgedachten Z pro rata eins⸗
weils zu concutriren ſich um ſo minder weigern
werden / als auch zu denen maͤchtigerenChur⸗
furſten undStanden / das gewiſſe Vertrauen

geſtellet wird / daß Sie dem Verfloſſenen das

ſchuldigeunverzugliche Genugen thun / nicht we⸗

niger auchſich der jetzo verwilligenden hoͤchſtnoͤ⸗
thigen Anlagen nicht entſchuͤtten / noch durch ein
ſchaͤdliches Exempel / das daraus dem gemeinen
Wiſen entſtehende Nachtheil / ihnen zu ſchwe⸗
rer Verantwortung und Schulden kommen

laſſen / ſondern vielmehr mittelſt ihrer Will⸗

vom Reich nach und nach abgeriſſene Stuͤck
mehrern theils durch die Waffen recuperirt /
und das üͤbrige hernach bey denen Friedens⸗Tra -
Caten deſto leichter wieder herbey gebracht wer⸗

den moͤge ; allermaſſen dann auch Ihro Kayſerl .
Maj . wegen Boͤhmen und ihres Beſterreichiſ .
Creyßes dero voriges Erbieten nochmahlen wie⸗

derholen / und das jenige / ſo auff Sie / jetztge⸗
dachter Laͤnder halben / kommen wird / getreulich
beyzutragen willig und bereit erklaͤren .

Bald hernacheerfolgtenoch ein Commilſions. ſagllten
Decret , in welchem Kayſerl . Maj . geſambten wird dem

Staͤnden des Reichs von dem Nachricht gab / ach gen
was von denen 4 . Allociirten Creyßen / auch her⸗ biligen
nach dem Ober⸗ Rheiniſchen inſonderheit anſPesderü⸗

Sie gebracht / und ausfuͤhrlich vom letzten / we⸗IAeuten
gen Præliminariter feſtzuſtellenden Herſtellung Crepte

des Obern⸗und Untern⸗Elſaſſes / auch Straß⸗gigedene
burg cum Pertinentiis , deduciret worden / wel⸗

ches alles ſchon in vorhergehendem / dem geneig⸗
ten Leſer mitgetheilet / alſo hier davon weiter zu
handeln nicht noͤthig/ nur annoch zu ſageniſt /
daß Kayſerl . Maj . die Erinnerungen und Vor⸗

ſchlaͤge erwehnter Creyße wohlbefugte Mei⸗

nungen / in dero Commiſſions - Decret genen⸗
net / und geſambtem Reichs⸗Convent Uberleg⸗
und Entſchlieſſung heimgeſtellet : Ob nicht vor

anderm darauff anzutragen / und darob zu hal —
ten ſeyn wolle ꝛc. ꝛe. Nach eingetrettenem Au⸗

guſto gieng auch ein Schreiben der Koͤniginvon

Groß⸗Brttannien ein/ daß die Friedens - Hand⸗
lungen ſich zerſchlagen / der Feind mit den Tra -

craten die Allürten nur geſpottet / dahero man ja
am Ober⸗Rhein mehrere Trouppen zu ſtellen/
und darauffzu dencken haͤtte / die daſige Auulla

Imperi durch Waffen beyzubringen / weil ſonſt
wohl nichts zu erhalten ſeyn wuͤrde/ wie leyder !
ſich hernach gewieſen .

Hiermit war nun dem Reichs⸗Convent aber⸗

mahlen ettvas zu thun / und Materie zu gewoͤhn⸗
lichen Berathſchlagungen genug gegeben/ wiedie
Folge ausweiſen wird . Der Inhalt derer dictir —

ten Dinge / fiel etwas weitlaͤufftig / und meinte

man / das Werck foͤrdern zu koͤnnen / wann man

die Haupt⸗Summa in kurtze Puncte oder Saͤ⸗
tze braͤchte/ die auch von dem Directorio wuͤrck⸗

lich abgefaſſet / und denen geſambten Staͤnden
communiciret / wieſie hernachſtehen .

Puncta Deliberanda , in materia Belli .

Es waͤre zu berathſchlagen / wie erſtens auff (t . )
der Herrn General Staaten letzteres Verlan⸗eg u
gen / und ſchrifftlich nachdruͤcklichesErinnern / uberanua
neben denen Kayſerl . ergehenden Excitatorüüs die Kelar/was

Sache anzugehen / daß bey ſo ſehr geſchwaͤchter
ſblanzt⸗

feindl . Armee am Obern⸗Rhein / unter Ihrer
Churfuͤrſtl. Durchl . zu Braunſchweig Com -

mando , mehreres Volck mit allen Kriegs⸗ - Er⸗
forderungen zuſammen geſtellet / dem Feind Ab⸗

bruch damit gemacht / und dadurch ein beſſerer

Zu dieſer Ollenliv⸗Opetarion die rückſtandige (z. )
1ꝗ

—. — die anderen zur ruͤhmlichenNachfolge
Fried erfochten / und wie
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Mannſchafft / Kriegs⸗Requiſita undverwillig⸗
te Gelder einsweils beygebracht ; Auch der drit⸗

te Theil von der neuen ratißciten Million Rthlr .
erlegt / hierzu aber von denen Porentioribus , Re -

motioribus , und in Ketardat ſtehenden Statibus ,

zu Lieb des Vatterlands / und in Behertzigung
deſſen Ehr und Noth / denenjenigen nunmehr
auch mit einem guten Exempel in allem vorge⸗

gangen werden moͤgte/ ſo vorhin an allem relol -

virten Volcks⸗Geld und andern beliebten Requi⸗
ſitcorum Quanto , das ihrige notoriè oder erweiß⸗
lich beygetragen haben / andere aber ſich durch

allerhand vormahls ſchon verworffene Weiß und
Manier / auch der nicht gehaltenen Creyß - Taͤ⸗

gen halber / nach Innhalt des Comwiſſions - De -

crets, ztentſchuldigen vermeinen / und dieſen/ durch
obiges Unterlaſſung / kein Schuld und Verant⸗
wortung / dem gemeinen Weſen aber kein irre -

parabel Præjudicium zugezogen werde ; maſſen
dann auch auff Ihr . Kayſerl . Maj . allergnadig⸗
ſtes Verlangen von Reichs wegen ein zulaͤngli⸗
cher Modus vorzuſchlagen ſeyn wuͤrde / wie denen

vorigen Reichs⸗Schluͤſſen / nach denen jetzigen
Umſtaͤnden / die behoͤrige Krafft und Nachdruck
gegeben / auch zugleich ein Gutachten erſtattet /
wie die Schwuͤrigkeiten / wodurch die Creyß⸗
Verfammlungen in den Ober - und Nieder —

Sächſiſchen Creyßen biß hieher gehindert wor⸗

den / gehoben / und die Circular - Deliberationes

dem alten Herkommen gemaͤß / allda wiederum

in ordentlichen Gang gebracht werden koͤnnen /

und dann

Wie die letztere der Herrn General Staaten
nachdruͤckliche Erinnerungen / auch wohin in

ſpbecie cum Effectu , nicht mit Wortwechſeln
deren Schreiben zu beantwortenſeye / zumahlen
die mehriſte Zeit des Feldzugs verfloſſen / und

daran keine mehr zu verliehren waͤre /wann man

von Reichs wegen noch etwas zu præſtiren / und

gegen den Feind vorzunehmen / die Hohe Allürte

UndFrie⸗
[ dens⸗
Schlüſſung .

auch auff ihr Verlangen dadurch zu vergnuͤgen
gedencke .

Puncta Deliberanda in matertia Pacis .

1. Es waͤre zu relolviren / ob das Reich bey
den kunfftigen Prællminar - Friedens⸗ und deſſen
Haupt - ⸗Tractaten ſeine allgemeine / und die

Stände ihre beſondere Angelegenheiten der

Kayſerl . Geſandtſchafft anvertrauen / oder

2. Eine etwa in 6 . Perſonen beſtehende
Reichs⸗Deputation dahin abordnen / die Depu -
tatos aber benennen / und dahin geſehen werden

wolle / daß von denen Herrn Deputatis keine an⸗

dere als gute / bey jedem deputirenden Stand
allein in Pflichten ſtehende Raͤthe / ohne Chara -

cter ſubdelegirt werden moͤchten / und jene
3. Mit einer dem Reichs Herkommen ge —

maͤß vergleichender general / dieſe aber mit einer

ſpecial Vollmacht von ihren Herrn Principalen
zu verſehen / und wie ſolche alsdann einzurichten
waͤre/ geſtalten dann dieſelbe auch

f

§ . J . zu Kayſ . Maj . und des Reichs eigener höch⸗

und Gliedern gute einmuͤthige Verſtaͤndnuß
erhalten / und alle beſorgende Strittigkeiten /
Nachtheil und Schaden von denen Exteris ver⸗

huͤtet / auch dadurch der Fried mehr befoͤrdert/
als gehindert / und denen Hohen Allürten kein

neuer Anlaß zur Voreil⸗oder Trennung gegeben
werde ; wie dann auch

5. Zu eines jeden Stands beſſerer Beſor⸗

gung eigenen Intereſſo , neben der Reichs⸗Depu⸗
tation frey zu ſtellen waͤre/ daß er eigene Miniſtros

ad locum Congreſſus abordnen koͤnne/ welche
aber von Kayſerl . Maj und Reichs wegen zu
erinnern / daß Sie die mitgebende Vollmachten

alſo einrichten moͤchten/ damit daraus ſo wohl /

als aus allen ihren uͤbrigen und der ihrigen
Verfahren eine Verbindung wit Kayſerl . Maj .
und dem Reich / worauff ihre wahre y oheit und

Heil beſtehet / erkennet werden moͤge .

6 Den Modum tractandi betreffend / wird

ſolcher auch / und zwar alſo zu relolviren ſeyn/ da⸗
mit nicht abermahlen / wie vor dieſem/ cum lu⸗

dibrio exterorum allerhand Contuſion und

Diſreputation zu des Röm . Reichs Schaden er⸗
folge / wohl aber auff das Herkommen / wie im

ſter Ehre zu ſehen ſeye maſſen man dann auch

J . All dasjenige mit der Cron Franckreich /
beſonders von Rayſ . Maj . und des Reichs we⸗

gen dem Stylo Imperii gemaͤßzu tractiren / was

das Reich und deſſen Glieder angehet / das

jenige aber / ſo etwa die Hohe Alliite unter ſich
abzuhandlen haben / davon zu kepariren / damit

dem Feind ſich in des Reichs oder der Allürten

W —

innerliche Sachen / wie er ohne dem zu ſeinem
Vortheil gethan / ſich deſto ungeſcheuter zu mi⸗

ſchen / aller Anlaß und Gelegenheit ein fuͤr alle

mahl abgeſchnitten bleibe / die Materialia aber

belangend / wird

g. Von Kayſerl . Maj . von Churfuͤrſten/
Fuͤrſten und Staͤnden ein Gutachten uͤber die

vorgeweſene Præliminaria Pacis erfordert / ſon⸗
derlich was etwa bey hiernaͤchſt wieder verfaſ⸗

ſenden Præliminarien und Haupt⸗ Tractaten des

Friedens / von wegen des Reichs und deſſen
Glieder / in deren Angelegenheiten gegen die

Cron Franckreich weiters zu beobachten und zu

begehren / und da dieſer Punct zur Inſtruction
pro Deputandis Imperii gehoͤrig ſo waͤre/ zu de⸗
ren mehrerer beſſerer und ausfuͤhrlicher Einrich —

tung / auch in Votis

9 . Auff das jenige / was Kayſ . Maj . unterm
23· hujus per Decretum Comqmiſſionis Cæſareæ

in materialibus von der Aſſociirten Reichs⸗Crey⸗
ſen Vorſchlaͤgen / dem Reichs⸗Convent aller⸗
gnaͤd . eroͤffnet haben / und per Dictaturam Publi -

cam ſub eodem dato communicirt worden / zu ſe⸗

hen / ob nemlich und wie im Friedens⸗Trackat
darauff anzutragen / und darob zu halten ſeye / ſo

mit dem guten theils eintrifft / was unterm 1 .

Jun . jungſthin vom Chur⸗Mayntziſ Reichs Di⸗
4 . Wegen ihrer Legitimation an das uͤbliche rectorio privatim pro materia deliberanda com -

Reichs⸗Herkommen anzuweiſen / und nichts municirt worden / wobey man aber

neuerliches zu geſtatten / damit zwiſchen Haupt 10 . Keines wegs zu Kayſerl . Maj . unddes
Reichs /

—
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Reichs⸗und Creyß⸗Geſch .

Reichs / auch der Hohen Allürten mehrere Si⸗

cherheit und beſſerer Barriere auſſer Acht zu laſ⸗
ſen / was wegen vollkommentlicher Keſtitution
und Satisfaction des Hertzogthums Lothringen

in oben erwehnten Commuricatis allbereits an⸗

geführt iſt / geſtalten auch uͤber das

11 . Einem jeden Stand des Reichs noch zu

belieben geſtellet bleibet / zu erweiſen / was er ver⸗

meine / daß zum Beſten der gemeinen Sache zur

Reichs Inltruction und Reichs Gutachten an

Kayſ . Maj . nicht allein gegen Elſaß / Lothringen/
die Moſel und Saar⸗Fluß / ſondern auch die

Magaß / die Niederlande biß gegen das Meer /
Funhalt der Allocürten Creyſen ſelbſt eigenen

Denckwuͤrdiger Geſchichte . 45

der betruͤbte Ausgang endlich erwieſen / gar ſehr
betrogen . Bey herannahender Feldzugs⸗Zeit
fand ſich der Marſchall von Earcourt ein / das
Commando zu fuͤhren . Allürter Seits hatte es /

bey andrer Abweſenheit / dermahlen der Erb —

Printz von Baden - Durlach / ſein Quartier in

Etlingen nehmende / und war es / wegen der im

Haag angeſtellten Friedens Conterentz / ei⸗

ne gute Zeit zimlich ſtille . Die Sachen jenſeit
Rheins in deſto beſſere Sicherheit unſers Orts
zu ſtellen / war Printz Alexander von Wuͤr⸗
tenberg ſelbſt nach Landau kommen / um ſeinem

F
allda dieſes Jahr in Perſon vorzuſte⸗

hen .
Eroͤffuung
ſelbiger Be⸗
glunen .

Angeben / noch ferner gebraucht werden

koͤnte.

Nach eingetrettenem Junio und abgebroche⸗
chen Friedens⸗Handlungen im Haag / ließ der

3 ſokt.

Mit der
bdelibera-
aon will
es eicht

A( uber
apagne
ledenſowe⸗4
lig.

Es fehlte an Befoͤrderung dieſer Puncte zum
Vortrage bey denen Directorüs derer Reichs⸗

Collegiengar nicht / und wuſte man nachdruͤckl.
anzuzeigen / wie es ſtuͤnde/ die Deliberationes von
beſſerer Kriegs Verfaſſung nun abermahl wie⸗

der anzufangen da die Campagne nun bald zum

Ende / und der Monat Auguſtus vorhanden war .

Allein es hieß : der Status Belli habe ſich geaͤndert/
mankoͤnne ſich mit nichts / ohne vorher geſuchte

und erhaltene inſtruction , heraus laſſen/ ob gleich
weiter gewieſen wurde / daß alles nur auf 3. ſchon
leng vorgeweſene Haupt⸗Stuͤcke ankaͤme.
(1. ) Wie ergangene Reichs⸗Schluͤſſe zum
Effe à zu bringen . (2. ) Eine abermahlige

Million Thlr . zu bewilligen und zu erlegen .

6. ) Kayſerl . Majeſtat an Hand zu geben/ wie

doch der ſo ſehr verlangte Creyß⸗Tag in Ober⸗
und Nieder⸗Sachſen wieder in Gang zu brin⸗

gen ?
Aus denen nach und nach erzehlten Berath⸗

ſchlagungen und Anſtalten / iſt leichtzu erachten /
was im Felde vor Thaten geſchehen koͤnnen / und

daß nicht viel Materie von dergleichen weitlaͤuff⸗

tig zu ſchreiben vorkommen doͤrffte . Bey dem

ungemeinen harten Winter / und mit Eyß ſtarck
belegten Rhein / lieſſen ſich bald zu Anfang dieſes

Jahr die Frantzoſen die Luſt ankommen / ſtarck

herüͤber zu ſtreiffen / denen man aber bald / mit

angeordneter Auff⸗Eyſung in der Mitten des

Strohms / Hinderung machte . Der Feind gab

hernach groſſe Dinge vor / die er gegen Teutſch⸗
land ausrichten wolte / dahin der Duc de Bour -

gogne , das Commando zu führen / ankommen /
und eine Armee von 40000 . Mann unter ſich ha⸗
ben ſolte / uſw . aber es fehlte doch auch an Macht /
dieſen Worten Krafft zu geben / weil anderwei—
tig ſonderlich in denen Niederlanden / allzuviel

zu thun gefunden wurde / daß man GOtt fuͤrdie
ſchlechte Anſtalten derer Teutſchen / ab Seiten

Franckreichs / zu dancken hatte / als dem es /

menſchlichem Urtheil nach / jammerlich genug er⸗

gangen ſeyn doͤrffte / wann man ſich nur halbweg
angegriffen / eine Vormauer durch Waffen zu
gewinnen / gleich wie andere thaten / und die Teut⸗

ſchen ihrem Willen uͤberlieſſen/ da ſie ſich einbil⸗

deten / dergleichen durch Worte und Tractaten

erhalten zu können / worinnen ſie ſich doch / wie

Theatri Europæi XVIII . Theil .

Marſchall von Harcourt ſeineVoͤlcker zuſammen
rucken und an dreyen Orten / nemlich bey Kehl/
Druſenheim und kort Louis uͤber den Rhein ge⸗

hen/ folgte auch ſelbſten den rr . dito , nachdem
er ſeine Linien bey Lauterburg wohl beſetzt gelaſ⸗
ſen / und poſtirte ſich unter Kehl . Den 7 . dito

war der General Großfeld in Etlingen einge —
troffen / der das Commando der Trouppen von

dem Erb - Printz von Durlach uͤbernahm/ weil

ſich der Churfuͤrſt von Hannover noch nicht ein⸗

finden wolte / den man gar mißvergnuͤgt zu ſeyn
verſicherte / daß am Obern⸗Rhein nicht beſſere
Anſtalten erfolgten / vielmehr die wackerſte Re⸗
gimenter von dannen in die Niederlande gezogen
worden / des Printz Eugenii und Hertzogs von

Marborough Ruhm befoͤrdern zu helffen / wie

die Frantzoſen daruͤber ſpoͤttelten/ die aber wohl
fuͤhlten / daß ihnen daſiger Orten / durch gedach⸗
te Generals / der groͤſte Abbruch / zu nicht gerin⸗
gem Vortheilderer Hollaͤnder / und des Hauſes
Heſterreich / geſchahe. Der von Harcourtſaͤumte
ſich nicht lange diſſeits Rheins / blieb nur in die

14 . Tage ſtehen / verzehrte Fourage und Fruͤchte/
ſie jenſeits aber ſchonende / zog ſich darauff wie⸗

derum zuruͤck/ zumal weil alles mit Waſſer uͤber⸗

ſchwemmet / und er uͤber dieſes genoͤthiget war /
ſtarcke Detachements nach denen Niederlanden

abzuſchicken. Er kam doch / nachdem das Ge⸗

waͤſſer gefallen / mit einem Corps zu Pferdt wie⸗

derum heruͤber/ raͤumte die Fourage vollendszim⸗
lich auff / fuͤhrte auch viel Getraͤyde hinuͤber/ wel⸗
ches er auff Abſchlag der Contribution an⸗ oder

hinwegnahm / weil es darmit gar ſpaͤrlich her⸗

gieng . Indeſſen blieb Hannover noch immer

von der Armee hinweg / hatte ſich doch endlich be⸗

wegen laſſen/ zu ſelbiger zu kehren/ und das Ober⸗

Commando abermahlen zu verfuͤhren/ ob etwas

erſprießliches darbey ausgerichtet werden

moͤchte .
Ihr . Durchl . hatten zu voraus / wegen obha⸗

benden Deſſein , die benoͤthigte Ordres zum Auff⸗

bruch unſerer Armee / mit dem Anfang des Au⸗

guſti geſchickt. Dieſer geſchahe den „ . dito , und

muſte der General von Zollern mit etlich 100 .

Manndiſſeits ſtehen bleiben . Das erſte Lager

unſerer marſchirenden Armee war bey Graben /

das zweyte bey Philippsburg . Hierauff hielte
M man
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man wegen Erwartung Sr. Churfürſtl. Durchl.
von Hannover einen Raſt⸗Tag / und langten Sie
den 8 Nachmittags gluͤcklichan : Demnach ſetz⸗
te man uͤber den Rhein / und ruͤckete biß nach

Germersheim / allwo an der Queich das Lager
geſchlagen wurde . Inzwiſchen ſchickte der

Feind wiederum einen Theil ſeiner Trouppen
diſſeit des Rheins herüber / mit dem Befehl /
bey Münchhauſen oberhalb Radſtatt bey
Steinmauer eine Schiff - Bruͤcke bauen zu laſ⸗
ſen ; gleich wie die Teutſchen ebenfalls eine

dergleichen bey Schreck unter Taxlanden anle⸗

geten / um hierdurch die Communication mit

ihrer Linie beſtens einzurichten / immaſſen
dann auch zu deroſelben Verſicherung eine

Schantze auffgeworffen wurde . Den 10 . ge⸗
langete man biß nach Langen - Candel allwo das

Haupt⸗Quartier war ; da immittelſtder Mar⸗

ſchall von Harcourt ſo viel Trouppen in denen

Linien an der Lauter verſammlete / als ihm nur

immer moͤglich war / und hat er dieſelben / dem

Verlaut nach / nunmehro mit 8. biß Looοο .

Mann beſetzet . Dargegen ſtieß Printz Alexan⸗
der von Wuͤrtenberg / als Gouerneu zu Lan⸗
dau / nebſt dem General - Major Hofmann /
mit zwey Reg mentern von der Beſatzung da⸗

ſelbſt zu der Reichs - Armee . So hatte Sie
auch bereits einen guten Theil grobes Geſchu —⸗
tzes bekommen / welches von Philippsburg und

Landau heraus genommen worden war .
Aus Langen⸗Candel norificirte Chur⸗

Braunſchweig ſeine endliche Ankunfft bey der

Armee / und beantwortete zugleichan Ihn von

dem Reichs ⸗Convent abgegangenes / und

oben angefuͤhrtes Schreiben / worinnen man

vermerckte / er haͤtte die Sachen nicht
nach Wunſch gefunden / denn es hieß :
Wir haben der Hn . Hn . und Eur . Antwort⸗

Schreiben vom 8. Jun letzthin wohl erhalten /
Wir haben nun dem darinnen an Uns ge —
ſchehenen Verlangen nicht ermangelt / bey der

Kayſerlichen und Reichs - Armee am Obern⸗
Rhein / um das Commando uͤber dieſelbe zu
continuiren / Uns wiederum einzufinden / und

ſtehen mit derſelben jetzo allhier zu Langen⸗
Candel . Wir werden auch an Uns nichts er⸗

winden laſſen / die Gelegenheiten / wie dem

Feinde moͤge beyzukommen ſeyn / und empfind⸗
licher Abbruch geſchehen koͤnne / beſtens und

ſorgfaͤltig zu beobachten : Alle unſere Bemuͤ—
hung aber / etwas gutes auszurichten / wird

vergeblich ſeyn / wann Wir nicht bey gaͤntzlich
erſchoͤpffter Reichs⸗Oberations - Caſla , mit
noͤthigem Geld / zu denen / wie leicht zu er⸗

meſſen / vorfallenden viel und mancherley Mi -

litar - Ausgaben / ohne Auffenthalt ſecundiret
werden : Es iſt nicht abzuſehen / woher ſol⸗

ches anderſt werde geſchehen koͤnnen / als durch
eine von Reichs⸗wegen reſolvirende neue Geld⸗
Bewilligung .

Wir haben zwaraus dem / bey obangezo⸗

4

genem Schreiben befindlichen Reichs - Gut⸗

ger Herbeybringung der Keltantien zu der Ope .
rations - Calle vorgekommen / es hat auch fol⸗
ches groſſe Billigkeit / und wäre zu wün⸗
ſchen / daß diejenige vermoͤgende Staͤnde / bey
welchen ſolche Keſtantzen vornemlich hafften /
ſich darunter zu ihrer Schuldigkeit zu lencken/
allmaͤhlich nunmehr rctolsiren wolten . Es
laͤſſet ſich aber darzu noch gar nicht an / und
hat vorgedachtes Reichs⸗Gutachten keine wei⸗
tere Wuͤrckung gehabt / als daß einige wenige
Tooo . fl. von ſolchen Staͤnden / deren Contin -

gent geringe iſt / zur Operations - Calſi ge⸗
lieffert worden / welches aber zu Tilgung der/
von denen beyden vorigen Campag nien / her⸗
ruͤhrenden Schulden der Operations - Caſſa ,
bey weitem nicht zureichet / vielweniger eine.
Beyhuͤlffe zu denen Ausgaben fuͤr die jetzige
Campagne daher genommen werden kan / de⸗

ren jedoch taͤglich vorfallen / die unentbebr⸗
lich ſeyn / und welche ſich zumahlen ſehr ergroͤſ⸗
ſern werden / wann / wie die Nothwendig⸗
keit es erfordert / ein oder andere wuͤrckliche
Operation gegen den Feind vorgenommen wer⸗

den ſolte / worzu ein Vorrath von baarem Gel⸗
de erfordert wird . Es iſt ein groſſer Unter⸗

ſcheid / ob eine Forderung / wie dieſe/ recht⸗
maͤſſig und liquic , und ob ſie exigibel ſey/
und baares Geld daher erfolgen koͤnne/ wel⸗

ches von dieſer dermahlen nicht zu hoffen/
folglich leicht zu begreiffen iſt / daß mehrge —
dachte Keſtanten kein ſolcher konds ſeyn / wor⸗

auff fuͤr die Ausgaben der heurigen Campagne
Anweiſung geſchehen / oder gerechnet wer

den koͤnne: Auff etwas zulaͤngliches an Coarri .

bution ex hoſtico , iſt auch keine Rechnung zu
machen / weil ſolche erſt im Winter einkom⸗
men / und zu Unterhaltung der Veſtungen /
und der Nothwendigkeit nicht zureichig ſeyn.

Wir haben demnach aus patriotiſcher
Wohlmeynung / hiermit auff das allerangele⸗
gentlichſte recommendiren wollen / daß vorge⸗
dachte neue Geld⸗Bewilligung / ohne daß
dieſelbige an der vorherigen Beytragung mehr
bedeuteter Reſtantien / weiter gebunden wer⸗

de / beliebet und moͤglichſt beſchleunigt wer⸗

den moͤge. Wann nicht bald Geld in erkleck⸗

lichen Summen zur Operations - Caſſa kom⸗

met / ſo iſt auff keine Operation gegen den

Feind zu gedencken / und wird die Armee nicht
allein mit mehreren Trouppen nicht verſtaͤr⸗
cket werden koͤnnen / deſſen ſie doch ſehr bedraff /
und worzu ſonſt unter andern von des Herrn
Landgrafen zu Heſſen⸗Darmſtadt Libd . zwey

gute Bataillons zugekommen waͤren/ ſondern
es wird auch die Fraͤnckiſche ſapernumerar
Infanterie die Armee quittiren . Uns wird ſo⸗
thanes auch nicht anders als ſehr beſchwer—
lich ſeyn koͤnnen / unſere Zeit mit unſern nicht
geringen Anſtalten ohne einigen Nutzen und

Nothwendigkeit bey der Armee zuzubringen/
bey welcher nichts vorkommen noch geſchehen
wird / welches unſere Gegenwart weder erfor⸗

achten wahrgenommen / was wegen vorheri — dere noch meritire .

Wie

Nelchsund Creyß⸗Geſch.
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wohl beygethan .

Im Haupt⸗Quartier zu Langen⸗Candel /

den 13 . Auguſt . 1709 .

Weilen nun Ihro Churfuͤrſtliche Durch⸗
laucht dem Feind gerne an zwey Orten zu

ſchaffen machen wolte / ſo concertirten Sie mit

dem Kayſerlichen General Feld ⸗Manſchall
Lieutenant / Grafen von Mercy / ein gewiß
Deſſein , daß nemlich dieſer mit einem Corpo

von etlichen rooo . Mann zwiſchen Huͤn⸗
ningen und Alt⸗Breyſach den Rhein paſſi⸗
ren / und allda in das Elſaß eindringen ſolte/
worzu Sie ihn mit noͤthigen Schiffen / zu

Schlagung einer Bruͤcke / und andern Er⸗
fordernuͤſſen mehr / verſahen . In den Ellin⸗
giſchen Linien ward unterm Commando des

General Boineburg / und General Grafens

von Zollern / auch alle behoͤrige Anſtalt ver⸗

fuget / damit mit ſelben ſo wohl die Commu -

nication erhalten werden koͤnte / als auch / daß
man allda in noͤthigem Delenſions Stand

waͤre/ falls der Feind unverhofft etwas dar⸗

wider tentiten moͤchte ; Ihro Churfuͤrſtliche
Durchlaucht ſelber aber / wolten mit der

Armee gegen die feindliche Linien bey Lauter⸗

burg anruͤcken/ ſolche zu to ciren / und ſodann

ein mehrers zu unternehmen ſuchen . Alle die⸗

ſe Anſtalten waren ſehr gut / ſie lieſſen ſich
auch ziemlich wohl an . Dann nachdem er⸗

wehnter Herr General Merey ſich wiederum
abwaͤrts begeben / ſo marſchirte er mit ſeiner
unterhabenden Cavalleric an 2400 . Mann

ſtarck/ als 2000 . Curaſſier / und 400 . Huſaren /
in moͤglichſter Eyl nach dem Rhein zu / ver⸗

ſahe ſelbige mit dem zu Rheinberg und Laufen⸗

burg gebackenen Commiß / und gienge fer⸗
ner in dem Baßler Gebieth unverhindert uͤber

ſelben / und uͤber Gibenach auff Bratteln /
Mallentz / und Muͤnchſtein / allwo ſie uͤber

die Steinerharte Bruͤcken / und zu St . Ja⸗
cob die Bürß an drey Orten paſſireten / wel⸗

ches / weil dieſes Waſſer dermahlen ſehr klein/
umſo leichter geſchehen konte . Die Frantzo⸗
ſen hatten zwar wegen des zu Rheinfelden an⸗

geſtellten Backweſens von einem Teutſchen
Mouvement gemuthmaſſet / und deßhalben die

Baßler erinnert / daß ſie die Paflzge zu Augſt
wohl beſetzen ſolten / welches dieſe auch tha⸗

ten ; doch die Teutſchen fanden / wie gedacht /
einen andern Weg ; zum Schein aber lieſſe
der commandirende General durch den Hbri⸗

ſaren / um einen Durchmaſch anhalten / der

zwar / als man dieſes von den Belagerten ver⸗

langte / bereits geſchehen war / dahero dieſe
auch zur Antwort gaben / daß es keines Ein⸗
willigens mehr brauche / indem die Teut⸗

ſchen darmit ſchon zuvor gekommen waren .
Immittelſt war der Kayſerliche General Breu⸗
ner zu Freyburg in Breißgau ebenfalls mit et⸗

und Creyß⸗Geſ Denckwuͤrdiger Geſchichte.
Wir verbleiben denen Herren und Euch lichen 1o00 . Mann Infanterie angelanget / und

mit freundlicher Gunſt und geneigtem Willen nachdem er die allda bereit ſtehende lederne
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Schiff - Bruͤcke auffladen laſſen / gieng er mit

ſelbigen den 20 . Auguſt . Abends um 9 Uhr

nach Neuburg am Rhein zu / allwo er ſo gleich

zu Schlagung der Bruͤcke den Anfang mach⸗

te / welches der Feind gantz nicht verhin —

derte “ da indeſſen mehr erwehnter Herr Ge—⸗

neral Merey mit ſeinem Corpo zu Ottmars⸗

heim botto gefaſſet hatte / von welchem Ort

ſich die Frantzoſen in aller Eyl retirirten / und

anfaͤnglich in eine Rhein - Inſul zogen / von

dar aber gleich weiter giengen . Alles war im

gantzen Sundgau uͤber ſothanen unverhofften
Einfall der Teuſchen / in hoͤchſtem Allarm ,

und die Frantzoſen lebten in nicht geringer Be⸗

ſtuͤrtzung / indem ſie nicht wuſten / ob ſel⸗

bige weiter ins Elſaß oder Burgund einbrechen
wuͤrden .

Weilen nun der General Mercy denen

ausgepluͤnderten Dorfffchafften alles Wegge⸗
nommene wieder hatte reltitairen laſſen / ſo

gab dieſes die Vermuthung / daß man Teut⸗

ſcher Seiten geſonnen “ allda ſich feſte zu

ſetzen. Waͤhrenden deſſen hatte Ihro Chur⸗

fuͤrſtliche Durchlaucht von Hannover mit der

Haupt⸗Armee aus dem bißherigen Oampe —
ment bey Langen - Candel ſich auch moviret /
und waren naͤher gegen die feindliche Linien an⸗

geruͤcket / da auff den Marſch der Schwä⸗

biſche General Baron von Rodt / Hagenbach

wegnehmen / beſetzen und zur Beybehaltung
der COommunication mit den Etlingiſchen Linien/
die Schiff⸗Bruͤcke hoͤher auffwaͤrts ſchla —

gen muſten . Die Frantzoſen die von der obi⸗

gen beſchehenen Paſſirung des Rheins ſo gleich

Kundſchafft erhalten / waren vor Huͤnningen
ſehr beforget / weil nur 500 . Mann in dem

Ort liegen ſolten / weßhalben ſie die Thore

fleiſſig geſchloſſen hielten / dahinwaͤrts aber un⸗

ter dem General von Bourg ein ſtarckes Cor -

po detachiren liſſen / mit dem Reſte hingegen /
den ſie noch 1800 . Mann ſtarck ausgaben / in

ihren Linien bey Lauterburg blieben / und

alle Anſtalten machten / die Teutſchen bey der

naͤhern Anrückung / ſattſam zu bewillkom⸗

men .

Nachdemealſo Fh. Churfuͤrſtl. Durchl . durch
den Kayſerl . und Ober - Rheiniſchen General⸗

Wachtmeiſter / Herr Hoffmann von Loͤwen⸗
ſeld / ſelbige am 19 . Auguſt mit etlichen roο .

Mann hatten recognoſciren laſſen / um zu

ſehen / ob dem Feinde zwiſchen Lauterburg und

ſten Schenckenbeck / in Begleitung 4 . Huſ⸗

dem Rhein wuͤrde beyzukommen ſeyn/ der auch

auff einer Rhein⸗Inſul Poſto faſte ; ſo fol⸗

geten Sie Nachts zwiſchen dem 22 . und 235 .

Auguſt . mit der Armee nach / und ruͤcketen biß

Berg 7 ſo nur einen Canonen⸗Schuß von

Kuterburg lieget . Hierbey hatte der lincke

Fluͤgel die Avantgarde , deſſen Cavalletie lin⸗

cker Hand uͤber Hagenbach / die Intanterie

aber rechts durch den Wald / biß gegen ge⸗

dachtes Bergen zwancirte / der rechte Fluͤgel
39
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ſambt der voͤlligen Iotanterie nahm einen an⸗

dern Weg / und konte wegen der vielen Defi⸗

léen vor ſpaͤtem Abend nicht in das bey Neu⸗

burg / ohnfern den feindlichen Linien ausge⸗
ſteckte Lager / ausrücken . Ihro Churſfuͤrſtli⸗
che Durch laucht recognoſcirten ſelbige auff der

Hoͤhe bey Bergen in eigener hoher Perſon /

und weilen Sie einige Kedouten und Alt⸗

waſſer zu palſiren hatten / ehe Sie an ſolche
kommen konten / ſo ſendeten Sie zu ihrer Be⸗

deckung etliche hundert Mann voraus / ruͤckten

darauff an Lauterburg / und die Linien ſo
nahe an / daß nicht nur mit groſſem / ſondern

auch kleinem Gewehr / auff Sie Feuer gege⸗

ben / und ohnſern von Ihnen / dero Sattel⸗
Knecht / der Arm entzwey geſchoſſen ward .

Sie fanden aber die groͤſte Unmoͤglichkeit / et⸗

was mit gutem Erfolg / und ſonder augenſchein⸗
liche Gefahr / gegen den Feind zu unter⸗

nehmen / weil alle Kundſchafſter und Deſer -

teurs verſicherten / daß er mit ſeiner gantzen
uͤbrigen Macht in mehrerwehnten Linien ſehr
wohl poſtiret ſtehe / und hinter ſelbigen annoch
eine neue / biß an den Rhein herunter ge —

zogen habe.
Dieſem nach lieſſen Sie / als alle ſchwere

Bagage bereits aus dem Lager bey Langen⸗Can⸗
del uͤber den Rhein war geſendet worden / den

24 . die Armee ausruhen / die Schiff - Brücke
von Schrecken abbrechen / und hoͤher nach

Tanxlanden bringen .
Im gehaltenen Kriegs - Rath ward der

Marſch am 25 . weiter reſolviret / alleine weil

ein uͤbergelauffener Huſſar berichtete / daß der

Feind etliche Regimenter gegen Cron⸗Weiſſen⸗
burg derachiret habe / wohin der Teutſchen
Abſehen gienge / ſo ward ſelbiger wieder ein⸗

geſtellet / indem man leicht glauben konte/
daß er von ſothanem Vorhaben Kundſchafft
muͤſſegehabt haben .

Indem nun maͤnniglich darauff wartete /
daß vorerwehnter General Mercy mit ſeinem
Corpo etwas gutes ausrichten wuͤrde / man

auch bereits verſchiedene Zeitungen von Uber⸗

rumpelung der Stadt Colmar / und daß
die Teutſche biß nach Seltz und Moltzheim
durchgedrungen waͤren / ausſprengte / ſo lieff
vielmehr hoͤchſt ⸗-verdrießliche Nachricht ein /

daß ſelbiger voͤllig geſchlagen / die meiſte In —

fanterie entweder gefangen / oder niedergemacht
worden / und er ſelbſt kaum mit etlichen
hundert Mann Cavallerie ſich durch das Baß⸗
ler Gebieth habe ſalviren können ; dann nach⸗
dem der Feind mit einem ſtarcken / und dem Ver⸗
nehmen nach aus 10 . biß 1200 . Mann be⸗

ſtehenden Corpo unterm General Graf Bourg /
gegen die Teutſchen geſchwinde anmarſchiret
war / ſo attaquirte er ſie in ihrem jenſeit Neu⸗

ſchlecht ab. burg / zwiſchen Breyſach und Huͤnningen ge⸗
habten Lager . Anfang ſchiene es / als ob die

Frantzoſen wuͤrden das Reißaus geben muͤſ⸗
ſen / doch der Teutſche rechte Fluͤgel gerieth
bald darauff in Contuſion , wiewohl der Ob⸗

riſte Zieradin mit einer Elcadron , bey ſelbigem
ſich noch ziemlich gehalten haben ſoll . 5
cke Fluͤgel / unterm General Breuner / der
gleich bey Anfang der Bataille todt bliebe / tha⸗
te unter Anführung deſſen Obriſten / Montt .
la Varge, beſſern Wiederſtand / repouſſute
den feindlichen rechten Fluͤgel / und ruigic⸗

te von ſelbem beynahe drey Regimenter / doch
die Intanterie muſte den harteſten Stoß aus⸗

ſtehen weil ſie ihrer Haut ſich gewiß recht⸗
ſchaffen wehrete/ und ob ſie die Brüͤcke gleich
nicht erreichen konte / ſo wolte ſie ſich doch auch
nicht ergeben / dahero kam es / daß ſie mei⸗

ſtens todt bliebe / wiewohl die Frantzoſen doch
biß 1932 . von ſelbiger / und auch der Cavalle⸗

rie , gefangen bekommen / was ſich aber noch
errettet / und die Bruͤcke / die ſie hinter ſich
abbrachen / erreichete / hat ſich mit dem Ge⸗
General Weitersheim durch das Gebürge auff
Freyburg gezogen ; der General Merch hin⸗
gegen/ gieng / erwehnter maſſen / mit dem Reſte
der ausgeriſſenen Cavallerie , nach Rheinfel⸗
den zu / und fanden ſich nachmahls taͤglich
welche ein / die man entweder vor verlohren/
oder gefangen gehalten . Dieſes war demnach
der ſo üble Ausgang desjenigen Vorhabens der

Teutſchen / welche denen Frantzoſen Anſangs
nicht wenig bange machte / und von dem faſt
maͤnniglich eine gute Hoffnung geſchoͤpffet hatte .
Da alſo Ihre Churfuͤrſtliche Durchlaucht ihre
wider den Feind gefochtene Anſchlaͤge ſolcher
Geſtalt mißlungen ſahe / ſo hielten Sie vor

das rathſamſte / den Rhein zu repaſſiren / weß⸗
halben Sie ſich durch die Etlingiſche Linien biß
nach Muckenſturm hinauff zogen / allwo Sie
auch etliche Tage ſtehen blieben . Der Feind /
der bey der mit dem General Merey vorgefalle⸗
nen Action eben keine Seiden geſponnen / und

deſſen Verluſt / wo nicht hoͤher / doch we⸗

nigſtens gleich war / marſchirte / ohne etwas

ferner zu unternehmen / auch wieder nach ſeinen
Linien zuruͤck/ doch machte der Marſchall von

Harcourt , nachdem er unterm General Iinmer

court , von der Moſel einen Renfort von 12 .

Eſcadronen erhalten / Mine / als ober et⸗

was gegen die Unſrigen zu tentiren Willens
ſeye / weßhalben er ſich aus ſeinen Linien nach
Langen⸗Candel zoge / und die Contributiones

in dem Pfaͤltziſchen unter harten Bedrohungen
ausſchriebe . Weil man nicht wiſſen kunte /
was deſſen weiteres Abſehen ſeyn moͤchte / ſo
gienge Ihro Churfuͤrſtliche Durchlauchtmit der

Haupt⸗Armee den zten September zu Rhein⸗
hauſen / ohnfern Philippsburg / wieder jen⸗
ſeits Rheins / und ſetzte ſich nach Speyer .
Die Veſtung Landau war mit einer guten

Garniſon und andern Behoͤrnuͤſſen verſorget/
um dadurch allen feindlichen Abſichten in Zei⸗
ten vorzukommen . Die Frantzoſen thaten

hingegen weiter nichts / als daß ſie einige Moa⸗

vementsmachten / die Unſerigen hingegen aber /
hielten ſich zwiſchen Duͤdenhofen und Speyer

auff / und da Ihro Churfuͤrſtliche Durchlaucht
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Joß . wohl ſahen daß Ihro Gigenwart der Orten
E bey der Armee weder noͤthig noch nuͤtzlich mehr

ſey/ begaben ſie ſich / den General de la Tour

in deſſen das Commando hinterlaſſende / mit

Anfang des Octobris / nach dero Landen /

1
Paunsver 9

ubeiut und euch iſt vorhin bekandt / daß wir uns be⸗

und ihnen ſolche dienſame Vorſtellung zu thun /ſlaun, uik wegen laſſen/ uns dieſes Jahr zur Kayſerlichen

und Reichs⸗Armee wieder um zubegeben . Es

r jſt nun ſolches bloß aus Liebe zum Vatterlande

1 guche⸗
Locbent

geſchehen / und wuͤrde eine groſſe Satisfaction

vor uns geweſen ſeyn / wann wir gegen den

Feind offenſive haͤtten agiren / und etwas gutes
ausrichten koͤnnen : Wir hatten auch anfaͤng⸗

lich gute Hoffnung darzu ; nachdem aber der

Koyſerl . General Feld⸗Marſchall⸗Lieutenant
Graf von Mercy das Ungluͤck gehabt / von dem

Frantzöſiſchen General Comte du Bourg im O⸗

ber⸗Elſaß geſchlagen zu werden / ſeynd dadurch
die Concepten von dieſer Tampagne verruͤcket

worden / und haben wir uns bloß mit der De—

es auch weiter die Zeit uͤber/ ſo lang als dieſe Cam⸗-
pagne noch continuiret / zu laſſen ſeyn wird . Als

aber unſere Gegenwart bey der Armee dazu ſo

wenig Ihro Kayſerl⸗May . als dem Reich die⸗

nen kan / die gegenwaͤrtige Conjuncturen auch

alſo beſchaffen / daß ſie unſere Gegenwart in

unſern Landen erfordern ; Sohaben wir/ nach⸗
dem FIh. Kayſerl. Maj . wir es unterthaͤnigſt vor⸗

ſtellen laſſen / relolvret / uber Morgen die Armee

zu quittiren und uns nach unſern Landen zuruͤ⸗
cke zubegeben . Wir werden das Commando

dem Kayſerl. General Feld⸗Marſchall Grafen
von Thuͤngen hinterlaſſen / auch denſelben ſo⸗
wohl wegen der ſich noch etwa ereignenden Vor⸗

fallenheiten / als der kuͤnfftigen Winter⸗Quarti⸗

rung fuͤrunſrer Abreyſe gnugſaminſtruiren / und

haben denen Herren und euch von ſolchen allen

Nachricht zu geben nicht unterlaſſen wollẽ . Wie

hoͤchſtnsthig es uͤbrigens ſeye / daß das Reich

bey noch fuͤrwaͤhrendem Krieg ſich beſſer an

greiffe / und die Reichs⸗Armee zu kuͤnfftig nicht

allein mit mehrern Trouppen verſtaͤrcket / ſon⸗
dern auch die Reichs ⸗Operations · Caſſa mit

mehrern Geld⸗Mitteln verſehen werde ; ſolches

werden die Herrn und ihr von ſelbſt erkennen .

Wir habenauch dißfalls ſo offt und noch jung⸗
ſtens in unſerm Schreiben / aus dem Haupt⸗

Quartier zu Langen⸗Candel Erinnerung gethan /
duß wir uͤberfluͤßig achten / ſelbige zu wiederhoh⸗
len . Wir wollen uns nur lediglich auf alle unſri⸗

e vorhergehendek epræſentationen bezithen/ und

zu Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnde das Ver⸗

trauen faſſen/ ſie werden endlich den Zuſtand des

Reichs behertzigen / unddie Deliberationes inſon⸗

derheit daruͤber eyfrig fortſetzen / wie nicht

alein die Reſtanten zur Operations / Caſſa for⸗

derſamſt herben gebracht/ ſondern auch ein neuer

richtiger und zureichiger kundus aufgeworffen
werden moͤge/ worauf man gewiſſen Staat

machen koͤnne/ damit ſo wohl die auf der Ope⸗
5 „ Caſſa noch hafftende Schulden abge⸗

beamEuropæi XVIII . Theil .

ſchrieben anbey dem Reichs ⸗Convent ihre

Meynung mit dieſen Worten : Denen Herrn

Wohlfarth des Vatterlandes erfordert / dar⸗

tenſion abermahls begnuͤgen laſſen muͤſſẽ /wobey

fuͤhrt/ als auch ein⸗ und andere Trouppen zu 1709 .

Verſtaͤrckung der Reichs ⸗Armee uͤbernommen/
auch ſonſten / was zu einer guten vigoureulen

Operation zum Behuf kunfftiger Campagne

vonnoͤthen / angeſchaffet werden koͤnne ; geſtal⸗
ten wir dann die Herrn und euch hiermit ange⸗

legentlichſt etſuchen / ihren Principalen / Obern⸗

und Committenten daraufBericht zu erſtatten /

damit dieſelbe und ihr forderſamſt mit beyfaͤlli/
gen Inſtructionen ,wie es die Nothdurfft und

auf verſehen werden moͤgen. Und wir verblei⸗
ben denenſelben und euch mit freundlicher Gunſt

und geneigten Willen wohl beygethan . Spey⸗
er den 7 . Oetober 1709 .

So gieng die Campagne ungluͤcklich genug Schreiben

vor Teutſchland zu Ende / da man in Regen⸗au auge
ſpurg mit dem Dellberren noch nicht fertig wegen

war / wie ſie beſſer angefangen werden ſollen /Reichs .

oder / ins kuͤnfftige angefangen werden wolte . “ er

Wir haben oben erzehlet was fuͤr Puncta diß⸗

falls zu uͤberlegen ausgeſetzt worden und blieben /

an die man doch nicht gern kommen / ſondern

lieber vorher / was in Materia Pacisvorgetragen

worden war / in Bedenckenziehen wolte / gleich

als wenn man in dem Stande / ohne nachdruͤck⸗

lchere Ruͤſtung zum Kriege / einen guten Frie —
den auf Seiten Teutſchlands zuerhalten . In⸗
deſſen wolte man doch deßhalben an Holl und

Engelland ſchreiben / und auf das antwor⸗

ten / was von denen abgebrochenen Friedens⸗
Theidigungen ans Reich geſchrieben worden

war . Aber auch hierüͤber verfielen die Staͤnde
unter ſich lelbſt in Wort und Biſputen⸗Krieg /
als man uͤber die von Mayntz / oben angeregter

Maſſen / entworffene Conelpte derer &chreiben

an ermeldete See⸗Potentzien / ſich beſprechen
wolte . Die Evangeliſchen begehrten / es ſolte

hnen eingefuͤget werden : „ Engel⸗ und Hollandſs trat g

„moͤchten doch daran ſeyn helffen / daß Franck⸗elner Kelt⸗

Lreich alem aus vorhergehenden Friedens-Tanſn,
„Schluͤſſen erlangten oder erlaͤngt zuhaben ver⸗hhalber

„ meintem Rechte entſage / und nach von ihm

„geſchehenerKeſtituirung des gehabten alles nach

„ der Kriegs⸗Ankuͤndigung de Anno 1689 . und

„ 1702 . eingerichtet und feſt geſtellet wuͤrde ꝛc

Denen Cathol . wolte dieſes nicht ein / wie wohl

ſie leicht mercken konten / daß in dem Begehren

derer Evangeliſchen die Abſchaffung der Ryh⸗

wickiſchen Religions Clauſul und der jenigen

Neuerung ſteckte / die mittelſt ſolcher Clauſul

hier und dar / wider den Weſtphaͤliſchen Frie⸗

den / im Reich eingefuͤhretund weiter ausgebrei⸗
tet wurde. Hieruͤber blieb die gemeinſame Aus⸗
machung und Ablaſſung gedachter Schreiben
an die See⸗Potentzien lange behangen . Die

Evangeliſchen entſchlofſen ſich allein der auf alten

Fuß zuſtellenden Religions⸗Sachen halber an

Engel⸗ undHolland Schreibens abzulaſſen / und

bey Reich beſtaͤndig dahin anzutragen / daß in

locis jam recuperatis & adhuc recuperandis , alles

nach Weſtphaͤliſchen Frieden eingerichtet / die

offters⸗ erwehnte Robwickiſche Clauſul aber
N
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hier An . 1702 . bereits dahin einigund verſtan 1705,

1709 . durchaus calliret wüurde . Der voͤllige dißfalls
den 27 . Auguſti gefaſſete Schluß Corporis Ex -

angelici war dieſer Maſſen gefaſſet: Nach
vorgaͤngiger reiffer Uberlegung der in Propoli⸗

Evangelici tion geſtellten Puncten / und allerſeits darüber er⸗

wagk . offneten Meynung (iſt ber unanicte geſchloſſen
vdälicden worden / daß die Schreiben an Ihre Maj . oie

Zulens Konigin von Groß⸗Brittanien und Ihre Hoch⸗

aet mogenden die Heren Seneral Staaten ohn ei⸗

nigẽ Verzug und ohne Wartung der vom geſam⸗

ten Reich abzulaſſenden Schreiben / abzufaſſen/
und zu expediren / annebens auch allerſeits hohe
Herrn Principalen durch Ihre bey Ihro Maj .

der Koͤnigin in Engelland und Holland haben⸗

de Miniſtros die Religions⸗Angelegenheit / in be⸗

ſonders hierzu zunehmende Audientien / inſtän⸗

digſt daſelbſt recommendiren laſſen moͤgten ;

hiernechſt will man ſich nowine eines geſamten

Hochloͤbl . Corporis und aller Evangel. Reichs⸗
Staͤnden hiermit verbunden haben/ in allen

dreyen Reichs⸗Collegüs einmuͤthig barauf anzu⸗
tragen / daß ſo wohl in locis jam recuperatis als

reſtituendis in Eccleſiaſticis & Politicis alles ad

ſtatum Pac . Weſtp . in dem Reich wiederum ge⸗

bracht / auch unter andern die Abolition ange⸗

ordnet werde / die uͤbrige gravamina in Ecclelia⸗

ſticis aber ſeynd zueiner deßhalben anzuſtellen en⸗
gern Reichs Deputation in Comitĩis vorbehalten/

und dergleichen Deputation ſpecialiter zu bedin⸗

gen : Letztlich iſt auch gut befunden worden / ſich in

denen Reichs Collegüs zubemuͤhen / daß in dem

orᷣ Impetio an Engell - und Holland abzuferti⸗

genden Schreiben mit eingeruckt werden möͤgte/

Daßnach von Franckreich beſchehener Reſtitution

die Gachen in dei Reich nach ber in der Kriegs ,
Declaration de An . 1702 .& 1689 . vorgeſchrie⸗

benen und enthaltenen Maſſe einzurichten wie

dann Fh . Maj . die Koͤnigin und die Hn . Gene⸗

ral Staaten zuerſuchen/ ſie geruhen moͤgten / ſich

dahin zubemuͤhen / daß vermittelſt Ih . Hoch⸗
moͤgenden Alliſtentz der in obigen allen zu des

Religion⸗Weſens Beſten angeſehene / und in

den Reichs⸗Gefetzen gegrundete Zweck per Præ⸗

liminaria pacis erreichet und feſtgeſtellet werde.
üc0 Ehe noch dieſes bevorſtehende abgeſchloſſen

Mepnung worden / hatte man ſich den 18 . Auguſti unter

Ooßwickt⸗ denen Evangeliſchen vergliechen bey dem Chur⸗

ſcher ElanMayntzlſchen zuvernehmen : Ob Cacholici es

ſul in die Wege zurichten gemeinet / daß denen Ev⸗

angeliſchen mit Aufhebung und Abolition der

Roßtwickiſchen Reliaions Clauſul / ihrem Ver⸗

langen nach / Satistaction gegeben werde ? Wel⸗

ſche Erkundigung doch nicht die Meynung haben

ſolte / alsob man ſich deßhalbẽ noch beym Reichs⸗
Convent in Tractaten einlaſſen wolte / ſondern

man hielte ſich bevor / lonſt / befindenden Dingen
nach / die Nothdurfft dißfalls zubeobachten .

Catholici haben dargegen durch Chur⸗Mayntz

Cathol . auf das / den Herrn Auguſtan . Confeſſions⸗Ver⸗
Antwott wanden / unterm 4 Auguſti communicirte An⸗

bringen / die Clautulam Religionis Art . N . pac.
Risvv. betreffend / ihre Meynung dahin eroͤff⸗

net : Nachdeme Churfürſten und Staͤnde des

Reichs / beederſeits Religions. Verwanden/ da⸗

den ſeynd/ datz diele Materie denen gegen einan⸗
der ausgeſtelllen Erklarungen zu foige / ausge.
macht werden ſolte/ ſo ſeye es an deme / daß man
dem An. 1704 . errichteten / von Kayſ . Maj al⸗
lergnadigſt ratiticirten Reichs · Schluß zu folge/
dieſe Materie vor die Hand nehme / und wolten

Catholici vernehmen / wenn man ſich des Tages
und Zeit halberunter einander vergleichen moch⸗
tt . Es wurde der Modus auch zur Sach zugelan
gen / nicht eutfernet ſeyn/ und ſolche Naedia vor⸗
kommen / die die Sach zu allerſeits Vergnuͤgen
beylegen wuͤrden .

Als man von dem Punet desbey einem Frie⸗un
dens⸗Schluß wieder in alten Stand herzuſtel/ auseg ,
lenden geſprochen / und Cathol . theils ſich bewuſt
geweſen / daß dißfals auch die Abſchaffung der

Ryßwickiſ . Clauful Evangel. Seits mit verſtan/
den wuͤrde ; ſo meinten jene ſich deutlich heraus

zu laſſen / unter dem angegebnen Beſorgnis / es

moͤchte ihre hier oben erzehlte Erklaͤrung nicht
recht gefaſſet und reteriret worden ſeyn/ machten

alſo den 13. Sept . dieſe weitere Erklaͤrung bekant :

Es wuͤrde vor dem an Ihre Koͤnigl. Maj . von

Groß⸗Brittanien abzulaſſenden Reichs - Ant⸗

wort Schreiben / ſonderlich von dem monitoin

Puncto reſtituendorum geſprochen / und nachdem
die Fuͤrſtl . hohe Herren A. C. Verwanden dem

Fuͤrſtl . Collegio vorgeſtern zuvernehmen gege⸗
ben / daß darinnen die Abolition des Art . IV. pac .

Risvvic . verſtanden werde / und ſie die Cathol .
Intention , wegen nicht abolirender Clauſulge⸗
dachten Art . IV . pac . Risvvic. daruͤber auf deret

vorgeſtern im Fuͤrſten⸗Rath mündlich gethan
Erklaͤrung / nach ihrem rechten Verſtano / nicht

recht eingenom̃en / ſolches auch an die Hoͤfe nich⸗

zulänglich reteriret / und dafuͤr gehalten werden

doͤrffte/ daß man ſich dißfalls nicht zu vergleicher
gedencke; ſo haͤtten die Churfuͤrſtl . Cathol . Ge

ſande ad brotocollum ferner dieſes zu declariren
fur noͤthig erachtet wie daß man gemeynet ſey/ in

denen Orten / wo alles Cathol . quoad Exercitium

Religronis in Statu quo zu laſſen / deßgleicher
auch daſelbſt geſchehenſolte / wo alles der A.C

Verwanden RKelig. zugethan waͤre; in denen re

ſtituirenden Orten aber / worvon beederſeits Re

ligionen Unterthanen vorhanden / daſelbſt ſolte

oder moͤchtedas Simultaneum Exercitium Relig

geſtattet / auch die Kexenuen und Unterhalt der

Geiſtl. allerſeits dergeſtalt reguliret werden / daß

man keine Schwierigkeit darinn finden ſolte

welches von den Hn . A. C . Verwanden mit an

zugehen hoffentl . keinen Anſtand fin en wuͤrde:
Man verlange aber von denen hohen . Herrn A.

C.
Verwanden / auf die Cathol letztere keſolution ,

ſo dem Hn . Chur⸗ Saͤchſiſ . Geſanden vor we⸗

nig Tagen zugeſtellet worden eine naͤhere Erklaͤ⸗
rung / nun in Sachen ferner / und zwar bald/ zu

Abwendungallerhand Mißtrauens progrediren

zu koͤnnen / welches dem Fuͤrſtl. Collegionoch

heute zur erkennenzu geben / auch per Extractum
Protocolli zu extradiren waͤre / mit dem Erſu⸗

chen / daruͤber ihre Antwort wieder zu maruriren. .
Aufder Hn . Eathol ertheilte Anneig / haben Ln

dom
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5 vom 2T. Pſtocvangelici zuruck zuvermelden / daß / welche alſofort / mit einanderdieſes ſchloſſen: 170f .

ſeds Regleichwie an Seiten der Augultanæ Confeſſionis
“ Verwandten / bald bey Anfang dieſes Kriegs

mit Aufhebung des Reyßwickiſchen Friedens mit

Franckreich / auch zugleich die Cauſala Artic . IV .

Pac . Risvv . vermoͤg derer ad Portocollum gege⸗

benen Declarationen vor abrogirt gehalten wor⸗

den ; Alſo haͤtten ſelbige an denen hohen Herꝛn

Cathol . juͤnſthin vernehmen wollen / weſſen ſie den und deren Unterthanen Contolation geſetzet
ſich hierunter von ihrer Seits bey kuͤnfftigen

Frieden zuverſehen haͤtten. Vermoͤg habender
Inſtruction nun / muͤſte man auf exprelſe Aboli -

tion ſolcher Claulul nochmaln beharren, und erſe⸗

he man ſich des billigmaͤßigen Beyfals hierinnen
um ſo mehr / als Kayſerl . Majeſt⸗ bereits Anno

1698 . in dem Commiſſions - Decteto vom 2 .

( 12 . Febr . ) ihres allerhoͤchſten Orts / ſelbſt al⸗
lergnaͤdigſt vorbillig erkennet / daß die ſich hier⸗
unter beſchwerdt befindende Staͤnde vergnuͤgen

konte / mit der allergnaͤdigſten Verficherung / daß
ſie uber dem Inſtr. Pac . Weſtphal .ſowol in Eccle -

liaſticis glsPoliticis zu halten / allerdings gemeinet
waͤren. Was Anno 1702 . in dieſer Materie
vorkommen / deſſen ſeye man gantz wohl erinner

lich/ und wolle erwarten / weſſen ſich hohe Herren

pro ultimato hierinnen herals laſſen wolten: Ge⸗
ſtalten dasjenige / ſo indem ſogenan ten Erxtractu

des Churfüͤrſtl. Protocolli enthalten / von ſolcher

Beſchaffenheit ſeye/ daß es in etlecku mehr / als

beſagte Clauſula ſelbſt importirte / dahero man
ſolches denen gnaͤdigſten Hn . Principalen ein⸗

zuſchicken nicht vermoͤchte ; Wolten aber hohe

Hn. Catholici eine endl . ſolche Erklaͤrung hieruͤ⸗
der forderſambſt von ſich geben/ wuͤrde es denen

auguſt . Confeſſ . Verwandten lieb ſeyn / wann

latisfaciret werden koͤnte. Im uͤbrigen bleibe
nan bey juͤngſter Anzeige / daß man ſich hier⸗
urch in keine Tractaten dahin einlaſſen / oder

juff einige Weiſe aufhalten laſſen wolle ꝛc.

Weil nun zu dieſem Diſputen wegen der Ab⸗
oder nicht abzuſchaffenden Ryßwickiſchen Reli⸗
ions⸗Clauſul das an Groß⸗Britanniſche Maj .

Ibzulaſſende Schreiben / nach vorhin erzehltem /
nebſt dem darbey gemachten und gedachten Mo⸗-

nito dero Evangel. Anlaß gegeben ; ſo iſt dem⸗

nach weiter und uͤber obſtehende denen Herrn

Catholiſ zuertheilende Antwort bey dem Cor -

pore Evangelicorum , nach wolerwogenen Umb⸗

ſtaͤnden/ gutbefunden und geſchloſſen worden /
daß / wann an Seiten Catholicorum eine hin⸗

längliche Berſicherung gegeben / und ad Proto .

collum erklaͤret wuͤrde / daß dasjenige / was in
denen beeden Kriegs⸗Declarationen de Anno

1689 . und 1702 . ratione recuperatorum
& reſtituendorum enthalten / genau beobachtet

werden ſolle / und in deme an Ihro Konigl .
Majeſt . in Groß⸗Brittannien abzulaſſenden

CattolSr⸗
jfaung de

Clauſula
NyWVicenf

wuͤrden/ in ſo weit es nur von der Cron Franckr .
fuͤr keine Contravention aufgenommen werden

Schreiben / nurallein von der Barriere geredet

werde/ ſolchenfals man von dem in oc pallu ge .

machten Monito Evangelicorum abſtrahiren

koͤnte ꝛc. dieſes machten mehrgedachte Evangelici
den 22 . Styptemb . denen Cächolicis hekant /

1

Gleichwie man von Seiten der Catholiſ . ſich Oaunt .8
bey der Kriegs Declaration erklaͤret / daß in de . vesgudgk .
nen recuperirten Orten / alles in Eccleſiaſticis &
Politicis nach den Fundamental - Reichs⸗Geſe⸗
tzen/ und deren im Reichs⸗Gutachten vom 14 .

Febr . 1698 . enthaltenen Friedens⸗Schluſſen
gemaͤßem Stand /zu allen treuen Reichs⸗ Stäͤn⸗

werden ſolle ; alſo haͤtte es dabey in ſo weit ſeyn
verbleibenz Es haͤtte aber niemahl die Meynung /

weder damahln noch anjetzo Cathol . und Aug⸗
ſpurg . Cont . Verwandten Theils geweſen feyn
konnen / daß man dadurch die vor ſo viel langen
Jahren daſelbſt exercirende Catholiſ . Religion /

mithin auch in ſo weit geendertem ſtatu Inſtr .

Pac . WVeſtp . denen in ſolchen recuperirten Or⸗

ten befindl . Cathol . ihr Exercitium cum annexis

in Eccleſiaſticis &Politicis nunmehr gantz beneh⸗
men / ſelbige emigriren oder verſtoſſen laſſen wol⸗

te / fondern gleichwie Cacholicidas feſte gute Ver⸗

trauen zu denen Augſp . Contel. Verwwande Hn .
Churfuͤrſten und Standen / damahl gehabt / alſo
fuͤhrten ſie ſolches auch annoch zu denenſelben be⸗

ſtaͤndigfort / ſie wuͤrden mit den Cathol . hierinn
einer Meynung ſeyn / verſicherten auch gaͤntzlich/

ſie wuͤrden aus gleichmaͤßiger Chriſtl . Lieb / da

dieſer Caſus in Inſtrumento Pacis VVeſtphal . ſo
wenig / als in andern Friedens⸗ Schluͤſſen vor

geſehen werden koͤnnen/ und alles ſolches zu Er⸗

haltungbeſtaͤndigenVernehmens / auch Abwen⸗
dung alles beſorgenden kuͤnfftigen Mißtrauens
unter beederſejts Religions⸗ Verwandten Hn .
Staͤnden / und deren Unterthanen / und zwar re⸗

ciproco illorum in communi Societate viventium

in Inſtr . Pac . VVeſtp . gegruͤndeten vinculo , zu

ebenmaͤßiger der Cathol . Churfuͤrſten u . Staͤn⸗

den / und deren Unterthanen Conſolation diene /
vornemlich da dieſe / zu gegenwaͤrtigem Krieg /
gleich den Hn . Augſp . Cont . Verw . auch ihr und

ihrer Unterthanen Gut und Blut / in Anſehung
der gemeinẽ Sach / uñ zukecuperirung gedachter
Reichs ; Avulſorum treulich mit angewendet/ von

ſelbſten die Cathol . in denen erobert⸗und noch re⸗

cuperirenden Ortẽin allem / obverſtandener Maſ⸗
ſen / in Ecclel . & Politicis , quch mit manuteniren

heiffen / zumahln / daman Cathol . Theils wie ob⸗

gemeldt / die Augſp. Conteſſion auch daſelbſt wie⸗

der einfuͤhren zu laſſen keinen Anſtang haͤtte; wel
ches man dann inter lacram Cæſar . Maj & ſtatus

utrivsq ; religionis mehrers ſpecialius untereinan⸗

der / gleichwie in andern Orten geſchehen / uvergl .
und durch gewiſſe Verordnung zu ſtabiliren haͤt⸗
tt / worzu die Hn. Augſp. Contel . Verwedas Ih⸗
rige mit beyzutragẽ zuverſichtlich umſo mehr von

ſelbſt begierig ſeyn werden / als ſolches dem Weſt⸗
phaͤl. Friedens⸗Schluß allerdings gemaͤß iſt ꝛc.

Nach ſolchem Schluſſe thaten ſie denen 1 —
angelicis ihm gemaͤße Vorſtellungen / und denn ren .
weiter dieſe Erklaͤrung : Nachdem dem geſam⸗
ten Reichs⸗Convent gar zu wohl aus denen vo

einigen wenigen Jahren gepflogenen Religions
Handlungen bekandt / daß man allerſeits verſtan
den geweſen/ die Differentz und gefuͤhtte Grava⸗

N 2
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72 Beſchreibung
minaüber dieſe Claulul des ged. Artic. gůtlich un⸗

tertinãder abzuthun / dahin auch durch die beliebte

Reichs⸗Deputation der Weg gemacht / ſonderl.
der Hn . Augſpurg . Cont . Verw . dabey gemach⸗
ten eigenen Erinnerungen zu ſehenz wie dann die⸗
ſes mit demjenigen / was vormahls Kayſ . Mai .

in dem von den Hn. Augſp . Cont. Verw in ih⸗
rer Wiederanzeige angefuͤhrten Kayſerl. Corfis -
ſions Decreto de An. 1689. beliebt uͤbereinſtim̃et /

und dann Cathol . Seits dieſe beharrl Intention

der Hn . Augſp . Cont . Verw . in allen Gelegen⸗
heiten zurConlervation guten Vertrauens / in und

auſſer denen Collegüs oͤffters wiederholet / ſince⸗

rirt und verſichert worden / ſo bleibeman Cathol.
Theils bey der von Kayſerl . Maj . vorhin An .

1689. und denen Cathol . ex poſt An. L70 . ver⸗

ſchiedentl . eroͤfnetenErklarung/ dahin gehend⸗ daß

man dergedachten Clauſal nicht ſtrictẽ inſiſtiren /

ſondern dieſe alle reſtringiren wolte / daß darob

nicht allein alle derAuaſp . Cont. zugethaneChur⸗
fuͤrſten/ Jürſten und Stande / ſondern auch die

hohe Allürte und jedermannigl. handgreifl . und

fattſam wuͤrden erkennen koͤnnen/ daß von denen
Cathol . der Billigkeit nach / ein mehrers nicht

koͤnne oder moͤge abgefordert werden . Und nach
deme in ged . Wiederanzeige der Hn. Augſ . Cont.
Verw . begehret worden / daß uͤber die per Extra⸗

ctum Drotocolli Collegii Electoralis vom 13 .

hujus gegebene der Cathol . von denen Hn. Augſ.
Conf . Vertw . nicht zulaͤngl. angeſehene Erklä—
rung / eine andere naͤhere und vergnuͤglichere

Entſchlieſſung ertheilet werden moͤchte ſo hat

man zu Bezeugung der Cathol . Churf . Fuͤrſten
und Staͤnden hierin aufrichtig hegende Intention
denen Hn . Augſp . Cont Verw . fernererklaͤren
ſollen/ daß man üͤber das Exercitium Relig . in de⸗

nen unter die Clauſul des Art . IV . Pac . Rysvv .
gehoͤrigen Orten ( wonichtbereits wuͤrcklich ein
anders verglichen iſt ) mit allerſeitigem Vergnuͤ⸗
gen ſich mit einander verſtehen · und ihnen zugleich
hiemit zu Bolieben ſtellen wollen / obſienicht
ſelbſten auch an Hand geben moͤchten / wo ſie ei⸗
gentlich in beſonderen Faͤllen/ und woruber ſie
naͤhere Erklaͤrungen zu obigem Ende verlangten .

Man verſichert ſelbe Cathol . Seits gantz zuver⸗
laͤßig hiemit / daß man hierauff ſolche Erklaͤ⸗
rung uͤber die vorige ohne Anſtand alſo zu erthei⸗

len geneigt / bereit und im Stande ſeye/ daß dar⸗
über die Augſ . Cont . Verw . Hn. Churf . Fuͤr⸗
ſten und Stäͤnde / und jedermaͤnnigl. vergnügt

ſich finden koͤnne. Manerſuchet hingegen aber
dieſelbe anbey auch / das einiger Orten verſpuͤhrte

Mißtrauenbeyſeit zu ſetzen/ um in deſto engern
Vernehmen / und zwar auchin wenig Tagen wañ
es jedem ein gleichmaͤßiger rechter Ernſt / wie
diſſeits ſeye / aus der gantzen Sache / in allerſeiti

ger Zufriedenheit zu kommen .
und Gvan⸗ Dieſes brachten Carholici den 24. Jbr. an Evan -

gellf . tr⸗
wiedert . gelicos , dieſe verſetzten den 25, dito : derer Hn .

Cathol. geſtern ertheilte Relolution ſehe bey dem

Corpore Evangel . in behoͤrige Uberlegung gezo⸗

gen / und denen Hn Cathol. zuruͤck zu vermelden
deliebet wordẽ : wie man dieſer Seite ſich zur Ge⸗

nuͤge erpliciret / daß die Abolition der bekandten

1

Reſchs u. Ereyß⸗Geſch
Clauſul des Art . IVPac . Nysvv . verlangẽt werde; 15
welches man ſich um ſo mehr verſehen werde / als
Hn . Cathol . ſich in vorgedachter ihrer G
rung auf das Kayſerl . Commislions Decret de
An. 1693. unter dem 2. ( 12 . ) Febr . ſelbſt beruf .

fen / worinnen deutlich enthalten / daß Kayſerl.
Maj . denen ſich beſchwert befindenden Evangel
Staͤnden hierinnen willfahren / und alſes nach⸗

dem Weſtphaͤl . FriedensSchluß einrichtenlaf
ſen wolten / in ſo weit nur ſolches alſo geſchehen
koͤnte/ daß es von der Cron⸗Franckreich ni dt vor
eine Contravention unt Fridbruch aufgenom̃en
wuͤrde/ und dadurch neue Unruhe zu beſorgen

ſtuͤnde. Allermaſſen nun dieſe Beſorgniß der⸗
mahlen cesſirte / und der Ryßwickiſ. Friede rario⸗
ne Franckreich aufgehoben ; So habe man ſol
chemnach dieſer Seits der Hn. Cathol . beyfallige
Meynung und Cooperation , wegen Aufhebung
dieſer Clauſulæ geſuchet / um es folglich in dit
Wege zu richten / daß bey vorſtehendem ⁊rieden /
ſolche Abolition von der Cron Franckreich lolen .
niter agnoſcirt und in das kuͤnftigeFried ens⸗In⸗
ſtrument gebracht werden koͤnte. Hierauf nun
welde eine deutliche Erklaͤrung begehret damit

daraus erſcheine / weſſen man ſich hierunter zu
verſehen . Solten uͤber Verhoffen Hn. Cathol .
ſich nicht in dem Stand finden / das Verangen
der Augſ Cont . Vrrwandten deßfals zu erful
len/ wuͤrdees unnoͤthig ſeyn / ſich dahier mit weit⸗
laͤufftiger Handlang hierinnenaufzuhaͤlten/ ſon⸗
dern die Sache wuͤrde an andern Orten rractirel

werden muͤſſen/ dahin es dieſer Seits ausgeſtel⸗
let bliebe .

Ratione teſtituendorum per pacem haͤtte mim

die beyde ſolennen und von Kayſerl . Maj . aller⸗

gnaͤdigſt rariticirte Kriegs Declarationesund dit

Kayſerl . Wahl⸗Capitulation § • 13 vor ſich/ an

welche man ſich hielte / und das feſte Vertrauen in

die Hn. Catholiſ ſetzte / ſie wurden keine ar der⸗

Meynung fuͤhren/ als daß ſelbigẽ nach buchſtaͤb⸗
lichen Inhalt bey kuͤnfftiger Friedens⸗Erecution
( dahin dieſe Sache gehoͤrig) nachgegangen wer⸗

den ſolle / einfolglich / vermoͤge ihrer anjetzo von

neuem gegebenen Verſicherung guter Harmo .

nie, als worzu dieſer Seits alles Dienſame auff.
richtig beygetragen werden wuͤrde/ die gute In .

tention in der That zeigen / und dadurchallen zu

Mißtrauen gereichenden Scrupel zu des geſam
ten Vatterlandes Beſten / aus dem Wege raͤumẽ.

Was nun Catholici , vorgedachter maßen/ den

unterm 28. dito mehrers zu erlaͤutern/ und ſich
ferners⸗zu erbieten wie ſie die Clautulam Religio -
nis Art . IV . Rysvvicenſ . nach Inſtruction ihrtt
Hn . Principalen verſtanden haben wolten / da⸗

von es dann hieß :
Nachdeme die Cathol . Churfuͤrſten / Fuͤrſten

und Staͤnde / auff ihrer der Augſp . Conl . Ver⸗
wandten zugethaner Hn. Mitſtaͤnden um 22.

hujus herausgegebene Gegenanzeige in puncto
Clauſulæ Religionis Art . IV . Pac . RysvV . und

zwar auf dieſer Verlangen / durch ihre hieſige
Geſandſchafft in rechtem wahrem Vertrauen ⸗

am 24 . hujus ſich vernehmenlaſſen wiefinnach

24 . Ibr. Evangelicis bekant gemacht / ſuchten fehrehel

ibren



. 8—
Veichs⸗u. Creoß⸗Seſch. —

1705 , ihren dufrichtig dormahln und jetzigen Sincera⸗

tionen das in denen gegen einander eroͤfneten Er⸗

klarungen angezogene Kayſerl . Commislions-
Decrer in eben dem Verſtande / wie Hn . Augſp .

Cont Verwande / genom̃en / und wie Catholici,
ſowohl nach demſelben als andern ſchrifft· und

mün lichen beyderſeitigen onteſtationen und

von Kayſerl. Maj ratificirten Reichs⸗Deputation
gedachter Clauſul/ und damit pro Catholicis er⸗

langtes Jus quæſitum in Eccleſiaſticis & Politicis

zu alle feit' gen Vergnugen guͤtlich zu reltrinsiren
bereit ſeyn: So bliebe man Cathol . Theils da⸗

bey / wie man ſich an oberwehnten Tage erklaͤret
haͤtte/ wieman nemlich der Clauful Ryßwickiſ .

Irtetens eben ſo ſtarck nicht intiſtiredaß man kei⸗

ne Enderung darin vorgehen zu lafſen gemeynet

ſehe. Man wolte aber um ſo wenig hoffen/ daß

der Hn . Augſp . Contell . Verwandten endliche

Meynung ſeyn wuͤrde/ auf der gaͤntzlichen unbe⸗

ſchranckten Abolition ſo feſt zu ſtehen / daß ſie ſich

in keine gůtlicheHandlungen deßhalben einlaſſen
ſolten / emehr Reichskündig / undmit denen vor .

handenen Reichs⸗Actis & Protocollis , inſonder -

heit ihren / der Hn . Augſp . Cont . Verwandten

vielfaltig abgelegten Votis coramunibus , Declara-
tiombus & Concluſis zu beweiſen ſeye/ daß dieſel⸗

bige/ und nicht Catholici die erſtere geweſen / ſo in

Annis 1702 . 1703 . 1704 .in his verborum forma -

libus vorgeſchlagen und verlanget / daßalle aus

den vorgekommenen Gravaminibus Religionis
inſonderheit auch dem Art . IV . Pac . Kysvv . ent⸗

ſtandene beſchwerlick eIrrungs durcheineReichs⸗

Deputation hier in Comitiis unterſucht und abge⸗

than mithin alles ſchaͤdlicheMißtrauẽ aus denen

Gemüthern erhoben / und aus dem Weg gerau⸗

met werden moͤge; So gar / daß dieſelbe endlich

ſo wol mehrmahlen ad Protocollum ,als in ſpecie
in der des hoͤchſt⸗anſehnlichenKayſerl. Hn. Prin -

cipal- Cotuſſarii Hochfuͤrſtl . Eminentz / unterm

12 . Jbr . 1702 . ſchrifflich ertheilten Declaration

ſich vernehmen laſſen/ die buͤndige Abrede unter

einander genom̃en zu habẽ / biß dahin/ daß ſolches

geſchehe / uñ ihre Angelegenheitẽ bey dem Reſch
NB . vorgenommen / Nk . zu billicher Eroͤr⸗

terung gebracht ſeyn wurden / zu keiner

Reichs⸗Deliberation mit denen Cathol . zu con⸗

curriren . Darauf iſt es dahin gediehen / daß end⸗

lich vermoͤge Concluſi vom 17 . Martii 1704 . ei⸗

ne enge aus 6. Perſonẽ beſtehendene Deputation ,
mit allerſeits Religions ⸗Verwanden Belieben

und Einwilligung beneñet / und von Kayſ . Maj .

allergnadigſt rarificirt / auch hierzu denen Deputa⸗
tis die Vollmacht nach der Hn . Augſ. Conſ. Ver⸗
wanden ſelbſt eigenen in Voto Communi adPro -

tocollum gegebenen Monitis eingerichtet wordẽ /
Krafft welcher dieſer Irrung / billigen Dingen
nach/ in der Guͤte auf dasſchleunigſte abgeholffen
werden könne. So wenig noch denen Cathol .
die Schuld mit Fug bey gemeßen werden moͤge/
daß ſolche Reichs Deputation bißhero zur

Waͤrcklichkeit / und gedachte Beſchwerde zu kei⸗
ner Erorterung gebracht worden ; So erbietig
blieben Catholici , dieſelbe dem Reichs⸗Schluß

TReatf Europæi XVIII. Theil.
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gemaß / ungeſaumt zu reaſſumiten : Zu welchem

In dẽman nochmahlen wiederholte / daß man ge⸗
neigt und im Stande ſeye/ alſo gleich / wann es

denen Hn . Augſp . Conteſ , Verwanden gelegen
ſeyn wuͤrde/ zur Sache zu ſchreiten / und koͤnte ſich

nicht vorſtellen / daß dieſelbe von erſt erwehnten

in vim legis erwachſenen / von Kayſerl . Maj . ratifi⸗

cirten Reichs⸗Schluß / ohne die geringſte recht⸗

maͤßige Urſach / ſo ſchlechter Dings wieder abzu⸗

gehen / und dieſe des Reichs innerliche Verfaſ⸗
ſung angehende Sache anderwaͤrts hin / da ſolche
nicht hingehoͤrig/ zuziehenentſchloſſen ſeyn ſollen ⸗
bevorab man Eathol . Seits nochmaln conteſti -

re / und in aufrichtigem Teutſchen Vertrauen

verſichere / daß man ſolche bey Fortgang ver ehe⸗

mals beliebten gutlichen Handlung ſowol wegen

der mehr beſagten Clauſul des Ryhwickiſ . Frie⸗
dens / als auch ratione reſtituendorum vel recu -

perandorum pace tutura , zu aller Billichkeit

einverſtehen wolte . Solte aber dieſes billiche Er⸗

biethen von denen Hn. Augſp . Cont Verwandẽ

gar nicht angenommen / und die von ihnen ehedeſ⸗

ſen ſo ſehr verlangte amicabilis compoſitio anje⸗

60 gäntzlich ausgeſchlagen werden ; So wuͤrde

denen Cathol . Churfuͤrſten Fuͤrſten uñ Staͤn en

ſolches ſehr beſchwerlich vorkommen / zumahln
ſie davor halten ſich alſo zu aͤnglich durch ihre

Geſandſchafft declarirt zu haben / daß die Hn .

Augſp . Confel . Verwanden in gegenwärtiger
Criſi undUmſtaͤnden Urſachen haͤtten/ ſolches ſo

ſchlechter Dings in den Wind zu ſchlagen . Man

koͤnne dahero von Corporis Catholicotum wegẽ /
auch die gantze erbare Welturtheilen laſſen / ob

bey ſolcher Erklaͤrung man Cathol . Theils denen

Hn . Augſp. Cont . Verwanden nicht ſattſamen
Anlaß gegeben/ ſich jenen zuzufuͤgen; die Cathol

höchſt· und hohen Hn Principalen glauben auch /
damit dasjenige bezeigt zu haben / was zu Uuter⸗

haltung guter einmůthiger Verſtaͤndniß inter ſta⸗

tus utriusque religionis , und Abwendung alles

ſchaͤdlichen Mißtrauens unter denenſelben / auch

Befeſtigung des Ruhe⸗und Frieden⸗Schluſſes
im Roͤm. Reich gedeihen koͤnte. Es wuͤrdehoͤchſt
und hochgedachten Cathol . Hn. Staͤnden auch

dahero ſchmertzlich fallen / dergleichen Gegen - Er⸗

klaͤrung von denen Augſp . Cont . Verwanden /
ihren Hn. Mitſtaͤnden / auf ihre der Cathol . Hn.

Staͤnden gutmuͤthige nicht in Worten / ſondern
in der Realitaͤt beſtandene ſiüncere Bezeugung
in ſolcher Kemittirung ihres in Relig,ons⸗Sa⸗
chen acquirirten Rechtens zu vernehmen / welches
dañ warhaftig zu der hoͤchſt und hoher Hn. brin -

cipalen und dertr treuen Unterthanen hoͤchſter
Diſconſolation , wie leicht und vernuͤnfftig zu er⸗

achten / billich gereichen muͤſte/ daozumahln dieſelbe

zu vorigen und gegenwaͤrtigen Kriegen / das Ih⸗

rige recht patriotiſch mit beygetragen §ͤalſo umb

deſto billiger ſeye / beyderſeits Religionen zu der

Hn. Ständen und deren Unterthanen mehrerer

Gonſolation reciprocè zu proſpiciren . Man wolte

dahero ſich zu denenſolbẽ dahln verſehen/ ſe wür⸗

den auf die am Dienſtag com̃unicirte / dem Ca⸗

thol . Corpori in puncto prædictæ clauſulæ reli -

gionis Art .. Pac . Rysvv . ausgeſtelteſchrifftliche
duftchligedin Wepbäl, Sludens⸗Schlußkur
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1709 . dirte Kcalc , auch gegẽwaͤrtige fernere Declaration

de Clauſula

RyAvVicenſi .

—

in gutem Vertrauen ſich naͤher vernehmen zu

laſſen / von ſelbſten belieben . Um aber noch meh⸗

rers in der vorabgeruͤhmten Realitaͤt zu erweiſen /
daß es Catholicis ein rechter wahrer Ernſt ſey/
bald zuallerleits Religions⸗Verwanden Stãaͤn⸗

den und deren Unterthanen Conſolation nach der

Kriegs Declaration aus der Sache zukom̃en/ ſo

wolte man diſſeitige Erklaͤrung in dem Werck

ſelbſten / denen Hn . Augſp . Cont . Verw. nach der

Beylag ſab lit . A. zu comuniciren keinen fernern

Anſtand nehmen / um ihnen bekandt zu machen /
wohin Cacholici gedachter Religions⸗Clauſul
halber von ihren hoͤchſt und hohen Hn. Principa⸗
len ſich inſtruirt befinden / in Hofnung / man wer⸗

de hieraus ein ſattſames Vergnugen ſchoͤpffen/
und ſolches durch einen Reichs⸗Schluß dahier

feſt ſtellen / um ſich aller Orten darnach achten zu

koͤnnen Wofern nun aber Augſ . Contel . Verw .

Theils ſich hierzu nicht fugen ſolte / ſo wolten Ca⸗

tholici an allem daraus entſtandenen groͤſſerm
Mißtrauenzwiſchẽ beyderſeits Religions Ver⸗

wanden und andern boͤſen Folgerungen gaͤntzlich
entſchuldiget ſeyn ꝛc. Lit . A

ndfpeciale f . Es koͤntezu beyder Religions⸗Verw . Un⸗

terthanen Sicherheit an denen unter die Clauſul
des Art . IV . P. Rysvv . gehoͤrigen Orten / und da⸗

ſelbſt bereits wohnenden Unterthanen / zum Uber⸗

uß nochmahln deutlich durch einen Reichs⸗

Schluß ſtipulirt werden / daß die Domini Terri -

zuſchaffen befugt ſeyen .

Religions⸗Verw zugeſtatten / und dieſen ihꝛe noͤ⸗

Gottesdienſts beyder Religionen / auch die Kirch⸗

chendiener und Schulmeiſter von beyderReli⸗

Diener und Schulmeiſter / zu erlauben und zu

goͤnnen/ daß die geiſtliche Gefaͤlle getheilt wer⸗

den ; Wo aber

( 3. ) Anein⸗oder anderm Ort 2. oder mehrere
Kirchen waͤren/ ſolche koͤnten dergeſtalt guͤtlich

verglichen werden / daß jede Religion die Ihri⸗

ge deſto ruhiger gebrauchen moͤge; an denen je⸗

nigen Orten hingegegen / wo

( 40 Rex Galliæ tempore occupationis Kirchen
gebauet / ſelbige wuͤrden vor allen Dingen Catho -

licis allein gelaſſen werden muͤſſen / worzu die

Augſp. Conf . Verw . An . 1697 . im Haag ſich

ſelbſten erbotten gehabt : So waͤre nicht weniger
( 5 In denen Orten / wo vor dieſem lauter

Aug . Cont . Verw . geweſen / und da der Lands⸗

Herr anjetzo Cathol iſt / denen Augſ Cont . Ver⸗

wanden an denen ingehabten Kirchen das libe⸗

rum religionis exercitium ſimultaneum , auch die

hierzu noͤthige Gefaͤlle / und zugleich neue Kirchẽ
zu bauen alelchfalszugeſtatten/welches denen

toriales dieſelbe zu roleriren ſchuldig / und in kei⸗

nerley Weiſe zu kraͤncken / oder von dannen weg

( 2. ) Auch denenſelbenerlauben ſollen / das Er⸗

ercitium ſimultaneum religionis in Oꝛten / wo nuꝛ

eine Kirche vorhanden / wie man ſich darůber we⸗

gen des Vorzugs vergleichen wird / beyderſeits

thige Pfarrer undGeiſtlichenzu Verrichtung des

hoͤfe zu Begraͤbniß der Todten / nit weniger Kir⸗

gionen / und zu Erhaltung der Kirch-undopottes⸗
Hauſes / auch der Pfarter und Geiſtlichẽ Kirchen⸗

Beſchreibung Reichs· U. Creyß . Seſchz
Cathol . Landesherrnund Unterthanen in caſu ſi⸗

mili zu erlauben ſeye/ lalvis tamen per omnia pa.
ctis & conventionibusinter ipſosterritorii domi -

nos , eorumque ſubditos poſt pacemhonaſterien
ſem , Noviomagenſem & Risvvicenſem initis .

(6. ) In locis reſtituendis vel recuperandis muͤſte
an denen Orten / wo jetzo alles Catholiſch und wo

der Dominus Territorii auch dieſer Religion zuge⸗

than/ alles in ſtatu quo gelaſſenwerden ; Wo aber

der Landsherr der Augſp . Cont . zugethan , und in
ſolchen Orten auch Cathol . Unterthanen befindl.
ſolche muͤſten zwar daſelbſt nicht allen gedultet/
ſondern auch das Exercitium religionis ſimulta⸗

neum geſtattet / auch einige Gefaͤlle zu Unterhal⸗

tung Gottesdienſts / Geiſtlichen / Kirchen und

Schuldiener / Kirchhoͤfe / Thuͤrnen/ und Glocken

getheilet / auch Kirchen zu bauen geſtattet wer⸗

den . Welches dann in dergleichenFaͤllen denen

Augſp . Conf . Verwandten in ſumili caſu auch
keines wegs zu verwehren waͤre.

( 7. ) Die Stadt Straßburg in ſpecie belan⸗

gend/ darin wuͤrden denenCathol. nebſt der freyen

Religions⸗Ubung / der Dohm oder Muͤnſter

Kirche cum annexis privatiyè , ingleichen auch al⸗

le andere von Zeit der Frantzoͤſ . Occupation neu⸗

gebaute Kirchen / Dohms Herren / Canoxici ,

Ceoͤſter/ Geiſtlichen der Ordens⸗Perſohnen / mit
den darzu gehoͤrigen Renten und Gefallen ge⸗

ſtattet / und denenſelben auff keinerley Wetſe

nichts entzogen werden / auch Cathol . im Ma⸗

giſtrat und Burgerſchafft / wie ſie dermahlen

ſeynd/ nichtallein geduldet / ſondern auch / wann

deren einige abſterben ſolten / an deren Statt
wieder neue Catholiſ . zu Burgermeiſter / Raths
Verwandten und andern Aembtern / und Bur

gerſchaft wieder aufgenommen / und alſo mit und

neben denen Augſp . Contel . Verwandten in pau

numero , als in loco religionis mixtæ gehalten

und tolerirt werden moͤchten . Imuͤbrigen ſolte
es ad normam Inſtr . Pac . Weſtph . in Eccleſiaſti -

cis & Politicis beſtellet werden .

Den 4. Oct . gaben Evangelici auf vorherge⸗
hendseine Antwort vonſich / dariñen ſie auf gaͤntz⸗
licheAbolition dickerwehnter Ryßwickiſ⸗Clauſul⸗

als einer / wieder ten Weſtphaͤl . Frieden / auff⸗

gedrungenen Sache / doch mit dem Beſcheid / be
ſtunden / daß das unter ſolcher Clauſul eingefuͤhr⸗
te / obgleich Anno 1624 . nicht geweſeneCathol
Exercitium , auf derer Gathol. Unkoſten / gedul

—

det und ſie wider Gewiſſen nicht beſchweret wer⸗

den ſolten .Das Beſchloſſene der Evangel . war
dieſes Schlags : Es ſeye das Nahmens derer

Cathol hurfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnde/ als
eine anderweite Erklaͤrung juͤngſthin unterm 28 .

des verwichenen Monaths Sept . eroͤfnete bey

dem Corpore Evangelic . in reiffe Erwegung gezo/
gen worden / und weilen daraus ſoviel erſcheinen
wolle/ obſtünden die n . Cathol in denen Gedan⸗

cken / es hätten die Augſp . Cont . Verwandte ſich
An . 1702 . und ferner nachgehends 1704 . ver/
buͤndlich gemachet / üͤber die Claululam Art . IV.
Pac . Rysvvic . Handlung zu pflegen / und ſie Hn .

Catholici daher ein jus quæſitum erlanget ; So
wuͤrde noͤthig erachtet / zuforderſt diediſſeitige

4 Uele
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275- hierĩnnen gefůhrte Meynung (wiewohlen ſelbi·
ge ohne das bey genauer Inſpection der Actorum

ſich deutlich gnug an Tag legte / nochmahlen zu
expliciren wie nehmlich ſelbige je und allezeit

auf die gaͤntzliche Caſſation ernenner Clauſul ge⸗

richtet geweſen . Und gleichwie man beſage der

Votorum communium und derer juͤngſtens al -
legirten in denen Collegiis beſchehenen Erklaͤ⸗

rungen ex parte Corporis Evangelici , dieſe Clau⸗

ſulam intuitu der Cron⸗Franckreich ſo fort nach
der Keiegs⸗Declaration pro abolita gehalten ;

alſo haͤtten die der Augſpurgiſ . Contkeſſion zuge⸗
thane Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnde / auch

ihrer Heren Cathol . Mitſtaͤnden VBeyfall / und

deren heimliche Declaration hierinnen von ihnen
zuerlangen verhoffet / uͤberwelches allein / nicht
aber ſuper modificatione Clauſulæ die per Depu -
tationem vorzunehmende Handlung begehret
worden / geſtalten diie hin⸗ und wieder in denen

Votis communibus angeregte Abthuung und aus

dem Weg⸗Raumung der Religions - Gravami -
num und daher entſtandenen beſchwerlichen Ir⸗
rungen ratione dieſes Clauſular - Puncts niemah⸗
len einen andern Verſtand und Zweck gehabt /

als die voͤllige Abolition mehr⸗beſagter contra

lnſtrumentumP . Weſtp . von dem Feind bekander

Maſſen wieder allerſeits Inrention aufgedrunge⸗
nen Clauſul zuerhalten . Dieſem intiſtirte das

geſambte Corpus der Augſpurgiſ . Conteſſ . Ver⸗
wanden nochmahln unveraͤndert / und hielte ſich
im uͤbrigen/ was die Loca in hoc bello jam recu -

perata oder ex futura pace reſtituenda betreffe/ mit
Recht und aller Billigkeit an dasjenige / was ſo⸗

wohl die Hn . Cathol . in der Kriegs⸗Declaration
le Ao . 168 9. als auch Kayſerl . Maj . ihres aller⸗

hoͤchſten Orts / in dero WahlCapitulation Art .

I3 . ſo deutlich und theuer verſprochen / daß nehm⸗
lich in dergleichẽ tecuperandis alles was in Eccle-
liaſticis & Politicis von dem Feind geaͤndert / in

den alten Stand reſtituirt werden ſolte / wie es

denen Reichs⸗Fundamental - Geſetzen und Frie⸗
dens⸗Schluͤſſen gemaͤß ſeye ; So hernach Herrn
Catholici ſelbſtAn . 1702 . dahin erklaͤret daß un⸗

ter dem Worte : Friedens⸗Schluͤſſen / auch
in ſpecie der Weſtphaͤliſche Friede zuverſtehen .
Ob nun wohl die vorerwehnte letzte Erklaͤrung
derer Herren Catholiſchen denen gnaͤdigſten Her⸗
ren Principalen auch Obern⸗ und Committenten

gebuͤhrend einzuſchicken / nicht unterlaſſen wor⸗

den ; ſo ſeye doch ſelbige ſo wohl des erſtern als

andern Puncts halber alſo beſchaffen / daß /
vermoͤg der eingelangten Laſtruction , ſich auf die
darinn enthaltene Oblata gantznicht einzulaſſen
waͤre : Daferne aber ſolche Erklaͤrung / oder der

Vor ſchlag zum guͤltlichen Vergleich alſo geſtel⸗
tet / daß zwar juxta ſupra deducta Religio cum

Templis & annexis in ſupra dictis Iocis omnibus

in ſtatum priſtinum , qualis ante occupationem
Gallicam & ſubſecutam Clauſulam juxta teno -

tem Inſtr . Pac . Wieſt . fuit , vel eſſe debebat zu re -

ſtituiren / jedoch wann gleich die Herrſchafft von

der Augſpurgiſ . Contell . und hingegen Catholici

Exercitium ihrer Religion der Orten quocunque

—
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modogehabt / ſelbige ſalvo tamen jure Territoriali
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daſelbſt zu toleriren waͤren / mit derBedingung / 1709
ſolches Exercitium ſuis Sumptibus anzuſtellẽ / und

zu unterhalten / auchwann der Landes⸗Herr ſelbſt
der Cathol . Religion zugethan/ derſelbeebenfals
das Exercitium ſeiner Religton fuͤr ſich und ſeine

Cathol . Unterthanen behalten ſolte ; dochdergeſtalten / daß t . denen Augſpurgiſ . Contell . Ver⸗
wanden alle ihre Kirchẽ Kevenüen und anders in

den Stand wieder zu geben/ wie ſie ein⸗ und an⸗

ders Anno . 1624. beſeſſen / und biß zu der / vn

Feind gewaltſam unteꝛnom̃ns Krafft der Kriegs⸗
Declaration und Kayſerl . Wahl- Capitulation
billig aufhebenden Mutationexerciret ; 2 . die li -

bertas Conſcientiæ & mutandæ Religionis nach

Dispoſition des Inſtr. Pac . Weſt einem jeden frey
bleibe / und keiner deßhalben von dem Lands Hy .
uͤbel angeſehen werde . Dieſes jetzo beſchriebenen
Fulls hielte man dafuͤr/ daß nach der diſſeis auf⸗
richtig fuͤhrenden Intention alles / was zu guter

Vertraulichkeit und auch Stifft ' und Unterhal⸗

tung guter Verſtaͤndniß / unter denen Stän⸗

den gereichen koͤnte/ willigſt beytragen / endlich
aus der Sachen zu kom̃en ſeyn moͤchte/ und haͤtte
man ſich bey denen gnaͤdigſten Principalen / auch
Obern und Committenten darauf befragen /
und laſtruction hierüber einhohlen koͤnnen. Wo⸗
bey doch die vorhin zuverſchiedenen mahzen be⸗

dungene Reſervation , ſich dahier in keine weit⸗

laͤufftige Tractaten einzulaſſen /noch die Haͤnde
zu binden / beduͤrffenden Falls das behoͤrige hier⸗
und anderer dienſamer Orten jetzo und kuͤnfftig
nothduͤrfftig beſorgen zu moͤgen / nochmahls

wiederhohlet wird ; allermaſſen / da dieſe Rellgi⸗
ons⸗Angelegenheit in Præliminaribus Pacis be⸗

reits parsipſa Tractatuum worden / und zu weitrer

Handlung remittirt ſey / man es dieſer Seits al

lenfalls dabey bewenden laſſen / und des Aus⸗

ſchlags in dieſer gerechten / und der gantzen unpar⸗

theyiſchen Welt ſattſam vor Augen liegenden
Sache erwarten muͤſte .

Das ſtund denen Cathol . nicht an / die da / weñ

ihr letzter Vorſchlag nicht beliebig / alles auf wei·Catholici

tere und denen Evangel . ohnanſtaͤndige / und ver⸗ſraus ge·

zoͤglich⸗ſcheinende Handlungen ausgeſetzt wiſſenſalen.
wolten / meinende / es ſey einmahl von Evangeliſ .
ſelbſt die Unterſuchung dieſes und anderer Gra -

vaminum auf eine Deputation verſchoben / hieruͤ⸗
ber ein Reichs⸗Gutachten gemacht / dieſes von

Kayſerl . Maj genehm gehabt / alſo Catholicisein

Jus quæſitum acquitiret worden / deſſen ſie wider

ihren Willen nicht zuberauben . Ihr Vorſtellen
war dißfalls folgendes : Es iſt bey dem Corpore
Cathol . der Hn. Augſpurgiſ Conteſl Verwan⸗

den am 4. hujus comunicirte fernere Antwort / ſo
wohl in Puncto Clauſulæ Religionis Art . N . Pa -

cis Kysvvic. als in pace futura reſtituendorum &

recuperandorum vorgetragen worden . Gleich⸗

wie aber daraus jederm innigl zur Gnuͤge abneh⸗
men kan/ daß deren Innhalt ſo wenig denen Ca⸗

thol . ihr habendes Rechtinvalidiret / als ſie Hn .
Augſpurgiſ . Confell . Verwanden / von der ſelbſt
verlangten / durch einen von Kayſerl . Maj. ratifi⸗
cirten Reichs⸗Schluß verbuͤndlich gemachten

Reichs Depuration ,dieobgedachte Tlauſul und
2 andere
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56 Beſchreibung
andert beyderſeits Religion Grayvamina gutlich

beyzulegen / entlediget / noch die gegen ein ander
gegebene Erklaͤrung / ihre Vota Communia Sin-
gularia zur obgedachten guͤtlichen Compolition

der Religtons,Sravaminum , ſonderl .der Clau⸗
ſul Art . IV . Pac . Nysvvic . aufhebe / alſo wil man

die am 28 . paſſato Coninunicirte der Cathol . Er⸗
klaͤrung anhero wiederhohlen . Und nachdem die

Hn Augſpurgiſ . Contell . Verwande ſolche ihren

Fhöchſt⸗und hohen Hn. Principalen / Obern⸗und

Com̃ittenten um Erhaltung naͤherer lnſtruction
eingeſchicket/ ſo will man Cathol . Theils erwar⸗

ten / was darauf in beyden Materien dieſelbe vor

Keſolutiones anheꝛo zu obſerviren / einſenden wer⸗

den / zumahln die Cathol . Churf . Fuͤrſten und

Staͤnde auf ihre Equanimitãt das gute Vertrau⸗
n geſtellet haben / ſiewerden ſich mit der dariñ an⸗

gezogenen / derCathol . wolgegruͤndeten /und dem

Muͤnſteriſchen Friedens⸗Schluß contormen
Meynung dergeſtalt vereinigen / und ihnen bey⸗

fallen / daß darob alles gute Vernehmen / undwas

zumFried⸗undEEinigkeit im Roͤm. Reich dienſam /
erhalten / und in Religions⸗Sachen / als in re

domeſtica hiervon der Friedens⸗Schluß zum

Stand und Recelſ gebracht werde. Man wil

anbey Cathol . Seits die hohe Hn . Augſp . Con⸗
lell . Verwanden / zu dem Ende hiemit auch ge⸗

ziemend erſuchen / ſie belieben moͤchten/ bey ih⸗

ren hoͤchſten⸗und hohen Hn. Principalen / Obern⸗
und Committenten , es in die Wege mitrichten

zu helffen / daß die abgaͤngige Inſtructiones bald
einlangen moͤgen/ geſtalten man ſich ex parte

Ca⸗

cholicorum alſo inſtruirt befindet / daß auf dero
eingehende Iaſtructiones man bald und vergnug⸗
lich zu allerſeits datisfaction auch Conſolation

beyderſeits Religions⸗-Verwanden Unterthanen

ſich vernehmen laſſen / und dieſe Sache zum

Schluß bringen kan . Allenfals aber werden Ca⸗

cholici gleich ihnen / denen hohen Herrn Augſp .

Confeſl . Verwanden / ſich auch die Haͤnde nicht

binden laffen / und an dasjenige ſo wenig ſich ge⸗

halten wiſſen wollẽ / was man Cathol . Seits be⸗

reits declariret / als die zerſchlagene und vorgewe⸗

ſene Præliminaria pacis futuræ ,ſo wenig in dieſem

Relig ' ons⸗Punet/ als in andern Materien / Ziel

und Maß geben koͤñen/ und in ſelbigen die Clau⸗

ful⸗Sach ad Tractatus verwieſen geweſen .
Evangelici wolten durchaus nicht eingeſtehen/

lung abbre
chen wollen ſul einig Recht / es ſey denn zu deren Abolition je

zugeſtanden/ undzeigten rundan / daß auf ſolchen

Fuß mit Catholicis dißfalls nichts mehr zuhan⸗
deln ſey/ beſage an gefuͤgten Schluſſes Corporis

Ryangelici vom 12 . Octobr . Nachdeme die

letzthin denen Evangel . à Cacholicis gegebene an⸗

derweite Antwort bey dem Corpore in behoͤrige
Deliberation geſtellet / und deren Innhalt der

Richtigkeit nach wohl erwogen worden / iſt der

Schluß vermoͤge habender Inſtrustioneneinhel⸗

lig dahin gefallen / daß von allen Tractaten mit

denen hohen Hn . Cacholicis nunmehr gantz zu

abſtrahiren / und denenſelbenentweder gar keine

kernert Antwort zu geben/ oder ſelbige nur dahin

euſſerten Inremion mit ihnen derer be

ſeyn wuͤrde / man habe ihnen niemahln einiges

Rechtauf pieRyßvsckl . Elouſzl ugeſtande
thueauch ſolches noch nicht ; die hiebtvorig be⸗
liebte Reichs⸗Deputation ſeye/ ſo vielgedachte
Clauſulam betrifft / an dieſer Seiten allein 30
deren Abolition, auf den Fall / wann die Cron⸗
Franckreich davon einmal deliltiren / oder ſonſt
die mit derſelben contrahirte Obligation gufhoͤ⸗
ren ſolte / angeſehen geweſen / nur deren hohen

Hn. Cathol . Beyfall hierinnen zu haben / deſſen
die Eoangel. Churfuͤrſten und Stände unani⸗

miter deſto gewiſſer ſich verſehen / als die in Be⸗
tracht ſowohl von Kapſerl . Maj . allergnädigſt
gegebenen / als von denen hohen Hn. Cacholicis
denenſelben insgeſamt oͤffters gethane ien
tiones , daß ſie daran keinen Theil haͤtten/ ihnen
hierzu zuverlaͤßige Hoffnung gemachet / dabey ſie
es nochmahln bewenden lieſſen : haͤtten auch nicht
noͤthig bey ſo geſtalten Sachen / auf weitere In.
ſtruction zu warten / welches allein uͤberdie / denen

hoͤhern Hn . Cathol . in Abſicht zu einer guten Ei⸗
nigkeit offerirte tolerantz noͤthig gehaliẽ worden /

welcher Voꝛſchlag aber von ſelbſten ceſlirte / nach

dem ſie ſelbſt tolerantes ſeyn wollten / Eyangeli
ci aber / indem ihnen zuſtehenden / gleichſam aus

Gnaden rolerirt werden ſolten / woruͤber wie es

dem Weſtph . Friedens⸗Schluß durch aus nicht
conform, vielmehr ſelbigem diamotro entgegen
waͤre / man ſchon mit gnuͤglicherInttruction ver

ſehen ſeye / Krafft deren hiemit declarirt

wüͤrde/ daß man die gedachte Clauſulam durch
die Ao. 1702 . publicirte Kriegs Declaration , unt
daruͤber mit einander gepflogenen Handlung vo⸗

abolirt halte/ und ſich gewiß getroͤſte / es werd .

ſo wohl hierinnen die Billigkeit behoͤrigen Orte

Statt finden / als auch inſond erheit in locis jan
recuperatis & per pacem reſtituendis es ratione

Eccleſiaſticorum alles bey dem Weſtph . Friedel

das ledigliche Verbleiben haben / wie die Staͤnd .
in denen beyden Kriegs⸗Declarationen de Anno

1689 . und 1702. deſſen mit einander einig wor⸗

den/ und ſolches beſtaͤndig geſchloſſen / Kayſerl .
Maj . auch daſſelbe nicht nur lolenniter ratificiret⸗

ſondern auch ſelbſt in dero beſchwornen Wahl

Capitulation Art . z. theuer verſprochen / darvon

man ſich auf keine Weiſe entletzen laſſen koͤnte ,

und muͤſte dahin geſtellet ſeyen laſſen / wie die

gnaͤdigſte Herren Principalen / auch Obern: und
Gom̃ittenten, die bißhero zum Vorſchein gekom⸗
mene Mißdeutung des inſtr . Pac . Weſtphal . in -

ſonderheit die unvermuthete reculation des ex-
preſſe ſtipulirten Eftectus der Kriegs⸗Declaratio -
nen und aller deren einmuͤthig gemachtenReichs⸗
Schluͤſſe / anſehen und aufnehmen wuͤrden : Und
wolte man difſerſeits an allen dem publico hier/
aus etwa erwachſenden nachtheiligen Folgerun/
gen entſchuldiget ſeyn .

abgebrochner Handlung Schuld / machten daher

euſſerlich vernommen / was geſtalten es einiger
Orthen dafuͤr gehalten werden wolle/ als obin

ozufaſſen⸗ daß nach Erſehuag ihrer letzten ge⸗
Denen

Reichs u. Creyß
Geſh·

6 ben yden bekan⸗
den Puncten wegen dahier nichts weiters zu thun .

Catholiei wolte nicht gerne an endlich ſtumyf 25n
c . A

tholici
gegunzen

dieſe naͤhere Erklaͤrung bekant ; Nachdem mandet
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nicht deutlich gnug declarirt / ſo wolte man Ca⸗

thol. Theils zu Conſervation einmuͤthig guten
Vernehmens ſich ferner und deutlicher folgen⸗
derGeſtalt erklaͤren :

. ) Wiedie von denen On. Augſp. Contell .

Verwanden gethane Erklaͤrung/ daß die Cathol .
Unterthanen und andere / auch Ritterſchafften
ſamt der voͤlligen freyen Religions⸗Ubung / es

ſeye deren Numerus gleich groß oder gering ſinlo⸗

cis recuperatis , vel ex futura pace recuperandis un -

KA und ungehindert dergeſtalt bleiben und

manutenirt / daß auch an ſtatt der abſterbenden
Cathol . andere zu Burgern und Unterthanen /
Beyſaſſen / auch zu Aembtern / die ſie verſehen /
(wieder angenommen werden ſollen/ wann gleich
die Herrſchafften der Cathol . Religion nicht zu⸗

gethan / ex Identitate rationis ad loca ſub Clauſula

Art .IV. pacis Rysvvic . comprehenſa zu extendi -

ren / und von ſelbigen alles / wie es bey Cathol .
hergebracht / mit ihren Geiſtl. Ordens⸗Perſonen /

Mann⸗ und Weibl . Geſchlechts / Schul⸗ und

Kirchen ⸗Diener / offentlichen Proceſſionen zu

Feyer⸗und SoñtaͤgenLeichen⸗Conduct ,mit Vor
kragung der Creutze des Gelaͤuts / Kirchhoͤfẽ und

as ſonſten gebraͤuchlich/ ihr Exercitium Cathol .
liberè ohne die geringſte Hindernuſſe / nullo con -

tradicente , zu üben / neue Kirchen / Schulen /
Pfarrhaͤuſer zu erbauen / und obiges alles zuge⸗

nieſſen / aufzuſtellen / anzunehmen / und auf ihie
Koſten zu lalariren / zufundiren / und zu unterhal⸗
ten befugt ; dagegen aber denen einer andern Re⸗
ligion zugethanen Dominis Territorialibus nicht
erlaubt ſeyn ſolle / in obigen etwas zuaͤndern / zu

verhindern / oder zu inhibiren / ſondern ſolches al⸗

les zu allen Zeiten ins kunfftig denenſelben ver⸗

botten ſeyn und bleiben ſollen / und wo eine Kir⸗

che allein waͤre denen Cathol . wenigſt in ſo lang
das Exercitium ſunultaneum Relig . Cathol . da⸗

rinn geſtattet / biß Cathol. eine andereKirch / in

gewiſſer benander Zeit / erbauet haͤtten/ ſo lang
(2)0 An denen jenigenOrten indiſtincte ,wo da⸗

mahlen 2. oder mehꝛͤKirchenſeynd / denenCathol .
wenigſt eine davon eingeraumet werde / und ihr
Exercitium liberum Cathol . darinn und daraus /
wie 5. f . ſeinen Umbſtaͤnden nach/ enth alten / zu le⸗

ben/ auch neue Kirchen / und Schulen zu bauen /
und anders nach Innhalt §. r . in ſolchen Orten

einzurichten erlaubet ſeyn ſolle .
( 3 . Diejenige Kirchen / Schulen / Hoſpitaͤle

und andere Mitſtifftungen aber / ſo von Zeit
der Frantzoſiſ . Deputation , von Cathol. gebauet/

undirxtund dotirt worden / bleiben denenſelben
mit allen darzu geſtiffteten Renten / gefaͤllen/
Thuͤrnen / Glocken / Gelaͤut/ Kirchhoͤfen / Creu⸗

tzen / Geiſtlid ẽ und dem voͤlligen Exercitio libero

Dathol. Relig. auch oͤffentlichenProceſſionen ,und
ſonſten prixative, und waͤren darinnen von denen

Dominis Tertitorialibus , noch deren Regierung
und Beambten / oder Magiſtrat / Burger und

Uanterthanen/ eines jeden Urts / ſo einer andern

Religion zugethan / zuturbiren und wohin
egen ein Ort gantz Catholiſch unter einem

Catholiſchen Domino Territoriali ſeye / ſol⸗

TTAEUuropzi XVIII. Theil.

dch . Denckwürdiger Geſchichtet .
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77oh, denenReligiousSachen man ſich bederſeits
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ches ſolle in ſtatu quo verbleiben ; maſſen
( J . Dann auch in locis recuperatis & recupe -

randis & ſub Clauſula Religionis Art . IV . Pac .

Risvvic . comprehenſis , wo damahln Cathol .
Burgermeiſter / Raths⸗Freunde / Gerichts⸗Leu⸗
te / Burger / Beyſaſſen / Unterthanen / auch an⸗

dere Aembter von Cathol . verwaltet werdẽ / ſolche
moͤchtẽ dabey jetzt und ins kuͤnfftige bleiben / und

nachderen Abſterben/ ſo viel jedesmal an deren ab⸗

geſtorbenen Stelle wieder ſurrogiret werden /
und von denen Dominis Territorialibus , ſo einer

andern Religion zugethan / vel mixtæ Religionis
ſeynd/ darinn nichts verbotten oder geaͤndert wer⸗

den / wie dann

( 56. Soviel die Stadt Straßburg betrifft /
moͤchte es bey der am 28 . Sept . heraus gegebe⸗
nen der Cathol . Erklaͤrung gelaſſen werden / zu⸗
mahln die Hn. Augſp . Conteſl . Verwanden von

ſebſt leicht urtheilen / dat daſelbſten Catholici

den Statum Anni vigeſimi quarti per totum nicht
obſerviren koͤnten / indem bekand / daß faſt mehr
als der halbe Theil im Magiſtrat und der Bur⸗
gerſchafft Cathol . ſeye / doch waͤre man Cathol .
Theils endlich zu Bezeigung alles einmuͤthigen
Vernehmens / und Erhaltung ferner guten Ver⸗

ſtäͤndnuͤß inter Status utriusque Religionis ge -

neigt / daß in daſigem Muͤnſter oder Dom⸗Kir⸗
che die Augſp. Contell. Verwande das Exerci⸗

tium ſimultaneum auch mit behalten / geſtalten
dann in Politicis , als mit Annehmung des Ma⸗
giſtrats / Bugermeiſter und Raths ⸗⸗Freunden/
auch der Burgerſchafft / Beyſaſſen / und der Ot⸗

ficiorum publicorum alles auf Art⸗ und Weiſe /

wie es ad Exemplum der Stadt Augſpurg ge⸗
ſchiehet / gehalten werden moͤchte; es waͤren aber

auch alle uͤbrige poſtO ccupationem Gallicam da⸗

ſelbſt erbauete Catholiſche Kirchen und Kloͤſter/
Geiſtl . und Ordens Perſonen / Mann⸗ und

Weiblichen Geſchlechts / cum libero publico Re -

ligionis Catholicæ Exercitio & annexis , quch Ho⸗
ſpitaͤler / Donationen / Fundationen / Guͤter/
Renten / Gefaͤlle/ und ſonſten ohngekraͤnckt ſolche
daſelbſt in ſtatu quo zulaſſen / und denen Geiſtl .
auch zugeſtatten undzugelaſſen ſeyn / was in §. 1.

ſeinen Umſtaͤnden nach enthalten iſt .
( 6. ) Damit aber nicht etwa mit der Zeit die

mehrbeſagter Declaration der Hn . Augſp . Con -

fell . Verwanden vom 4. hujus enthaltene Wor⸗
te / ſalvo Jure Territorialiin ungleichemVerſtand
ausgedruͤcket und von denen der Augſp . Contell .

zugethanen Dominis Territorialibus auf das Jus
reformandi &expellendi ſubditosalterius Keligi -
onis etiam invitos extendirt werden moͤge/ ſo iſt
daruͤber deutlich zu declariren / daß ſolches in allen
ſolchen Orten / ſo unter die recuperanda & reco -

perata , und die Clauſul des Art . IV . Pac . Risvvic .

gehoͤrig / allen Herrſchafften oder Dominis Ter⸗

ritorialibus verbotten ſeyn ſolle ; allet maſſen ſon⸗
ſten ſolche Worte in erſtgedachtem Verſtand ei⸗

ne Contrarietàᷣt mit denen vorhergehenden invol⸗

virten / und hiernechſt allerhand Irrungen nach
ſich ziehen koͤnten.

7 Es waͤre aber hierbey expreſſe auszube .
dingen/ daß dieſer gegenwaͤrtige Religions⸗Ver⸗

. — —
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gleich nicht weiter als ad loca in hoc præſenti bel -

lo tam recuperata quam recuperanda und die ſub

Art . IV . Pac . Risvvic . comprchenſa von nieman⸗

den extendirt werden koͤnne noch ſolle /wordurch

man aber
5

(8. ) denenjenigen Pactis & Conventionibus ,

welche inter ipſos Territorii Dominos eorumque

ſubditos ; oder auch ſonſten poſt pacem Monaſt .

Noviomogenſem & Rysvvic . entweder durch

Kayſerl . Comiſſion oder ſonſten guͤtliche Hand⸗

lungen / modo quocunque , & ubicunque loco -

rum eingegangen / veradſchiedet / exequirt / oder
ſonſten guͤtlichen eingerichtet / und darnach biß
anhero obſervirt worden / keines Wegs præjucli —

ciren wolte / ſondern ſolches alles ſolte alſo ohn⸗
abbruchig ſeyn und verbleiben / auch denen Lan⸗
des⸗Hn . darinn etwas zu aͤndern verbotten / hin⸗
gegen ſie gehalten ſeyn dieſen neuen zum Stand

bringenden Religions ⸗Kecell als ein Reichs⸗
Geſetz genau zu obſerviren / und darinn nichts zu
ein⸗ ot er andern Religions Verwanden Unter⸗

thanen Schaden oder Nachtheil zu innoviren o⸗

er zu immutiren ; Was aber die Kirche und

Conſiſtorial - Fdlle belanget / ſolten ſelbige fuͤrei⸗
ner jeden Religion ⸗Diceces und Conſiſtorio

nach dem in der ChurPfaltz zu Duͤſſeloorff ge⸗

machten jungſten Religions - Vergleich abge —
than werden / wie dann auch

( 9. ) Dieſes alles obverſtandener Maſſen zu
beyderſeits Religions ⸗WVerwanden mehrerer

Sicherheit dem kuͤnfftigen Frieden⸗Schluß per
Articulum ſuperatum einverleibet werden ſolle/
mit welchen allen dann beyderſeits Religions⸗

Verwnde ſich zuverſichtlich veranuͤgt finden/
und kein Theil vom andern mehr deſideriren

moͤchte/ und es alſo der beyderſeits eingewende⸗
ten Clauſularum ſalvatoriarum nicht mehr von

noͤthen haben wuͤrde .

Evangelici reſolvirten hierauf : Es ſey erin⸗

nerlich / was in der Contirentz unterm 12 . Oct.
verabredet und beſchloſſen worden / nachdem aber
die Hn . Catholici inmittelſt eine anderweite Er⸗
klaͤrung von ſich gegeben / hat man ſich daruͤber
im Corpore beſprochen / und gut befunden / daß
es zwar bey vorigem Conclulo zu laſſen / inzwi⸗
ſchen aber die Sache einzuſchicken / und denen

hohen Hn. Catholicis auf Befragen muͤndlich zur
Antwort zu geben ſeye : Die Inſtructiones , die

man dieſer Seits haͤtte/ giengen dahin / die Reli⸗
gions⸗Affaire zu denen Friedens⸗ Tractaten zu
verweiſen um daſelbſt nach Innhalt der Kriegs⸗
Declarationen und der Kayſerl Wahl - Capitu -
lation , der erforderenden Billigkeit nach /

dieſelbe einzurichten ; doch habe man nicht
ermangelt / das letztere Communicatum ein⸗
zuſchicken .

Darmit nun der geneigte Leſer von dieſer ge⸗
nauern Erklaͤrung der Cathol . verſicherte Nach⸗
richt habe / folget ſie hier zu leſen :

Nachdem man aͤuſſerlich vernommen / was

geſtalten einiger Orten dafuͤr gehalten werden

wolle / als ob in denen Religions ⸗Sachen man

ſich beyderſeits nicht deutlich genug declarirt /
U wolte man Cathol . Theils zu Conſervation

eimmuchig guten Vernehmens ſich ferner und 1507deutlich folgender Geſtalt erklaͤren .
1. Wie die von denen Hn . Augſp . Confeſſ.

Verwandten gethane Erklarung / daß die Ca⸗
thol. Unterchanen und andere/auch Ritterſchafft⸗
liche/ ſamt der voͤlligen freyen Religions Ubung/
es ſeye deren Numerus gleich groß oder gering⸗ in
locis recuperatis , vel ex futura pace recuperandis
unrurbirt und ungehindert dergeſtalt bleiben und
manutenirt / daß auch an ſtatt der Aoſterbenden
Catholiſchen / anderezu Buͤrgern und Untertha⸗
nen / Beyſaſſen auch zu Aemptern / die ſie verſe⸗
hen / wieder angenommen werden ſollen / wann
gleich die Herrſchafften der Cathol . Religion
nicht zugethan / ex Identitate rationis ad loca 100
Clauſula Art . IV . Pac . Rysvvic . comprchenſa 10
exrendiren / und von ſelbigen alles / wie es bey Cg⸗
thol . hergebracht mit ihren Geiſtl . Ordens⸗Per/
ſonen / Mann⸗und Weiblichen GalblecteSchul und Kirchen⸗Diener / offentlichen Pro⸗
ceſſionen zu Feyer⸗ und Sonntaͤgen / Leich⸗Con⸗
duct , mit Vortragung der Creutze / des Gelauts /
Kirchhoͤfen/ und was ſonſten gebraͤuchlich / ihr
Exercitium Cathol . libere ohne die geringſteHin⸗
derniſſen / nullo contradicente , zu üben / neue Kir⸗
chen/ Schulen / Pfarrhaͤuſer zu bauen / und obi⸗
ges alles zu genieſſen / aufzuſtellen anzunehmen /
und auf ihre Koſten zu lalariren / zu fundiren und

zu unterhalten befugt / dagegen aber denen einer
andern Religion zugethanen Dominis Tertitori -
alibus nicht erlaubt ſeyn ſolle / in obigen etwas

zu aͤndern/ zu verhindern / oder zu inhibiren / ſon⸗
dern ſolches alles zu allen Zeiten ins kuͤnfftig de⸗
nenſelben verbotten ſeyn und bleiben ſolle / un⸗
wo eine Kirche allein waͤre/ denenCathol . wenigſſ
in ſo lang das Exercitium ſimultaneum Religio -
nis Catholicæ darinnen geſtattet / biß Cacholici

eine andere Kirch / in gewiſſer benanter Zeit er⸗
bauet haͤtten / ſo lang

2. An denen jenigen Orten indiſtincte , wo

dermahln 2. oder mehr Kuchen ſind / denen Ca⸗

thol . wenigſt eine davon eingeraumet werde / un

ihr Exercitium liberum Cathol . darinn und dar⸗

aus / wie im S. 1. ſeinen Umſtaͤnden nach/ enthal
ten / zu leben / auch neue Kirchen und Schulen
zu bauen / und anders nach Innhalt gedachten

6 0
in ſolchen Orten einzurichten erlaubet ſeyn

olle .

3. Die jenige Kirchen / Schulen / Hopitaͤle /
und andere milde Stifftungen aber / ſo von Zeit
der Frantzoͤſiſchen Occupation , von Catholicig
gebauet / tundirt und dotirt worden / bleiben de⸗
nenſelben mit allen darzu geſtiffteten Renten /

Gefaͤllen/ Thuͤrnen / Glocken / Gelaͤut / Kirchhoͤ⸗
fen/ Creutzen / Geiſtl . und dem voͤlligen Exercitio

libero Carhol . Religiomis , auch offentlichen Pro⸗
ceſſionen / und ſonſten Privative , und waͤren da⸗

rinn weder von denen Dominis Territorialibus,
noch deren Regierung und Beambten / oder

Magiſtrat / Buͤrger und Unterthanen eines je⸗
den Orts / ſo einer andern Religion zugethan /
zu turbiren / und wo hingegen ein Ort gantz Ca/
tholiſch unter einem Cathol . Domino Territori

ali
ſeye / ſolches ſollein ſtatu quo verbleiben / Mafſen

Dun .

2
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J . Din auch in locis recuperatis & recupe -

randis & ſubClauſulakeligionis Art . ꝗ. Pac . KRysv.

comprehenſis, wo damaln Cathol. Burgermei⸗
ſtere/ Raths⸗Freunde/ Gerichts⸗Leutel Burger /

Beyfaffen / Unterthanen / auch andere Aembter

vonCatholif. verwaltet werden / ſolche mochten

dabey jetzt und inskunfftig bleiben / und/ nach de⸗

ren Abſterben / ſo viel jedesmahl an deren abge .

ſtorbenen Stelle wieder tarrogirt werden und

von denendominis Territorialibus, ſo einer andeꝛn

Religion zugethan/ vel mixtæ Religionis ſeynd /
darinnen nichts verbotten oder geaͤndertwerden /
wie dann

5. Soviel die Stadt Straßburg betrifft /

moͤchte es bey der am 28 . Sept. herausgegebenen
der Cathol. Erklaͤrung geloffen werden zumalen

bie Hna. Augſp . Cont . Verwandten von ſelbſt
leicht urtheilen / daß daſelbſten Catholici den Sta -
tum anni vigeſuni quarti per Votum nicht obler⸗
viren koͤnten/ in dem bekant / daß faſt mehr als der

halbe Theil im Magiftrat und der Burgerſchaft
Catholiſch ſtye

/
doch waͤre man Caͤthol. Theils

endlich/ zuBezeigung alles einmuͤthigenVerneh⸗
mens und Erhaltung fernerer guten Verſtaͤnd⸗
niß/ inter Status utriusque Religionisgeneigt/ daß

in dafigem Munſter oder Dohm⸗ Kirche / die

Augſp . Cont . Verwandte / das Exercitium Reli -

gionis ſimultaneum auch mit behalten / geſtalten

dann in boliticis , als mit Annehmung des Ma⸗

giſtrats / Burgermeiſter und Raths ⸗Freunden /

auch der Burgerſchafft / Beyſaſſen und dei Offi -
ciorum publicorum alles auf Art und Weiſe /

wie es beym Weſtph . Frieden ad Exemplum der

Stadt Augſpurg geſchiehet / gehalten werden

moöchte/ eswaͤren aber auch alle ůbrige polt Occu.
pationem Gallicam daſelbſt erbauete Catholiſche

Kirchen und Cloͤſter / Geiſtliche und Ordens⸗
Perſonen/ Mann⸗ und Weiblichen Geſchlechts /
cum libero Religionis Catholicæ Exercitio & An-

bexis, auch Hoſpitaler Donationen / Fundationen /
cůter / Renten / Gefaͤlle / und ſonſten ohnge⸗
kränckt ſolche daſelſt in ſtatu quo zu laſſen / und

denen Geiſtlichen auch zugeſtatten / und zugelaſſen
ſeyn / was in S. 1. ſeinen Umſtaͤnden nach enthal⸗
ten iſt .

6 . Damitober nicht etwa mit derZeit die in

mehr befagter Declaration der Hn. Augſp. Conf.
Nerwandten vom 4 . hujus enthaltenen Worte /

ſalvo Jure Territotiali in ungleichem Verſtand

ausgedrucket / und von denen der Augſp . Cont .

zugethanen Dominis Territorialibus quch das Jus

refotmandi & expellendi ad ſubditos alteriusRe -

lligionis etiam invitos extendirt werden moͤge/ fo

iſt daruͤber deutlich zu declariren / daß ſolches in

allen ſolchen Orten / ſo unter die Kecuperandda &

Recuperata ,unddie Clauſul des Art . IV . Pac . Rys -

vricenũisgehoͤrig allen Herrſchafften oder Domi⸗
nis Territorialibus verbotten ſeyn ſolle / allermaſ⸗

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

gleich nicht weiter als ad loca in hoc Prælemtibel⸗
Io tam recuperata quam recuperanda , und die

ſub Clauſula Art . V . Pacis Rysvv . comprehenſa
von niemanden extendirt werden koͤnne noch

ſolle / wordurch man aber

9. Denen jenigen Pactis & Conventionibus

welche inrer iplos Territorii Dominos eorumque

ſubditos , oder auch ſonſten/ poſt pacem Mona -

ſterienſem , Noviomagenſem & Rysvvicenſem
entweder durch Kayſerl . Commiſſion , oder ſon⸗
ſten guͤtliche Handlungen /modo quocunque &

ubicunque locorum eingegangen / verabſcheidet/
excquirt / oher ſonſten gůtlich eingerichtet / und

darnach biß anhero obſerviret worden/ keines

weges præjudiciren wolte / ſondern ſolches alles
ſolte alſo ohnabbruͤchig ſeyn und verbleiben / auch
denen Landesherrn / darin etwas zu aͤndern/ ver⸗

botten hingegen ſie gehalten ſeyn / dieſen neuen

zum Stand bringenden Religions Receſs , als

ein Reichs Geſetz genau zu oblerviren / und dar⸗

iñen nichts zuein⸗oder andeꝛer andern Rellgions⸗
Berwandten Unterthanen Schaden oder Nach⸗

theil zu innoviren oder zu immmiren . Was aber

die Kirchen und Contiltörial -Faͤlle belanget / ſol⸗

ten ſelbige fur einer jeden Religion Diexces und

Conſiſtorio , nachdem in der Chur⸗Pfaltz zu Duſ⸗
ſeldorf gemachten jungſtenReligions⸗Vergeich /
abgethan werden / wie dann auch 4

9. Deſes alles obverſtandener Maßen zu bey⸗

derſeits Religions⸗Verwandten mehrerer Si⸗

cherheit dem kunfftigen Frieden Schluß per Arti -

culum ſuperatum einverleibt werden ſolle / mit

welchem allem dann beyderſeits Religions⸗Ver⸗
wandte ſich zu verſichtlich vergnuͤgt finden / und

kein Theil vom andern mehr deſideriren moͤchte/
und es alſo der beyderſeits eingewendeten Qau⸗

ſularum Salvatoriarum nicht mehr vonnoͤthen
haben wuͤrde .

Die Evangeliſche wolten doch dergleichenEr⸗
bittungen nicht gantz aus der Acht laſſen / ſon⸗
dern ihnen weiter nachdencken / beſage dieſes

beym Corpore Evangelico gefaſſeten & chluſſes :

Es ſeye allerſeits zwar von dem Religions⸗

Geſchaͤfft der geziemende Berichterſtattet / auch

denen Miniſtris in bdemHaag / anbefohlener Maſ⸗
ſen/ von dem bißherigen Verlauff Nachricht ge⸗

geben worden / um daſelbſt hierunter nothcuͤrff⸗
tig zu vigiliren ; deſſen unbeſchadet halte man

dafuͤr/ es werde daran nicht unrecht gethan wer⸗

den / wann man die letzte Erklaͤrung der Herrn

Catholiſchen von ſich nehme / und genau durch⸗

gienge / zu forderſt die dieſerſeits geſchehene Decla⸗

ration , wegen der Tolerantz / ſo allenfals denen

Catholicis , wann es von denen hohen Hn . Princi -

palen alſo gut befunden wuͤrde / ( als dahin die

Sache ſchlechterdings ausgeſtellet vorden ) ver⸗

williget werden koͤnte/ deutlich explicirte / und der

von Seiten derer Hn . Catholiſchen hierunter /
ſen ſonſten ſolche Worte in erſtgedachtem Ver⸗

ſtand eine Contrarietät mit den vorhergehenden
involvitten / und hiernaͤchſt allerhand Irrungen
nach ſich ziehen koͤnten.

7. Es waͤre aber hierben expreſſe aus zu bedin⸗

gen / daß dieſer gegenwartige Religions⸗ Ver⸗

Beſag ihrer Erklaͤrung / gemachten ungleichen

Auslegung wiederſpreche / anbey ſeine Gedan⸗

cken uͤber einen jeden Punetentwerffe / ſolchetz

denen gnaͤdigſten Herrn einſchickte / und um In⸗

ſtruction baͤte/ ob man bey der vorhin anbefoͤh⸗
lenen gaͤntzlichen Remiſſion der Sache zu dene

2 Itie⸗
— —
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2 orpus Ex-

ſangelicum
ſchreibt vor

ſich au See
Potentzien .

Namentlich
ſan Herrn
Staaten

60

Frie : ens⸗Tractaten beſtehen/ undſich dahier
weiter hierinnen gar nicht einlaſſen / oder uͤber
ein⸗oder andern Punct ſich naher cum Catholi⸗

cis vernehmen ſolle ꝛc.

In dieſen Gräntzen blieben vor dieſes Jahr
dle ReligionsHaͤndel im Reich beſtehen / und

gieng des Evangeliſ . Corporis Vornehmen vor

ſich/ nach welchem beſchloſſen worden / derent⸗

halben an die See⸗Potentzten vor ſich inſonder⸗
heit zu ſchreiben / und nicht zu warten / biß man

ſich / geſambten Reichs⸗wegen / in Friedens⸗Ma⸗
cherey Sachen / etwas gewiſſes dahin abzulaſſen

vereiniget; das an Herrn Staaten von mehrge⸗
dachtem orpore erlaſſene / war dieſes Inhalts .

Unſere gnaͤdigſt und gnaͤdige Hn . Pr ne pa⸗

len / auch Obere und Com̃itcenten prowittiren ſich

beſtaͤndig / auf Eu. Hockm . für das Aufnehmen
besEvangel . Religions⸗Weſens derzeit bezig⸗
ten ruͤhmlichſten Eyfer / durch dero Hochvermo.
gende Aſſiſtentz bey denen bevorſtehenden mit

Franckreich zu errichtenden Frieden / ( ange ehen

von thren Cathol . Hn . Mitſtaͤnden inihren be⸗

kanden Religions⸗Gravaminibus ,alles angewan⸗
den Fleißes ohnerachtet nichts zu erhalten gewe⸗

ſen auch ferner hierunter keine Hofnung ſich euſ⸗

ſert ) zu demjenigen / was ihnen die Reichs⸗Geſetze
in puſeto Kcligionis klar und deutlich zu ſprechẽ /
dereinſt vergnuglich zu gelangen ; es haben aber

dieſelbe / aus denen ohnlaͤngſthin z wiſchen denen

hohen Allürten und der Cron Franckreich vorge⸗

weſenen Præliminar - Friedens⸗Tractaten/ mit nit

geringen Leidweſen erſehen / wie wenig ihte Evan

geliſch Religions⸗Angelegenheiten darinnenbe —

dacht worden ; Nachdeme nunzwar ermelde Præ⸗
liminaria abrumpirt / es jedoch das gewiñen will /
es doͤrfften dieſe Friedens ⸗- Handlungen balde

reaſſumirt / un d folglich ein annemlcher und be⸗
ſtaͤndiger Friede mit der Cron Franckreich errich —
tet werdenʒ So haben unſere gnaͤdigſt und gnaͤd .

Hn. Principalen / auch Obern und Comirtenten
uns gemeßen anbefohlen/ Eu. Hochm . imSchrei⸗
ben hiemit angelegentlichſt zu erſuchen / ſiegeruhẽ
moͤchten / nach Ih . Maj . der Koͤnigin von Groß⸗
Brittanien /als welche auch wir hierin unterthaͤ⸗
nigſt erſuchet haben ) hierunter ohn maaß geblich
unehm enden Meſures ſich dahin zubearbeiten /
amit ſothane Religions - Angelegenheiten gleich

in denenbræliminarienfeſt geſtelt / uñ keine derglei⸗
chẽ mehr ohn dieſes geſchloſſen ·vielmehr in ſpecie
dabty exprelss mitbedungen werden moͤchte/ daß

allesſowol in loeis tam recuperatis ꝗls reſtituendis

in Eccleſiaſticis & Politicis , in ſo weit in ſelbigen

lntuitu der erſtern etwas geaͤndert ad ſtatum pacis
VVeſtphalicæ iim Reich wiederum gebracht / fuͤr⸗
nemlich die Abolition der Clauſul des Art. IV . Pac.
Rysvv . erlanget / und uͤber ſolches alles eine Frie⸗
dens⸗Execution angeordnet werde / die uͤbrige
Gravamina in Eccleſiaſticis hingegen / koͤnten in

demdrieden zu einer deßhalben anzuſtellenden en⸗

gen Reichs ; Deputation in Comitiis vorbehalten /
und dergleichen Deputation ſpecialiter dabey be⸗

dungen werden . Eu Hochm . werden hier durch

ein Gott wolgefaͤlliges Werckverrichtẽ auch ſich
bey der Poſterität einen unſterblichen Danck er⸗

—
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werben / dahero derd gewurige Willfahrung wir
uns in dieſem unſerm billichſten Detiderio um ſo
mehr gewiß getroͤſten/ und unter Goͤttl. Schutz⸗
Empfehlung jederzeit verharren.

durch dero vor einigen Jahren ſich hier befunde⸗
nen Miniſter , den Hn. von Withwort⸗ auf un⸗

ſers an Eu . Koͤnigl.Mej . 1702 . unterthaͤnigſt
abgelaſſenes Bittſchreiben gnaͤdigſt ertheilte und
drauf erfolgte Antwort / ( man ſehe von dieſem
Schreiben uñ hier gedachter Antwort den XVI .

Theil dieſes Theatri An . 1703. p. 14 .b. p. 4f. b. )
wie nemlich Eu . Maj der Evangeliſ . Religion
nach Moͤglichkeitſich anzunehmen / allemahlgantz
willig und geneigt waͤren / hat uns dermahlen
veranlaſſet / daß auf ein ſo unverwerfliches Kenn⸗
zuchen uns verlaſſend wir uns unterſtehen / Eu.
Königl . Maj . in dieſer Sache nochmalen anzu⸗

gehen / in Betracht ſich dermahln die allerbeſte
Gelegenheit ereignet / da Eu . Maj. dem Anſu⸗

41 ber Evangeliſchen hulffliche Hand leiſten
nnen .

Es duͤrffte nemlich die Zeit / mit der Cron
Franckreich einen Frieden zu ſchlieſſen / eheſtens
herbey nahen . Da nun die deßfals juͤngſt verfer⸗
tigten Præliginaria , wegen der Religions An⸗

gelegenheiten uns gar ſchlechten Troſt gegeben ;
Als haben Eu . Koͤnigl. Maj wir mit aller gezie⸗
menden Ehrerbitung erſuchen ſollen / dieſelben
wollen / nebſt Ihro Hochm . denen Hn . General⸗
Staaten der vereinigten Niderlanden geruhen /
die wir in dieſer Sache gleichfals gebuͤhrend an⸗

gelanget / ſich unſer dermahln / mit allem Nach⸗

druck und Eyfer anzunehmen / je weniger wir

Hofnung haben von unſerm der RoͤmReligion
zugethanen Mitſtaͤnden dieſerhalben einige bill .

che und gerechte Satistaction zu erlangen / eb wir

gleich unſers Orts an ein m moͤglichen Fleiße
gantz nichts ermangeln laſſen ; dieſem nach wer⸗

den Eu . Koͤn. Maj . ſich gnaͤdigſt gefallen laſſen /
dero Sorgen dahin zu erſtrecken / damit von denẽ

Friedens ⸗Præliminarien nicht eher gehandelt
werde / es ſey denn / doß man in ſelbigen zugleich
eine vollkommene Reſtitution ſowol in denen be.

reits gewoñenen als annoch hinkuͤnetig abzutret⸗
tenden Orten / alles deſſen / was ſowolgeiſtiche als

politiſche Dinge angehet / und wie ſolche in dem

Weſtphaͤl. Frieden inbegriffen / ausdruͤcklicheEr⸗
wehnung geſchaͤhe. Vornehmlich bitten wir Eu .
Koͤnigl .Maj wollen die Auffhebung des 4. Ar⸗
ticuls des Ryß wickiſ . Friedens ſich recommen -
diret ſeyn laſſen / als der von denen Evangeliſchen
Staͤnden nie anders als in regard der Cron

Franckreich agnolciret worden . Was hingegen
die uͤbrigen Religions Gravamina anlanaet / ſo
koͤnnen wir endlich geſchehen laſſen / daß ſolche zu

einer Reichs Deputation verwieſen werden /
wenn nur vorhero erſtlich alle dasjtnige / ſo in

denen Præliminarien beliebet worden / zur Ex·
ecution geſchehen / man auch uͤber den Mo⸗

dum , wie der Friede zu vollziehen /eines ge⸗

worden : Wir zweiffeln hiebey nicht / Euer

Koͤnigliche Majeſtaͤt werden unſermſo gerech.
ten

1709 .

Das an Königin von Groß⸗Brittannien ad⸗ um sagl.
gegangene kam cergeſtalt anTag :EuKoͤn. Maj.
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ten Suchen Statt zu geben geruhen / durch
welche zur Ehrt GOttes gereichende That Eu.
Koͤnigl. Majeſt dero herrlichen Nahmen und

Glorie zum hoͤchſten vermehren / unſere gnaͤ⸗

digſte und gnaͤdige Principalen und Commit -

tenten aber ſolche mit dem verbuͤndlichſten
Danck erkennen werden . Im übrigen ruffen
wir die Guͤte des Allerhoͤchſten auß inbruͤnſti⸗

gem Geiſte an / es wolle dieſelbe Eure Koͤnigl.
Maj . zum Beſten der gemeinen Sache und der

Evangeliſchen Religion noch viele Jahre in

Koͤnigl. Geſundheit erhalten .
Gegeben Regenſpurg bey fuͤrwaͤhrender

Reichs⸗Verſam̃lung / den 1r. Jbr. 1709.
Eu. Koͤnigl. Majeſt .

Der A. C. Verwande Churfuͤrſten / Fuͤrſten
und Staͤnde zu gegenwaͤrtigem Reichs - Tag
Gevollmaͤchtigte Raͤthe / Bottſchaffter und Ge⸗

ſande .

Dergeſtalt wares mit denen vom Evangeliſ .
Corpore an die See - Potentzien in Religions
Sachen abzulaſſenden Schreiben richtig aber

was geſambtes Reich an beyde dißſals in Wie⸗
der⸗Antwort abgehenlaſſen ſolte / war / aus oben

jemeldeter Urſache hangen blieben . Da nun

aber gleichwohl der Wohlſtand erforderte / ſich
gegen mehrgedachte Potentzien einmahl heraus
zul iſſen / ſo brachte das Directorium in Vor

ſchlag : „ Ob man nicht das angezogene Moni -

„ tum derer Evangeliſ . aus dieſen Schreibenlaſ⸗

„ ſen / und dargegen ſich ad Prorocollum Imperii
„ mit dieſer Kelervation verwahren wolle / es ſol⸗
„ te durch Auslaſſung dieſes Moniti keinem

„ Theil / d. i. weder Catholiſch noch Evan⸗

„ geliſchen / an ſeinen aus denen Kriegs⸗Decla .
„ rationen und ſonſten erlangten Rechten und

„Befugniſſen etwas præjudiciret oder geſcha⸗
„ det ſtyn ꝛc. Die Evangeliſche hatten ſich die⸗

ſes/ in der Meynung daß die Sache doch nicht

wveiter zubringen ſeyn wuͤrde/ gefallen laſſen/ nur
hegehret/ daß ihnen nur angezogene Keſervarion ,

ꝛhe man ſie foͤrmlich ad Protocollum gaͤbe /

communiciret würde / ſo auch geſch ' hen. Als

nun des andern Tags hernach die Sache ausge⸗

machtwerden ſolte und vorher eine Conterentz de⸗
ret Evangeliſ . gehalten wurde / hattẽ einige ange⸗

fangen/ die ſchon bewilligte Reſervation zuver⸗

werffen / anziehende / es waͤre ſelbige Annehmung
wieder habende Inſtruction und die Sachen ſo
ſehr uͤbereilt geworden / daß man ſich nicht gnug

bedencken koͤnnen . Allein die Cathol . beſtunden
drauf / die Sache ſeye einmal bewilliget / auch

dergeſtalt von manchen an die Principalen berich⸗
tet / bey dem Reichs ⸗Tag nicht Styli, daß einmal

geſchloſſene Sache hernach wiederum aus ſol⸗
cherley Vorwand umgeſtoſſen werdẽ wolte Das
war nun verſchiedenen Evangeliſ unangenehm

und zu Erhaltung der RyßwickiſchenReligions⸗
Clauſul / wolten ſich doch dergleichen anmaßen /

nem Theil an ſeinen ꝛc.

man ſollte die Reſervation generaliter und dahin
Tkeatri Europæi XVIII . Theil.
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zuhöͤren/ dieda meinten / es haͤtten die Catholiſ .
kein Recht aus denen Kriegs⸗Erklaͤrungen fuͤr

wenn es in der Reſervation hieße: Es ſolte kei⸗

Waymar ſchlug vor

————

le

faſſen: daß durch Auslaſſung des Montti
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Kriegs Declarationen vom An . 1689 . und 1704

nicht præjudiciret werden koͤnte / noch ſolte ꝛc.

Allein dieſes beliebte die Gegen⸗Part nicht/ dit

auch nicht zuſtehen wolte / daß aus der droben ge⸗
ö

ſetzten Keſervation das mit grober Schrifft ge⸗
druckte Woͤrtchen : und ſonſten / wegblieben /
welches denen Proteſtirenden am verdaͤchlichſten
ware / als wolte man nebſt denen Kriegs⸗ He⸗
Carationen/ ſich ſonſten noch auf Ryßwickiſchen
Frieden / in tavorem derer Catholiſchen gruͤnden.
Summa die einmahl genehm gehabte Relerva -

tion kam ad Protocollum , des Inhalts :
Das gemachte Monitum waͤre dieſerhalben „ Keſerzrung

aus zulaſſen / in denen Schreiben an Engel⸗colmm deh,
und Holland / weil das Haupt⸗Abſehen ſotha⸗ „Halbeu .

nen Schreibens allemig dahin gerichtet ſey/ „
von der Cron Franckreich dem Reich eine zu⸗,

laͤngliche Barriere zuerhalten / durch welche Aus⸗

laſſung jedoch keinem Theil / an ſeinen aus ,

denen Kriegs⸗Declarationen de An . 1689 . ,

70 . und ſonſten erlangten Rechten und Be⸗
fugniſſen einiges Præjuditz zugezogen werden, ,

konne oder ſolle ꝛc . ,

Damit war es geſchehen/ obgleich ein und an .

rer Evangel . Geſandten daruͤber murreten / da

dargegen manche ihres Mittels ſich mercken

lieſſen / man koͤnne nicht ſehen / warum andere uͤber
das denen Catholiſ . aus Kriegs Declaratiònen

und ſonſten zukommendes Recht Bedencken ge⸗

habt / und dieſe Redens⸗Art in der Reſervation

denen Proteſtirenden vor ſchaͤdlich gehalten . Deñ
hätten dahero Catholiſche ein Recht / ſo koͤntt

man es ihnen nicht nehmen ; haͤtten ſit keines / wit

ſie denn dergleichen nichts haͤtten/ ſo wuͤrden die

Worte der Relervation ihnen keines geben / und

moͤchte man ſie alſo nur ohne Frucht ſtehen laſ
ſen. Sie ſtunden nun und blieben ſtehen / was

aber der Barriere Teutſchlands halber / bey ſich
weiter ereignendem Friedens Schluß / an Hol

land geſchrieben wurde / beſtund mit ſeinen groſ⸗
ſen ( aber hernach in der That zu nichts werden⸗

den ) Forderungen in dieſem Lerwinis :

Hochmoͤgende Herren !
835

Was wegen verfloſſener Campagne zugfuͤckli⸗ Riche.
cher Ausführung deeſes Kriegs und dadurch ho *
fentlich erlangenden guten beſtaͤndigen Frieden/ Raacs.
auf die abgelaſſene bellebte 3. letztere Schreiben „lans.“
an Eu . Hochm . von hier ausgeantwortet / un

geziemend zu erkennen gegeben worden / ein ſol⸗

ches werden dieſelbe mit mehrern ſich daraus ha⸗
ben unſchwer vortragen laſſen : weilen aber auch
ausgefertigtẽ obgedachten unſernelntwortſchrei⸗
ben inzwiſchen erfolget / daß mittelſt Eu . Hochm.
fuͤr die Beruhigung Europaͤ hegenden groſſen

Eyferszwiſchẽ Eu. Kayſ. M. derCronEngelland/
Eu. Hochm eines Theils / dann der CronFranck⸗
reich andern Theils in Grafenhaag die Friedens⸗
Præliminaria geſchloſſen / wiewolſolcherTractat /

wegen nicht erfolgter Frantz oͤſ.Katification ab⸗

rumpirt worden ; als haben Churfuͤrſten und
Staͤnde des H il . Roͤm. Reichs auch ihrer Seits

das Friedens Geſchaͤfft bey obiger Beſchaffen⸗
heit nicht auſſet Acht laſſenwollen:wie manvun

——
— Cu.

Geht burch
ob es gleich
einige Ev⸗
angen , ver⸗
drisßet .



——

—

——

—

—Üʃ——

1709 .

62 Beſchreiwung
Eu . Hochm .vor die in den Friedens⸗Tractaten
angewendete ſonderbare Bemuͤhungen / und nach
deren Abrumpirung gefaſten großmuͤthigen Ent⸗
ſchlieſfung zu vigoureuſer Fortſetzung des Kriegs
gegen die Cron Franckreich und deſſen Adhæren -

ten allen hohen Danck ſchuldig / auch von geſam⸗
ten Reichswegen dener ſelben hiemit abſtattet .
Nachdem aber Eu Hochm .und jedermaͤnniglich
bon ſelbſt er meſſen wird ſich auch nach geſchloſ⸗
ſenem Weſlphaͤl. Irieden einige mahl zu jetzt aller

kriegendenTheile eigenem hoͤchſten Schaden und
Nachtheilbiß auf dieſe Stunde gezeiget / wie

ſchaͤdlich und gefaͤhrlich es geweſen / daß man der

Cron Franckreich in Ober und Unter⸗Elſaß/ dem

Sundgau / denen Bißthuͤmern und Staͤdten

Metz Toul und Verdun / auch denen Hertzog⸗
thumern Lothringen und Barr / der Grafſchafft
Burgund und Franche Comte , nebſt dem Fuͤr⸗
ſtenthum Mumpelgard und denen dem Reich/
deſſen Staͤnden / Vaſallen und Unterthanen zu⸗

eſtandenen mit Gewalt entzogenen ulurpirt⸗
und detinirten ganden / auch den geringſten Anlaß
zu ein oder andern vermeinten Gerechtſamen nur

anſcheinen laſſen / ſo Kayſ . Maj und das Reich
und die darin gelegene Fuͤrſtenthum⸗Graf und
Herrſchaftẽ / Hochſtifter / dieReichs Ritterſchaft /
Vaſallen / und noch jungſt der Hochſtifft und

Stadt Straßburg / derHochſtift Baſel / Lothrin⸗
gen / Muͤmpelgard / und ſonſten andere mehr zu

dero euſerſten Ruin erfahren / wie die bey vorma⸗

ligem Compromiſs der Reichs ⸗Deputation zu
Franckfurt und zu Regenſpurg mit der Cron
Franckreich verhandelte Acta publica daruber
gnugſames Zeugniß darſtellen , was viele Unru⸗

hen / Krieg / Vorfolgungen und Blutvergieſſun⸗
gen ſolches aber gekoſtet / ſt gleichfals noch in fri⸗

ſcher / lediger und betruͤbter Gedaͤchtniß / worbey
dann reiflichen zu conſideriren / und nicht auſſer
Acht zulaſſen / daß durch dergleichẽ blutige Rriege
neben Kayſerl . Maj . und dem Roͤm . Reich an⸗
dere Benachbarte jetzt mit Allürte und kriegende
Theile / ſonderlich Eu . Hochm . allemahlen und

hingegen bey andern ſich erregten ungerechten
Frantzoͤſ . Kriegen in denen Niederlanden neben
Eu . Hochm . auchKayſerl .Maj . und das Roͤm.
Reich allemahl wiederum mit eingeflochten wor⸗
den / und durch die in obangefuͤhrten jetzt abrum⸗

birten Friedens Præliminarien fuͤr K ayſerl . Maj.
und das Roͤm Reich ein ſolche Barriere benennet

worden / mit welcher die Sicherheit dem Roͤm.
Reich/ und ſonderlich denen exponirten 4. Reſchs
Creyſen denen errichteten Alliantzen und Allocia-
tions-Tractaten auch der bey vor . in / und nach
declarirtem Krieg gefuͤhrten unterſchiedenen
Schreiben von denenhohen Allürten und kriegen⸗
denTheilen geeuſſerten Iatention gemaͤß nicht al⸗
lerdings hergeſtelt / der Cron Franckreich aber in
denen Spaniſ Niederlanden / gegen den Franoͤſ .

Graͤntzen / derZu oder Eingang in dieſelbe und
Eu . Hochm Lande durch eine gnugſame Barriere
vermehret / in dem Elſaß und der Orten hingegen
ſolcher Zu und Eingang in das Roͤm Reich of⸗
fen gelaſſen wird wordurch Eu. Hochm . und alle

Allürte Aociixte und kriegende Theile einmahl befugt ſeyn/ ſondern alles deſſen/ ſo er darinnen

Zeiten und Conjuncturen ſelbſten genieſen / ſon⸗
dernin beſtandig neue Unruhen und Krieg mit
der Cron Franckreich und demnechſt abermahl /
wann die Reichslande invadirt werden ſolten/

wieder mit verwickelt und gebracht wer den koͤn
ten . Eu . Hochm. haben wir dahero vom geſam̃⸗

ten Reichswegen/ aus ſonderbahrem in dieſelbe
geſetztenVertrauen / und zufolg des beſtaͤndig⸗ge⸗
pflogenen gutẽ Veꝛnehm nsund Correſpondertz /
ein ſolches alles beſtens reprælentiren / unddieſel⸗
be Namens unſtrerhoͤchſt und hoher Hn. Princi .
palen/ Comittemten und Obern / ſonderlich der 4.
vorliegenden Reichs⸗Creyſen wegen / angelegent⸗

lich erſuchẽ ſollen / ſie beliebẽ wollen / in denẽ nechſt
wieder reaſſumirend⸗oder angehenden Friedens⸗
Tractaten ſelbſten noch ferners auf die an Kayſ.
Maj . und das RoͤmReich beſchehne gaͤntzliche
Reſtitution der Land⸗Grafſchaft Ober und Un⸗
tete Elſaß / ſamt demFuͤrſtenthum Moͤmpelgard/
und deſſen Zugehoͤr/ deshohen Teutſchenuñ Jo⸗
hanniter Ordens zuſtehende Balleyen / Comen -
den , Recht und Gerechtigkeiten der Sundgau
und Brißgau / mit allen darin diß⸗ und jenſeit
Rheins gelegenen Veſtungen / vonBaſelan / biß

Phil ppsburg / ſamt Bedfort/Pfaltzburg / Hom⸗
bu·g uñ Bitſch ( jedoch daß darunter namentlich

Huͤñingẽ / Landscron/Neu Breiſach / Fortlouis/
Fortmortier / und was ferner noͤthig gefunden
wird / demoliret werden moͤchte) der Hagenauer
Præfecturæ Provinciali ingleichẽ denen 10 . Ver⸗
einſtaͤdten ſelbſten/ auch voͤlliger Abtrett⸗und Ce⸗

dirung aller durch den Weſtphaͤllſ . Frieden der
Cron Franckreich darin von Kayl. Mal . uñ dem

Roöm . Reich / auch dem Durchl .HaußHeſterreich
damaln durch die feindliche Præpotentz zugeſtan⸗
denen Recht und Gerechtſamen / und Occalione

deſſen ferner gewaltthaͤtig ulurpirten und entzo⸗
genen/ darin und ſonſten weiters hinein gegen die

feindliche Cron Franckreich habendeGraͤntzen / ge⸗
legenen Furſtenthuͤmern / Graf und Herrſchaff⸗
ten / der Bißthumer Metz / Toul und Verdun /
ſamt denen Staͤdten und allerſeitigen Territoris
namentlich auch Moyenvic , auch das Bißthum
Stadt und Veſtung Straßburg / und was dar⸗
innen an Artillerie / Stuͤck und Ammunition iſt /
dann das von dem Bißthum Baſel entzogene /
der kranche Comtẽ oder Teutſch Burgund / die
Veſtungen Thionville oder Saar⸗Louis / der

ReichsRitterſchafft / und in obgedachten Lande
befindlichẽ Reichs Vaſallendergeſtalt mit Ernſt
und Nachdruck mit anzutragen / auch dabey feſt
zu beſtehen / damit die Cron Franckreich das ge⸗
rinngſteDominium n cht oder Poſleſſion vel 90
in oögedachten auch Inſtr . Pac . Weſtph. der Ero
Franckꝛeich zugegeben⸗diß⸗ und jenſeit Rheins ge⸗
legenen vom Reich und Gewalt durch damaligen
Superiotitãt der feindl . Waffen entzogenen Lan⸗
den weder jetzt noch zu ewigenZeitten haben/ oder
einige Prætenſion aus waſerleiy Prætext es imme

ſeyn moͤchte/ ſo wenig vor ſich als einige dermah⸗
ligen Printzen / Enckel und Uhrenckel oder an⸗

dere ſeine Nachkoͤm̃linge der Eronen zu machen/

El .
—— —

Reichs⸗ u. CreyßGeſchet
keine Ruhe / Nutzen und Vortheil in zukuͤnfftigen —
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biß hieher davon wiederrechtlich imnen gehabt u⸗

ſurpirt uñ detinirt / im Friedensſchluß fich gaͤntz⸗

lich comuni cauſa wider begeben / und Kayſ . Maj .

und dem Röm . Reich ſolenniſſime alles in ſtatu

quo, ſamt allen dem Roͤm Reich in denen Niedeꝛ⸗
landen zuſtehenden der Cron Spanien wieder ab⸗

trettenden Reichs Lehen Herrſchafften / Staͤdt /

Veſtungen und Landen nach der Kriegs⸗Decla⸗

fanon
reſtituiren / cediren / auch die deßwegen auf

geſtelte Iudicia oder Parlament , aquch Union und

Reunions-. Cam̃eꝛn uñ dabey befindliche Bediente
caſſiren und abſtellen / und dargegen furs künfftig

nicht mehr halten / auch dergleichen nicht mehr
erigiren / noch weniger die kuͤnfftige und jetzige
Beſitzere obiger Reichs⸗Lande / als Stande

der Reichs⸗Ritterſchafft / noch aller deren Unter⸗

thanen / und

ſien dafuͤr nicht mehr erfordern ſolle ; maſſen

dann durch dieſe und in künfftig beſchlieſſenden
Præliminaribus pacis futuræ mehrausdeutende

Batriere, nicht allein Kayſerl . Maj . des Roͤm .

Reichs / mithin dero 4 . exponirten Reichs⸗Crey⸗
ſen / ſondern auch Ew . Hochm der hohen Allür⸗

ten und mit kriegenden Theilen ſelbſt eigener

kunfftig beſſeren Sicherheit prolpiciret / die Be⸗

ruhigung Europæ conſerviret und ſo leicht nichts

feindſeliges von der Cron⸗Franckreich zu befah⸗

ren ſeyn wird / wann zu mahln alles ſolches durch

die inPræliminaribus vorhabende neue Alliantz

unter derer hohen Allürten errichtten Garantie

des kunfftigen Friedens damit feſtgeſtellet/ auch

alles obangefuͤhrte Unheil dem Roͤm . Reich und

denen hohen Allürten fuͤrs kuͤnfftig abgewendet

wird / das Roͤm . Reich auch als mit kriegender

Theil ſolcher Geſtalt wegen ſeiner groß / und

ſchweren Auslagen und beſtaͤndig den gantzen
Krieg hindurch denen hohen Allüirten geleiſteter

treuen Alßitentz / auch miterworbener ſtattlichen

Victorien den ihme gebuͤhrenden zulänglichen

Sicherheits · Vortheil für ſich und deſſen Nach⸗

kömlinge empfinden / und nicht fuͤr ſo groſſen

Aufwand und bezeigter treuen Beybehaltung/

an ſtatt ſeiner Vergnuͤgung / dem Feind in Unſi⸗

cherheit beſtaͤndig uͤberlaſſen werdez wobey aber
auch hauptſaͤchlich mit dahin zuſehen / und mit al⸗

lem Ernſt und Nachdruck geſambter Hand von

allen hohen Allürten und kriegenden Theilen un⸗

ſchwer beliebig anzutragen ſeyn wird / daß dem

Hertzog von Lothringen mit ſeinem gantzen ho⸗

hen Hauß / bey dem kunfftigen Ftieden und in de⸗

nen aufs neue demnechſt darzu præparirend und

errichtenden FriedensPræliminarien zuverlaͤſſig /

wuͤrcklich und cum effectuVergnuͤgung geſchaf

fet / auch daß ſo wohl zu dieſes hohen Hauſes als

aller hohen Allürten des geſomten Roͤm. Reichs

und beſonderes der vorderen aſſocũrt⸗ und expo-
nirten vier Creyſen mehrern Securitaͤt / die gantze

vollige Hertzogthuͤmer Lothringen und Baar /

ſamt der Stadt und Ambt Longvvy , auch Cle -

ront , Stanay und alle dabey Anno . 1661 . an

Granckreich zu cediren genoͤthigte Land⸗ undeut /

wie ſolche vor Regierung Hertzog Heinrich des

9 .
—1e⸗

alallen / Reichs Staͤdte oder ſon⸗

ſen / Mit allen inzwiſchen biß hieher Nd 7⁰ονhr .

entriſſenen detinirt und uſurpirten danden / Leu“

ten und dariñ habends Juribus, DignitatibusPræ-
rogativis , Regalibus Privilegiis und darinnen de⸗

findlichẽ feſten Plaͤtzen / in ſtatu quo , nichts ausge⸗

nommen / wie es immer Nahmen haden kan / oder

mag / ohne einige Limiction oder Bedingniß /
mit Abſchaffung aller biß daher in Lothringen
von Franckteich gemachter Beſchraͤnckungund
eingerichteten 4 . Creutz Wegen durch gedachtes
Hertzogthum / auch alle daſelbſt geweſene
Stuͤck / Ammunition , Gewehr / und ſonſten auch

was waͤhrender dieſer Zeit von dergleichen dar⸗

aus entzogen / und anderwerts gefuͤhret worden /
vollkommentlich communi Cauſa reſtituiret / der

Nexus feudalis auch von Franckreich und N
Hertzogen von Lothringen wegen des jenſeits der

Maaß liegenden HertzogthumBaar aufgehoben/
und dem Roͤm . Reich wie vor alters geweſen /
wieder alſo zugewendet werde/ daß die Hertzogen
von Lothringen das Hertzogthum Baar von

Kayſerl . Maj und dem Reich wieder zu lehen

empfangen ſollen und koͤnnen und was in dem

Weſtph . Pyrenäiſch⸗und Nimwegiſchen Frie⸗

dens⸗Schluß / auch ſonſten /in Anſthung der da⸗

mahligen Frantzöſiſ Waffen⸗Oberhand / zum

Vortheil der Crön⸗Franckreich / hingegen dem

Hauß Lothringen zum Nachtheil und Schaden

beſchloſſen / und nachgehends im Ryßwickiſchen
Frieden beſtaͤttiget / nun aber durch dieſen abge⸗
noͤthigten Krieg von Franckreich ſelbſten zernich⸗

tet worden / in denen Præliminaribus & Inſtr . Pacis

futuræ gaͤntzlich und dergeſtalt callirt werde / und

vaß die Cron⸗Franckreich auch deſſen ſich ſolen⸗

niſſime zubegeben/ alles an Lothringen zu cediren /
und abzutretten / durch die Siegreiche Kayſerl .

und hohen Allürten Waffen angehalten und

daß ohne dieſes auch zuerlangen / zu der Allürten

und Roͤm Reichs⸗Beſten und mehrerer kunff⸗
tigen Securitat / gleichwie in⸗ und mit andern obi⸗
gen reſtituendis zuverfahren / alſo auch hierin kein

Fried eher gemacht werde / biß hoͤchſtgedachter

Hertzog von Lothringen deſſen alles gnugſam

auch verſichert werden moͤchte . Uber welche und

andere zum Friedens Trackaten gehoͤrige Mate⸗

rien das Roͤm. Reich mit Ew. Hochm. bey vorha⸗

bender Friedens⸗Handlungen das mehrere dem⸗

nechſt zů conleriren / ſich die Ehre ſo lieber geben

wird / als es zu denenſelben das voͤllige Vertrau⸗

en geſtellet hat / Eu. Hochm werden aus dabeyha⸗

benden eigenem ſelbſt erkennenden Inrerelle und

Mit⸗Vortheil dero kuͤnfftige Alliſtentz und Bey⸗

ſſand zu Erlangung obigẽ allerſeitige Sicheꝛheits
Abſehẽ / in denen demnechſtigen Friedens⸗Hand⸗
lungen gerne mit anzuwenden von ſelbſt begierig
und geneigt ſeyn / darum dieſelbe wir nochmahl

geziemend erſuchen / in ſolcher Zuverſicht Leiſtung

nechſt treuer Erlaſſung zu Gott / und hofend⸗ge⸗
neigt willfahrenden Beyſtands immerhin ver⸗

bleiben Ew . Hochm⸗

Regenſpurg / den 23 . Nov . 1709 . Holbaͤnder

III . die Hertzogenvon Lothringen langſt vor dem

Weſiph . Friedens Schlußbeſeſſen und genoſ⸗
— —3

Rathen thaͤ⸗

Ob gleich die Antwort nicht alſo forterfolgte /

blieb
—e *



ten an ſtat
Worte an
wenden

Auf vor⸗
ſtehendes
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de

FFFCCCCC . .
og . blieb ſie doch auch nicht lang aus / in welcher das Durchleuchtigkeiten und denenſelben vorzutra1

Verlangen des Reichs eben nicht mißbilliget /
doch zugleich ziemlich deutlich gewieſen wurde /
daß ein Fauler uͤber ſeinem Wunſchen ſtuͤrbe/ der FriedensNegotiation aus Franckreichzuruck
und es nicht gnug ſey/ ſo viel begehren / man

müſſe ſich auch / mit beſſerer Ktiegs⸗ Anſtolten /

bearbeiten / daß es erlanget werde . Die Worte

davon lauteten in Ihro Hochw . Antwort⸗

Schreiben dergeſtalt :
Hochwuͤrdigſte / Durchleuchtigſte ꝛc. ꝛc.

Wir haben Ew . Hochloͤbl . Reichs⸗Verſam⸗
lung unterm 22 . des nechſt verwichenen Mo⸗

Schraben nats Nov . an uns gelaſſene Schreiben vor we⸗
antwotten·

gig Tagen empfangen / und daraus weitlaͤufftig
alle diejenige Puncten erſehen / welche zu des

Reichs Sicherheit bey künfftiger Friedens⸗
Handlung zu ſtabiliren noͤthig geurtheilet wor⸗
den . Wir erkennen gerne die Er prießlichkeit
aller ſolchen Puncten / und wuͤnſchen von Her⸗
tzen / daß ſelbige insgeſamt erlan : et werden moͤ⸗
gen / werden auch gerne das was von uns depen⸗
diret darzu beytragen / um bieſelben erhalten zu

helffen. Jedoch iſt es nicht gnugſam ſeine Gedan .
cken darauf zuerſtrecken / was man gerne haͤtte /

und ſeiner Convenientz zu ſeyn erachtet / ſondern

man muß auch zugleich auf Mittel bedacht ſeyn/
wodurch man ſolches erreichen kan / wovon aber

in obgedachten Schreiben weder vor das vergan⸗

gene / aufſer was vor die 4. loͤbl . allcürte Creyſe
præſtirt iſt / noch vor das kuͤnfftige wenig Erweh⸗
nung gemacht wird / obwohln die Mittel vor dem

Ende behoͤrend voran zu gehen / und wir⸗und an⸗

dere Allüirte weit mehr wuͤrdẽ angemuͤthiget wer⸗

den/ das Intereſſe des Reichs ſo wohl im Krieh
als im Frieden zubehertzigen / woran es gleich
wohl in keinem Theil gemangelt / wann von des

Reichs wegen nach Billigkeit und proportion
deſſelben groſſen Macht ein mehrers zu Fortſe⸗
tzung des Krieges und der gemeinen Sache con -

tribuiret wuͤrde / und iuan nicht alles blos hin
auf uns undandere Allürte / und auf einige Staͤn ,
de des Reichs / welche am meiſten exponirt ſeyn/
und das meiſte gelitten haben / ankommen lieſſe/
wordurch man einen Felozug nach dem andern

an Seiten des Reichs frucht - los verſtrei —⸗
chen ſiehet / zu unerdencklichem Nachtheil der ge⸗

meinen Saͤche/ ohne daß alle die heilſame Reichs⸗
Schluͤſſe einigen ettect hervorbringen / diealto

bey der Nachwelt nichts anders zuerkennen geben
werden / als daß man ſeine Pflicht wohl gewuſt /
aber wenig gethan habe / welches gewiß der Weg
nicht iſt / um bey tiner b⸗vorſtehenden Friedens⸗
Handlung ein ſo groſſes Augenmerck zuerrei⸗
chen / als in mehr erwehnten Schreiben vorge —
ſtellet wird .

Wit achten ohnnoͤthig die Klagen / welche ſtand des Reichs dienſam und noͤthig erachtet
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nebſt denen jenigen Creyſen und Staͤnden /

die ohngeachtetihrer erlittenen Trangſalen/ das

Ihtige zu den gemeinen Krieg treulich und ruhm⸗

wüurdigſt geleiſtet / uber die Abgaͤnge und Nach⸗
laͤßigkeit im Krieg von wegen des Reichs man⸗

nigfaltig und mit gutem Grund angebracht ha⸗
ben allhier zu wiederhohlen : Aber wir koͤnnen

nicht umhin achen/ Ew. Cburfürſtl .und Fuͤrſtl.

gebracht werden koͤnnen :So iſt es auch recht und

gen / daß nachd :m̃ llen aus der letztern Antwort /
welche der Herrl ' etkum wegen wieder Angehung

gebracht hat / abgenommen werden muß/ daß der

gemeine Feind noch wenig Neigung zum Frie⸗
den hat/ und allerdings relolvirt ſcheinet / den

Krieg fortſetzen zu wollen / auch darzu groſſe Zu⸗
ruͤſtungen machet / um im inſtehenden Jahr ei⸗
nen ungemeinen Etlectzu thun / es einfolglich von

der äuſſerſten und unvermeidlichen Nothwen⸗
digkeit ſeyn wird / daß an Seiten der hohen Al -

lirten insg : ſamt/ und eines jeden inſonderheit /
gleichfalls eine euſſerſteBeſtrebung gethan wer⸗

de / und ein jeglicher ſich gebůhrend angreiffe / und
in Zeiten alles / was noͤthig iſt / in Vereitſchafft

bringe / um in gegruͤndeter Zuverſicht eines gu⸗

ten Fortgangs die erlangende Vortheile in

kuͤnfftiger Campagne zuverfolgen . Es kan Ew .

Churfuͤrſtl . und Fuͤrſtl. Durchl . und denenſelben
ſo wenig / als ſonſt jemanden unbekandſeyn / wie

groſſe Unterwindungen wir in dieſem Krieg von

Anfang her gethan / und wie groſſe Laͤſt wir auch
aus Eyfer vor das gemeine Beſte auf uns gela⸗
den / und ſolche von Jahr zu Jahr vermehret ha⸗

ben / nichts deſtoweniger ſeynd wir geneigt / und

bereit nach unſerm euſſerſten Vermoͤgen darinn

zu continuiren und alles / was bey uns beruhet uñ

in unſerer Macht iſt / fernerweit zu Befoͤrderung
und zum Beſten der gemeinen Sache beyzubrin⸗
gen / in dem feſten Vertrauen und Erwarten /
daß die hohe Allürte und einjer er derſelben nach
Proportion ihrer Macht nicht allein ebenmaͤßg
mit dasjenige / ſo ſie bißhero zu dem gemeinen

Krieg hergegeben haben / beybehalten / ſondern

auch gegen die folgende Campagne ihre Kraͤfften
vermehren werden / inſonderheitdieſelbe / welche

hierzu am meiſten im Stande ſeynd / maſſen /
da aus denen feindlichen Zuruͤſtungen geſchloſ⸗
ſen werden muß / daß ihre Iatention dahin gehe,/
wie ſie auch uͤberal vorgeben / in kuͤnfftiger Cam -

pagne mit mehrerer Macht ins Feld zu kommen /
und mit mehrerer Gewalt zu agiren / wider ſie in

der letzt/ abgewichenen gethan haben / nothwendig
daraus folget / daß auch Allürter Seits mehrere

Kriegs⸗Macht ins Feld gebracht / und denen

It inden entgegen geſetzt werden muß / um in Hof⸗
nung eines gluͤcklichen Erfolgs den Krieg fort⸗
zuſetzen / und die Feinde zu denen Condirionen

zu vermoͤgen/ welche die hohe Allürte zu ihrer
Sicherheit und Beſchirmung noͤthig urtheilen :
Und nachdeme nicht erwartet werden kan /daß die

Feinde jemahls zu Abtrettung desjenigen / ſo

von wegen Ew . Chu fuͤrſtl . und Fuͤrſtl. Durchl .

und derſelben vor die Sicherheit und den Wohl⸗

wird / anderſt als durch die Macht der Waffen /
und durch die Noth darzu gedrungen werden

billig / daß von Reichs⸗ Wegen mit mehrerm

Nachdruck / als biß hieher geſchehen / dahin con⸗

tribuirt werde / um die Feinde zu Eingehuna ſo⸗

thaner Conditionen zu noͤthigen. Dannenhero
wir hiemit freundlichund inſtaͤndig anluchen⸗

Ew .
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Toß Ewv. Ehürfürſtl.undFärſll. Durcht und dießl. tödtlchen Siichzuverſcgenweche dus demver⸗
ben

wollen darzu von neuem die noͤthige Meſures
nehmen / und alles was erfodert word / in Bereit⸗
ſchafft bringen / um nicht wiederum gegen den

Herbſt / ſondern im Iruͤhjahr / eine gute Armee
Lon des Reichs⸗Wegen am Obern - Rhein ins

Feld zu ſtellen / die nit eebens Mitteln und allen

nöoͤthigen Zugehoͤrungen / um otfenſivs einige vi⸗

goureuſes KriegsOperationes vorzunehmen / ver⸗
ſchen ſehe / daß hierzu nicht allein diejenige Fuͤr⸗

ſten und Staͤnde / ſo das Ihrige biß anhero bey⸗

fondern auch andere / ſo es noch nicht gethan / ſol⸗
ches ins Werck richten / und ein jeder nach ſei⸗

ner Macht ſeine Contingentien vermehren moͤge/
auf daß wann von allen Seiten zugleich ein euſ⸗

ſerſter Effort gethan wird / die Feinde dardurch

ditionen eines guten ehrlichen und beſtaͤndigen

Friedens gebracht werden moͤgen/ welcher dann

zu hoffen iſt / wann ein jeder das ſeine darzu bey⸗
traͤget/ aber vergeblich gewuͤnſchet wird / da ſol⸗
ches entbricht . Womit wir ꝛc. Im Haag / den
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Bey llberliefferung dieſes Schreibens fuͤgte
egeg, der Hollandiſche KReidentnoch eine Erinnerung

kent uͤber⸗ hinzu / die empfindlich gnug in dieſen Terminis
lenegeſtellet war : Der unterſchriebene Ketident des
in Ant. Stäats der gereinigten Niederlanden / hat mit

wort mit geſtriger Poſt die Ehre gehabt / Ihrer Hochm .

Fücucher hie neben gehoͤrtes Schreiben an eine Hochloͤbl .
Erinnerung Reichs⸗Verſammlung in tieffſtem Relpect zu

empfangen / mit dem angehegten Befehl ſolches
behoͤrig zu uͤberlieffern/ undde Innhalt deſſelben
beſtens zu ſecundiren . Es iſt dieſes ein Befehl al⸗

lerdings von derſelben Art und Eigenſchafft / wie
alle vorhergehende geweſen / welche er Zeit etli⸗

chen Jahren her/ die Ehre gehabt / allhier von we⸗/

gen ihrer Hochm. uͤber der groſſen Angelegenheit
des Krieges gegen Franckreich zuerhalten / und

nach ſeinem Vermoͤgen gehorſambſt auszurich⸗
ten ; geſtalten er auch hiemit in Pflicht⸗ſchuldig⸗
ſter Continuation , und ſolchem nach abermahls

ehrerbietigſt vorſtellet / wie unumgaͤnglich noth⸗
wendig es ſeye/ u. wie mit vielem fug Fh . Hochm .
mit und nebſt Fh . Maj der Koͤnigin von Groß⸗
Brittanien anſuchen / daß man von Seiten
ſaͤnbtlich ihrer hohen Allürten nach ihrem Exem⸗

pel / alle erſinnliche Beſtreben und gerne dahin an⸗

wende / um der Koͤnig von Franckreich zu einem

guten und erwuͤnſchtenFrieden zu noͤthigen/ wel⸗
che Beſtreb⸗und Vorkehrungen je laͤnger je noth⸗

dringlicher und unvermeidlicher werden / nachdem

aus der ſub lit A. hiebey liegendẽ Antwort / welche
derkeſident Petkum aus Franckreich mitgebracht
hat / wie aus dem Extract erſichtlich / klaͤrlich er⸗

hellet
/
daß der Frantzöſiſ . Hof boͤßlich von denen

Gründen abgehet / welche præliminariter geleget
geweſen / um darauf endlich zu einem allgemei⸗
nen guten und verſicherten Frieden zugelangen :
ö

Eig unwiederſprechli her Beweiß von den Fran⸗
höſiſ . amuſirenden betrůglichẽ Cabinet, daß es diewerden ſolte / dem allgemeinen Weſen aus

abſcheuliche waximefůhre / mit dereinenHand zu fernern Aufzug der ſo hochnoͤthigen Kriegs⸗O⸗

reich wit aller Macht fortzuſetzen / zu Erreichung
deſſelben Entzwecks / warum die Waffen gegen
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zweiffelten Plan herflieſſet / den daſſelbe entworf⸗
ſen hat / um Franckreich Meiſter von Europa zu

machen / weßhalben dann Ih . Hochm . ſo viel als

die groſſe Koͤnigin von Groß⸗Brittanien ferner⸗
weit befinden / daß ſie und ihre uͤbrige ſaͤmtliche
hoheAllüirten / wie vor gemeld/ hoͤchnoͤthig Urſach
haben / den Krieg von allen Seiten gegen Franck

Franckreich ergriffen / und bereits ſo viele Schaͤ⸗
geſtellet haben in ihrem guten Eyfer beharren / tze aufgewandt / und ſo viel Menſchen⸗Blut ver⸗

goſſen worden / daß ſolches denen werthen Nach⸗

kommen kaum glaͤublich vorkommen doͤrffte .
Kayſerl . Maj hatte auch nicht unterlaſſen /

das Ihre dißfals zuthun / und das Reich zuerin⸗J apſerl .
eaj. er⸗

nern / es muſte ſich beſſer angreiffen / wennes eine mabnt auch

unterm Gottes gnaͤdigen Segen zu dieſen Con⸗ gute Barriere erhalten wolte . Das hiervon ans
Baräcrc

Reich gekommene Commiſſions Decret lautete zu
dermaſſen : Die Roͤm Kayſerl⸗Maj . unſer al⸗

lergnaͤdigſter Kayſer und Herr / laſſen der Chur⸗
fuͤrſten/ Fuͤrſten und Staͤnden des Reichs / zu

Regenſpurg verſamleten fuͤrtrefflichen Raͤthen/
Bottſchafften und Geſanden nicht verhalten /
welcher Maſſen ſie nach der hohen Reichs⸗vaͤt⸗
terlichen Sorgfalt / fuͤrdas gemeine Reichs We⸗
ſen juͤngſthin durch dero Miniſtros im Haag ho⸗

her Allürten Orten die jetzt verlirende groſſe An⸗

gelegenheit des Vatterlandes in Puncto einer zu⸗

laͤnglichen und ſichern Barriere deſſelben am O⸗

bern⸗Rhein nach verſchiedener darbey fuͤr andern

intereſſirten Creyſen auch der allgemeinen Ver⸗

langen / antragen und nachdruͤcklich recomencl⸗

ren laſſen ; Es waͤre aber darauf anderſt nichts in

Antwort erfolget / als daß ermelde Miniſtros un⸗

geſcheuet gefraget worden / wie man denen hohen
Alliirten See⸗Potentzen / welche alle Jahr zu de⸗

nen Operationen und Feld⸗ - Nothwendigkeiten
ſo viele Millionen beytragen muͤſſen / zumuthen
koͤnte/ ſothaner Conditionen , und Reichs⸗Barri -
ere halber den Krieg laͤnger fortzuführen / und

derentwegen fich in noch vieler Millionen Schul⸗
den zu ſetzen/ da man von Seiten des in ſo vielen

maͤchtigenEStaͤnden beſtehenden groſſen Reichs /
ſich wegen eines jaͤhrlichen Beytrags von etlich
200 . tauſend fl. zur Operations- Caſſen , ohne wel⸗

che doch die Volcker wenig Nutzen koͤnten/ nicht
vergleichen wolt e? Allet maſſen nun bey hamah⸗

liger Bewandniß der Reichs ⸗Conſultationen

mit Beſtand wenig darauf zu repliciren iſt / und

Ih . Kayſerl. Maj . gleich wohl bebencken / wie

verrächtlich nicht allein von der gegenwaͤrtig und

kuͤnfftigen Welt bergleichen unter frembdenNa⸗
tionea bon dem Reich nicht ohn Urſach geſchoͤpf⸗
te Meynung / derſelben falle/ ſondern auch was

fuͤr ein unwiederbringlicher Schad in dermahli⸗

gen Conjuncturen / da der Krieg ſich neigen / und

auf denen vorſtehenden Friedens⸗Tractaten / über

die kuͤnfftige beſtaͤndige Ruhe und Sicher⸗oder
Unſicherheit / und immerwehrende Unruhe der

Reichs Lande gleichſam peremptorie geſprochen

Liebkoſen / und mit der andern da es koͤnte/ einen perations⸗Mittel obhange ; als habenIh⸗Kayſ
Theatri Europæi XVIII. Theil. R Moj⸗
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Maj .
geſamte Stande des Reichs hiemit noch⸗

mahln allergnaͤdigſt / auch ernſtlich ermnnern laffẽ /

über eine ſo un umgaͤngliche Nothwendigkeit der⸗

mahlen einen ſo offt / und noch den 5. Sept .
jungſthin ſo hoch recommendirten Verwilli⸗

gungs Schluß auf ein zulaͤngliches Quantum ,
und cum effectuzu machen ; Ihro Kayſerl . Mʒaj.
haben anbey nicht bergen wollen / daß ſie in Ab⸗

ſchlag dero bey kunfftigem ſolchemSchluß/ ſiebe⸗
treffenden Quotæ mittelſt 0. tauſend fi. zu Behuf
der Erfordernuſſen am Obern⸗Rhein dahin uͤ⸗

bermachen laſſen / ſich ungezweiffelt verſehend /
diehenige / denen des Vatterlands Wohlfarth an⸗

gelegen/ werden gleichmaͤßige Willfaͤhrigkeitzu⸗

er zeigen / um ſo viel weniger anſtehen / als denen

von vorigen Verwilligungen her noch fuͤrweh—

rendẽbeſtirendendie Anforderungen vordehalten
und zu andernZeiten einzubringen / ſich Weg und

Gelegenheit ſchon ergeben wuͤrden .

Es iſt wohl der Nachricht halber werth / daß
wir dem geehrten Leſer auch anzeigen / welcherGe—
ſtalt man ſich / von Reichs⸗Wegen gegen die

Koͤnigin von Groß - Brittanien in folgendem
Schreiben heraus gelaſſen .
Aller Durchl . Großmãächtigſte Koͤnigin/

allergnaͤdigſte Frau !
Ew . Koͤnigl. Maj. aus dero Koͤnigl. Pallaſt

zu Windſor / unterm z. Julii dieſes FJahres an

uns erlaſſenes Schreiben / haben wir am 3. Aug .
darauf mit geziemenden Kelpect erhalten / auch

Franckreich die im Haag entworffene Prælimi —

lair - Friedens⸗Articul wider alles Verhoffen
nicht ratificiret / ſondern vielmehr zu groſſer Be⸗
ſchimpf ' und Aufziehung der ſaͤmtlichen Allürten /
die Tractaten gaͤntzlich abgebrochen habe / darbey
er denn kein ander Abſehen gefuͤhret / als durch
dieſen verſtellten Friedens Geſuch ſich von neuem

zuerhohlen und wiederum zu Krafften zu kom̃en .

Wir haben zugleich aus gedachten Ew . MPaj
Schreiben mit vernommen / daß Ew . Koͤnigl.
Maj . ſothane des Köngis in Franckreich ge⸗

brauchte Illuſiones zum hoͤchſten empfunden / und
daß ſie bereit waͤren / zu ihrer - und der gantzen
Groß⸗Brittanniſchen Nation unerſterblichen

aus ſelbigem erſehen / wie daß der Koͤnig in ,

Reichs/u. CreyßGeſch.
gantz unſterdlicher Ruhm und Ehre gebüͤhret/
daß ſie dieſen beſchwerlichen Kriegüder mit gar
ſonderbahrem Fleiß und unermuͤdetemeyferda⸗
hin getrachtet / damit ein beſtaͤndiger Friece und
Ruhe in Europa wieder herbey gebrachtwerde /
bey welchen Abſichten Ew . Koͤnigl. Maj. auchſ
noch hoͤchſt kluͤglich beharren / darbey ſie dann al⸗
ſobald im Anfange gegenwaͤrtigen gefahrlichen
Krieges mit einer nachdruͤcklichenHuͤlf zur Hand
geweſen / auch noch hero bey dero Allurten an
fleißigen Ermuntern uñ Anfriſchen nichts e man⸗

geln laſſen; alſo muß es allermeiſt Ew . Koͤnigl.
Maj hohenSorgfalt zugeſchrieben werden daß
das Vatterland / die gemeine Sache / und dero
Allürten in einem guten Wohlſtand fichbefin⸗
den . Dieſem nachiſt es allerdings hoͤchſt noͤtyig/
dah die Allürte / wie auch alle und jede/ die in die⸗
ſem Krieg mitverwickelt durch zuſammen geſetz⸗
ten Rath und Huͤlfe/ mit ebenmaͤſiger Bemuͤ⸗
hung die unveraͤnderlich⸗ und hoͤchſtloͤbliche In-
tention Ew . Roͤnigl. Maj . befoͤrdern helffen /
wehhalben ſie alle/ hnen von GGO verliehene
Kraͤffte anwenden / und die Waffennicht ehe
niederlegen muͤſſen/ es ſey denn / daß ihnen vor ſo
unzehlig ausgeſtandenes Boͤſe/ eine hinlaͤngliche
Satisfaction geſchehe / und das verlohrene wieder
hergebracht werde . Zu Erreichung nunſothaner
loͤblichen Abſicht / wie auch ſowohl zu gegenwaͤr⸗
tigem als zukuͤnfftigen Beſten des Vatterlan⸗
des / und der gemeinen Sache / haben Churfuͤr⸗
ſten / Fuͤrſten und Staͤnde des Reichs als unſere
gnaͤdigſte Herren und Principalen / durch ein all⸗
hier zu Regenſperrichtetes / undvon Ihro Kay⸗
ſerl . Maj . bekraͤfftigtes Reichs⸗Concluſum ſich
unter einander ermahnet und aufgemuntert / daß
ſie ohne Zeit ⸗Verluſt / indem die Nothdurfft der

Scchen es ſelbſt erfordert / alles das unverlangt
herbey ſchaffen wollen was zu Verſtaͤrckung der

Armee am Obern⸗Rhein und tapfferen Beſtrei
tung des Feindes ſowohl fuͤr jetzo als hinfuͤhro
noͤthig .Zu dieſem Ende nun / und damit derKrieg
deſto nachdruͤcklicher ſortgeſetzet werde / haben
Ihro Kayſerl . Maj nebenſt einigen der maͤchtig⸗
ſten Reichs Staͤnde / ihr dem Reich ſchulsiges
Contingent entweder volia / oder doch groͤſten

Ruhm dieſen Schimpff mit Koͤnigl. Helden⸗
muth zu raͤchen/ des Feindes Hochmuth zu daͤm⸗

pfen / und nebenſt dem tapfferen Beyſtande dero
Allürten / denſelbenvoͤllig zu unterdrucken : Zu
welchem Ende Ew . Koͤnigl. Maj . an gegenwaͤr⸗
tige allgemeine Verſammlung des Heil . Roͤm⸗

Reichs dero Aufmunterungs , Schreiben abge⸗
hen laſſen / damit man ſich euſſerſt bemuͤhe/ ge⸗

genwaͤrtigen ſchweren Krieg von ſich weg zu

waͤltzen und ſolben zu einem gewuͤnſchten Ende
zu bringen / worzu alle erſinnliche Mittel auf das

eylfertigſte angewendet / und nichts unterlaſſen
werden muͤſſe / was zum Beſten der allgemeinen
Wohlfarth dienen koͤnte / worbey man zugleich
die gute Gelegenheit zu Recuperirung der von

dem Feinde dem Reiche ehemahlen entriſſenen
Provincien ergreiffen / den Ruheſtand Europens

Theils in dieSpanniſchen Niederlande marchi⸗
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ren laſſen / aus welcher unterthaͤnigſt hievon ge⸗
gebenen Nachricht Ew. Koͤnigl .Maj . wie wir
nicht zweiffeln/ gnuͤglich zuerkennen geruhen wer⸗

den / wie begierig Churfuͤrſten / Fuͤrſten und

Stãͤnde des Reichs ſeyn/ ſich an dem Feinde mit

Nachdruck zu raͤchen / und den Krieg von dero
bereits erſchoͤpfftrnLanden abzulehnen / vornehm⸗
lich aber Ew . Koͤnigl. Maj . ruhmvolles Abſehen
mitbefoͤrdern zu helffen . Sie hoffen hiebey
es werde der Aller „GHöͤchſte die gerechte
Sache und die zu Rettung der geſambten
Wohlfarth ergriffene Waffen / ſamt den

Rathſchlaͤgen ferner alſo begluͤcken / damit
man den Zweck Ihr Kayſerl. Maj. und geſamb·
ter Allirten ihrer billigmaͤßigen Anforderungen
gluͤcklich erreichen / und zu einem reputirlichen

herbey brinaen und auch ſelben erhalten helf⸗

fen
ſolle . Gleich wie nun Ew . Koͤnigl. Maj . ein

Frieden gelangen koͤnne/ welches alles 7 * 9

luhelffen / Churfuͤrſten / Fürſten undStände
des



Racen Ccehb - Gech .

Ißch .es Reichs ſich euſerſt ubemühen geſonnen,da .

bdey dann Ihr Koͤnigl. Majeſt . gnädigſt glauben
wollen / daß ihnen nichts mehr anliege/ als wie

demFeinde ein mercklicher Abbruch geſchahe/ und

der Allticten geſambtes Beſte zum kraͤfftigſten
befoͤrdert werde : Im uͤbrigen zweiffeln wir

nicht / E. Kon. Maj . werden ders erleuchteten ho⸗

hen Verſtande nach aus vorgegangenen Zeiten/

nebenſt uns / ſattſam ermeſſen / daß zur genuͤgli⸗
chen Befeſtigung der Wohlfart aller Allürten
man hinfuͤhro mit Franckreich nicht eher zu eini⸗

gen Tractaten ſchreiten doͤrfft/ es ſey denn / daß

deſſen Kögig vor Anfang derſelben verſprochen
habe/ nicht nur das gantze Elſaß / nebenſt der

Stadt Straßburg / und denen in jenem gelege⸗

nen 10 . Reichs⸗Staͤdten / dem Sundgau und

Brißgau / ſambt der Land⸗Vogtey Hagenau /
wie ſolche das Roͤm. Reich / und Hauß Oeſter⸗

reich befeſſen hat/ oder haͤtte beſitzen koͤnnen/ und

aller von felbiger dependirenden Dorfſſchafften
und Gerechtigkeiten / ingleichen allen von Baſel

biß an die Moſel gelegenen und erbauten Ve⸗

ſtungen und Orten / inſonderheit aber Alt⸗und

Neu⸗Brieſach / ſambt dem ſogenandten Fort la

Mortier , ferner Kehl / Fort⸗Louis / Hunningen

ands⸗Cron / Beford / Homburg / Bitſch und

Pfaltzburg / ſambt allen daran enteichteten kor⸗

ſcificationen und darinnen befindlichen Magazi⸗

nen und Krieges⸗Vorrath / von welchen bißher

genanden und auch einigen andern allhier nicht

benanden Plaͤtzen/ einige/ vornehmlich aber die

ſo an denen Schweitzeriſchen Graͤntzen gelegen/
gäntzlich demoliret werden muͤſſen / jedoch daß

dieſes dem Gutbefinden des Kayſers und

Reichs anheim geſtellet bleibe; ſondern auch

die Graffſchafft Burgund / insgemein die Fran⸗

che Comté genennt / ingleichen das Hertzog⸗

hum Bouillon und Sedan , ſamt denen Biſchof⸗

thuͤmern / Straßburg / Metz / Tul und Verdun /
nit deren Zubehoͤrungen/ und ihnen zuſtaͤndigen

Staͤdten ; inſonderheit aber Moyenwick nebenſt

eſſen Gebiethe und Rechten/ ferner alle andere

Probintzien / Oerter und Rechte / hiernechſt alle

bon der Schweſtz biß an die Niederlande ſich

befindende Reichs⸗Lehen / ſambt der Lehens⸗
Herrlichkeit / es mag ſolche nun Ihro Kayſerl .

Majeſt . oder dem Cammer⸗Gerichte / oder eini⸗

gem in· und außerhalb in Elſaß gelegenen Chur⸗

von Moͤmpelgard/ und uͤbrige Reichs⸗Staͤnde

logthůmer Lothringen und Barꝛ / und zwar jenes

Churfuͤrſtliche

Wolten den Prologum alſo einrichten : Als

auch (a. ) nach Anleitung des Inſtrumenti Pacis
und juͤngſtemReichs⸗Abſchieddie (b.) Materia
der Kayſerl. Wahl⸗Capitulation vorgenommen /
und in Berathſchlagung gezogen worden / hat ( c . ) poſt verb . entſchloſſen ponatur wit folget

man ſich verglichen / und ( S) entſchloſſen / daß & reliqua omittantur .

und Fuͤrſten zuſtehen / abſonderlich den Hertzog
ben / da Churfuͤrſtl. Meynung auf einer / Fuͤrſtl .

wovon die unmittelbahre Reichs⸗Ritterſchafft /

nicht ausgeſchloſſen : Endlich der beyden Her⸗

Der erſte Diſcrepante Punct .

Denckwürdiger Geſchichte⸗
in dem Stande / darinnen Henrich der III . Her⸗1709 .

tzog zu Lothringen es beſeſſen / dieſes aber mitAuf —

hebungderdehnsbarkeit / zuderſichHeinrich/ Gra
von Barr / nicht ſonder groſſem Nachtheile des

Reichs durch uͤberlegene Macht undGewalt ver⸗

ſtehen muͤſſen/ nebenſt allen uñ jeden Laͤndereyen/
Herrſchafften / Veſtungen und andern Rechten /

die ſeit dem Pyrenaͤiſchen Frieden dem Hertzo⸗
gen von Lothringen von Franckreich / auch aller

vermeinten Rechten / Titul und Anſpruͤche auff

alle und jede des Reichs ⸗Provintzien / und Lan⸗
der / die ihm etwan aus vorherigen Tractaten

zugewachfen/ oderderen er ſich noch anhero durch
diekeunion, oder einen andern ungerechten Vor⸗
wand anmaßen wollen / dieſelbe auch bißhero
wuͤrcklich ulurpiret / von denen jeden inſonderheit

bey denen Tractaten ſelber mit Franckreich ge⸗

handelt werden ſoll / ſich aufs kraͤffteſte und ſolen .

neſte begeben muͤſſen.
Alles nun / was gegen Eu . Maj . wir bißhero

erwehnet / nebenſt ejner vollkomenen Satisfaction

der zugefuͤgten Schaͤden / wollen Eu , Koͤnigl.
Moj . ſich in Koͤnigl. Vorſorge anbefohlen / und

bey kuͤnfftigen Tractaten in unvergeſſenen An⸗

dencken ſeyn laſſen / als woruͤber Eu . Maj . wir

in geziemender Ehrerbietung gantz unterthaͤnigſt
erſuchen . Gegeben bey fuͤrwaͤhrendem Reichs⸗
Tage zu Regenſpurg den 20 . Nov . 1709 .

Eu . Koͤnigl . Majeſt .

unterthaͤnigſte

Der Churfuͤrſten/ Fuͤrſten und Staͤnde zu ge⸗

genwaͤrtigem Reichs⸗Tage verordnete Raͤthe/
Bottſchaffter und Geſande .

Das Werckim̃erwaͤhrender Capitulation ( da Wo es mit

von in vorgehenden JahrengReldung geſchehen )ansneer.
kam auch wiederum vor / und hatte man Furſtl. eeun cep .

Seits vor noͤthigund gut befunden / der Sacheſeacden .
nachzuſetzen / wo ſie An . 167 l . und 1672 . gelaß/ß
ſen worden / daß ſie auf der Re. · und Cor·Relation

geſtanden / und man ſich wegen ein und andern

Theils gemachter Monitorum nicht vergleichen

koͤnnen . Nun zu einem Ende ( wo es nemlich die

Umſtaͤnde des Reichs⸗Zuſtands geſchehen lieſen )

zugelangen/ war vor allen Dingen gut erachtet

darzulegen/ in was Stonde man den Handel ob⸗

gedachter Zeit gelaſſen / und hatte ſich darob nach⸗
ſtehender Extractus Actotum Capitulationis erge⸗

aber darneben auff der andern Seiten zuſehen /
in denen J . Puncten / daruͤber beyde hoͤhere Colle⸗

gia damals nicht einig werden koͤnnen .

Zuͤrſtliche

Machten dabey folgendeMonita: (a. ) nachſwier per

Anleitung omitt .& pon . zu folge . Ertrackutm
Actotum

(6. ), poſt verb . mareria der add . gewiſſen und gewinſen .

beſtaͤndigen .

R2 bey
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Haben ad

len neben andern auch nachgehende Functa zu

beobachten
Churfürſtliche Erklaͤrung vom 13 .

2 )Mah 1671 .

Primum Eèecſecu 1 monitum placuit ; ter -
tium non .

I .

Churfuͤrſtliche Erklaͤrung den 30 . Aug .
9. Sept . 1671 .

Art . 2. §. 3 . lauten die Wort ſtet/ feſt / und

unberbruͤchlich halten ( nemlich die daſel bſt ex⸗

primirte Reichs⸗ Conſtitutiones ) und unter kei⸗

nerley Vorwand / er ſeye wer er wolle / ohne

Churfuͤrſten / und Staͤnde / auf einem Reichs⸗
Oder ordinari Der put ations - Tag vorgehende Be⸗

willigung/ daraus ſchreiten . Die Verba oder

ordinari Reichs⸗Deputations ſollen ſchreiten .

171¹.
Etlaͤrung den 13 . 23 . May.

—

Wollen daß von dieſem Monito abſtrahirt wer⸗

de.
IV .

Erklaͤrung den 13 . ( 23 . May 167r .

Art . 4. §. 4. lauten
die Verba : Daß wañ von einem

oder mechr LStaͤnden des Reichs ein frembd

Kriegs⸗ Bolck in oder durch das Reich / weme

ſie auch gehoͤren / unter was Schein oder Vor⸗

wand es immer ſeyn moͤchte/ ezefuhret wird / daſ⸗
ſelbe will er mit allem Ernſt abſchaffen .
Churfuͤrſtl . Wehkeg, daß poſt verba unter was

Schein oder Vorwand es immer ſeyn moͤch⸗

te / geſetzet werde : Gegen dem Münſteriſchen

und Oßnabruͤckiſchen iedens⸗Schluß .

[ Erklaͤrung vom 13 . ( 23 . ) May 1671 .

Wollen daß an ſtatt der Worte vor dieſem geſe⸗
tzet werde : vor Auffrichtung gegenwaͤrtiger
Wahl⸗Capitulation .

V,.

Erklaͤrung den 13. ( 23. ) May 167r .
Art . 11 . folgende Monita gema⸗

chet ,

SBeſchreibung

Fuͤrſtliche Erklaͤrung den 28 . Aug. 7. Sept .
1671 .

Inhærirten ihrem vorigen Monito .

Fuͤrſtliche Erklaͤrung den 1. ( 11. ) Sept .
1671 .

1.

Verba : oder ordinari Reichs⸗Deputations ,omit-
tantur .

Monita Principum den 27 . Jun . 1671 .
Inhæriren voriger Meynung .

III .

Erklaͤrung den 19 . ( 29 . ) Aug . 1671 .

Daß nach der Art . 3, verglichenen Conſtitution

de eligendo Rege Romanorum ,ſo in den Reichs⸗

Abſchied geſetzetn
werden ſoll/ noch zu annectiren

ſeye / wie folget :Falß dann erſtgedachter Maßen
ein Roͤm. Koͤnig bey Lebzeiten des regierenden

Kayſers eligirt wuͤrde / ſollen die Churfuͤrſten
alsdann congruo loco weiters folgende Forma -

lien einruͤcken :

Es ſoll und will der Roͤm. Koͤnig ſich keiner

Regierung und Adminiſtration im Heil . Roͤm.
Reich weiter oder andern unterziehen / denn ſo
viel ihme das von Kayſerl. Majeſt . vergoͤnnet/
und zugelaſſen wird auchh. Se . Kayſerl . Majeſt .
die Zeit ſeines Lebens an Sr : Hoheit und Wuͤr⸗
de des Kayſerthums keine Irrung oder Eintrag
thun .

IV .

Fuͤrſtliche Monita den 27 . Jan . 1671 .

Wollen daß es in der Capitulatione perpetua

ausgelaſſen / oder dem Reichs⸗Abſchied einge

tragen werde .

Etklärungvom 15. (29.) Aug. 16 %

wollen dieſes nicht admittiren .

Erklaͤrung den 19. ( 29 . ) Aug . 1671 .

Art . 8 . Einitio wollen die Fuͤrſtliche daß
Parentheſi geſetzt werde : ( doch unbeſchaͤdi g4

deren vor dieſem mit Beobachtung der zu ſol⸗

cher Zeit erforderlichen Requiſnen gewilligten

ZollConceſſionen . )
Monitum Principum den 27 . Jun . 1671 .

V.

in

Erklaͤrung den 19 . ( 29. ) Aug . 167t .

— Vatteu ciußGeſb ——
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II0⁰ Wann auch ein EChurfüͤrſt/ oder ſonſt ohn⸗

mittelbahrer Stand und Lehen⸗Mann des

Reichs mit Tod abgehet / und minderjaͤhrige

Lehens - Erben ſive puberes ſive impuberes hin⸗

ter ſich verlaͤſt / ſo ſoll der Vormunder / oder

Vormundere nach angetrettener wuͤrcklicher
Aminiſtration der Tutel oder Curatel ihre der

Minderjaͤhrigen von dem Reich habende Rega -

jien und Lehen innerhalb Fahr und Tag wuͤrck⸗

lich ſuchen / und bey der darauff folgenden Be⸗

lehnung das gewoͤhnliche Juramentum fidelita -

tis ablegen / und die Gebuhr entrichten / an

welche des Vormunds Empfangung und eyd⸗
liche Verſprechung / die Minderjaͤhrige ſelber

nach erlangter Pubertdͤt und reſpective Majoren -

nitdt / dergeſtalt gebunden ſeyn ſollen / als wann

ſie MPinderjaͤhrige berührte Regalien und Lehen

nach uͤbernommener Regierung ſeibſten em⸗

pfangen / und dem Lehens· Eyd erſtattet haͤtten ;

dergeſtalt ſoll und will der Roͤmiſ. Kayſer die

Minderjaͤhrige nach erlangter ihrer Pubertät
oder Majorennitqt zu anderwartiger Empfaͤng⸗

nuß und Regalien , wie auch Lehens Eyd nicht /

biel weniger einer doppelten oder weitern Ent⸗

richtung der Lehen⸗Tax anhalten / ſondern ſie
bey obgedachter erſtern denen Vormuͤnderner⸗

theilter Belehnung allerdings laſſen.

VI .

( a. ) Welche Meynung es denn auch haben

ſoll mit denen jenigen Lehen/ welche die Reichs⸗

Vicarien in Krafft der guͤldenen Bull verleyhen

koͤnnen .
VII

Erklaͤrung den 15. ( 35. ) May 1671 .

Wollen den Epilogum ausgelaſſen haben . Ha⸗

ben in Fun . an Se Hochfürſtl . Gnaden zu Ey⸗

ſtaͤtt folgendes Projeck Epilogi extradirt: Daferne
aber bey vorhergehender Wahl ein Churfürſtl .

Collegium mit dem Eligendo noch weiters zu

capituliren / und denſelben in gemeinen Reichs⸗

Geſchaͤfften oder andern die Communia Statuum

mit betreffenden Sache ( jedoch der guͤldenen
Bull / dem Muͤntzeriſch ⸗und Oßnabruͤckiſchen
Frieden⸗ Schluß / der geſambten Staͤnden

Jutibus, gegenwärtiger beſtaͤndigerCapitulation ,
denen Reichs⸗Conſtitutionen und was in obbe⸗

ruͤhrten gemeinen Reichs⸗ Geſchaͤfften/ mittelſt

einer allgemeinen Reichs, Satzung / ins kuͤnfftig
anderſt ſtatuirt / und geſchloſfen werden moͤch⸗
te / ohnabbruͤchig ) zu des Reichs⸗Wohlfart zu

verbinden für noͤthig erachten wůrde /ſoll er dar⸗

zu obligirt ſeyn und verbleiben .

Denckwürdiger Geſchichte .
ä ——

VI .

(a. ) Monita Principum den 22 . Jun . 1671 .

Wollen daß es bey der guldenen Bulldißfals oh

ne einige Enderung gelaſſen werde .

VII .

Erklaͤrung vom 19 . ( 29 . ) Aug . 1671 .

Wollen ihn behalten / wie er einmahl verglichen
worden .
Er iſt folgender Geſtalt verglichen geweſen :

Dieſemnach hat das Churfuͤrſtliche Collegium

auff obgeſetzt gewiſſe und beſtaͤndige Kayſerl .

Capitulation ( welche ohn geſambter Staͤnde
Bewilligung nicht zu aͤndern) bey allen kuͤnffti⸗

gen Wahlen / ſie geſchehen bey Lebzeiten oder

nach Abſterben eines Röm . Kayſers / den Eli -

gendum zu verpflichten ; daferne aber bey vor⸗

gehender Wahl⸗und gemeinen Reichs⸗ Ge⸗

ſchaͤfften ein ſolcher Calus , der nicht allbereit in

dieſer Capirulation begriffen/ ſich ereignete und

dahero ein Churfuͤrſtliches Collegium den

Fligendum jedoch der guͤldenen Bull / dem

Mänſter⸗ und Oßnabruͤckiſchen Friedens —
Schluß / der geſambten Staͤnden Juribus , ge⸗

genwaͤrtiger beſtaͤndiger Capitulation auch je⸗

tzig und kuͤnfftigen Reichs⸗ Conſtltutionibus

gantz unabbruͤchig / noch weiter zu des Reichs⸗

Beſten und Wohlfart zu verbinden / für eine

hohe Nothdurfft befinden moͤchte/ ſo ſoll er

auch darzu obligiret ſeyn / und verbleiben / 19
wuͤrde dann bey nechſt folgenden Reichs Ta

communi Statuum Confenſu ein anders ſtatuiret

und geſchloſſen .

Theatti Europæi XVIII. Theil .
— — — —
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7⁰ Beſchreibung
Demmnach nun hierauff in dem Fuͤrſtlichen

Collegio die zu mehrerer Befeſtigung und gu⸗
ten Vernehmens / zwiſchen Ehurfuͤrſten und

Staͤnden / ſo hochnoͤthige Materie / einer ge⸗

wiſſen und beſtaͤndigen Rayſerl . Wahl⸗Capi -
tulation , dem Muͤnſteriſ . Friedens Schluß
gemäß / wiederum vorgenommen , So iſt da⸗
fuͤr gehalten worden / daß die Connexion ,wie
das Project der beſtaͤndigen Capitulation in
dem kuͤnfftig errichteten Reichs Abſchied zu⸗
bringen / folgender Geſtalt gefaſt werden koͤn⸗
te : Demnach auch bey dieſem Reichs⸗Tag

zu Folge des Muͤnſter⸗ und Oßnabruͤckiſchen
Friedens⸗Schluſſes und Rrichs , Abſchieds de

Anno 1654 . von einer gewiſſen kuͤnfftigen
Kayſerlichen Capitalation gehandelt / ſo iſt
ſelbe vom Chur - Mayntziſchen Reichs⸗Dire -
Crorio abgefaſt / und mit geſambter Churfuͤr⸗
ſten / Fuͤrſten und Staͤnden Einwilligug in
dieſem Reichs⸗Abſchied gebracht worden / wie

folget .

Da nun die Gache in dem Churfuͤrſtli⸗
chen Collegio auffs Tapis kam / hielten Ele -

ctotaſes dafur / daß dieſe Capitulations - Ma-
terie je eher je beſſer / zu Unterhaltung guten
Vertrauens / zwiſchen Churfuͤrſten und Staͤn⸗
den vorzunehmen / und die Sache wiederum

anzufangen / wo man ſie bey denen letztern
Jahren damahls gelaſſen haͤtte/ und / ſo bald

moͤglich / auszumachen / welches dann auch
Furſtlichem Collegio hinterbracht werden koͤn⸗
te : Indeſſen koͤnte das Project Capitulationis
perpetuæ , mit demjenigen auffgeſucht wer⸗

den / worin man mit dem Fuͤrſtlichen Col -

legio damahls noch ditterent geweſen / umb
deſto ſicherer in der Sach ſelbſt fortgehen zu
koͤnnen .

Im Fuͤrſtlichen Collegio war man mit
dem anjetzo communicirten Churfuͤrſtlichen
Collegio allerdings einig / wolte aber an⸗

bey nicht zweiffeln / weilen man Fuͤrſtlicher
Seits die Sache ſelbſt ſchon angegriffen und
die Conncxion , wie das Concept certæ &

conſtantis Capitulationis dem kunfftigen
Reichs⸗ Abſchied zu interiren waͤre / entworf⸗
fen / es wuͤrden die Herrn Churfuͤrſtlichen
ſich gefallen laſſen / derdo Erklaͤrung / ſo bald

Portante Materie zu allerſeits Vergnuͤgen
und Conſervirung beſtaͤndiger guler B31190
nie iuter Status endlich und voͤllig / je ch
je beſſer / auszumachen. Indeſſen waͤre uͤber
das hierüber proponirte Kaͤyſerliche Commis.
ſions Decret ein Concluſum Commune darin
zu berfaſſen / woruͤber die beyde hoͤhere Reichs·

Collegia verſtanden / umb nachgepflogener Re⸗
und Correlation mit dem ſtättlichen Collegioeinen Reichs ⸗Schluß zu kormiren ꝛ0.Da nun das Churfürſtliche in ſtärckerer Anzahl

ſich zuſammen gefunden / hieß es / in deſſen
Schluß / unterm 2, October : Es waͤre dem
Furſtlichen Collegio zu hinterbringen / was

Maßen man auff ihrer Seits communicirte
Conneæxion wie, die Wahl , Capitulation
dem kuͤnfftigen Reichs Abſchied einzuverblei⸗

ben / keine zulangliche Erklaͤhrung noch zurZeit geben koͤnne / biß man zuforderſt von
dem loͤblichen Fuͤrſtlichen Collegio den Epilo -
gum zugleich auch communicift erhalten / wie
derſelbe des Fuͤrſtlichen Collegii voriger An⸗
zeige nach verglichen ſeyn ſolte ; Nach deſſen
Erhaltung man ſich in der Sach weiter ver⸗
nehmen laſſen wolte .

An Seiten des Fuͤrſtlichen Directorü wol⸗
man denen Herren Churfuͤrſten / zu Folge

deren unterm zweyten dieſes Monaths
ſchrifftlich geeuſſerten Welng den Epilo.
gum Captitulationis Perpetuæ , wie ſolcher
nach viel⸗ und langem Tractiren Anno 1671.
zwiſchen beyden hoͤhern Collegiis , mit Vor⸗
bewuſt und Gutb⸗finden der hoͤchft anſehn⸗
lichen Kayſerlichen Commiffion endlich gůt⸗lich verglichen worden / hiemit extraciren / in
der gaͤntzlichen Zuverſicht / ein loͤbliches Chur
furſtͤches Collegium werde es dey dem / was
mit ſo vieler Muͤhe verglichen / ungeaͤndert
zu laſſen / geneigt ſeyn c .

Es war aber des vom Fuͤrſtlichen Colle —
gio eommunicirten Schluſſes Innhalt / wie

er oben in Darlegung und Collationirung
beyderſeits Meynung Fürſtlicher Seits ge ,ſetzt worden. Man hätte / hieß es dargegen
Chürfürſtlichen Theils / im Churfürſtlichen
Collegio von der Kayſerlichen Wahl⸗ Capi .

moͤglich/ von ſich zu geben / umb demnaͤchſt
zu denen uͤbrigen Puncten / darin man ehe—
dem mit einander dilcrepant geweſen / ſchrei⸗
ten / mithin dieſes ſo hoch angelegene Werck
dermahlen einſt zu ſeiner Endſchafft bringen
zu koͤnnen .

Electorales erklaͤhrten ſich den i . Se⸗
ptember / weilen die Herrn Churfuͤrſtlichen
Geſandte dermahlen nicht alle beyſammen / ſo
wolte man naͤchſtens ſich hieruͤber ferner alſo
erklahren / daß das Fuͤrſtliche Collegium
darob alle Zufriedenheit empfinden / und er⸗
kennen wuͤrde / daß es dem Churfuͤrſtlichen
Collegio tin wahrer Ernſt ſey / dieſe im - — em Thbeil jemahl geſtritten worden / unver⸗

eneer⸗

tulations- Materie abermahlen ſich beſprochen /
und befunden / daß der Fuͤrſtlichen Theils
am 7 . October juͤngſthin communſcirte Epi-logus nicht / wohl aber derjenige der letztere
geweſen / ſo Anno 1672 . den 27 . Junii ex -
tradirt worden ꝛc.

Reſchsu. Creyß. Geſch⸗
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Churſhefl.
und den der geneigte Leſer obronnenſein andetsdroben auch in mehr angezogener Collation aufConer.

Churfuͤrſtlicher Seit zu leſen gehabt . Was ſich

Das ſgzunt beFurſtliche Collegium machte ſeine Gegen⸗Er⸗aaff vernch⸗
klarung den 30 . October
Fuͤrſtlicher Seits pPræſupponirte man zufor⸗
derſt / es werde Churfuͤrſtlichen Theils die
Meynung haben / daß der Eingang Epilogi ,
wie ſolcher ſchon vor Jahren zwiſchen beyden
hoͤhern Collegüs verglichen / und von kei⸗

aͤndert

und hieß es :wen laſſen .

—
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Reiche⸗ und Creyß⸗Geſch .

hat das Churfuͤrſtliche Collegium auf obge⸗,

ſetzte gewiſſe und beſtaͤndige Kayſerliche

Wahl ⸗, Capitulation , welche ohn geſambter
Staͤnde Bewilligung nicht zu aͤndern / bey

allen kuͤnfftigen Wahlen / ſie geſchehen zu

Lebzeiten oder nach Abſterben eines Rom .

Kayſers / den Eligendum zu verpflichten .

Demnächſt wollte man Fuͤrſtl . Theils den
angezogenenChurfuͤrſtlichen Auffatz Epilogi mit

nachgeſetzten wenigen Monitis annehmen .

( t . ) Loco verborum : der geſamten Staͤn⸗
den Juribus pon . denen Staͤnden ſamt und ſon⸗
ders an ihren Jutibus .

(2. ) Doſt verba zu des Reichs : add . und der

Standen .
Die Churfuͤrſtlichen Herren Geſandte relol⸗

virten hierauf :

Es waͤre dem Fürſtlichen Collegio wieder zu

hinterbringen / daß man vermeinte / esſeye der
Epilogus Ao. 167 2. bereits alſo abgefaſt worden /
daß man glaubte / es wuͤrde dadurch denen Staͤn⸗
den ſamt und ſonders zuſtehenden Jaribus ſatt ·
ſam proſpicirt / und damit die gantze Sache ge⸗

hoben ſeyn ; wolte dahero auch das Fuͤrſtliche
Collegium freundlich erſuchen / es bey dem

communicirten Aufſatz Epilogi mit Auslaſſung
der beyden Monitorum zu laffen : In Erwe⸗

gung/ daß wañ etwas neues eingeruͤcket oder bey⸗
gebracht werden ſolte / die Schuldigkeit erfor⸗
dere denen gnaͤdigſten Churfuͤrſten und

Herren zuvor daruͤber gebuͤhrend zu reteriren /
und deren gnaͤdigſlen Befehl darauf erwarten :

So man / wegen beſorgenden Zeit⸗Verluſt / ſon⸗
ſten von Churfuͤrſtlichen Collegii wegen gerne
cvitiren / und von nun an die Sache zu ſo⸗
leng gewuͤnſchten Schluß befoͤrdert ſehen
moͤgte .

Den 15 . Nov . lieſſen ſichdie Fuͤrſtl . wieder

heraus / dergeſtalt :

Man haͤtte Fuͤrſtlicher Seits des loͤblichen
Churfuͤrſtlichen Collegü letztere Erklaͤrung uͤber

den Epilogum certæ & conſtantis Capitulationis
vom ↄten dieſes Monaths durchgangen ; Und
weilen man daraus erſehen / daß die Herrn Ele⸗

Sorales dafür halten / es ſeye der Epilogus , den

dieſelbe Anno 1672 . und erſt kuͤrtzlich unterm

23 . Oct . naͤchſthin wiederum heraus gegeben /
ſo gefaſt / daß dadurch denen Staͤnden ſamt und

ſonders zuſtehenden Juribus ſattſam profpiciret /
und die gantze Sache damit gehoben ſeye; So
wolte man Fuͤrſtlichen Theils / zu Bezeigung
der diſſeits hegender aufrichtiger Begierde / zu
Unterhalt⸗ und mehrer Befeſtigung ſo noͤthigen
guten Vernehmens / auf erſtgedachte Chur⸗
fuͤrſtliche Declaration es bey dem communi⸗

cirten Project Epilogi bewenden laſſen .
Weil ſich die Furſtlichen des Epilogi balber

ſo billig und willig finden laſſen/ wolten Chur⸗

Denckwürdiger Geſchichte.
ndert bleiben ſolte / wie folget . Dieſem nach
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fuͤrſtl. wegen Connexion des Prologi nicht

Schwierigkeit machen / declarirten alſo / den

17 . Nov .

wegen / gerne vernommen / daß der loͤbliche

Fuͤrſten - Rath es bey dem Churfürſtl . Theils
communicirten Project Epilogi ohn weitern Zu⸗

ſatz bewenden laſſen ; Man wolte dagegen

Churfuͤrſtl . Seits es bey der vom Fürſtl . Colle-
gio locoPrologi communicirten Connexion guch
bewenden laſſen : Wann man nun ſolcherGeſtalt
die Capitulations - Materie voͤllig vor verglichen
halte ; als wuͤrde die Capitulation nunmehr zu

collationiren ſeyn / jedoch mit der Anno 1664 .

gemachten dermahlen wiederhohlenden exprel⸗
ſen Reſervation , „ nehmlich / daß / wann

„ die Handlung nicht zum vollkommenen

„ Stand kommen ſolte / man daran / wie

„ auch an obige Erkloͤrung / nicht gebun⸗
den ſeyn wolte .

Es ſchien alſo ſich zu rechtſchaffener Vereini
gung und endlicher Ausmachung dieſer ſo lang

obgeſchwebten Sache anzulaſſen / wenn die

weitere Expectorirung des Fuͤrſtlichen Collegii
dahin ausfiel / den 20 . Nov .

Man haͤtte / von Churfuͤrſtlichen Collegiſehurfürtt .
willig catio -
ne Etologi
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Fuͤrſtl. Seits haͤtte man ebenfalls gerne ver⸗

nommen / daß auf diſſeitige letztere Erklaͤrung
ratione Epilogi ein loblich Chur fuͤrſtl. Collegi -
um es dahingegen bey der Fuͤrſtl . Theils ohn⸗

laͤngſt loco Prologi communicirten Connexion

bewenden laſſen / und dafuͤr halten wollen / daß
man nunmehr die gantze Sache gehoben / und

nichts mehr uͤbrig ſeye / als das Project der Ca⸗

pitulation zu collationiren .

Fuͤrſtlichen Seits ſey man gleichfalls dieſer

Meynung / und bereit die vorgeſchlagene Col -

lationirung ſtuͤndlich vorzunehmen / daß / ob⸗

wohlen es an deme / und einem loͤblichen Chur⸗

fuͤrſtlichen Collegio gus denen Anno 1671 . ge⸗

pflogenen Handlungen errinnerlich ſeyn wuͤr⸗

de / daß ehe dem / bey denen Materialibus Ca -

pitulationis , in ſpecie bey dem Art . 2. 6. 3 . we⸗

gen der Wort / oder ordinari Deputation &c .

So dann ferners ad Art . 3. 4 .& 1l. noch einige
wenige oben / in offterwehnter Collation befind⸗
liche Difcrepantien vorhanden geweſen / daru⸗

ber zwar damahls verſchiedens gehandelt wor⸗

den / ohne daß man darinn einig werden koͤnne/
ſo wolle man doch detßhalben dieſes ſorlange

Jahr / zu des publici nicht geringem Schaden
und Nachtheil / dem Muͤnſter⸗und Oßnabruͤcki⸗
ſchen Friedens⸗Schluß zu wieder / unausgemacht
gebliebene Capitulations : - Geſchafft / laͤnger
nicht aufhalten / ſondern ſich / auch bißhero un⸗

erörterter Puncten halben / nach des loͤblichen

Churfuͤrſtlichen Collegü Meynung fuͤgen: koͤn⸗

ne aber nicht umhin / denenſelben in guter Wol⸗

Meynung freundlich zu Gemuͤth zu fuͤhren/ ob

es nicht gerathen waͤre/ daß wenigſt von obbe⸗

ſagten Worten : oder ordinari Deputation ,

Des Capi-
culations -

Concepts
Collation
ſoll vor ſich
gehen
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abſtralirt wuͤrde; anerwogen faſt bedencklich
fallen wolte / denen ordinari Deputatis Imperii
die Gewalt und Macht einzuraumen / einen

Rom . Koͤnig von Haltung eines von geſamten

Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnden gemach⸗

ten Geſetzes oder legis univerlalis, ohne des

geſamten Reichs Vorbewuſt und Eiwill/gung zu
entbinden .

Woferne aber / deme ohnerachtet /ein
Churfuͤrſtlich Collegium dabey beſtehen wuͤrde /
daß ſolche Wort bleiben ſolten / ſo moͤchte

man es Fuͤrſtlicher Seits endlich auch geſchehen

laſſen / wolte aber anbey auſſerzweiffel ſetzen/
daß damit zuforderſt die in dem letztern Chur⸗

fuͤrſtlichen Concluto vom 17 . dieſes Monaths

angehengte Clauſula ſalvatoria von ſelbſten zu

ceſliren / und es uͤbrigens keine andere Mey⸗
nung haben wuͤrde / als daß es vermoͤgdiſſeiti⸗
ger am 7. Oct . nechſthin ſchrifftlich ausgeſtellter
Erklaͤrung / bey denen verbiz inicialibus Epilo -
gi , wie ſelbige Anno 167 l. zwiſchen beyden hoͤ⸗
hern Collegüs vergliechen geweſen / um ſo mehr

ſein ungeaͤndertes Verbleiben haben ſolle / als

ohn ſolche Wort der ubrige Context ã Verbis:
daferne aber ꝛc. nicht connectirenthaͤte / wie bey

deſſen genauer Erwegung ſich von ſelbſten an

Tag legte .

Bey denen Churfuͤrſtlichen fand dieſes auch
Ingtell , die den 27 . Nov . ſich vernehmen lieſ⸗

ſen :

Man nehme Churfuͤrſtlichen Theils / gar
gerne an / daß das loͤbliche Fuͤrſtl . Collegium

die Kayſerliche perperuirliche Wahl⸗ Capitula -
tion fuͤrausgemacht mit achte / und wuͤrde bey

ſolcher Beſchaffenheit / und nach beſchehener

Collationirung und voͤlliger Einrichtung des

Wercks / die Churfuͤrſtliche Concluſa ſalva -

toria vom 17 . hujus als dann von ſelbſten celſ⸗
ren : Indeſſen bliebe es auch bey denen beruͤhr⸗

ten verbis initialibus Epilogi, und wuͤrde man ſich

ratione modi collationandi zu vernehmen ha⸗

ben .

Wegen Collationirung des perpetuirlichen
Wahl⸗Capitulations - · Concepts that das Fuͤrſtl .

Collegium dieſen Vorſchlag :

Demnach ein loͤblich Churfuͤrſtlich Collegi -
um in deſſen letzterm vom 27 . dieſes Monaths
heraus gegebenen und dictirten Concluſo , die

Capitulation betreffend / dafuͤr gehalten / daß

man ſich ratione modi , wie das gantze projectder
Capitulation zu collationiren und zu einem rich⸗
tig · und vollſtaͤndigen Exemplar zugelangen / mit

einander zuvernehmen habe / als wolle man0 Fuͤrſtlichen Theils / der Herrn Churfurſtl.
beliebige Meynung dißfalls gar gerne er⸗
warten . Man erachtet aber diſſeits den fuͤg⸗
lichſt⸗ und zulaͤnglichen modum zu ſeyn / wann

die von denen Fuͤrſtlichen Directoriis als ein

Beſchreibung
1I.

Reichs / u· Creyß
Geſchtz

16 ) 1 . demLäblche Ehur DeahngſchenT79.
Reichs Directorio gewoͤhnlicher Maſſen exrra⸗
dirte monita , als das Fundamentum S812115
nis ſamt der darauf erſolgten Churfuͤrſtlichen
Erklaͤrung vom 2 3. dicti Anni vor die Hand ge⸗
nommen / gegen einander gehalten / und zufolg
der verglichenen Monitorum und Aenderungen
dem Anno 1664. im May dictirten Capitulati⸗
ons· Project behoͤriger Orthen interirt und einge⸗
tragen wuͤrden / welches / wiees in jeglichem
Collegio inkurtzer Zeit gar fuͤglich geſchehen koͤn⸗

te / alſo köͤnten demnaͤchſt die ſolcher Geſtalten
eingerichtete Exemplaria gegen einander per Di⸗

rectoria ausgewechſelt / ſo fort ein Concluſum

commune gemacht / und per dictaturam com -

municirt werden / wie man dann Fuͤrſtlicher
Seits nicht allein ſchon den Anfang damit ge⸗

macht / ſondern auch / zu Gewinnung der

Zeit / und ſonſten / dienlich zu ſeyn erachtet
haͤtte / denen Herrn Churfuͤrſtlichen eine gantz

zuverlaͤßige Abſchrifft der verglichenen Monito -

rum vermittelſt des Anſchluſſes hiebey zu com⸗

municiren .

Bey dergleichen Haͤndeln blieben die

Kriegs ⸗Verfaſſungs⸗Puncte / einen Weg
als den andern ohnausgemacht liegen / und

wurden dargegen die Berathſchlagungen uͤ⸗

ber oben angezogene Deliberanda in Materia

Pacis fortgeſtellet / da denn bey dem 1. und

2 . Punct im Kuͤrſten⸗Rath beliebet worden /
eine eigne Deputation , Nahmens des Reichs
zu denen etwa kuͤnfftig hin weiter vorzu⸗
nehmenden Friedens „ Handlungen auszu⸗
machen . Die Gedancken waren aber in

Anſehung der Anzahl derer zu Deputiren⸗
den / auch die Art und Weiſe ſich zu legi⸗
timiren / die Deputatos zu inſtruiren und ſo
weiter von einander unterſchieden . Denn

die Churfuͤrſtliche wolten bey dieſer Depu⸗
tation aus jedem Collegio nur zwey / alſo
insgeſambt 6 . Staͤnde erwehlet wiſſen /

dargegen die Evangeliſche begehrten / daß
man aus dem Fuͤrſten Rath 4 . Staͤnde
deputiren / alſo zwey Catholiſche und ſo
viel Evangeliſche darzu nehmen / und die

Ausmachung derer Evangeliſchen dieſen un⸗

Kacis

ter ſich uͤberlaſſen ſolte / wie ſie denn im

Cor pore Evangelico Magdeburg und Breh⸗
men darzu nominirt / und ſolches denen Ca /
tholiſchen bedeutet hatten / weil ſie hierin⸗
nen ſolchen mit zu votiren nicht zuſtehen
koͤnten / ihnen auch die Benahmung derer
Deputandorum ihres Mittels lediglich uͤber⸗

lieſſen / welcherley Controvers ſchon ehemals
bey denen Deputandis ad viſitandam Came -

ram vorgefallen / und in dem XV . Theil

dieſes Theatti Anno 1704 . p. 46 . à ſeqq .

erzehlet worden iſt . Das Directorium hatte
den Schluß formiret .

Als auch ferners wegen der Anzahl/ wieſeonent ,
viel und welche Stande zu der Reichs⸗ eerun .
Deputation ad futuros Tractatus pacis ge. ſunçnel0

Conclulum Collegii Principiumden 6 . Febr. zogen werden moͤgten/ deliberiret worden / hat
man

— ˙ —
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man ſich ratione numeri , mit des Churfurſtl .
Collegii Meynung und Schluß , daß ſothane

Deputation in 6 . Perſonen oder Staͤnden von

beyden Religionen zu beſtehen, allerdings con⸗

firmiret , und dann quoad iplos Deputandos ,

aus dem Reichs⸗Fuͤrſten⸗Nath Oeſterreich

und Magdeburg , jedoch absque præjudicio
& conſequentia dermahlen hierzu benennet

und beliebet .

Magdeburg erinnerte hierbey folgendes :
Nachdem man aus dem verleſenen vermeyn⸗

ten Concluſo in materia deputationis , ratione

numeri & perſonarum deputandarum warge⸗
nommen , daß auf der AugſpurgiſchenCon⸗

feſſions⸗verwandten Staͤnden vota , welche
doch in beyden Puncten gantz einmuͤthig ge⸗

weſen , nicht die geringſte rellexion gemacht
worden : So koͤnnte man diſſeits an ſolchem
concluſo keinen Theil nehmen , noch daſſelbe
fuͤr ein Concluſum Collegii Principum erken⸗

nen , zumahlen da es in einer Sache per ma⸗

jora abgefaſſt werden wollen , worinnen Status

Evangelici , ſo viel ihre Oeputite betreffe , al⸗
lein zu diſponiren , und etwas zu ſagen haͤt⸗

ten , und dieſes nomine omnium Evangelico -
rum , mit aller nothduͤrfftigen Verwahrung .

Saltzburg erwiederte : Ex parte Directorii
haͤtte man nicht anders gewuſt , als daß man

den Schluß demHerkommen gemaß , gleich es

in Collegio Electorali geſchehen , per omnia

abfaſſen muͤſſen, daher man ſich ex parte Ca -

tholicorum , wieder alles dagegen angezogene ,

beſter maſſen zu verwahren , und alle compe⸗

centia zu reſerviren haͤtte.
Es war an dieſem Zwiſt zwiſchen Catho⸗

liſchen und Evangeliſchen , in Anſehung derer

zu deputirenden Staͤnde nicht gnug ; ſondern
es kam noch mehr darzu, indem der Graͤffliche
Stand ſich auch darzu gezogen haben wolte ,

und ſeines Begehrens Gruͤnde nachſtehender
maßen bekannt machte : Es wird hoffentlich
niemand in Zweiffel ziehen , daß die Reichs⸗
Negotia von vielen Seculis , und ſo lange ge⸗

genwaͤrtige Regiments⸗Form waͤhret , durch

die im Heil . Rom . Reich befindliche Haupt⸗

Staͤnde, als Churfuͤrſten , Fürſten , Grafen ,
Praͤlaten und die Reichs⸗Staͤdte , relpective
tractiret , eroͤrtert und beſorget worden , aller⸗

maßen man dann auch davor gehalten , da ein

oder anders Geſchaͤffte nicht fuͤglich von allen

Staͤnden verhandelt werden moͤge, und da⸗

hero ein Ausſchuß zu machen ſeye, daß man

neben denen hoͤhern Staͤnden jedesmal auch
die Grafen und Herren mit darzu ernennet ,

wie ſolches unter andern aus der Beſtellung
des Regiments erhellet . ( vid . Maxim . I. Re⸗

giments⸗Ordnung 1500 . ) Und als

2 . Hernachmals die Reichs - Deputationes
angeordnet , oder in die oblervanz gebracht
worden , hat man ſo wol bey denen in gantz
wenigen Stunden beſtandenen ordinairen als

auch in denen extraordinairen Deputationen ,
den Grafen⸗Stand niemals vorbey gegangen ,

ſondern denſelben je und allezeit mit darzu be⸗

nennet , wie davon alle Reichs - Acta voll ſind,
auch deren gar viele Ekempla Anno 1656 . von

dem damaligen Graͤfflich Wetterauiſchen
Abgeſandten , Herꝛn Rothſcheid , in dem von

ihm uͤbernommenen Memorial , beym Lundorp .
in Act . publ . Tom . g. p . I to . und beym Fritlch .
de Convent . deput . p. 105 . in forma zu finden ,

dem beygefuͤget werden kan , was Hagen⸗
maͤyer de Comit . Imp . Germ . c . 9 . pag . 62 .

und 63 . aus eigener Erfahrung angefuͤhret,
allermaſſen dann auch , wenn aus denen

Reichs⸗Deputationen , nach Gelegenheit der

Verrichtungen , Subde putationes , zu machen
geweſen , und zum oͤfftern nur ein geiſt⸗ und

ein weltlicher Fuͤrſt mit unter denen Subde⸗

putatis ſich befunden , dennoch von wegen der

Grafen und Praͤlaten jedesmalen einer mit

darzu gezogen worden .

( vid . Lundorp . & Fritſch . d. l . )
Welches alles denn auch um ſo weniger in

Zweiffel gezogen werden kan , je deutlicher ſol⸗
ches in dem Fuͤrſten⸗Raths - Concluſo vom

8 ( 18 . ) Junii , 1654 . ſelbſten agnoſciret wor⸗

en .

Ibi : Und haben ihnen die Geiſtl . Bamberg
und Coſtnitz ( zur Deputation ) zu benen⸗

nen vorbehalten , Augſpurgiſche Confeſ⸗
ſions⸗Verwandte werden die Ihrige
auch namhafft machen , da Ihro Majeſt .
Gutachten zu uͤberreichen, oder NB . ſon⸗
ſten etwas zu ſchlieſſen , NB . Praͤlaten
und Grafen , auch zu attendiren , vid .

Lundorp . T . 7 . p . V . add . Eitel Frieder .
von Herden, in der Grundveſte p . 2. c. 9 .

allwo es etwas ausfuͤhrlicher ſtehet , add .

Lundorp. cit . loc . p . 1054 .

Es koͤnnte hierbey , dafern nicht alle Weit⸗

laͤufftigkeit evitiret wuͤrde , durch unzehlbare
viele Exempel die beſtaͤndige oblervanz gezei⸗
get werden , man wil aber nur der Weſtphaͤ⸗
liſchen Friedens -Tractaten , bey welchen doch
dergleichen auf das allergengueſte genommen
worden , gedencken , dabey ſich dann ergeben ,
daß , als die damahlige Kaͤyſerl . hoͤchſtanſehn⸗
liche Commiſſion den 15. Sept. 1654 . zur ſo -

lennen Propoſition auffgeholet , und zu dem

Ende eine Subdepuration beliebet wurde , die

beyde Graͤfflich⸗Wetterauiſche Geſandten , D.

J. Geiſel und Joſt HeinrichHeydfeld, ohne ein⸗

zige Widerrede darzu unternennet worden .

3. Eine gantz gleiche Bewandnuß hat es

bey denen von Reichs wegen , durch Deputaros
jederzeit verrichteten viſitationen des Kaͤhſ . und

Reichs Cammer⸗Gericht , maßen in dem

Reichs⸗Abſchied de Anno 1532 . Tit . 3. 5. 2 .

und in der Cammer⸗Gerichts⸗Ordnung , als
ein lex fundamentalis verordnet ,zu finden , daß
neben Chur⸗Maͤyntz noch ein Churfuͤrſt , ein

geiſtlicher und ein weltlicher Fuͤrſt, Graf, Praͤ⸗
lat und Stadt , die vilitationes verrichten ſol⸗
len , und als Anno 1555 . rathſam befunden

worden , daß um der dazumalen vorgefallenen
wichtigen Verrichtungen wegen , noch vielen

Staͤnden die viſitation comittitet werden

Theatri Europæi XVIII. Theil. T ſolte ,
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darzu verordnet , wie der dazumal zu Augſpurg
auffgerichtete Recels G. 110 . ſolches klaͤrlich

eiget .

40 Nicht weniger iſt auch ein ſolches bey

denen jeweiligen revitionibus beobachtet bey⸗
des auch in dem jungſten Neichs⸗Abſchied
nochmahlen veſt geſetzet worden , wie des er⸗

melden Recels annectirte Schema mit mehrerm

beſaget .
6 . Alee dieſe leges Imperü haben auch ih⸗

ren hoͤchſt⸗billigenguten Grund in deme , daß
der Grafen⸗Stand ein ſolch groß und an⸗

ſehnliches Corpus ab Imperio conſtituirt , wel⸗
ches etlicher Churfurſten Anſchlag , vermoͤg

der Matricul guf ſich hat , und im Reich ver⸗

tretten muß ; dahero nichts gerechters ſeyn
kan , als daß , ( wie die Capitulatio Cæſarea

9. 8 . ob zwar in einem andern cala redet, )

auf den Reichs⸗Grafen⸗Stand , ( wie bey de⸗

nen oneribus und Beſchwerlichkeiten ,alſo auch

bey dergleichen Faͤllen , reflectiret werde, ) oder ,
wie des glorwuͤrdigſten Churfuͤrſten von

Brandenburg Friederich Wilhelms , Hochfl .

Surchl . hoͤchſtſeligenAndenckens , bey dem

Pufendorff .de rebus Suec . L. 1J . §. 70 .

als Anno 1654 . die Frage entſtunde , ob alle

Ordines Imperii zu denen damaligen Friedens⸗
Tractaten gezogen werden ſolten , in gantz ſ⸗

mili caſu redet , und deren concurren⸗ in alle

Weiſe approbiret ,ibi cum id negotium ipſos
æquè ac Cæſarem Electores tangat , qui &

belli mala & onera pariter toleraverint ac

ad promovendam ſalutem publicam non mi -

nus adſtringuntur . &c .

Über diß auch⸗
( 6. ) Das Intereſſe des Reichs ⸗Grafen⸗

Standes auch oͤffters gar ſehr von dem ln .
ereſſe aller andern Staͤnde unterſchieden iſt ,
und dahero auch hoc relpectu allerdings un⸗

billich ſeyn wuͤrde , wann demſelben die Gele⸗

genheit , deſſen beſonders Anliegen zu beſorgen ,
entzogen werden wolte .

Wie nun alle dieſe rationes in gegenwaͤr⸗

tigem Fall mehr als jemals eintreffen , indem

eines Theils bekannt iſt , mit was faſt uner⸗

ſchwinglichen Koſten der Grafen⸗Stand dero
Reichs⸗Contingentia , auch theils derſelben

noch weit daruͤber zur Reichs Armẽe geſtellet ,
und was derſelbe fuͤr Ungemach von denen

ſchweren Durchmarſchen , Einquartirungen ,
und dergleichen , fuͤr vielen andern Staͤnden ,
die gantze Zeit uͤber erdultet habe , der feind⸗
lichen exactionen , wo dieſelbe erreichet wer⸗

den koͤnnen, zu geſchweigen .
Andern Theils iſt ja notorium , daß es der⸗

malen bey dem Friedens - Negotio vornem⸗

lich um die vielen Graf⸗ und Herrſchafften ,
deren Lande in und an dem Elſas gelegen, oder
welche Metz⸗Toul - und Verduniſche Lehen tra⸗

gen , hauptſaͤchlich trifft : Und wie ſchmertz⸗
lich ſolte es dem Grafen⸗Stand zu Gemuͤthe
dringen , wann man dieſen vornehmen Stand ,

— welchem gleichwol , wo nicht alle Chur⸗
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dencken ſolte , bevorab ,da eben dieſe ratio bey

Reichs⸗ und Craͤyß⸗Geſch.

und Fuͤrſten , jedoch wenige ausgenommen ,
ihre Genealogien her deriviren , und darzu al⸗

lerhoͤchſter Wuͤrden von Deutſchland faͤhig
iſt , in dieſer hochwichtigen Angelegenheit ,von
dergleichen Deputation ausſchlieſſen , und hin⸗
gegen geringere Staͤnde , nemlich die Reichs⸗
Staͤdte , denen man es jedoch , als eine ihnen ,
wie dem Grafen⸗Stand , von Rechts wegen

gebůhrende Sache , gerne goͤnnet, zulaſſen wol⸗

te . Es ſcheinet zwar , daß man dargegen al⸗
legiren dupffte , der Grafen⸗Stand ſeye pars

integrans des Fuͤrſtl. Collegii, und concurrir -

te dabey derſelbe esõ iplo , daß aus dem Fuͤr⸗

ſten - Rath einige Deputirte darzu gezogen
wuͤrden ; vor das andere ,

ſo ſolte dermalen
der numerus auf das engſte eingezogen wer⸗

den ,ſo aber nicht geſchehen koͤnnte, wenn man

die Grafen und Praͤlaten mitdeputirte .
Es wird aber hoffentlich ein jeder ohnin⸗

tereſſirter leicht erkennen , daß dieſer Urſachen
gar lange nicht hinlaͤnglich ſeyn , um den im

Heil . Roͤm. Reich per Secula recipirten , und

durch ſo viele Geſetze und die unverruͤckte ob⸗

ſervanz beſtaͤttigten modum deputandi , an -

jetzo zum Nachtheil des Grafen⸗Standes zu
inveſtiren , maßen, ſo viel das erſtere belan⸗

get , aus obigem Sonnenʒ⸗klar gezeiget wor⸗

den iſt , daß bey allen und jeden De putationen
nicht nur auf die Collegia , ſondern auch auf
die Gattung aller Haupt⸗Staͤnde , die gehoͤ⸗
rige reflexion genommen worden , geſtalten
dann zur Zeit des angeordneten Regiments
der Deputationen , Viſitationen und der Revi —

ſionen , der Grafen⸗Stand nicht weniger , als

jetzo im Fuͤrſtl . Collegio ihre Stimme und

Sitz gehabt , und wann nicht die leges tun⸗

damentales Imperü , ja , forma regiminis , im

Wege geſtanden , man ebenſo leicht als jetzo
haͤtte ſagen koͤnnen, daß durch die damalige
Deputatos der Grafen⸗Stand mit vertretten

worden , ſo aber niemals geſchehen , oder auch ,
weil obgedachter maßen dieſes hohen Stan⸗
des Intereſle von andern Staͤnden gantz lepa⸗
riret , wo nicht ſo viel contrair iſt , geſchehen
kanz die andere ratio wird verhoffentlich nie⸗
mand convinciren , indem nicht nur die Anzahl
derer Deputatorum durch einen Graͤfflichen
Deputatum eben nicht ſonderlich vermehret iſt,
ſondern es auch ſehr bedencklich fallen wolte ,
wann man um einer ſolchen Urſache willen ,
einem Corpori ſein jus quæſitum , wider ſeinen
Willen zu entziehen , den gantz ohnwider⸗
ſprechlich wieder hergebrachten modum depa -
tandi , und damit einen groſſen Theil der

Teutſchen Regiments⸗Art zu imwutiren ge⸗

allen negotiis Imperi ſtatt haben , und viele
andere Suiten nach ſich ziehen koͤnnte.

Es hat dahero der hochloͤbliche Reichs⸗
Grafen⸗Stand das hohe Vertrauen , man

werde demſelben in ſeinen Sonnen⸗ klar und

von vielen Seculis wohl hergebrachten auch
ſo veſt gegruͤndeten Rechten , gegen welche ohne
dieſes keine Majora Statt haben , nirgends

wo
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wo zu præjudiciren gemeynet ſeyn , ſondern
demſelben mit zu der Reichs -Deputation zie⸗
hen und darzu benennen .

Bey denen übrigen Puncten in materia

buuentte pacis gab es auch zweyſpaltigeMeynungen ,
in klateria ildem die Catholiſche dem Oeſterreichiſchen ,

die Evangeliſche aber dem Magdeburgiſchen
voto beytraten , die nun beyderſeits anzufuͤh⸗
ren ſind , um dem Leſer den rechten Verſtand
der Sachen beyzubringen . Es hat nemlich

Oeſterreich quoad tertium punctum als eine

ausgemachte Sache prælupponiret , daß die

Subdelegati mit einer generalen und ſpecia -
len Vollmacht zu verſehen waͤren. àd 4 .

wäre ein Unterſcheid unter denen general -
und ſpecialen Vollmachten , ſo dann dem

Chur „Maͤyntziſchen und denen uͤbrigen
Reichs - Subdelegirten zu machen , alſo zwar ,
daß jene mittelſt ſeiner Special - Vollmacht ,
ſich bey der Kaͤyſerlichen Geſand ſchafft , die⸗

ſe aber bey dein Chur⸗Maͤyntziſchen zu le⸗

gitimiren , dahin die Anno 1697 . verglichene
Reichs - Inſtruction , ( die im XV . Tomo dieſes

Theatri p. 15 2. & ſeq . zu leſen ſtehet, ) abzie⸗
let , die General - Vollmacht aber , als die

nur auf die deputirte Staͤnde insgeſammt
gerichtet zu werden pflegen , waͤre allein bey
der Unterſchrifft der Tractaten noͤthig, und

biß dahin bey dem Chur⸗Maͤyntziſchen zu al⸗

ſerviren . Ad 5. beziehe man ſich auf das

am 18 . Julii dictirte Kaͤyſerl . Commillions⸗

Decret . Ad 6 . waͤre es quoad modum tra -

fezage
bey dem Reichs ⸗Herkommen zu laſ⸗

ſen, daß nemlich die Deputati in corpore in

ihre Seſuones an einem Tiſch , nach Anlei⸗

tung eines zu vergleichen ſtehenden Schema⸗

tis , einnehmen , uͤber die von der Kaͤyſerlichen
Geſandſchafft an Hand gebende oder ſonſt
vorkommende Materien , jurta Stylum Im -

perü deliberiren , und ſich zuförderſt unterein⸗
ander eines Schluſſes vergleichen , fort ſol⸗
chen entweder per Directorium Moguntinum ,
oder per Subdeputationem , oder auch in cor -

pore an die Kaͤyſerl. Geſandſchafft bringen ,
welche , wann ſie einer andern Meynung , wuͤr⸗

de unter beyden biß zu erfolgender Verglei⸗
chung gehandelt .

Nach dieſem Vergleich tractirre die Kaͤyſerl.
Geſandſchafft mit denen Frantzoͤſiſchen Pleni⸗

potentiariis , eroffnete auch den Erfolg wie⸗

derum der voͤlligen Deputation , oder einem

Ausſehluß , oder dem Chur⸗Maͤyntziſchen Di -

rectorio allein in der Kaͤyſerl . Geſandſchafft
Quartier , oder in loco Congreſſus , nach En⸗

digung der Conferenz mit denen Frantzoͤ⸗
ſiſchen , oder wo es ſich ſonſten am beſten fuͤ⸗
get , ſich deßhalben weiters ad palſſum Inſtru -

Cionis de Anno 1697 . beziehend. Ad 7 .

bliebe es bey deſſen Inhalt , und der in denen

Kaͤyſerl. Commiſſiong ⸗Decreten enthaltenen
Erinnerung . Ad 8. 9 . & 10 . waͤre Oeſter⸗
ſreich auf das am 23 . Julii jungſthin dictirte

Kaͤyſerliche Commiſſions ⸗Decret und dabey

einem beſondern Zimmer zuſammen kommen ,

gelegte Schreiben des Ober⸗Rheiniſchen und
anderer allocürten Craͤyſen inſtruiret , und
koͤnnte alſo alles dasjenige , was hier in lpe⸗
cie ad deliberandum decimum von der Lo -
thringiſchen Keſtitution und Satisfaction ge⸗
meldet worden , lecundiren , mit dem Anhang ,
daß aller uͤbrigen Staͤnden von dem Feind
ſuchende Erſtattung des Schadens , ſo wol

als reſtitutio ablatorum moͤglichſt zu befoͤr⸗
dern . Ad 11 . haͤtte Oeſterreich nochmals
zu erinnern , daß zufoͤrderſt auf eine unbe⸗

ſchrenckte reſtitution des Elſaſſes , mit Auf⸗
hebung alles deſſen , was der Cron - Franck⸗
reich durch den Münſteriſ . Friedens⸗Schluß
darinnen cediret worden , in alle Wege anzu⸗

tragen , und dabey ſo wol der darinnen befind⸗
lichen Staͤnden , worunter man die Reichs⸗
Ritterſchafft mit verſtanden , Herſtellung in
den vorigen unmittelbaren Stand , als fuͤr
das Durchlauchtigſte Ertz - Hauß Oeſterreich ,
die Zuruͤckgebung der Oeſterreichiſchen Land⸗

Graffſchafft des Sund gau und der Herr⸗
ſchafft Pfuͤrth ,wieauch Land⸗Voigthey uͤber
die 10 . Vereinſtaͤdte , ausdruͤcklich zu bedin⸗

gen , und anbey auch die reſtitution der freyen
Graffſchafft Burgund , die Franche Comtée ,
an das Durchlauchtigſte Ertz⸗Hauß zu reſti⸗

tuiren , und alles Ernſtes darauf zu beſtehen .
Magdeburg ließ ſich vernehmen : Weil der

erſte und zweyte bunct ſo gut als affirmativé

reſolviret worden , ſo gaͤbe man auch hierzu
ſeine Stimme , und waͤre , ſo viel moͤglich ,
darauf zu ſehen , daß zu denen Subdelegatis
vornemlich diejenige Chur - und Fuͤrſtliche
Miniſtri gebrauchet wuͤrden , welche bereits

im Haag waͤren , und von dem Verlauff der
bißherigen Friedens Negotiation alle dien⸗
liche Nachricht , auch die Bekandtſchafft mit
denen Regenten des Staats und anderer ho⸗
hen allüirten Miniſtris haͤtten; ratione cha⸗

racteris haͤtte es ſeine Richtigkeit , daß ſie
keinen andern als von Plenipotentiarien ha⸗
ben ſollen . Ad 3. Die Vollmachten waͤren
von dem Chur⸗Maͤyntziſchen Directorio zu
entwerffen . Ad 4 . Ben modum legitimandi
betreffend , würde unter der Neichs general⸗
und lubdelegaten Vollmacht zu diſtinguiren
ſeyen , jene koͤnnte anders nicht , als bey dem

Congreſs produciret werden , weil hierdurch
die Deputati Imperii ſich zu der Friedens⸗
Handlung mit Franckreich legitimiren ſolten ,
auf dem Fall nun in dem Haag gut befun⸗
den werden moͤchte , daß alle legitimationes
in circulo und in Anweſenheit der dreyen ho⸗
hen Allürten , welche die groſſe Allian⸗ zum
erſten gemachet , zu produciren , und nachge⸗
hends zuſammen in einen Kaſten zu legen ,
koͤnnte man an Seiten des Reichs damit

auch zu frieden ſeyn , nur daß hinwieder de⸗

nen Reichs Deputirten die legitimation ſo
wol obgedachter dreyen hohen Alliirten , als

der andern , die hernach in ſolche Allianz mit

eingetretten , ebenfalls als wie zu Ryßwick
geſchehen , ſolte communiciret werden , ein

2 gleiches
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gleiches wäre von den Frantzoͤſiſchen Plenipo -
tentiarüs und der Cron uͤbrigen Alürten Mi⸗-
niſtris zuverſtehen , der SubdelegirtenSpecial-
Vollmachten aber wuͤrden ohne Zweiffel bey

dem Chur⸗MaͤyntziſchenBirectorio einzuge⸗
ben ſeyn . Ad f6. dieſer punct gehoͤrte nicht zur

Reichs⸗Deputation und ſtunde denen Staͤn⸗

den , die zu beſſerer Beobachtung ihres Inter -

eſſe eigene Miniſtros ad locum congreſſus ab⸗

ordnen wolten , frey ihre Vollmachten einzu⸗
richten , wie ſie wolten , und muͤſten ſelbige der

Billichkeit nach von der Kaͤyſerl .Geſandſchafft
und der Reichs⸗Deputation gehoͤret und le⸗

cundiret werden . Ad 6 . & 7. Bey dem

modo tractandi wuͤrde noͤthig ſeyn , daß man
die Reichs Delideria von Reichs wegen an die

hohe Allürte braͤchte, und dieſelbe erſuchte ,
daß ſie hierinnen alliſtiren , und ſolche den Al -

liantz⸗Tractaten gemaͤß bey Franckreich gelten

machen wolten , jedoch waͤre vorhero mit denen

Kaͤyſerl. Plenipotentiariis zu communiciren und

gen, und dieſelbe zu erſuchen , den Vortrag ſo
wohl an die hohe Allürte als an die Frantzoöſi⸗
ſche Plenipotentiarios zu thun , worzu gleich⸗
wohl jedesmahl an die ſeinige Deputirte aus

dem Corpore deputationis per vices gezogen
werden koͤnnten. In dem uͤbrigen lieſſe ſich
uͤberhaupt eine Separation der Materien welche
mit Franckreich von Reichs wegen zu rractiren,
und die das Reich und deſſen Glieder angien⸗
gen , nicht wohl machen , nachdeme auch die
Staͤnde unter ſich gewiſſe Sache haͤtten , wel⸗

che certo reſpectu guch mit Franckreich abzu⸗

handlen , wohin inſonderheit claulula pacis

KRysWicenſis gehoͤrete, deren abolition man

bey Franckreich vor allen Dingen zu ſuchen

haͤtte . Ad 8. 9. 10 . & 1r . anlangend mareria -

ſia Inſtructionis koͤnnte zwar Anfangs von

Reichs wegen prætendiret werden , was man

gut finde , das allernoͤthigſte aber moͤchte et⸗

wann ſeyn ; 1. Eine illimitirte reſtitution von
denen gantzen Elſaß und Sundgau an Kaͤyſ .
Majeſt . 2 . Die Aufhebung der Lehnbarkeit ,
von denen Metz⸗Toul - und Verduniſchen im

Reich angeſeſſenen Valallen . 3. Die Eran -

che Comtẽe , ingleichem die Wiederher ſtellung
deſſen , was dem Fuͤrſtenthum Mompelgard
von Franckreich entzogen , oder ſonſten tam in

Eccleſiaſticis quàm Politicis , geaͤndert wor⸗

den , des uͤbrigen halber koͤnnte man ſehen ,
wie weit es zu bringen , gleichwie auch des

Hauſes Lothringen lecuritaͤt und delideria

groͤſten Theils von dem appui des Kaͤyſers
und der See - Potentien dependiren wuͤrden ,
im Fall jedoch das Reich hiebey ohne deſſen
und der Staͤnde Nachtheil etwas thun koͤnnte ,

haͤtte man daran nichts erwinden laſſen , ſo
wuͤrden auch der allocüürten Craͤyſe Vorſchlaͤge
und deſideria auf das beſte ſecundiret , die

Cameral - Acten , welche Franckreich noch in

Haͤnden waͤren , ebenfalls zu begehren , und ein

Schema ſeſſionis fuͤr die Deputirten zu ma⸗

chen , ſonſten aber ſolte und muͤſte der Weſt⸗

alles circa Negotia Imperũi mit ihnen uͤberle⸗

phaͤliſche Frieden , in ſo weit ſelbiger durch dei

künfftigen nicht geandert wuͤrde, in allen ſei⸗
nen Artickeln und Clauſuln , ſonderlich ratione

recuperatorum & reſtituendorum in bo -

liticis & Eccleſiaſticis , wie auch mit der Ga⸗

rantie allerſeitiger hoher Compaciſcenten ,wel⸗
che ſeynd der Kaͤyſer, das Reich , die Cron

Engelland , die Herren Staaten derer verei⸗

nigten Niederlande , ir . dann die vier Obere

Craͤyſe, unverruͤckt bleiben , und das tunde -

ment des neuen Friedens ſeye auch durch den⸗

ſelben nochmalen auf das beſte und expreſſis
verbis beſtaͤtiget werden .

Endlich , was etwan dißmalen bey denen

Friedens - Tractaten in Eccleſiaſticis ſo gleich
ſich nicht moͤchte abthun oder reguliren laſſen ,
waͤre auf eine Reichs ⸗Deputation zu verwei⸗

ſen , welche ſo fort nach dem Frieden in his

Comitiis anzuordnen , damit durch dieſelbe die

gravamina Religionis unterſuchet , ad pro -

ſcriptum pac . Weſtph . cediret , und hierauf
durch eine Friedens⸗Execution vollzogen wer⸗

den moͤchten.
Gleichwie nun ſaͤmbtl. Evangeliſche Staͤnde

ſich mit dem von Magdeburg abgelegten Vo -

o per omnia conformiret und Braunſchweig⸗
Zell , nur noch dieſes in ſeinem voto einkom⸗

men laſſen und zuerwegen geſtellet , ob nicht
dienſam ſeyn moͤchte, fuͤr dem Orth , da das

Kaͤyſerliche Cammer⸗Gericht dermahlen waͤre,
oder demnaͤchſt etwann erabliret wuͤrde , eine

immerwaͤhrendeNeutralitaͤt zu bedingen , und

wuͤrde uͤbrigens vornehmlich zu Befoͤrderung
des intereſſe Imperü bey dieſem hochwichtigen
deſſen Securitaͤt, Ruhe und Wohlſtand ſo ſehr
angelegenen Friedens⸗ Werck gereiche , wann

das Reich mit Aufbringung deren Behuff recht⸗
ſchaffener Kriegs⸗Operationen am Obern⸗

Rhein ohnentbehrlicher Geld⸗ und andern

Mitteln , gegen den Reichs Feind ſich behoͤ⸗
rig angreiffe , und alſo erzeigte , daß die hohe
Allirte ſich weiter üͤber dieſelbe zu beſchweren ,
keine Urſach haben , ſondern vielmehr denſel⸗
ben zu Erlangung ſicherer und zureichlicher
Friedens ⸗Conditionen , mit Nachdruck be⸗

huͤlfflich zu ſeyn, bewogen werden moͤchten.

Reichs⸗ und Craͤyß⸗Geſch.
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Alſo haben Catholici ein gleiches mit dem

von Oeſterreich abgelegten voto gethan , und ,

Paſſau die foͤrderſamſte Außmachung dieſes
Wercks quovis urgentiſſimo modo , wie auch
die materĩiam bellicam und in ſpecie das juͤng⸗
ſte Schreiben von Chur⸗Braunſchweig re —

commendiret , angeſehen ſicherm Bericht
nach , die Katification der neulichen Prælimina⸗

rien , unvermuthet fuͤrbrechen, und die Sache
damit , ſo viel das Reich belanget , ausge⸗
machet , dahero eine Deputation nach geſchloſ⸗
ſener Sache ,ad audiendum , quid de Imperio
actum ſit , abzuſchicken , von ſchlechter reputa⸗
tion , auch ohne einigen effect ſeyn duͤrffte ,

falls daſſelbe ſich nicht ſelbſten einer beſſern
Barriere , als etwan ermeldte Præliminarien
bringen moͤchten, noch dieſen Feldzug bemach⸗

tigte

Cathol .
Meynung

cun
geh
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tigte und ſelbige zu mainteniten , ſich im

Stande finden lieſſe , ꝛc.

Welcherley Meynung freylich wol gut ,

aber bey dermalen verhandenen Umſtaͤnden,
zu practiciren nicht moͤglich war, wie auch die

erzehlte Kriegs⸗Geſchichte dieſes Jahrs uͤber⸗

fluſſig ausgewieſen , daß man zu nichts we⸗

nigerm geruͤſtet geweſen , als zu Erlangung

einer Reichs⸗Barriere , durch Gewalt derer

Teutſchen Reichs⸗Waffen . Die weitere

deliberationes , ſo in materia pacis als belli , blie⸗

ben dieſes Jahr auch in bißher angewieſenen
Graͤntzen beſtehen , und kamen nicht weiter .

Die vorigen Jahrs getriebene Sache zu

end' zote -bewerckſtelligender Introductionen und Kead -

banSache millionen oder Zuſtehung neuer votorum ,

wurde auch dieſes Jahr wiederum beym Reich

getrieben . Lichtenſtein hatte Anno 1641. und

1654 . ſchon die Bewilligung ins Fuͤrſtl . Col -

tehhalben . legium auffgenommen zu werden erhalten ,

und hatte die Bewerckſtelligung dermalen nur
an noch ermangelender Beguͤterung im Reich
gehafftet . Da aber Anno 1654 . jůngere Für⸗

ſten zur wuͤrcklichen Iatroduction gekommen ,
war von Lichtenſtein , daß es Ihm beut oder

morgen an zukommendem Vorſitz nicht nach⸗

theilig ſeyn ſolte , proteſtiret , und dieſe Prote⸗
ſtation von Kaͤyſerl . Maj . auch verſchiedenen
Fuͤrſten lecundiret worden . Weil nun dieſes
Hauß ſich nach der Hand im Schwaͤbiſchen,
gegen eine halbe Million Guͤter angeſchaffet ,
was noch zu einem Anſchlag von 76. Nthlr .
ſehlete , mit einem baaren an den Schwabiſ .
Craͤyß vorgeſtrecktem Capital indeſſen erſetzet,
auch bey ſelbigem Sitz und Stimm , als
Reichs⸗Fuͤrſt erhalten , fuͤr ſelbiges auch , die⸗
ſem zu folge , der gedachte Schwaͤbiſche Crãyß
de Annor707 . und 1708 . an den Reichs⸗QCon -
vont, um die Introduction deſſelbigen geſchrie⸗
ben , auch Kaͤyſerl . Maj durch ein Commilli⸗

ons - Decret unterm 12 . Martii Anno 1708 .

allda recommendiret hatte ; ſo ſtellete ſolches
alles der Fuͤrſt von Lichtenſtein von Preßburg
aus , de dato 27 . Junü dieſes jetzigen Jahrs ,

hochgedachtem Reichs Convent in der Hoff⸗
nung vor , man werde daſelbſt bey vorſeyen⸗
den Introductionen , aus angezogenen Gruͤn⸗
den , auf Ihn und ſein Fuͤrſtl . Hauß , für an⸗

dern Reflexion machen, einfolglich die ſchon ſo

lange Ihm zugemeynte , bißhero aber zu ſeinem

nicht geringen Nachtheil verſchobene admilſi⸗

on , ad votum & ſeſſionem ,in dem Fuͤrſtlichen
Collegio , zu ſeinem noch groͤſſern Præjudiz ,

nicht weiter zuruͤck zu ſetzen bedacht, ſondern ſo
wol der Kaͤyſ . Intention , als derer mehreſten

Churfurſten und Fuͤrſten gegen Ihn geſche⸗
henen guͤtigen Promeſſen gemaͤß, auch in⸗
tuiĩtu des für Ihn redenden gantzen Schwaͤ⸗

biſchen Craͤyſes, fuͤr andern ad eftectum kom⸗

aber dieſes Hauß , ſolcher trifftigen Vorſtellun⸗
gen ungeachtet ,mit zuerlangender Introduction ,

noch in etwas , mit und nebſt andern , gedulden .
Lamberg war , beſage Kaͤyſ . Geſchichte , mit

men zulaſſen , geneigt ſeyn , ꝛc. Es muſte ſich H

—
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Luchtenberg dergeſtalt beliehen worden / daß
es auch alle Wuͤrden und Prærogativen dieſer
alten Land⸗Graffſchafft , mithin auch dero hal⸗ſoll Leuch⸗

ben Sitz und Stimm , auf dem Reichs⸗Dagſgiaug ha⸗
haben ſolte , wo und wie Ihn die Hertzoge undſden .

Churfürſten von Baͤyern ſonſt , dieſer Land⸗

Graffſchafft halber gehabt hatten , was auch

etwa , nach Ausweiſung gedachter Kaͤyſerl . Ge⸗

ſehichte , dargegen , ſonderlich ab Seiten Salm ,

vorgeſtellet worden . Beym Reich wurde dem

Fuͤrſtl . Collegio dieſe Kaͤyſ. Reſolution und In⸗

tention den 17 . Aug dieſes Jahrs bekannt , ge⸗

macht , indem es in einem Vortragdes Maͤhntzſ.
Directorial - Geſandtens hieß : Er haͤtte des

Fuͤrſtl . Collegii Directoribus , mittelſt Kaͤyſerl .
Maj . allermildeſten Verlangens , aus erhalte⸗
nem lpecial gnaͤdigſten BefehlIhro Churfürſtl .
Gnaden zu Maͤyntz, ſeines gnaͤdigſten Herꝛns ,
bekannt zu machen , und die Anzeige hiermit zu

thun , was geſtalten Ihro Kaͤhſerl . Maj . aller⸗

gnaͤdigſt bewogen werde , durch Abſterben des

Herꝛn Hertzogs Maximilian Philipp in Baͤy⸗
ern , Chriſt⸗mildeſter Gedaͤchtnüß , ohne Hinter⸗
laſſung maͤnnlicher Leibes⸗Erben , die eroͤffnete
und heimgefallene Land⸗Graffſchafft Leuchten⸗

berg, in Anſehung der Ihro und vielen Ihren
Herren Vorfahren am Reich , vom uhralten

Lambergiſchen Geſchlechte , von etlieh hundert
Jahren her, vielfaͤltig geleiſteten ,und inſonder⸗
heit von des Kaͤyſerl. Herꝛn Principal - Com-
miſlarii auf fuͤrwaͤhrendem Reichs⸗DTag, des
Cardinals , Biſchoffen zu Paſſau , Hochfuͤrſtl.
Eminenz , mit unabſetzlicher Bemuͤhung con -

tinuirlicher treuer Dienſte , wie auch des Kaͤyſ .
geheimen Raths und Stallmeiſters Fuͤrſten
Leopold von Lamberg Hochfuͤrſtl. Gnaden er⸗

worbener und ſtets vermehrender ſtattlicher

Meriten , dieſem letztern oberwehnte Land⸗

Graffſchafft Leuchtenberg , zum Mann⸗Lehen
allergnaͤdigſt zu ubertragen , und jetzt erwehnten

Fuͤrſten von Lamberg „ und deſſen rechtmaͤſſi⸗
ge maͤnnliche Leibesͥ ⸗Lehenfolgere , dieſem

nach aber das gantze Lambergiſche Hauß , Ma⸗

ximilianiſchen Sproſſes , nach Innhalt der

Kaͤyſerl. Lehen⸗Briefe , mit gedachter Land⸗

Graffſchafft Leuchtenberg , ſammt allen deren

An⸗ und Zugehoͤrungen , Rechten , Gerechtig⸗
keit , Freyheiten , Regalien , Ehren und Wur⸗

den , wie ſelbige die ehemalige Land⸗Graffen
dieſes Namens , und nachgehends die Chur⸗

fürſten und Hertzoge in Baͤyern , von Sr. Kaͤhſ.
Majeſt . Herren Vorfahren am Reich , denen

Kaͤyſern und Koͤnigen, allerglorwuͤrdigſten
Andenckens , zu Lehen gehabt , genutzet und

genoſſen , wuͤrcklich allergnaͤdigſt belehnet ,
und zu Land⸗Grafen von Leuchtenberg voll⸗

kommentlich erklaͤret, und dadurch denſelben
und deſſen gantze hohe anſehnliche Furſtl . Fa⸗

wilie , inſonderheit aber hoͤchſtgedachten des

erꝛn Principal - Commiſſarii Cardinals von

Lamberg , Biſchoffen zu Paſſau , Hochfürſtl .
Eminenz , bey gegenwaͤrtiger Reichs⸗Ver⸗
ſammlung , ferner zu unausſetzlicher Continui⸗

um propo -

rung ihrer allerſeitiger dem Roͤm. Reich und

Theatri Europæi XVIII . Theil . V gemei⸗
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gemeinem Weſen erwieſener ſehr erſprieß⸗
licher und getreuer Dienſten , noch mehrers
anzueyffern , maßen Se. Hochfuͤrſtl . Gnaden ,
der Herꝛ Landgraf von Leuchtenberg , Fuͤrſt
von Lamberg , auch zu obigem Ende , und zu

Wiederbegleitung und Fortfuͤhrung des ihnen
loco & ordine competirenden Land⸗Graͤfflich⸗
Leuchtenbergiſchen alten Sitzes und Stimme
im Fuͤrſten⸗Rath , Hn . Chriſtoph Heinrich Zoͤl⸗
lern , Frey⸗Herꝛn von Ettmannsdorff , vollkom⸗

mene Vollmacht ertheilet , der ſich damit bey
dem Chur⸗Maͤyntziſchen Reichs Directorio ,

nach beſchehener Anzeige, auch bereits wuͤrck⸗

lich legitimiret haͤtte.
Hierauf ergieng im Füuͤrſtl . Collegio gleich

ſo fort , veranſtalteter maßen , die Umfrage ,
wegen Eichſtaͤdtiſ . Indemniſations ? Geſuchs,

und als die Ordnung an Leuchtenberg kam,
begab ſich obernannter Frey⸗Herꝛ von Zoller ,
von der Bambergiſchen auf die Leuchten⸗
bergiſche Stelle , nahme davon poslesſion , be⸗

rief ſich kuͤrtzlich auf die von Oeſterreich , ſo
wol wegen der Urſachen , die Ihro Kaͤhſerl .
Maj . bewogen , Se . Hochfuͤrſtl. Gnaden von

Lamberg mit der Land⸗Graffſchafft Leuchten⸗

berg zu belehnen , als auch des ihm auffgetra⸗
genen voti , und legte darauf ſein votum mit⸗

telſt Secundirung des proponirten Hochfuͤrſtl.
Eichſtaͤdtiſchen Iademniſations⸗Geſuchs , ab ;

wider dieſen modum procedendi aber behiel⸗
ten fich Schweden⸗Brehmen , Brandenburg ,
Culmbach , Onoltzbach , Heſſen⸗Caſſel , Darm⸗

ſtadt , Wuͤrtenberg, Anhalt , und andere unter

Leuchtenberg fitzende weltliche Geſandtſchafften ,
wie auch verſchiedene von denen Geiſtlichen vor

zu referiren , immittelſt ſich wegen ihrer aller⸗

ſeits gnaͤdigſten Herren Principalen feyerlichſt
verwahrende , und der vor weniger Zeit Ihrer
Kaͤyſerl . Maj . zu Auffrechthaltung derer Juri⸗
um Principum gethanen allerunterthaͤnigſten
Vorſtellung inhærirende .

Dieſe Vorſtellung war , beſage des Datums ,
im Julio geſchehen , und darinnen Beſchwerde
gefuͤhretworden , daß Kaͤyſerl. Seits / ohne des

Flurſtl . Collegii Vorbewuſt und Einwilligung ,
Mantua in die Acht erklaͤret , Pfaltz mit der

Ober⸗Pfaltz belehnet , Leuchtenberg an Lam⸗

berg gegeben ſeye , wie die Folge lehret :

Allerdurchleuchtigſt ⸗Großmaͤchtigſt⸗und

UnuͤberwindlichſterRömiſcher Kaͤyſer, auch zu

Hungarn und Boͤheim Koͤnig, ꝛc.

Allergnaͤdigſter Käyſer , Koͤnig und Herꝛ .
Es ruhetin allerſeits friſcher Gedaͤchtnuͤß ,

was Ew . Kaͤyſerl . Majeſt . einige Fuͤrſten des

Reichs , wegen der ohne ihr Vorwiſſen und

Miteinwilligung verhaͤngten Chur⸗Coͤllniſch⸗
und Baͤyeriſchen Prolcription den 15. Januarii

1709.allergehorſamſt vorſtellen laſſen . Hier⸗
uͤber nun verhofften ſie zwar die allergnaͤdigſte
Remedur , erhielten ſie aber bißher ſo weniger ,

tion ohne ihre Concurren vollzogen worden.
Aus was Urſachen der Reichs ⸗Fuͤrſtliche
Conſens ſo wol , als der eingeholte Chur⸗

Fürſtliche , zu ſolchen Achts ⸗Erklaͤrungen ge⸗
hoͤre, iſt in obgemeldter Vorſtellung grund⸗
lich gezeiget worden : Und weil die einſeitig⸗
geſchehene Proſeription nebſt dem Artic . 4 .

9. 9 . Inſtrum . Pac . Weſtphal . das Funda -

ment der erfolgten Ober-Pfaͤltziſchen Trans .

lation ſeyn ſolle , ſo erfordert auch dieſe , wie

jene den Conlenſum Principum ſo mehr , als
in dicto Artic . 4 . von dem Caſu Banni nichts ,
ſondern allein folgendes enthalten : Qusd ſi

verò contigerit Lineam Guilhelminam ma -

ſculinam prorſus deficere ſuperſtite Palatina ,

ſuperior Palatinatus , cum dignitate Electora -

li Bavarica ad eosdem ſuperſtites Palatinos

redeat , octavo Electoratu prorſus expun -
endo . Man goͤnnet Chur⸗Fuͤrſtlicher

Durchleuchtigkeit zu Pfaltz und dero hohen
Agnaten , Rudolphiniſcher Linie , was ihnen
ein legaler modus procedendi , und der per

interpretationem legislatorum eruirte eigent⸗
liche ſenſus Inſtrumenti Pacis Weſtphal . diß⸗
falls geben oder beſtaͤtigen moͤchte, und fuh⸗
ret obiges nicht an , jemanden etwas abzu⸗
ſprechen , oder in die Sache ſelbſt ſich hier

einzulaſſen , ſondern allein zu zeigen , daß zur
Declatation des Chur⸗ Coͤllniſch und Bay⸗
eriſchen Bannes der vorgaͤngige Rath und

Conſens des Fuͤrſten⸗Standes unentbehrlich

gehoͤret, und wann dieſer erfolget , alsdann erſt

die Translation der
Pee An eine rechtmaͤſ⸗

ſige Interpretation des Weſtphaͤliſchen Frie⸗

dens und Expunction des achten Electoratg

erfordert haͤtte, welche nicht nur einem Theil
davon , ſondern geſambten Compaciſcenten
und Mitgeſetzgebern gebuͤhret, deren Concur

rena zum Beſtand deſſen allein um ſo roͤthi⸗
ger ſeyn will , als es ein hochwichtiges Nego .
tium Imperii iſt , ſo dennoch der Regierungs⸗
Form im Reich , nach hiebevoriger Obler —

vanz und dem laſtrum . Pac . Weſtphal . Art . 8.

anderſt nicht , als mit freyer Einwilligung
auch der Fuͤrſten des Reichs geſchehen oder

zugelaſſen werden ſolle . Wann nun dieſem
allen entgegen des Fuͤrſten⸗Standes Rath
und Wille abermal an die Seite geſetzet wor⸗

den , uͤber dem auch die einſeitig vorgenom⸗
mene Mantuaniſche Achts⸗Erklaͤrungund an⸗

derweite Conterirung der Land⸗Graffſchafft
Leuchtenberg noch darzu gekommen , und ſol⸗
cher Geſtalt die wichtigſte Reichs⸗Geſchaͤffte

bey entſtehender Remedur ihrer Cognition und

Mitdeciſion gaͤntzlich entzogen , hingegen die

Gewalt in Teutſchland ad pauciores gebracht /
folglich die alte Regierungs⸗Form gehoben ,
die Fuͤrſten, wie in ihrer Landes⸗Fuͤrſtl .Ho⸗
heit auf mancherley Weiſe , alſo auch nun in

negotiis Imp . publicis ſehr gekraͤncket, groſſes
Mißtrauen im Reich durch allzuweit lan⸗
gende Ungleichheit erwecket , und das vorhin

ſchon auf der Neige liegende Vatterland ,
als nun auch die Ober⸗Pfaͤltziſche Transla - auch von innen immer mehr geſchwaͤchet, mit

dieſem allen aber Ew . Kaͤyſerl. Majeſt . aller⸗
gerechteſtem Gemuͤthe und eigentlichem Wil⸗
len ſo wol , als dero wahrem Intereſſe zu wi⸗

der

Reichs und Crayß⸗Geſch .
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der gehandelt wuͤrde ; alſo finden ſich unſere

allergnaͤdigſt und gnaͤdigſte Herren gemüſſi⸗

get , auf Reichs⸗Conſtitutions⸗maſſige Wei⸗
ſe fich zu prolpiciren , und haben uns zu dem

nde gemeſſenen Befehl ertheilet , wider alles

as , ſo oben angefuͤhrter maßen zu ihrem Nach⸗

theil palliret , oder gegen beſſeres Verhoffen

etwas noch erfolgen moͤchte,fuͤr allen Dingen ,

wie in geziemendem Keſpect hiermit beſchiehet,
ſich beſtens zu verwahren ; ſo dann Ew . Kayſ .
Majeſt . gehorſamſt zu erſuchen , Sie geruhen
auf dieſe der treuen Fuͤrſten hoͤchſt gemüſſigte
Beſchwerden eine allergerechteſte Keflexion zu

machen , und ſelbigen dergeſtalt abzuhelffen ,
daß man gegen allen præſudis fuͤr das ver⸗

gangene vergnuͤgt , fuͤr das kuͤnfftige aber

Feughſder
verſichert ſeyn und bleiben moͤge.

Nebſt dem ſollen Ew . Kaͤyſerl . Majeſt . wir

unterthaͤnigſt vorſtellen , was geſtalt das vor

und in dem dreyßig⸗jaͤhrigen Kriege durch
gantz Teutſchland entſtandene bekandte Unwe⸗

ſen , durch den Weſtphaͤliſchen Frieden zwar

abgethan , und denen Staͤnden des Reichs

ihre Freyheit und Jura wiederum hergeſtellet ,
deſſen Inhalt aber , ſonderlich quoad Artic .

8. §. gaudeant , in den mehriſten Stüuͤcken

wenig beobachtet , auch von denen per 8.

ſequentem : Habeantur . &c . zur Comi -

tial - Eroͤrterung verwieſenen vielen wichti⸗
gen Puncten , nach Verflieſſung ſechzig
gantzer Jahre , kein einiger erhoben , ja die

meiſten noch nicht einmal vor die Hand ge⸗

nommen worden , wodurch die alte grava -

mina ſich nicht nur erfriſchen , ſondern auch
in bereits auffgewachſener groſſer Anzahl

dergeſtalt vermehren , daß die Fuͤrſten ſo
wol in publicis circa adminiſtrationem Rei -

publicæ communem , als in ihrer Landes⸗

herrlichen Macht , Freyheit , Rechten , Ge⸗

rechtſamen durch prætendirte Privilegia ,

ſchnelle Proceſſe , Mandata , Reſcripta , Com -

miſſiones , Executiones , und auf mancherley
andere Weiſe in groſſe Gefahr und Schaden
geſetzet werden ; gleichwie aber gedachter
Weſtphaͤliſ . Friede nicht nur ein in vim jura⸗
menti , auch mit auswaͤrtigen botenzien er⸗

richtetes pactum publicum , ſondern auch , laut

Art . 17. 9. 2. ein gegebenes kundamental - Geſetz
des Heil . Roͤm. Reichs , und immerwaͤhrende
Richt ſchnur iſt , wogegen keine Jura Canonica

vel Civilia , Privilegia , Edicta , Commiſſiones ,

Decreta , Reſcripta , Res judicatæ , Pacta , Ca -

pitul . Cæſareæ , Juramenta , Hiſpenſationes ,
Abſolutiones , Renunciationes , Contradictio -

nes , Transactiones , Inveſtituræ , vel ullæ aliæ

Exceptiones , quocunque nomine aut præ -

textu excogitatæ , jemals Platz haben köͤnnen,

oder ſollen , dem widrigen auch weder von

denen Compaciſcenten und Garants in die

Laͤnge nachgeſehen , noch das Reich wegen
der in dieſer Transaction ſteckenden natuͤrli⸗

chen in ſeiner mutuellen Obli⸗

gation , Conſiſtenz , Ruhe und Sicherheit

3 — werden kan : Alſo ruffen Ew .

allerhöͤchſte Kaͤyerliche Majeſtaͤt , dieſelbe
hiermit an , und bitten inſtaͤndigſt , Sie

gelieben alles obiges zu allergerechteſtem Ge⸗

muͤthe zu ziehen , die Fuͤrſten wider die man⸗

cherley Conſtitutiones bey wuͤrcklichem Ge⸗

nuß des Weſtphaͤliſchen Friedens , nach al⸗

len deſſen Articuln , ſonderlich den 4 . 5 . 8 .

16 . und 17 . zu ſchuͤtzen , und die per Artic .

8 . §S. habeantur & Receſſ . nov . ad præſentia
ſ.] Comitia verſchobene wichtige Puncken , kei⸗

nen ausgenommen , vor allen andern extr⸗

moræ periculum conſtituirten Dingen , nicht

nur vor die Hand nehmen , ſondern auch mi

unpartheylichem gemeinem Rath und Willen ,
zu vollkommener ſchleuniger Eroͤrterung kraͤff⸗
tigſt foͤrdern zu laſſen . Unſere allergnaͤdigſte
und gnaͤdigſte Herren , wenden ſich als treue

Fuͤrſten und Mitglieder des Reichs , zu Ew .

Kayſ . Majeſtaͤt , als dein allerhoͤchſten Ober⸗

haupt , der fichern Zuverſicht , es werde ihr

in felbſt redender Billigkeit gegruͤndetes gu⸗

tes Vertrauen , nicht verſchmaͤhet, ſondern in

Reichs⸗vaͤterlicherLiebe , Gnade und Sorg⸗
falt , dergeſtalt conſideriret werden , daß Sie ,

wie bißhero , alſo auch kuͤnfftig, Ew . Kayſ .
Majeſtaͤt und dem Reich , als freye Teutſche

Fuͤrſten, ihre Treue und Devotion mit gutem

Muth moͤgen zeigen koͤnnen . Wir aber ver⸗

harren in allertieffſter Sabmiſſion ,

Ew . Raͤyſerl . Mafeſt .

Regenſpurg den 12 .

Jul . 1709 .

allerunterthaͤnigſt ⸗gehorſamſte ,

verſchiedene correſpondirender Reichs⸗
Fuͤrſten , zu noch fortwaͤhrendem
Reichs ⸗Tag gevollmaͤchtigte Raͤ⸗
the , Bottſchafften und Geſandte .

Die Antwort fiel abermal weitſchichtig aus ,
da Kaͤyſerl . Majeſt . ihrem Principal Geſand⸗
ten , um es weiter zu bringen , relcribitte : .

PP .

Ob nun dieſe ſich beſchwerende Fürſten
eben alle diejenige ſind , welche in dem Jahrfe
1700 . wegen obgemeldeter Churfuürſtlichen

Achts⸗Erklaͤrung, die Kelervation bey Uns

eingeleget , das iſt Uns zwar , weilen dieſes⸗

mahlen dero Verzeichnuß bey dem Schrei⸗
ben ſich nicht befunden hat , unbewuſt :
Nichts deſtoweniger koͤnnen Ew . Lbd . die

zwey Geſandten , welche dieſes Schreiben ge⸗

ſiegelt , und Ihro zugeſchicket haben , zu ſich

fordern laſſen , und ihnen muͤndlich zum Be⸗

ſcheid anfugen : Wir haͤtten ihnen auf ihre

vor zweyen Jahren bey Uns gethane Vorſtel⸗
lung anzeigen laſſen , warum wir in erwehnter
Achts⸗Erklaͤrung alſo , wie geſchehen , verfah⸗
ren , haͤtten auch dasjenige , was ſie Correlpon -
dirende damals wegen Reaſſumirung der be⸗

ſtaͤndigen Wahl⸗ Capitulation von Uns unter⸗

thaͤnigſt verlanget , an das Chur⸗Maͤhntziſ . Di⸗

rectorium foͤrderlich gelangen , und zu wieder⸗

V2 holten
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Preuſſen
treibet au
wuͤrckliche
Admiſſion

ad Votum
und seſſi o-

nem wegen
Möͤrs.

—

holten mahlen urgiren laſſen ; wie dann auch

ſelbiges dieſe Materie ſchon ein⸗oder ander⸗
mal in die Anſage gebracht haͤtte, der biß⸗
herige Beyſtand oder Verweilung aber , kön⸗
ne uns von niemand beygemeſſen , vielweni⸗
ger von denen correſpondirenden Fuͤrſten oder

andern Staͤnden verübelt werden , daß wir

immittelſt und biß nicht ein anders , nach An⸗

leitung obbeſagten Weſtphaͤliſchen Frieden⸗

Schluſſes , verglichen worden , Uns an unſere
geſchworne Kaͤyſerliche Wahl - Capitulation ,
als die eintzige rechte Richtſchnur , worwider
Uns kein Behelff oder Ausnahm zu ſtatten

kommen ſolle , deſto beſtändiger halten , als

biß dahin unſere Obligation durch mehrge⸗
meldten Friedens⸗Schluß nicht auffgeloͤſet

iſt , und von ihnen , Cortelpondirenden ſelbſt ,

ins beſondere faſt keine eintzige Klage oder

Beſchwerde angebracht wird , wo ſe nicht
unſere erwehnte Wahl - Capitulation anzie⸗
hen , und Uns deutlich zu vernehmen geben ,

daß ſie Uns daran gebunden zu ſeyn achten .

Sie koͤnnten ſich aber verfichert halten , daß
wir nicht allein Uns , nachdem was etwa bey

Auffrichtung der beſtaͤndigen Wahl Capitu -

ſation wuͤrde verglichen werden , willig und

vollkommentlich richten , ſondern auch ſo viel

an Uns iſt , getreulich befordern helffen wol⸗

ten , daß dieſe Materie eheſtens zu allerſeits
Vergnügen abgethan werden moͤchte, womit

rur &c . enthaltene , und auf den Reichs⸗Tag
remittirte Puncten , guten Theils ihre abhelff⸗

liche Maaße erlangen wuͤrden ; alſo wolten

wir auch , wann alsdann noch ein⸗oder an⸗

deres wichtiges deliberandum uͤbrig ſeyn

moͤchte, zu deſſen Fuͤrnehm⸗und Verglei⸗

chung ebener maßen gerne behuͤlfflich ſeyn.
Preuſſen meldete ſich auch wegen Moͤrs ,

und trieb darauf , daß man es doch end⸗

lich mit ſeiner Admiſſion zu Seſlion und Voto ,

zu einem gantzen machen moͤchte, und hatte

deſſen Geſandtſchafft Ordre erhalten , dem

Fuͤrſtl . Collegio vorzuſtellen , was geſtalt vor

einiger Zeit in dem hochlöblichen Chur⸗Fuͤrſtl.
Collegio die Introductions ⸗Materien repro -

poniret worden , wobey er wegen Moͤrs nicht

nur allein den laͤngſtens von Sr . Koͤniglichen
Maj . in Haͤnden gehabten gewoͤhnlichen Ke⸗

vers de non præjudicando produciret , ſon⸗

dern auch zugleich declariret , daß allerhoͤchſt⸗

gedachte Se . Koͤnigl. Maj . wegen dieſes dero

Fuͤrſtenthums, zu einem Matricular - Anſchlag

und fuͤr einen einfachen Römer⸗Monath 96 .

fl . übernehmen , auch jaͤhrlich zu Unterhaltung

des Cammer⸗Gerichts 14 . fl . ſteuern wolle ;

gleichwie nun dieſes alles geweſen , was von

Sr . Koͤnigl. Majeſt . hat deſideriret werden

koͤnnen; alſo haͤtte man gern ſehen und wun⸗

ſchen moͤgen, daß auch in dieſem —

Fürſten⸗Rath das Introductions - zerck
wiederum einmal waͤre vor die Hand genom⸗

men und ihm hierdurch Gelegenheit gegeben
worden , ein ſolches auch hierinnen zu produ -

dann , wie die in obangezogenem §. Habean -

ciren und declatiren zu koͤnnen : Nachdem 1709.
aber hierzu noch ſchlechte apparenz ſeyn will ,
und ungewiß iſt , ob und wie bald ſothanes

Negotium reaſſumiret werden doͤrffte ; ſo

habe er en Mandato ſpeciali keinen laͤngern
Auffſchub nehmen koͤnnen, ſich dieſer nur noch
allein hinterſtellig⸗geweſener Incumbenz hie⸗
mit einmal zu acguitiren, und nicht nur allein

obige Declaration wegen der Reichs - Matricul ,

zu einer Ubernahm von 96 . . wie auch wegen

der Cammer⸗Zieler , zu einem jaͤhrlichen Bey⸗

trag von 14 . U gleichfalls allhier zu wieder⸗

holen , und ad Protocollum zugeben ſondern
auch den jetzo in Haͤnden habenden Revers zu

verleſen , auch hernach bey kuͤnfftiger Incro -

duction dem hochloͤblichen Reichs - Directo .

rio , wie gebraͤuchlich , auszuantworten , welcher
folgenden Inhalts iſt :

„ Wir Friederich von GOttes Gnaden Kö⸗ vaun

nig in Preuſſen , Marggraf zu Brandenburg, manenin
des Heil . Röm . Reichs Ertz⸗Cammerer und kralene

Churfuͤrſt , Souverainer Printz von Oranienſtun

und Neufchatel , zu Magdeburg , Cleve , Juͤ⸗
lich und Berg , Stettin , Pommern , der Caſ⸗

ſuben und Wenden , auch in Schleſien und zu

Großen Hertzog „ Burggraf zu Nurnberg ,

Fuͤrſt zu Halberſtadt „ Minden , Camin und

Moͤrs , Graf zu Hohenzollern , Ruppin , der

Marck , Ravensburg, Hohenſtein , Tecklenburg,
Lingen , Buͤhren und Leerdam , Marquis zu der

Vehre und Vliefingen , Herꝛ zu Ravenſtein ,

Lauenburg , Brittau , Arlay und Breda , ꝛc.

Thun kund und bekennen durch gegenwaͤrtige
unſere Declaration , daß , gleichwie Wir

deßwegen unſers Fuͤrſtenthums Moͤrs , in

dem Reichs⸗Fuͤrſten⸗Rath erlangten Voti &

Seſſionis , zu anderer unſerer Mitſtaͤnde des

Heil . Roͤm. Reichs præjudiz und Schaden ,
Uns zu gebrauchen keines wegs gemeynet ſind,

alſo auch ſolche Annehmung bemeldten unſers

Furſtenthums in das Fuͤrſtl . Collegium , de⸗

nenjenigen Fuͤrſten des Reichs , ſo ein aͤlteres

Recht, als wir beſagten Fuͤrſtenthums halben

durch Kaͤyſerl . Decreta , Reichs⸗Concluſa ,
oder ſonſten zur Introduction haben , und doch

darzu noch nicht gelangen koͤnnen , weder an

ihrem Rang , Stelle oder Stimmen , jemals

nachtheilig ſeyn , noch ſonſten zu ſeiner Be⸗

ſchwerung auf einige Weiſe gedeutet werden

ſolle . Urkundlich deſſen haben Wir dieſes ei⸗

S0 unterſchrieben , und unſer Köonigl.
Inſiegel darauf zu drucken befohlen , ſo ge⸗

ſchehen zu Coͤln an der Spree , den 10 . Dec .

1707 .

( L. S. ) Friederich .
Graf von Wartenberg .

Und weil er dann ſolcher Geſtalt alles , was

von ihm noch moͤge delideriret werden , pte⸗

ſtiret , zumalen auch ſeine zu dem Moͤrßiſchen
Voto habende Vollmacht ſchon vor geraumer

Zeit dem Reichs - Directorio inſinuiret , und

daſelbſt ohne einige Wegerung angenommen ,
und enregiftriret worden , nicht weniger die

hochloͤbl. Directoria allhier bey letzterer Ver⸗

hand⸗
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Sachſen
verdͤchtig

Seſſionis
de facto

aumaſſen .

Wird nebſt

fühwun wenn Preuſſen , und da es dieſem gelünge,

— ˖＋—
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handlung dieſer Moͤrſiſchen Introductions -
Sache , ad Protocollum ausdruͤcklich erklaͤ⸗
ret , daß es nunmehr in dem Fürſten⸗Rath
ſeine voͤllige Richtigkeit habe , als will man

hiermit das geziemende Erſuchen gethan ha⸗
ben , nunmehr daran zu ſeyn , damit die Re —

und Correlation hieruͤber zwiſchen beyden hoͤ⸗
hern Collegiis einmal angetretten , und das

Coneluſum commune an Kaͤyſerl. Mʒajeſt. ab⸗
gethan werden moͤge, und zwar ohne Ruͤck⸗

ſehen auf andere , die noch nicht in ſolchem
Stande ſind , zumal es ja hoͤchſt unbillich waͤre,
daß Ihro Koͤnigl. Maj . hierinnen darum ſolten
gehindert werden , weil es mit andern Intro -

ducenten ſo klar nicht iſt , nachdem Se. Koͤnigl.
Majeſt . ſo wol als beyde hoͤhere Collegia zu
der Moͤrſiſchen Introduction ihren Conſens

gantz unbedingter Weiſe gegeben , weil ihm
ſolche Dinge zugemuthet werden , deren Prelti⸗

rung in ihrem Vermoͤgen nicht iſt , bevorab

da ſelbe allemal erbiethig geweſen , und noch
ſeynd, allen uͤbrigen Competenten in ihren de⸗

lideriis , in ſo weit nur immer ohne Præjudiz
und Nachtheil anderer Staͤnde , welche zu ei⸗

nem Widerſpruch vermeynen befugt zu ſeyn,
geſchehen kan, zu asliſtiren , auch die etwa vor⸗

habende obſtacula removiren zu helffen , nur

daß hieran die Moͤrſiſche Introduction nicht
gebunden, noch laͤnger arretirt werde , die man

vielmehr ſo wol denen hochloͤblichen Directo⸗

riis als ſaͤmbtlichen Staͤnden , nochmals zu
ſchleuniger Befoͤrderung beſtermaſſen recom .

mendiret , und ſich derſelben gutwilligen asli -

ſtenz darunter verſichert , auch ein ſolches bey
allen occonen hinwiederum zu verſchulden ,
gantz willig und bereit iſt .

Es kam hernach , da dieſe Sache doch
nicht fort wollte , das Geſchrey aus , als

auch Sachſen und andere Willens waͤren ,

ohne weitere Ceremonien ſich in der That biß⸗
her geſuchter Vororum anzumaſſen , und auf
keinen vorgaͤngigen Reichs⸗Schluß zu war⸗

ten , da Lamberg dergeſtalt Vorum und Seslio -

nem ergriffen , nach dem vorhin erzehlten .
Man muſte dabey beſorgen , daß die uͤbrige
Staͤnde dergleichen nicht leiden , ſondern da

kein ander Mittel ſich zu verwahren ,wol gar

zerreiſſen moͤchten. Die correlpondirende
geiſt⸗ und weltliche Fuͤrſten beſchloſſen dem⸗

nach , Preuſſiſ . Geſandtſchafft neue Vorſtel⸗
lung dahin zu thun , daß ſich deren Principal
doch ja eigenmaͤchtiger Anmaſſung Sesſionis

und Voti und dißfalls alles deſſen enthalten
moͤchte, was den Reichs ⸗Convent ſtoͤhren
koͤnnte ,da verlautete , wenigſtenswolte Preuſ⸗
ſen das MoͤrſiſcheVotum dem Magdeburgi⸗
ſchen oder Halberſtaͤdtiſchen annectiren laſ⸗
ſen . Oeſterreich brachte dieſes Werck in den

vom Reichs⸗Dag abgehen , und alſo ſelbigen ] Exempel ſo fort mehr andere , und biß auf et⸗

Fuͤrſten⸗Rath , es als eine Unternehmung
vorſtellende , wodurch der Reichs⸗Dag zerruͤt⸗
tet werden koͤnnte, daß man hernach in vielen ,
auch wol hundert Fahren , zu keinem andern

Theatri Europæi XVIII . Theil .

gelangen , auch der Zufall wol eine Gelegen⸗
heit ſeyn moͤchte , dermahlige Verfaſfung des

Reichs gar zuzerſtoͤhren, dahin ſtellende : Ob
man nicht Preuſſen und Sachſen , Namens

geſambten Fuͤrſtl . Collegii eine Erinnerung
und gleichſam Abmahnung zu geben , fuͤr gut
und noͤthig erachtet wuͤrde . Man war der

Meynung , und hatten die correlpondirende
Fürſten ſich nachgeſetzter Vorſtellung an ge⸗

dachte Preuſſiſche Geſandtſchafft verglichen .
Es ſey denen vortrefflichen Chur⸗Branden⸗

burg⸗ und Magdeburgiſ . Geſandtſchafften , no⸗

mine ſaͤmbtlich⸗ correlpondirender ſo wol geiſt⸗
als weltlicher Fuͤrſten vorzuſtellen ,was maßen
aͤuſſerlich verlauten wolte , ob waͤren ſie inſtrui⸗

ret , im Fall es ſich mit der Moͤrſiſ. Admiſſion

ad Collegium Principum noch laͤnger verzoͤgern
ſolte , ſich reſpectu ſothanen voti im Fuͤrſten⸗
Rath ſelbſten eigenmaͤchtig zu poſſesſioniren ,
durch deſſen Appendicirung an das Magde⸗
burgiſche oder Halberſtaͤdtiſ . ſolches via tacti

kuͤnfftig in Collegio zu verfuͤhren. Nun waͤre
erinnerlich , und koͤnnte das Reichs⸗Fuͤrſten⸗
Raths⸗Protocoll ein mehrers zeugen, wie willig
und geneigt geſambte correſpondirende Fuͤr⸗
ſten dem deſiderio Ih . Koͤnigl. Maj . in Preuſ⸗
ſen , wegen der Moͤrſiſ. reception deferiret , und
wie bey deßhalb angeſtellter deliberation ſie
ſich nach Wunſch daruͤber herausgelaſſen ; es

haffte auch die bißherige Verzoͤgerung dieſes
Wercks an ihnen ſo wenig , daß ſie vielmehr
ſambt und ſonders bereit , ſelbiges ohne min⸗

deſtem Zeit⸗Verluſt , zur voͤlligen correterenz

und endlichen Richtigkeit befoͤrdern zu helffen,
ſo bald nur ſolches legitimo modo wird ge⸗

ſchehen koͤnnen , und die deßhalben noch im Weg
liegende obſtacula zu remoyiren ſeyn wuͤrden .
Allein es lebten auch hingegen allerſeits corre -

ſpondirende Fuͤrſten der veſten Zuverſicht , Ihro
Koͤnigl. Maj . wuͤrde vor deſſen Abwartung
keines wegs gemeynt ſeyn , auf eine dem Fuͤrſtl .
Collegio ſo aͤuſſerſt præjudicirlich⸗ und deſſen
unvermeidentl . Zerruͤttung nach ſich ziehende
ungewoͤhnliche Weiſe das Moͤrſiſ. votum zu
ſeiner Wuͤrcklichkeit zu bringen , noch auf Ein⸗

gangs beruͤhrter, dem Verlaut nach,zu ſolchem
Ende ertheilter deſtruction ,zu beſtehen . Denn
einmal gewiß, daß widrigen falls dieſes ihr

lich und zwantzig hinanſteigende , in ſeiner un⸗

fehlbaren Nachfolge haben werde , woran nun

ſo viel weniger zu zweiffeln , als verſchiedene der

uͤbrigen hohen Introductions Prætendenten

ſich ſchon oͤffentlich verlauten laſſen, wie ſie nur

auf ſothanen Vorgang warteten , und wenn

der geſchehen , etiam non attenta rationis diſ -

paritate , quf gleiche Weiſe ſich im Fuͤrſtl . Col -

legio poſſesſioniren wolten , bey deſſen Erfolg ,
zu Verhuͤtung des præjudicü an Seiten des

Fuͤrſtl. Collegii , ſo extreme Meſures unvermeid⸗

lich wuͤrden ergriffen werden muͤſſen, wodurch
der gegenwaͤrtige Reichs Tag ſich nicht al⸗
lein gaͤntzlich zerſchlagen , ſondern auch alles in
einen ſolchen Zuſtand gerathen koͤnte , daß gar
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thig auch ſolches lalus publica & patria erhei⸗
ſchen moͤchte, zu gelangen , ja , woraus am En⸗
de eine voͤllige convullio totius Status publici
unwiderſprechlich entſtehen muͤſte ,Jh. Königl.
Majeſt . haͤtten zeitwaͤhrender ihrer Zloriealen
Regierung ,zu ihrem unſterblichen Nachruhm ,
ſo viele und groſſe Proben ihrer lobwürdig⸗

ſten Intention für die Auffrechthaltung des
Wohlſtandes irn Reich , auch in ſpecie fuͤr die

conſervation des Fuͤrſtl. Collegii, zu deſſen un⸗

endlicher obligation , bey allen Gelegenheiten

ſpüren zu laſſen, daß man von dero gegen dem

Publico hegenden Patriotiſchen Sentiments ,
mehr denn zů wohl verſichert / daß ſie ihres höͤch⸗

ſten Orts zu dergleichen Unweſen nimmermehr
einigen Anlaß geben werden, abſonderlich in ei⸗

ner Sache , deren laͤngere Unterbleibung ihnen

eben ſo wenig ſchaden , als deren zeitlich erfol⸗

gende Richtigkeit ſonderbahren Vortheil oder

Nutzen bringen kan . Sie waͤren ein groſſer
Koͤnig, ein maͤchtiger Churfuͤrſt , und wegen

verſchiedener im Fuͤrſten⸗Rath vorhin haben⸗
der votorum , eines der conſiderableſten Mit⸗

glieder des Fuͤrſtl. Collegi geweſen, ehe jemals
an die Moͤrſiſ . admisſion gedacht worden, wuͤrde
auch ſolches verbleiben,es moͤchte ſich mit dieſer
affaite ſo lange und weit ziehen , als es immer

wolte ; das hierunter bereits erlangte jus quæ -
litum bleibe ihnen vorhin , und habe bey ihnen
nicht die Meynung , daß ſieſichdeſſen beſtaͤndig
& in infinitum begeben ſolten , ſondern man er⸗
ſuchte Ihro Koͤnigl .Mʒaj.allein amore publici ,
der Sachen nur noch , ohne ſolche dermalen

weiter zu pousſiren , in ſo lange Anſtand zu

goͤnnen , und ſie ruhen zu laſſen , biß ſelbige mit

guter Art hiernaͤchſt erhoben werden kan, und
die vorjetzo noch daran hafftende gefaͤhrliche
Suiten und viele inconvenientien , nicht mehr
zu befahren ſeyn werden. Welchem hoͤchſten
billigen Geſuch Ihro Konigl . Maj . bey vorlie⸗

genden Umſtaͤnden Platz zu geben, und denen
correſpondixenden Fuͤrſten hierunter zu grati -

ſiciten, hoffentlich im geringſten kein Bedencken
haben werden . Die vortreffliche Chur⸗Bran⸗
denburgiſ . und Magdeburgiſ . Geſandtſchafften
aber werden hierdurch auffs angelegentlichſte
erſuchet und gebethen , dero bekandten dexteri⸗
taͤt nach , es in ſolche Wege miteinleiten, und
die hierunter führende allgemeine nuͤtzlich⸗ heil⸗

ſame Abſicht , zu favorabler reſolution durch
dero erlaſſende unterthaͤnigſte relationes be⸗

ſtens ſecundiren zu helffen.
Was Namens geſambten Fuͤrſtl . Collegii

an Preuſſiſch⸗Magdeburgiſ Geſandtſchafften ,
wenige Tage nach obigem kam, war ſolchem
faſt gleichſtimmig , und dieſes Inhalts :

Denen vortrefflichen Chur⸗Brandenburgiſ .
und Magdeburgiſchen Geſandtſchafften wuͤrde

ohne weitlaͤufftiges Anfuͤhren erinnerlich ſeyn ,

was denenſelben vor wenig Tagen Namens

ſaͤmbtlich correſpondirender ,ſo geiſt⸗als welt⸗
licher Fuͤrſten , wegen beſorgender eigenmaͤchti⸗

ffürs künfftige zu keinen Comitüs mehr , wie noͤ⸗ſchen falls unvermeidlich⸗ erfolgender hoͤchſt⸗
ſchaͤdlicher Zerruttung des Reichs⸗Tags , ja
gar eine gaͤntzliche diſſolution des Reichs⸗Com -
pagis und voͤlliger Umwerffung deſſen bißheri⸗
ger Verfaſſung nach ſich ziehender Weiterun⸗

gen , ſo münd⸗als ſchrifftlich in mehrern vor⸗

geſtellet und gebeten worden . Obwol man nun

an Seiten der uͤbrigen ſo geiſt⸗als weltlichen
Mitſtaͤnden des Fuͤrſtl . Collegi , auſſer allem

Zweiffel ſetzte, es wuͤrden Eingangs gemeldte
vortreffliche Chur⸗Brandenburg⸗ und Magde⸗
burgiſche Geſandtſchafften ſolche ihnen vorge⸗

kommene kraͤfftige rationes und momenta

Ihro Koͤnigl. Maj . in Preuſſen geziemend be⸗

richtet , und es in die Wege zu leiten , ſich ha⸗
ben angelegen ſeyn laſſen , daß auch allenfalls
die , dem aͤuſſerlichen Verlaut nach , vorhaben⸗
de Koͤnigl. laltruction , wegen eigenthaͤtiger
Einnehmung des Moͤrſiſ. Sitzes und Stimme ,
oder Appendicirung ſelbigen Voti an das

Magdeburgiſch⸗ oder Halberſtaͤdtiſche , wieder

wuͤrde auffgehoben ,und biß dahin von ihnen ,
Herren Geſandten , etwas thaͤtliches unter⸗

nommen werden : So haͤtte man doch keinen

Uwgang nehmen moͤgen , Namens des ge⸗

ſambten Reichs⸗Fuͤrſtl . Collegii , alle dasje⸗
nige , was gedachter maßen von einigen deſſen

ſo geiſt⸗ als weltlichen Mitgliedern kurtzhin, all⸗

ſchon des mehrern vorgeſtellet worden , an⸗

hero nochmals zu wiederholen , der gaͤntzlichen
Zuverſicht lebend , Ihro Koͤnigl. Maj . in Preuſ⸗
ſen werden ihrer beywohnenden hoͤchſten Er⸗

leuchtung und Aquanimitaqͤt nach , alle aus

dergleichen eigenmaͤchtigem Verfahren unfehl⸗
bar zu beſorgen ſtehende boͤſe Sequelen , von

ſelbſten fich vorſtellen , mithin den Vorwurff
vor dem gantzen Roͤm. Reich und der werthen

Nachwelt um ſo weniger ſich auffladen wollen ,
ihres hoͤchſten Orts Urſach gegeben zu haben ,
daß andere,die auf dergleichen Vorgang zu war⸗

ten , ſich ungeſcheuet verlauten lieſſen, ſich eines

gleichmaͤſſigen zu unternehmen , als gewiſſer es

ſey , daß ſolchen unverhofften Falls , gegenwaͤr⸗
tiger Reichs Tag auseinander gehen wuͤrde ,
und vielleicht ſo bald keiner mehr ausgeſchrie⸗
ben werden köñte . Man gaͤbe dahingegen Na⸗

mens und von wegen des geſam̃ten Reichs⸗pRuͤr⸗
ſten⸗Raths , hiermit die wiederholte Verſiche⸗
rung , daß man ſich allſtets dahin bearbeiten

wolte , Ihro Koͤnigl. Maj . deliderium , wegen
admiſſion des Moͤrſiſ. voti , Namens vorhan⸗
denen Reichs⸗Fuͤrſten⸗Raths⸗Collegii , zu

voͤlliger Richtigkeit und conſiſtence befoͤrdern
zu helffen , ſo bald nur die bekandter maßen
obhandene Verhindernuͤſſen aus dem Weg
geraͤumet ſeyn wuͤrden : Welches , wiees ſich
hoffentlich auch wohl fuͤgen wuͤrd, alſo wolte

man Namens geſambten Furſtl . Collegii mehr

wohl erwehnte Chur⸗Brandenburg⸗und
Magdeburgiſche Geſandtſchafften , hiemit in⸗
ſtaͤndig erſuchet haben , Ihro Koͤnigl. Maj .
uͤber die bereits beſchehene Vorſtellungen ,die⸗
ſes noch ferner ſolchergeſtalten unterthaͤnigſt

Neichs⸗ und Craͤhß⸗Geſch.

zu referiren , damit der abgezielte gemein⸗ger Auffführung des Moͤrſiſ. voti , und der ſol⸗
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nützliche Zweck deſto ſicherer erreichet werden

moͤge .

Biy dieſem Anbringen merckte man wohl ,

daß die Gefahr eigenmaͤchtigerErgreiffung des
Mökſiſ . Voti und Selſionis noch ſo groß nicht ,

demnach auch der Zeit unnoͤthig ſey , eine ſonſt
vorgehabte ebenmaͤſſige Vorſtellung anChur⸗
Sachſen zu thun , und wird ſich in folgendem

Jahr zeigen , was Preuſſen geantwortet , und

ſich ſerner in dieſem Geſchaͤfft zugetragen habe .

Auf Chur⸗Braunſchweigiſ .Anſuchen,brach⸗
ten auch Kaͤyſ . Maj . ans Reich,daß jenes mit

einem Churfurſtl . Ertz und zwar dem Ertz⸗

Schatz⸗Meiſter⸗Ambt verſehen und belehnet

zu werden verlangte , welches Verlangen Ihre
Kaͤyſerl. Majeſt . nicht unbillig zu ſeyn erachte.
ten , doch ein Reichs⸗Gutachten , mittelſt dieſes

Commiſſions - Decrets den 16 . Dec . begehrten :
Es haͤtten bey allerhoͤchſt ermeldter Ihro

Kaͤyſerl . Majeſt . Ihre Churfürſtl . Durchl . zu
Braunſchweig⸗Luͤneburg in Unterthaͤnigkeit
angebracht und gebethen , daß nachdem ſie in

das Churfürſtl . Collegium vor nunmehro 15. 1

Monathen introduciret , bißhero aber noch

mit keinem Reichs⸗
6597

Ambt verſehen wor⸗

den , Ihro Kaͤyſerl . Majeſt . deroſelben und

dero Süccesſion in der Chur des Reichs Ertz⸗

Schatz⸗Meiſter⸗Ambt , in Kaͤyſerl . Gnaden

beyzulegen , und ſie damit bey vorſeyender Be⸗

lehnung Ihrer Chur⸗ und Laͤnder zugleich zu

inveſtiren geruhen wollen .

Hierauf nun , und da die von Ihrer Chur⸗
Furſtl . Durchl . zu allen Zeiten , inſonderheit
durch fürwaͤhrenden Reichs “ Krieg dem
Reich und dem gemeinen Weſen geleiſtete
und noch immer fort mit ſonderbahrem Eyf⸗

fer und Liebe fuͤr das werthe Teutſche Vat⸗
terland leiſtende ſtattliche Dienſte , eine nicht

minder beſondere Conſideration und Er⸗
kaͤnntnuͤß meritiren ; zweiffeln Ihro Kaͤyſerl .
Majeſt . allergnaͤdigſt nicht , Churfurſten , Fuͤr⸗
ſten und Staͤnde , würden Sr . Churfurſtl .
Durchl . gedachtes Ertz⸗Schatz⸗Meiſter⸗Ambt
zur Vollkommenheit dero Chur gerne goͤnnen,

welches dann Ihro Kaͤyſerl. Majeſt . in ſol⸗
cher Zuverſicht an dieſelbe gnaͤdigſt hiermit

gefinnen wollen , und dero gutachtliche Mey⸗

nung daruber zum foͤrderlichſten und ohne

Auffſchub erwarten .

Oie in Norden , ſonderlich in Pohlen , deß⸗

gleichen in Sachſen dieſes Jahr vorgehende

Veraͤnderung , ( davon in dieſer Orten Ge⸗

ſchichten das mehrere zu finden iſt, ) ſchien dem

Reich und deſſen Craͤyſen, auch vorhabender

gemeinen Kriegs ⸗Sache wieder Franckreich /

allerhand gefaͤhrliches und hinderliches zu

drohen : Wie nun der Koͤnig Auguſtus , als

Churfuͤrſt zu Sachſen , dißfalls ſeine an ge⸗

hoͤriger Stelle zu leſende Anzeige , bey dem

Reich gethan , ſo war dergleichen auch bey

Ihro Kaͤyſerl. Majeſt . geſchehen , die uͤber die⸗

ſes auch das Werck von ſich ſelbſten in Be⸗

tracht gezogen , und derohalben derer Chur⸗

fuͤrſten , Fuͤrſtenauch Staͤnde, Meynung ver⸗
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langten : Wie hierbey das Dieich in Sccher⸗
heit zu ſtellen ? Auch welcher Geſtalt die

Gewahrſchafft einer ſolchen Sicherſtellung ,
auf allen Seiten und wider alle Partheyen ,

zu uͤbernehmen waͤre ? Der Inhalt des an

das Reich den 19. Decembris dißfalls gebrach⸗
ten CommiſſionsDecrets war dieſer : Es

waͤre der Churfuͤrſten , Fuͤrſten und Staͤnde

des Reichs verſammleten vortrefflichen Raͤ⸗

then , Bottſchafften und Geſandten nicht zu

verhalten , welcher maſſen deroſelben von Ihro
Koͤnigl. Majeſt . in Pohlen und Churfurſten zu

Sachſen , mit mehrern vorgeſtellet worden ,

daß , unerachtet nicht nur Se. ZaariſcheMaj .

zu Moſcau und dero auch Ihrer geſammten
Generalitaͤt Rathſchlaͤge einhellig dahin gegau⸗

gen waͤren, ſondern auch dero Inrerelle um Ih .
Koͤnigl . Maj . wegen kuufftiger Sicherheit des

Koͤnigreichs Pohlen obliegende Sorgfalt er⸗

fordert haͤtten , die unter des Generals Craſſau

Befehl ſtehende und in Pommern eingerückte
Schwediſche Kriegs⸗Voͤlcker, feindlich zu ver⸗

folgen , dieſelbe dennoch ,um alle Unruhe , wor⸗

durch die gegen Franckreich vorhabende Unter⸗

nehmungen koͤnten gehemmet werden , in dem

Roöm . Reich zu verhuten , und dadurch ihre

zu der allgeineinen Sache Wolfarth hegende
Neigung deſto mehr an den Tag zu geben, ſo⸗

thane vortheilhaffte Gelegenbeit aus Haͤnden
gelaſſen haͤtten, in zuverſichtlicher Hoffnung ,
Ihro Käyſ . Maj . und dero Bundes⸗Genoſſen
wuͤrden Ihr, wie auch der zu Oennemarck Koͤn.
und der Zaariſchen Maj . Maj . gewaͤhren, daß
die Cron Schweden von Seiten Ihrer auf dem

Teutſchen Boden liegender Laͤnder , weder die

Pohlniſch⸗Daͤhniſeh⸗Saͤchſiſch⸗ noch Moſco⸗
witiſche Provincien feindlich anfallen , noch
Soldaten im Roͤm. Reich werben , noch die

bereits angeworbene in groͤſſerer Zahl , als ſo
viel erſt bemeldte Cron , vermoͤge der alten Be⸗

ſatzung , zu unterhalten befugt , in vorgedachte
Teutſche Laͤnder verlegen . Nun ſeye von ſelb⸗
ſten leicht zu ermeſſen , zu was fuͤr einem un⸗

erſetzlichen Nachtheil der ſaͤmbtlichen Bundes⸗

Genoſſenſchafft es gereichen wuͤrde , wenn das

Nordiſche Kriegs⸗ Feuer ſich in die Nordiſch⸗
Saͤchſiſch⸗und Weſtphaͤliſche Craͤyſe ausbrei⸗

ten , mithin ( welches unumgaͤnglich daraus er⸗

folgen wuͤrde, ) einen guten Theil der gegen die

Cron Franckreich gewidmeten Kriegs⸗Macht ,
an ſich ziehen ſolte . Dahero Ihre Kaͤyſ. Mʒaj.
um dieſem Ubel zeitlich vorzubiegen , ſich nicht
entbrechen moͤgen, die im Nordiſchen Krieg
verwickelte Partheyen , daß ſelbige des Roͤm .

Reichs Zuſtand keines weges ſtoͤren ſollen , hier⸗
mit ernſtlich zu vermahnen , anbey vorange⸗

fuͤhrte Umſtaͤnde des Reichs Churfuͤrſten und

Staͤnden zu communiciten , und ſie zu erſuchen

daß deroſelben , wie dißfalls im Roͤm. Reich ,

Ruhe und Friede Reichs ⸗Conſtitutions / maͤſ⸗

ſig ohne Bruch zu erhalten, imgleichen , ob und

wie deßhalben die Gewaͤhrſchafftzu verſprechen
waͤre , ſie ihren Rath und vernuͤnfftige Mey⸗
nungen unverzuͤglich eroͤffnen wollen .

2 Die

Vermoͤge
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ſich in folgendem Jahr darſtellen . Weil auch
Theurung in die ſem der Werth aller , ſonderlich zur Lei⸗

bes⸗Nahrung und Nothdurfft erforderlicher
Sachen fehr geſtiegen , und dieſes durch all⸗

Beſchreibung Kaͤyſ. Hof/und Erblands⸗Geſch .

Die weitere Folge dieſes Anbringens wird

zu groſſe Ausfuhr , auch gefaͤhrlichen Vorkauff ,
unter andern verurſachet worden war , als

lieſſen die Geſandtſchafften an Kaͤyſerl. Maj.
gelangen, Sie allergnaͤdigſt geruhen mochten ,

dahin ergehen zu laſſen , daß keine nachthei⸗

lige Paͤſſe weder von dort⸗noch anders woher
ertheilet , denen Buͤrgern und Eingeſeſſenen

Urtz nach eingetrettenem dieſem Jahr /
nahm das ziemliche Zeit obgeſchwebte

8 Religions⸗Geſchaͤfft ,zu Vergnugung
Sehwedens und derer Luthergner , dergeſtalt
ein Ende , daß dem Schwediſchen Plenipoten -

tiario von denen Kaͤyſerl. Executions - Com -

millarien , unterm 28. Febr. nachſtehende end⸗

liche Declaration Kaͤyſerl . Majeſt . als ein Exe⸗

cutions· Receſs uberſchrieben wurde :

Gleichwie Ew . Excellenz aus denen er⸗

folgten communicationen der zeitherigen Exe-
cutioous ·Actuum wohl erinnerlich ſeyn wird ,
welcher Geſtalt Ihro Kaͤyſerl . und HKoͤnigl.
Majeſt . nach Veranlaſſung der Alt⸗Nanſtaͤd⸗
tiſchen Convention , in denen Fuͤrſtenthümern ,
Brieg , Wohlau , Münſterberg , Oelß , und

der Stadt Breßlau , die in beyliegender Con .

ſignation ſpecilicitte Kirchen , hinwiederum

einraͤumen laſſen ; alſo haben auch allerhöͤchſt⸗
erwehnte Kaͤyſerl . und Köͤnigl. Majeſt . zu end⸗

licher Terminirung dieſes weitlaͤufftigenReli⸗
gions - Negotü , ſich uͤber die bey der execu⸗

tion angekommene Puncten fernerweitig aller⸗

gnaͤdigſt zu declariren , nicht ermangelt , und
zwar dergeſtalten , daß 5

primò , was die in der Alt⸗NRanſtaͤdtiſchen
Convention §. 2 . angedeutete Vermehrung

der bey denen Kirchen vor Schweidnitz ,

Jauer und Glogau erforderlichen Miniſtro -

dum anlanget , nachdem dieſelbe in dem Tra -

Gat fundiret , man Ihro Seits nicht gemey⸗

net ſey , einige obſtacula darwider zu machen ,
wenn nur die prælentation auf Arth und

Weiſe geſchehen wuͤrde, wie ſolche bey Auf⸗
erbauung derſelben introduciret worden .

Wie denn auch allerhoͤchſt erwehnte Ihro
Kayſerl . und Koͤnigl. Majeſt . auf lpeciale In -

terceſſion Sr . Koͤnigl. Majeſt. in Schweden ,

die Erbauung der Thuͤrme, Verſtattung des

Glocken⸗Klangs , und den oͤffentlichen Leichen⸗
Conduct , jedoch ſalvis in omnibus juribus

ſtolæ , ſo denen daſelbſtigen Catholiſchen Stadt⸗
parochis zukommen und gebuͤhren, nicht dit⸗

ficultiren , auch allergnaͤdigſt zulaſſen werden ,

daß gemeldte drey Kirchen und neuauffge⸗
richtete Schulen , aus Mauern und Steinen ,

an dero in Baͤyern ſubliſtirende Adminiſtra .
tion den gemeſſenen allergnaͤdigſten Befehl! Verwandten , darzu recommendiren , von

—

in Regenſpurg der Auffkauff verboten , mithin ,
die Conſumtibilia auf einen leidentlichen Preiß /
vormahligen dißfalls ergangenen Reichs⸗Po⸗
licey⸗Ordnungen gemaͤß, zum beſten derer

Geſandtſchafften , geſtellet wurden .

Da der General von Thuͤngen der Zeit ge⸗

ſtorben , und mit ſeinem Abieibendie General. Jeunne,
Feld⸗Zeugmeiſter⸗Stelle eroͤffnet wordenſſe⸗Ant

war , lieſſen Ihro Churfuͤrſtliche Gnaden kuſdenSthn,*
Maͤntz den Herꝛn von Schoͤnborn, als ihren

deſſen Erfolg und andern ins kuͤnfftige ein

9150
5 mit GOttes Huͤlffe zu berichten ſeyn

wird .

Kaͤyſerl. Hof⸗und Erblands⸗Geſchichte .
( jedoch wenn ſolche einen Stuͤck⸗Schuß weit
von der Stadt hinaus entfernet wuͤrden, ) er⸗

bauet werden moͤchten.
Secundò , condeſcendiren Ihro Kaͤyſerl.

und Koͤnigl. Majeſt . allergnaͤdigſt , in die ver⸗

ſtattende Reichung , des Abendmahls bey Be⸗

ſuchung der Krancken Augſpurgiſcher Contes -

lion , wenn dieſe Ausſpendung von ſothaner

Confeſſion Pfarrern ,ſo an denen angraͤntzen⸗
den Fuͤrſtenthumern , wo beyderley Religio⸗
nen zugelaſſen , befindlich und angeſeſſen , ge⸗

ſchehen wird .

Tertio , haben Ihro Kaͤyſerl . und Koͤnigl.
Majeſt . bereits eine neue Taxam ſtolæ auffrich⸗
ten , und dieſelbe dero gantzem Erb⸗Hertzog⸗
thum Schleſien angedeyen laſſen , ſind auch

allergnaͤdigſt nicht gemeynet , daß , wenn ſo⸗

thane Taxa denen Catholiſchen Pfarrern von

ihrigen Parochianis der unveraͤnderten Aug⸗

ſpurgiſchen Contellion , dem Herkommen nach ,
nur entrichtet wuͤrde , gemeldte Conteſſions⸗

Verwandte weder zu dem Exercitio quoad

Ceremonialia . noch auf einigen in ihrer Re⸗

5 gebraͤuchlichen Actum zwingen zu laſ⸗
en .

Quartò , ſoll denen Pupillen frey gelaſſen
werden , wenn ſie ihre Jahre erreichet , mit

ihren Guͤtern , gleichwie andere , zu dilponiren ,
auch denen Wittiben und Jungfrauen nicht

verwehret ſeyn, ſich nach Belieben ,ſo wol mit

In⸗ als Auslaͤndiſchen zu verheyrathen , und

gleichwie
Quintò , Ihro Kaͤyſerl . und Koͤnigl. Majeſt .

wegen Communicirung derer Käyſerl . und

Koͤnigl. Verordnungen , in Originali , denn

nicht minder , daß in denen Religions und

Conſiſtorial - Faͤllen , die Erecution , Interpo -
lita appellatione , nicht fortzuſtellen , kein Be⸗
dencken tragen , alſo thun dieſelbe auch

Sextò , bey demjenigen , was wegen pa -

ciscirter Education der Kinder in dieſer oder

jener Religion , inter perſonas diverſæ Re -

ligionis , wie imgleichen auch der Copulatio⸗
nen halber relſpectu Parochi Sponſæ , verlan -

get worden , keinen fernern Anſtand machen .

Imgleichen ſolle

Septimò ,

General -
Feld⸗

1709 .

born ver⸗
langet .

Beſu⸗
ung der

Kralſcken.

Taxa ſto-
læ, oder/
Pfarr⸗Ac -
dentien .

ö

1

̃

Pupillen
und ihrer
Guͤter.

Erziehung
er Kinder

von Eltern

unter⸗
ſchiedenet
Religion .

ffung
Eutt
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tthol
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